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Öffentliche Sitzung 
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und Familie 

 

  

40. Sitzung 

13. Juni 2024 

 

  

Beginn: 14.06 Uhr  

Schluss: 17.32 Uhr  

Vorsitz: Frau Abg. Sandra Khalatbari (CDU) 

 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wird durch Frau Senatorin Günther-

Wünsch (BJF) und Frau Staatssekretärin Henke (SenBJF) repräsentiert. 

 

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass die Sitzung live auf der Homepage des Abgeordneten-

hauses als Stream übertragen werde und überdies im Nachgang auf der Homepage des Abge-

ordnetenhauses über die Mediathek abrufbar sei. Sie stellt fest, dass die Pressevertreterinnen 

und Pressevertreter Bild- und Tonaufnahmen dieser öffentlichen Ausschusssitzung gemäß 

Art. 44 Abs. 1, S. 2 der Verfassung von Berlin i. V. m. § 4 Abs. 3 und Abs. 2, S. 2 der Haus-

ordnung der Präsidentin vom 14. März 2023 anfertigen dürfen. 

 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, die Tagesordnung laut Mitteilung zur Einladung 

vom 12.06.2024 um folgende neuen Punkte zu ergänzen: 

 

3. a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Weiterentwicklung des Schulgesetzes 

(auf Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der 

SPD) 

0243 

BildJugFam 

 b) Vorlage – zur Beschlussfassung – 

Drucksache 19/1703 

Zweites Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes und 

weiterer Rechtsvorschriften 

0249 

BildJugFam 

Haupt 

 Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 30.05.2024 

https://www.parlament-berlin.de/ados/19/BildJugFam/vorgang/bjf19-0243-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/19/BildJugFam/vorgang/bjf19-0249-v.pdf
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 c) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Drucksache 19/1392 

Chancengleichheit im Losverfahren – Keine 

Tricksereien beim Übergang in die weiterführende 

Schule! 

0223 

BildJugFam 

4.  Vorlage – zur Beschlussfassung – 

Drucksache 19/1661 

Verlängerung der Brennpunktzulage nach § 78a des 

Bundesbesoldungsgesetzes in der 

Überleitungsfassung für Berlin 

0246 

BildJugFam 

Haupt 

Die bisherigen Punkte 3 und 4 werden zu den neuen Punkten 5 und 6 der Tagesordnung. 

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Gemäß Punkt 4 Abs. 6 der Verfahrensregeln des Ausschusses vom 17. Mai 2023 ruft die Vor-

sitzende die folgenden schriftlich eingereichten Fragen der Fraktionen in der Reihenfolge ih-

res zeitlichen Eingangs auf.  

 

− „Die Liste zur Auflösung der zentralen PMA in 2024 (RN 1734) enthält im  

Bildungsbereich Einsparungen von Personalmitteln für Lehrkräfte in Höhe von insge-

samt 64,6 Mio €. Um wie viele Lehrkräftestellen handelt es sich dabei und bedeutet 

die Streichung tatsächlich wie von der Koalition beschlossen den Wegfall dieser Stel-

len im kommenden Doppelhaushalt?“ 

(Fraktion Die Linke) 

 

− „Was wird der Senat angesichts des jüngsten Gewaltvorfalls am Grünen Campus Mal-

chow unternehmen, um aus der Befugnis von Gericht und Staatsanwaltschaft, Schulen 

über Intensivtäter innerhalb ihrer Schülerschaft zu unterrichten, eine Pflicht zur Mit-

teilung zu machen, um Mitschüler und Lehrer zu schützen?“ 

(AfD-Fraktion) 

 

− „Nach Medienberichten werden die Mittel für ein Projekt gegen Antisemitismus des 

etablierten Trägers Meet2Respect nicht freigegeben. Welche Gründe hat die Bil-

dungsverwaltung für diese Entscheidung und welche Rolle spielt dabei der Staatssek-

retär Liecke?“ 

(Bündnis 90/Die Grünen) 

 

− „In den letzten Wochen wurden immer wieder Schulen und auch Kindertagesein-

richtungen bestreikt. Wie steht der Senat zu den Forderungen der Streikenden?“ 

(Fraktion der CDU) 

 

https://www.parlament-berlin.de/ados/19/BildJugFam/vorgang/bjf19-0223-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/19/BildJugFam/vorgang/bjf19-0246-v.pdf
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Frau Senatorin Günther-Wünsch (BJF) beantwortet diese sowie spontane, mündliche Nach-

fragen der Ausschussmitglieder (zu den Antworten und den Nachfragen der Ausschussmit-

glieder vgl. Inhaltsprotokoll). 

 

Die Fraktion der SPD hat keine schriftliche Frage eingereicht und verzichtet darauf, eine 

spontane, mündliche Frage zu stellen. 

 

 

 b) Bericht aus der Senatsverwaltung  

Frau Senatorin Günther-Wünsch (BJF) berichtet und beantwortet Nachfragen der Ausschuss-

mitglieder (zu den Berichten und den Nachfragen im Einzelnen siehe Inhaltsprotokoll). 

 

 

Punkt 2 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Einführung und Ausgestaltung des 11. 

Pflichtschuljahres im Sinne eines Berufs-

Chancenjahres 

(auf Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der 

SPD) 

0253 

BildJugFam 

 b) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Drucksache 19/1628 

Gelingende Berufsorientierung: Perspektivenjahr 

statt Pflichtschuljahr! 

0244 

BildJugFam(f) 

ArbSoz 

 c) Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD 

Drucksache 19/1663 

11. Pflichtschuljahr – durchdacht und langfristig 

angelegt im Sinne eines Berufs-Chancenjahres 

einführen! 

0251 

BildJugFam(f) 

ArbSoz 

 Hierzu: Anhörung  

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass zu diesen Punkten eine Anhörung durchgeführt werde. 

 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich die Anfertigung eines Wortprotokolls gemäß § 26 

Abs. 7 S. 4 GO Abghs aufgrund der zu erfolgenden Anhörung. Da die Auswertung der Anhö-

rung bereits in der nächsten Sitzung am 27.06.2024 erfolgen soll, bittet der Ausschuss um die 

vorrangige Erstellung des Wortprotokolls durch den Stenographischen Dienst. 

 

Frau Abg. Aydin (SPD) begründet den Besprechungsbedarf zu Punkt 2 a) und den Antrag zu 

Punkt 2 c) für die Antrag stellenden Fraktionen der CDU und SPD. 

 

Frau Abg. Schedlich (GRÜNE) begründet den Antrag zu Punkt 2 b) der Tagesordnung. 

 

https://www.parlament-berlin.de/ados/19/BildJugFam/vorgang/bjf19-0253-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/19/BildJugFam/vorgang/bjf19-0244-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/19/BildJugFam/vorgang/bjf19-0251-v.pdf
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Frau Senatorin Günther-Wünsch (BJF) nimmt einleitend Stellung. 

 

Folgende Anzuhörende geben Stellungnahmen ab und beantworten Fragen der Ausschussmit-

glieder: 

 

− Herr Stephan Alker, Schulleiter der Peter-Lenné-Schule, OSZ Natur und Umwelt, 

 

− Herr Jürgen Dietrich, Schulleiter des Oberstufenzentrums Gastgewerbe, Brillat-Savarin-

Schule, 

 

− Frau Karin Petzold, Leitung Vorstandsbereich Schule, Gewerkschaft Erziehung und  

Wissenschaft Landesverband Berlin, GEW BERLIN, 

 

− Herr Jan Pörksen, Geschäftsführer für Bildung & Beruf, Industrie- und Handelskammer 

zu Berlin, 

 

− Herr Ronald Rahmig, Vorsitzender der BBB Vereinigung der Leitungen Berufsbildender 

Schulen in Berlin e.V. 

 

Im Anschluss an die Beratung, in deren Rahmen Frau Senatorin Günther-Wünsch (BJF), Herr 

Salchow (SenBJF) Stellung nehmen und Fragen der Ausschussmitglieder beantworten, be-

schließt der Ausschuss entsprechend der ständigen Ausschusspraxis einvernehmlich, die 

Punkte 2 a) bis 2 c) zu vertagen, bis das Wortprotokoll vorliegt und ausgewertet werden kann. 

 

 

Punkt 3 (neu) der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Weiterentwicklung des Schulgesetzes 

(auf Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der 

SPD) 

0243 

BildJugFam 

 b) Vorlage – zur Beschlussfassung – 

Drucksache 19/1703 

Zweites Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes und 

weiterer Rechtsvorschriften 

0249 

BildJugFam 

Haupt 

  Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 30.05.2024 

 c) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Drucksache 19/1392 

Chancengleichheit im Losverfahren – Keine 

Tricksereien beim Übergang in die weiterführende 

Schule! 

0223 

BildJugFam 

Zu Punkt 3 b) liegen dem Ausschuss Änderungsanträge der Fraktionen Bündnis 90/Die Grü-

nen (Anlage 1), der Fraktion Die Linke (Anlage 2), der Fraktionen der CDU und SPD  

(Anlage 3) sowie der AfD-Fraktion (Anlage 4) vor.  

https://www.parlament-berlin.de/ados/19/BildJugFam/vorgang/bjf19-0243-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/19/BildJugFam/vorgang/bjf19-0249-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/19/BildJugFam/vorgang/bjf19-0223-v.pdf
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Die Vorsitzende gibt einleitend folgende Hinweise: 

 

 Die Punkte 3 a) und 3 b) der Tagesordnung standen bereits in Verbindung mit einer 

Anhörung auf der Tagesordnung der 39. Sitzung am 30. Mai 2024 und wurden zwecks 

Anfertigung und Auswertung des Wortprotokolls vertagt. 

 

 Das Wortprotokoll liege vor. 

 

 Der Besprechungsbedarf zu den Punkten 3 a) und 3 b) sei bereits in der besagten Sit-

zung begründet worden. 

 

Frau Abg. Burkert-Eulitz (GRÜNE) begründet den Antrag zu Punkt 3 c) der Tagesordnung. 

 

Frau Abg. Burkert-Eulitz (GRÜNE), Herr Abg. Krüger (GRÜNE), Frau Abg. Schedlich 

(GRÜNE) und Frau Abg. Wojahn (GRÜNE) begründen die Änderungsanträge der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen zu Punkt 3 b) der Tagesordnung. 

 

Frau Abg. Brychcy (LINKE) begründet den Änderungsantrag der Fraktion Die Linke zu 

Punkt 3 b) der Tagesordnung. 

 

Frau Abg. Dr. Lasić (SPD) und Frau Abg. Khalatbari (CDU) begründen den Änderungsantrag 

der Fraktionen der CDU und SPD zu Punkt 3 b) der Tagesordnung. 

 

Herr Abg. Weiß (AfD) verzichtet auf die Begründung der Änderungsanträge der AfD-

Fraktion zu Punkt 3 b) der Tagesordnung und verweist auf die schriftlichen Begründungen 

(Anlage 4). 

 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und die AfD-Fraktion beantragen die Einzelabstimmun-

gen zu ihren Änderungsanträgen. 

 

Im Anschluss an die Beratung, in deren Rahmen Herr Duveneck (SenBJF) Stellung nimmt 

und Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet, beschließt der Ausschuss wie folgt: 

 

Zu Punkt 3 a): 

Der Besprechungspunkt wird abgeschlossen. 

 

Zu Punkt 3 b): 

Die Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu der Vorlage zur Beschlussfas-

sung – Drucksache 19/1703 – lehnt der Ausschuss ab (zu den einzelnen Abstimmungsergeb-

nissen siehe Anlage 1). 

 

Den Änderungsantrag der Fraktion Die Linke zu der Vorlage zur Beschlussfassung – Druck-

sache 19/1703 – wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der 

AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke ab-

gelehnt. 
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Die Änderungsanträge der AfD-Fraktion zu der Vorlage zur Beschlussfassung – Drucksache 

19/1703 – lehnt der Ausschuss ab (zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen siehe Anlage 

4). 

 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und SPD zu der Vorlage zur Beschlussfassung 

– Drucksache 19/1703 – wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und 

SPD gegen die Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke bei Enthal-

tung der AfD-Fraktion angenommen. 

 

Im Ergebnis wird die Vorlage zur Beschlussfassung – Drucksache 19/1703 – mehrheitlich mit 

den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Frakti-

onen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke mit den zuvor beschlossenen Änderungen ange-

nommen. 

 

Eine entsprechende Beschlussempfehlung wird dem Plenum über den Hauptausschuss zuge-

leitet. 

 

Zu Punkt 3 c): 

 

Der Antrag – Drucksache 19/1392 – wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der 

CDU, SPD und AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und 

Die Linke abgelehnt. 

 

Eine entsprechende Beschlussempfehlung wird dem Plenum zugeleitet. 

 

 

Punkt 4 (neu) der Tagesordnung 

  Vorlage – zur Beschlussfassung – 

Drucksache 19/1661 

Verlängerung der Brennpunktzulage nach § 78a des 

Bundesbesoldungsgesetzes in der 

Überleitungsfassung für Berlin 

0246 

BildJugFam 

Haupt 

Dem Ausschuss liegt ein Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und SPD vor (Anlage 5).  

 

Frau Abg. Khalatbari (CDU) begründet den Änderungsantrag für die Antrag stellenden Frak-

tionen der CDU und SPD. 

 

Im Anschluss an die Beratung beschließt der Ausschuss wie folgt: 

 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und SPD zu der Vorlage zur Beschlussfassung 

– Drucksache 19/1661 – wird einstimmig mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD, 

Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke bei Enthaltung der AfD-Fraktion angenommen. 

 

Im Ergebnis wird die Vorlage zur Beschlussfassung – Drucksache 19/1661 –  einstimmig mit 

den Stimmen der Fraktionen der CDU und SPD bei Enthaltung der Fraktionen Bündnis 

https://www.parlament-berlin.de/ados/19/BildJugFam/vorgang/bjf19-0246-v.pdf
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90/Die Grünen, Die Linke und AfD-Fraktion mit den zuvor beschlossenen Änderungen ange-

nommen. 

 

Eine entsprechende Beschlussempfehlung wird dem Plenum über den Hauptausschuss zuge-

leitet. 

 

 

Punkt 5 (neu) der Tagesordnung 

  Vorlage – zur Beschlussfassung – 

Drucksache 19/1649 

Gesetz zur Erweiterung von Funktionsstellen an 

Grundschulen 

0245 

BildJugFam 

Haupt 

Frau Senatorin Günther-Wünsch (BJF) nimmt zu der Vorlage zur Beschlussfassung einleitend 

Stellung. 

 

Im Anschluss an die Beratung, in deren Rahmen Frau Senatorin Günther-Wünsch (BJF) er-

neut Stellung nimmt und Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet, beschließt der Aus-

schuss wie folgt: 

 

Die Vorlage zur Beschlussfassung – Drucksache 19/1649 – wird einstimmig mit den Stimmen 

aller Fraktionen angenommen. 

 

Eine entsprechende Beschlussempfehlung wird dem Plenum über den Hauptausschuss zuge-

leitet. 

 

 

Punkt 6 (neu) der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Die nächste (41.) Sitzung findet am Donnerstag, dem 27.06.2024, um 14.00 Uhr statt. 

 

 

Die Vorsitzende 

 

 

 

Sandra Khalatbari 

Die Schriftführerin 

 

 

 

Tonka Wojahn 

 

https://www.parlament-berlin.de/ados/19/BildJugFam/vorgang/bjf19-0245-v.pdf


Änderungsantrag Nr. 1
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Starker Ganztag für Berlin

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)

- Drs. 19/1703-

Artikel 1 der Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb wird wie folgt gefasst:

‚bb) Der neue Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt:

„Sie soll von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe auf der Basis von
Kooperationsvereinbarungen zwischen der Schule und dem Träger der freien Jugendhilfe
am Schulstandort erbracht werden. Die Kooperationsvereinbarungen werden im
Einvernehmen mit dem bezirklichen Jugendamt, der zuständigen Schulbehörde und der
Schulaufsichtsbehörde geschlossen. Ausnahmsweise ist eine Aufgabenerfüllung durch
schuleigenes Personal mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde möglich. Weitere
Vorgaben zur Umsetzung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit werden von der für das
Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für Jugend
zuständigen Senatsverwaltung festgelegt. Absatz 4 bleibt unberührt.“‘

2. In Nummer 9 Buchstabe a werden die Wörter „und werden im Rahmen der im
Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt“ gestrichen.

3. Nummer 41 wird wie folgt gefasst:

„41. In § 74 Absatz 3 Nummer 4 werden nach dem Wort „Leitung“ die Wörter „der
außerunterrichtlichen Förderung und Betreuung sowie“ eingefügt.“

Begründung:
Zu 1.:
Auch wenn die Sicherstellung dieses Angebotes an Schule grundsätzlich in Kooperation mit
einem Träger der freien Jugendhilfe erfolgen soll, ist die Erbringung der schulbezogenen
Jugendsozialarbeit auch durch schuleigenes Personal möglich, wenn die Genehmigung der
Schulaufsichtsbehörde hierfür vorliegt. Auch für diesen Ausnahmefall ist durch geeignete
Vorgaben sicherzustellen, dass die fachlich-inhaltlichen Standards der Jugendhilfe in der Arbeit
berücksichtigt werden.

Zu 2.:
Die verbindlichen Vorgaben für die Berliner Ganztagsschule werden aktuell in der Form des
"Bildungsprogramms für die offenen Ganztagsschulen" nicht im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Mittel umgesetzt und sollten auch künftig verbindlich sein. Entsprechend ist der
Passus zu streichen.

Zu 3.:
Rücknahme der Streichung der Stelle der Leitung der ergänzenden Förderung und Betreuung.
Die aktuell vorhandene Stelle einer Leitung bedeutet eine Wertschätzung für die Fachkräfte, die
diese ausüben und ist zu erhalten.

Anlage 1 zum Beschlussprotokoll BildJugFam 19/40



Anlage

Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung Drs. 19/1703 Änderungsantrag GFB
Schulgesetz Schulgesetz Schulgesetz

§ 5b
Schulbezogene

Jugendsozialarbeit

§ 5b
Schulbezogene

Jugendsozialarbeit

§ 5b
Schulbezogene

Jugendsozialarbeit

(1) Schulbezogene
Jugendsozialarbeit gehört
zum schulischen Angebot.
Sie wird in eigener
Verantwortung der
Jugendhilfe bereitgestellt.
Sie kann von anerkannten
Trägern der Jugendhilfe auf
der Basis von
Kooperationsvereinbarunge
n zwischen dem die
Leistung erbringenden
Jugendhilfeträger und der
jeweiligen Schule am
Schulstandort erbracht
werden.

(1) Schulbezogene
Jugendsozialarbeit gehört zum
schulischen Angebot. Sie soll
von anerkannten Trägern der
freien Jugendhilfe auf der
Basis von
Kooperationsvereinbarungen
zwischen der Schule und
dem Träger der freien
Jugendhilfe am Schulstandort
erbracht werden. Die
Kooperationsvereinbarunge
n werden im Einvernehmen
mit dem bezirklichen
Jugendamt, der zuständigen
Schulbehörde und der
Schulaufsichtsbehörde
geschlossen. Weitere
Vorgaben zur Umsetzung
der schulbezogenen
Jugendsozialarbeit werden
von der für das Schulwesen
zuständigen
Senatsverwaltung im
Einvernehmen mit der für
Jugend zuständigen
Senatsverwaltung
festgelegt. Absatz 4 bleibt
unberührt.

(1) Schulbezogene
Jugendsozialarbeit gehört
zum schulischen Angebot.
Sie soll von anerkannten
Trägern der freien
Jugendhilfe auf der Basis
von
Kooperationsvereinbarungen
zwischen der Schule und
dem Träger der freien
Jugendhilfe am
Schulstandort erbracht
werden. Die
Kooperationsvereinbarungen
werden im Einvernehmen
mit dem bezirklichen
Jugendamt, der zuständigen
Schulbehörde und der
Schulaufsichtsbehörde
geschlossen.
Ausnahmsweise ist eine
Aufgabenerfüllung durch
schuleigenes Personal mit
Genehmigung der
Schulaufsichtsbehörde
möglich. Weitere Vorgaben
zur Umsetzung der
schulbezogenen
Jugendsozialarbeit werden
von der für das Schulwesen
zuständigen
Senatsverwaltung im
Einvernehmen mit der für
Jugend zuständigen
Senatsverwaltung festgelegt.
Absatz 4 bleibt unberührt.

§ 19
Ganztagsschulen,

ergänzende Förderung
und

Betreuung, Mittagessen

§ 19
Ganztagsschulen,

ergänzende Förderung und
Betreuung, Mittagessen

§ 19
Ganztagsschulen,

ergänzende Förderung
und

Betreuung, Mittagessen
(1) Grundschulen sowie
Integrierte Sekundarschulen
und Gemeinschaftsschulen
bis einschließlich

(1) Grundschulen sowie
Integrierte Sekundarschulen
und Gemeinschaftsschulen bis
einschließlich Jahrgangsstufe

(1) Grundschulen sowie
Integrierte Sekundarschulen
und Gemeinschaftsschulen
bis einschließlich



Jahrgangsstufe 10 sind
Ganztagsschulen. Im
Übrigen können Schulen,
sofern die personellen,
sächlichen und
schulorganisatorischen
Voraussetzungen vorliegen,
als Ganztagsschulen geführt
werden. Die Entscheidung
über die Einrichtung einer
Ganztagsschule
einschließlich des
gebundenen
Ganztagsbetriebs trifft die
Schulaufsichtsbehörde nach
Maßgabe des
Schulentwicklungsplans (§
105 Absatz 3).

10 sind Ganztagsschulen. Im
Übrigen können Schulen,
sofern die personellen,
sächlichen und
schulorganisatorischen
Voraussetzungen vorliegen,
als Ganztagsschulen geführt
werden. Die von der für das
Schulwesen zuständigen
Senatsverwaltung
festgelegten
Qualitätsstandards für die
inklusive Berliner
Ganztagsschule sind
verbindliche Vorgaben für
die Ganztagsschulen und
werden im Rahmen der im
Haushaltsplan zur
Verfügung stehenden Mittel
umgesetzt. Die Entscheidung
über die Einrichtung einer
Ganztagsschule einschließlich
des gebundenen
Ganztagsbetriebs trifft die
Schulaufsichtsbehörde nach
Maßgabe des
Schulentwicklungsplans (§ 105
Absatz 3).

Jahrgangsstufe 10 sind
Ganztagsschulen. Im
Übrigen können Schulen,
sofern die personellen,
sächlichen und
schulorganisatorischen
Voraussetzungen vorliegen,
als Ganztagsschulen geführt
werden. Die von der für
das Schulwesen
zuständigen
Senatsverwaltung
festgelegten
Qualitätsstandards für die
inklusive Berliner
Ganztagsschule sind
verbindliche Vorgaben für
die Ganztagsschulen und
werden im Rahmen der im
Haushaltsplan zur
Verfügung stehenden
Mittel umgesetzt. Die
Entscheidung über die
Einrichtung einer
Ganztagsschule
einschließlich des
gebundenen
Ganztagsbetriebs trifft die
Schulaufsichtsbehörde nach
Maßgabe des
Schulentwicklungsplans (§
105 Absatz 3).

§ 74
Erweiterte Schulleitung

§ 74
Erweiterte Schulleitung

§ 74
Erweiterte Schulleitung

(3) Der erweiterten
Schulleitung gehören an:
1. die Schulleiterin oder
der Schulleiter,
2. die
Funktionsstelleninhaberinne
n oder
Funktionsstelleninhaber
gemäß § 73 Absatz 1 und
3. die
Primarstufenleiterin oder der
Primarstufenleiter,
4. die Leitung der
ergänzenden Förderung und
Betreuung im Sinne von § 19
Absatz 6,
5. die
sozialpädagogische
Fachkraft der
schulbezogenen
Jugendsozialarbeit gemäß §
5b und

(3) Der erweiterten
Schulleitung gehören an:
1. die Schulleiterin oder der
Schulleiter,
2. die
Funktionsstelleninhaberinnen
oder Funktionsstelleninhaber
gemäß § 73 Absatz 1 und
3. die Primarstufenleiterin oder
der Primarstufenleiter,
4. die koordinierende
Fachkraft der
außerunterrichtlichen
Förderung und Betreuung
sowie der ergänzenden
Förderung und Betreuung im
Sinne von § 19 Absatz 6,
5. die sozialpädagogische
Fachkraft der schulbezogenen
Jugendsozialarbeit gemäß §
5b und
6. bis zu vier von der

(3) Der erweiterten
Schulleitung gehören an:
1. die Schulleiterin oder der
Schulleiter,
2. die
Funktionsstelleninhaberinne
n oder
Funktionsstelleninhaber
gemäß § 73 Absatz 1 und
3. die Primarstufenleiterin
oder der Primarstufenleiter,
4. die Leitung der
außerunterrichtlichen
Förderung und Betreuung
sowie der ergänzenden
Förderung und
Betreuung im Sinne von §
19 Absatz 6,
5. die sozialpädagogische
Fachkraft der
schulbezogenen
Jugendsozialarbeit gemäß §
5b und



6. bis zu vier von der
Gesamtkonferenz gewählte
stimmberechtigte Mitglieder.

Gesamtkonferenz gewählte
stimmberechtigte Mitglieder.

6. bis zu vier von der
Gesamtkonferenz gewählte
stimmberechtigte Mitglieder.

Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:

Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der
Fraktion Die Linke abgelehnt.



Änderungsantrag Nr. 2
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Multiprofessionelle Teams ins Schulgesetz!

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)

- Drs. 19/1703-

Artikel 1 der Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 3 wird wie folgt geändert:

a. Folgender Satz wird vorangestellt

„§ 8 wird wie folgt geändert:

 In Absatz 2 Nummer 9 werden vor dem Komma am Ende die Wörter „in
multiprofessionellen Teams und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen an
der jeweiligen Schule“ eingefügt.“

b. Der bisherige Wortlaut wird Buchstabe b und in ihm wird die Angabe „§ 8“
gestrichen.

Begründung:
Um der inklusiven Schule des 21. Jahrhunderts als wesentlichem Ort der Sozialisation und des
Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden, müssen multiprofessionelle
Teams zur Normalität an Berliner Schulen werden.
Die Gestaltung eines guten Bildungs- und Unterrichtsangebots setzt eine gelingende und
optimal aufeinander abgestimmte Kooperation zwischen allen an Schulen tätigen Fachkräften
voraus. Neben Lehrkräften arbeiten dort in immer größerem Maße auch andere Fachkräfte, die
mit ihrer Profession einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Schule als einen auf
Heterogenität basierenden Lern- und Lebensraum für junge Menschen leisten.Die Arbeit in
einem multiprofessionellen Team fordert eine neue Art von professioneller interdisziplinärer
Zusammenarbeit und stellt eine große Herausforderung an das System Schule: Aufgaben
müssen neu definiert und ggf. verteilt sowie Strukturen für Austausch und gemeinsame
Planungen neu geschaffen werden. Die Ergebnisse dieses Schulentwicklungsprozesses sollen
im Schulprogramm festgehalten werden.

Anlage
Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung Drs. 19/1703 Änderungsantrag GFB
Schulgesetz Schulgesetz Schulgesetz

§ 8
Schulprogramm

§ 8
Schulprogramm

§ 8
Schulprogramm

(2) Die Schule legt im
Schulprogramm
insbesondere fest:
1. ihre besonderen
pädagogischen Ziele,
Schwerpunkte und
Organisationsformen in

Unverändert (2) Die Schule legt im
Schulprogramm
insbesondere fest:

2) Die Schule legt im
Schulprogramm
insbesondere fest:



Unterricht, Erziehung,
Beratung und Betreuung
einschließlich des
schulischen
Ganztagskonzepts sowie die
Form der
Leistungsbeurteilung und die
Formen der
Leistungsdifferenzierung,
2. ihre Umsetzung der
Rahmenlehrplanvorgaben in
ein schuleigenes
pädagogisches
Handlungskonzept
(schulinternes Curriculum),
3. die Ausgestaltung der
pädagogischen
Schwerpunkte und
besonderen
Organisationsformen durch
die Stundentafel (§ 14 Absatz
4),
4. die Evaluationskriterien,
mit denen sie die Qualität
ihrer Arbeit beurteilt und die
Annäherung an
die gesetzten und
vereinbarten Ziele misst,
5. ein Kinder- und
Jugendschutzkonzept, das
der Vermeidung von
Kindeswohlgefährdungen,
insbesondere
durch sexuellen Missbrauch,
Gewalt und Mobbing dient,
6. die Zusammenarbeit mit
dem zuständigen Jugendamt
zur Gewährleistung des
Kinderschutzes
und die Ausgestaltung der
schulbezogenen
Jugendsozialarbeit gemäß §
5b,
7. die Ziele und besonderen
Formen der Zusammenarbeit
mit den
Erziehungsberechtigten
hinsichtlich der Ausübung der
gemeinsamen Verantwortung
für die Bildung und Erziehung
ihrer Kinder,
8. die Ziele, Inhalte und
Rahmenbedingungen der
Zusammenarbeit mit
außerschulischen
Kooperationspartnern,
9. die Kooperationsformen

1. ihre besonderen
pädagogischen Ziele,
Schwerpunkte und
Organisationsformen in
Unterricht, Erziehung,
Beratung und Betreuung
einschließlich des
schulischen
Ganztagskonzepts sowie die
Form der
Leistungsbeurteilung und die
Formen der
Leistungsdifferenzierung,
2. ihre Umsetzung der
Rahmenlehrplanvorgaben in
ein schuleigenes
pädagogisches
Handlungskonzept
(schulinternes Curriculum),
3. die Ausgestaltung der
pädagogischen
Schwerpunkte und
besonderen
Organisationsformen durch
die Stundentafel (§ 14 Absatz
4),
4. die Evaluationskriterien,
mit denen sie die Qualität
ihrer Arbeit beurteilt und die
Annäherung an
die gesetzten und
vereinbarten Ziele misst,
5. ein Kinder- und
Jugendschutzkonzept, das
der Vermeidung von
Kindeswohlgefährdungen,
insbesondere
durch sexuellen Missbrauch,
Gewalt und Mobbing dient,
6. die Zusammenarbeit mit
dem zuständigen Jugendamt
zur Gewährleistung des
Kinderschutzes
und die Ausgestaltung der
schulbezogenen
Jugendsozialarbeit gemäß §
5b,
7. die Ziele und besonderen
Formen der Zusammenarbeit
mit den
Erziehungsberechtigten
hinsichtlich der Ausübung der
gemeinsamen Verantwortung
für die Bildung und Erziehung
ihrer Kinder,
8. die Ziele, Inhalte und
Rahmenbedingungen der



der Lehrkräfte, der
schulischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und anderer
an der Verwirklichung des
Bildungs- und
Erziehungsauftrags
beteiligten Personen,
10. den Beratungs- und
Fortbildungsbedarf sowie die
erforderlichen Maßnahmen
zur Organisationsentwicklung
und zur Personalentwicklung,
11. die finanzielle
Absicherung der besonderen
pädagogischen
Schwerpunkte und Aktivitäten
durch das Schulbudget,
12. die Grundsätze der
Demokratiebildung und der
konkreten Beteiligung von
Schülerinnen und Schülern
an der Gestaltung des
Schulalltags, einschließlich
der Beteiligung der
Schülerinnen und Schüler bei
der finanziellen Absicherung
der besonderen
Pädagogischen
Schwerpunkte und
Aktivitäten, auch durch ein
eigenes Budget der
Schülerinnen und Schüler
(Schülerinnen- und
Schülerhaushalt),
13. die übergreifende
Bildungs- und
Erziehungsaufgabe der
Mobilitätsbildung und
Verkehrserziehung, die
schulischen Maßnahmen der
Schulwegsicherheit und die
Elternarbeit zur
Verkehrsunfallprävention in
einem schulspezifischen
Mobilitätskonzept.

Zusammenarbeit mit
außerschulischen
Kooperationspartnern,
9. die Kooperationsformen
der Lehrkräfte, der
schulischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und anderer
an der Verwirklichung des
Bildungs- und
Erziehungsauftrags
beteiligten Personen in
multiprofessionellen
Teams und die dafür
notwendigen
Rahmenbedingungen an
der jeweiligen Schule,
10. den Beratungs- und
Fortbildungsbedarf sowie die
erforderlichen Maßnahmen
zur Organisationsentwicklung
und zur Personalentwicklung,
11. die finanzielle
Absicherung der besonderen
pädagogischen
Schwerpunkte und Aktivitäten
durch das Schulbudget,
12. die Grundsätze der
Demokratiebildung und der
konkreten Beteiligung von
Schülerinnen und Schülern
an der Gestaltung des
Schulalltags, einschließlich
der Beteiligung der
Schülerinnen und Schüler bei
der finanziellen Absicherung
der besonderen
Pädagogischen
Schwerpunkte und
Aktivitäten, auch durch ein
eigenes Budget der
Schülerinnen und Schüler
(Schülerinnen- und
Schülerhaushalt),
13. die übergreifende
Bildungs- und
Erziehungsaufgabe der
Mobilitätsbildung und
Verkehrserziehung, die
schulischen Maßnahmen der
Schulwegsicherheit und die
Elternarbeit zur
Verkehrsunfallprävention in
einem schulspezifischen
Mobilitätskonzept.

Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:



Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke abgelehnt.



Änderungsantrag Nr. 3
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Inklusion: Recht auf Bildung sichern!

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)

- Drs. 19/1703 -

Artikel 1 der Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird wie folgt geändert:

1. Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt:

‚1a. In § 4 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Sie haben einen Anspruch auf angemessene Vorkehrungen, die im Einzelfall geeignet
und erforderlich sind, um ein gemeinsames Lernen und die Erreichung des
bestmöglichen Bildungszieles für sie zu gewährleisten.“‘

2. Nummer 9 Buchstabe c wird wie folgt geändert:

a) Folgender Doppelbuchstaben aa wird vorangestellt:

„aa) In Satz 2 werden nach den Wörtern „bis zum Ende der Jahrgangsstufe
10“ die Wörter „sowie für alle Schülerinnen und Schüler mit

sonderpädagogischem Förderbedarf an Gemeinschaftsschulen,
integrierten Sekundarschulen und Gymnasien bis zum Ende der
Abschlussstufe“ eingefügt.“

b) Die bisherigen Doppelbuchstaben aa wird der Doppelbuchstabe bb und nach ihm
wird folgender Doppelbuchstabe cc eingefügt:

‚cc) Nach Satz 5 werden folgende Sätze eingefügt:

„Für Schülerinnen und Schüler der ersten Jahrgangsstufe, für die bereits in der
Tageseinrichtung ein zusätzlicher Bedarf an sozialpädagogischer Förderung
festgestellt wurde, können die Bedarfsgrundlagen im Schuljahr der Aufnahme bis
spätestens zum 31. Oktober Gültigkeit behalten. Die Erziehungsberechtigten
haben dazu ihr Einverständnis zu geben.“‘

c) Die bisherigen Doppelbuchstaben bb bis dd werden die Doppelbuchstaben dd
bis ff.

3. Nach Nummer 17 wird folgende Nummer 17a eingefügt:

‚17a. In § 36 Absatz 3 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:

„Bei der Ermittlung des Förderbedarfs ist gleichzeitig festzustellen, ob im Einzelfall
angemessene Vorkehrungen für die Schülerin oder den Schüler erforderlich sind und
diese bereit zu stellen.“‘

4. Nummer 19 wird wie folgt geändert:

a) Folgender Buchstabe a wird vorangestellt:



„a) In Nummer 1 werden nach den Wörtern „spezifischen Bildungsangebote“ die Wörter
„und der angemessenen Vorkehrungen im Einzelfall“ eingefügt.“

b) Die bisherigen Buchstaben a bis c werden die Buchstaben b bis d.

5. In Nummer 23 wird § 43b wie folgt gefasst:

„§ 43b
Ruhen der Schulpflicht

(1) Bei wiederholter Eigen- oder Fremdgefährdung während des Unterrichts, in den
Pausenzeiten oder bei sonstigen Schulveranstaltungen durch einen Schüler oder eine
Schülerin kann dieser oder diese vom Besuch des Schulunterrichts für maximal 3
Monate ausgeschlossen werden, wenn bei Einsichtsfähigkeit des Schülers oder der
Schülerin nachweislich zuvor mindestens drei Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahmen
gem. §§ 62, 63 eingesetzt wurden, darunter mindestens eine Maßnahme gem. § 63 Abs.
2 Nr. 2, wenn bei Vorliegen eines festgestellten Förderbedarfs nachweislich alle
angemessenen Vorkehrungen gem. § 5 Landesgleichberechtigungsgesetz
entsprechend dem jeweiligen Förderbedarf zur Teilhabe an Bildung verwirklicht wurden,
wenn keine Verletzung der Aufsichtspflicht gem. § 51 durch die Schule vorliegt.

(2) Eine Verlängerung des Ausschlusses ist nur nach erneuter Anhörung der
Sorgeberechtigten und des Kindes und der Stellungnahme eines schulpsychologischen
und inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentrums und eines
Psychologen oder einer Psychologin oder einer anderen Fachkraft nach Wahl der
Sorgeberechtigten zulässig; ein Schulausschluss von mehr als 6 Monaten ohne
Unterbrechung und von insgesamt mehr als einem Jahr ist unzulässig.

(3) Der Antrag auf Ausschluss vom Besuch des Schulunterrichts erfolgt durch die
Klassenkonferenz, wobei Eltern- und/oder Schülervertreter*innen auf Wunsch der
Sorgeberechtigten und des Schülers oder der Schülerin teilnehmen. Die Schülerin oder
der Schüler und ihre oder seine Sorgeberechtigten sind zuvor anzuhören, die
beabsichtigte Maßnahme und der zugrunde liegende Sachverhalt sind ihnen mindestens
eine Woche vor der Konferenz und mindestens drei Werktage vor der Anhörung
schriftlich durch die Klassenlehrkraft oder die Schulleitung mitzuteilen.

(4) Die Entscheidung über den Schulausschluss trifft die Schulaufsichtsbehörde. Zuvor
sind die Schülerin oder der Schüler und ihre oder seine Sorgeberechtigten anzuhören,
eine Stellungnahme des zuständigen schulpsychologischen und
inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentrums ist einzuholen sowie
auf Wunsch der Sorgeberechtigten und/oder des Kindes die Stellungnahme einer
Psychologin oder eines Psychologen nach Wahl der Sorgeberechtigten/des Kindes oder
einer anderen von den Sorgeberechtigten/vom Kind benannte Fachkraft. Eine
Vertretung durch einen Rechtsbeistand in allen Stadien des Ausschlussverfahrens darf
nicht verwehrt werden.

(5) Ein Ausschluss ist nur zulässig, wenn während des Ausschlusses die Teilnahme an
einem alternativen Beschulungsangebot sichergestellt ist. Der Umfang des
Beschulungsangebots muss gewährleisten, dass eine Gefährdung der Schullaufbahn
verhindert wird. Hierfür müssen in der Primarstufe mindestens die Fächer Mathematik,
Deutsch, 1. Fremdsprache, Naturwissenschaften und Gesellschatswissenschaften und
in der Sekundarstufe alle Fächer für den angestrebten Schulabschluss im Umfang der
vollen Stundentafel durch qualifizierte Fachkräfte unterrichtet werden. Ein Nachweis
über den erfolgten Unterricht und die vom Schüler oder der Schülerin erbrachten
Leistungen ist vom Träger des Beschulungsangebots am Ende des
Beschulungszeitraums vorzulegen. Erfolgt in der Stammschule eine Leistungsbewertung



durch Noten, muss im Rahmen der alternativen Beschulungsmaßnahme ebenfalls eine
Leistungsbewertung durch Noten erfolgen, es sei denn, die Stammschule und die
Sorgeberechtigten und die Schülerin oder der Schüler sind mit einem Aussetzen der
Leistungsbewertung durch Noten während der Beschulungsmaßnahme einverstanden.

(6) Bei einer unmittelbaren Eigen- oder Fremdgefährdung von erheblicher Schwere kann
die Schulleitung für höchstens 3 Wochen eine Suspendierung sofort anordnen. Ein
Antrag durch die Klassenkonferenz, Anhörungen und eine Entscheidung durch die
Schulaufsicht sind in diesem Zeitraum nachzuholen.

(7) Sofern die Stammschule und die Schülerin oder der Schüler sowie ihre oder seine
Sorgeberechtigten einvernehmlich einen Schulwechsel nach dem Ende des
Schulausschlusses wünschen, weist die Schulaufsichtsbehörde in Abstimmung mit dem
Schulamt eine andere Schule derselben Schulart unter Berücksichtigung der Wünsche
des Kindes und der Sorgeberechtigten zu.

(8) Wünschen die Schülerin oder der Schüler und ihre oder seine Sorgeberechtigten
selbst ein Aussetzen der Schulbesuchspflicht, um therapeutische Maßnahmen
durchzuführen, ist ein Antrag bei der Schulaufsichtsbehörde auf Befreiung von der
Schulbesuchspflicht zu stellen.“

Begründung:
Zu 1.:
Im Schulgesetz ist zu verankert, dass für alle Schüler*innen angemessene Vorkehrungen
getroffen werden, damit sie die beste Bildung bekommen.

Zu 2.:
Die Änderung hat zum Ziel, die Regelung der bisherigen § 39 Ziffer 3, die dort gestrichen wird,
im § 19 an sinnvoller Stelle und klar formuliert zu verankern, da die sozialpädagogische
Förderung im Anschluss an die Kindertagesstätte sonst droht grundsätzlich zu entfallen.
Mitunter wird die aktuell bestehende Regelung im Übergang von der Kita in die Schule zu
ignorieren. Das führt in der ergänzenden Förderung und Betreuung dazu, dass die
sozialpädagogischen Förderbedarfe nicht zeitgerecht begutachtet und festgestellt werden
können und damit eine entsprechende Förderung für das Kind über mehrere Monate
unterbleibt. Da aber die Förderbedarfe dennoch vorhanden sind wird das Personal vor Ort
stärker belastet und kann sich nicht ausreichend auf die Kernaufgaben konzentrieren.
Entsprechend wird hier eine klarstellende Formulierung beantragt.
Aktuell sind Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Klassen 7 bis 10 vom
Besuch einer allgemeinen Schule ausgeschlossen, wenn sie Bedarf an ergänzender Förderung
und Betreuung (eFöB) außerhalb der Unterrichtszeiten haben. Die Regelungen zum eFöB (§ 19
SchulG) sind an Regelschulen auf die Jahrgangsstufen 1 bis 6 beschränkt. Für Schüler*innen
mit Bedarfen ab Klasse 7 besteht gem. § 19 Abs. 6 S. 2 SchulG ein entsprechender Anspruch
nur beim Besuch einer Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt bzw.
Auftragsschulen. Ein Anspruch auf EFöB ergibt sich für sie aus dem Regelungen des § 28a
SodPädV bei Beschulung an einer Regelschule. Die Regelungen stehen dabei im Einzelfall
zueinander im Widerspruch. Ebenfalls sind sie nur auf SuS mit sonderpädagogischen
Förderbedarfen in den Förderschwerpunkten „Geistige Entwicklung“ und „Autismus“ beschränkt.
Um das Recht auf inklusive Beschulung für alle Schüler*innen umzusetzen, ist eine Anpassung
des § 19 SchulG unabhängig vom sonderpädagogischen Förderbedarf sowie des Ortes der
Beschulung notwendig.

Zu 3.:
Bei der Ermittlung des Förderbedarfs soll außerdem festgestellt werden, ob ausreichende
Vorkehrungen getroffen wurden. Entsprechend wird eine Änderung am Schulgesetz
vorgeschlagen.



Zu 4.:
Erneut wird auf die notwendigen Vorkehrungen für Schüler*innen mit besonderen
Förderbedarfen verwiesen.

Zu 5.:
Es gibt in Berlin eine nicht erfasste Zahl von Schülerinnen und Schülern, deren Bedarf für eine
inklusive Beschulung aus verschiedenen Gründen von Seiten des Bereichs Schule in
Verbindung mit Leistungen der Teilhabe an Bildung nach den SGB VIII und IX des
Jugendamtes nicht gedeckt werden und deswegen nicht beschult werden oder wie hier, deren
Schulbesuchspflicht vor allem aufgrund mangelnder Ressourcen und des daraus resultierenden
Verhaltens aufgrund von Überforderung dieser Schülerinnen und Schüler ruht. Es geht hier
nicht um Schülerinnen und Schüler, die  erzieherisch oder pädagogisch begleitet werden
müssen, um wieder am Schulunterricht teilnehmen können. Diejenigen Schülerinnen und
Schüler, deren Schulbesuchspflicht aufgrund ihrer Behinderung, Krankheit oder
Teilhabestörung ruht, haben einen Anspruch auf Bildung und müssen deshalb mit
Ersatzbildungsangeboten aus dem Bereich der Eingliederungshilfen so lange versorgt werden,
bis der Besuch einer Berliner öffentlichen Schule wieder möglich ist, weil endlich die
entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stehen. Alles andere wäre ein Verstoß gegen ihr
Recht auf Bildung. Um dies zu reflektieren, wird der § 43b neu gefasst.

Anlage
Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung Drs. 19/1703 Änderungsantrag GFB
Schulgesetz Schulgesetz Schulgesetz

§ 4
Grundsätze für die

Verwirklichung

§ 4
Grundsätze für die

Verwirklichung

§ 4
Grundsätze für die

Verwirklichung
(3) Schülerinnen und Schüler
mit besonderen
Begabungen, hohen
kognitiven Fähigkeiten oder
mit erheblichen
Lernschwierigkeiten sind
besonders zu fördern.
Drohendem
Leistungsversagen und
anderen Beeinträchtigungen
des Lernens, der
sprachlichen, körperlichen,
sozialen und emotionalen
Entwicklung soll mit
Maßnahmen der Prävention,
der Früherkennung und der
rechtzeitigen Einleitung von
zusätzlicher Förderung
begegnet werden. Die
Förderung von Schülerinnen
und Schülern mit
sonderpädagogischem
Förderbedarf soll vorrangig
im gemeinsamen Unterricht
erfolgen.

unverändert (3) Schülerinnen und Schüler
mit besonderen Begabungen,
hohen kognitiven Fähigkeiten
oder mit erheblichen
Lernschwierigkeiten sind
besonders zu fördern.
Drohendem
Leistungsversagen und
anderen Beeinträchtigungen
des Lernens, der
sprachlichen, körperlichen,
sozialen und emotionalen
Entwicklung soll mit
Maßnahmen der Prävention,
der Früherkennung und der
rechtzeitigen Einleitung von
zusätzlicher Förderung
begegnet werden. Die
Förderung von Schülerinnen
und Schülern mit
sonderpädagogischem
Förderbedarf soll im
gemeinsamen Unterricht
erfolgen. Sie haben einen
Anspruch auf
angemessene
Vorkehrungen, die im
Einzelfall geeignet und



erforderlich sind, um ein
gemeinsames Lernen und
die Erreichung des
bestmöglichen
Bildungszieles für sie zu
gewährleisten.

§ 19
Ganztagsschulen,

ergänzende Förderung und
Betreuung, Mittagessen

§ 19
Ganztagsschulen,

ergänzende Förderung und
Betreuung, Mittagessen

§ 19
Ganztagsschulen,

ergänzende Förderung und
Betreuung, Mittagessen

(6) Die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen
1 bis 6 der Primarstufe
erhalten ein Angebot
ergänzender Förderung und
Betreuung, wenn
entsprechend § 4 Absatz 2
des
Kindertagesförderungsgesetz
es vom 23. Juni 2005 (GVBl.
S. 322), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom
27. August 2021 (GVBl. S.
995) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden
Fassung ein Bedarf für eine
solche Förderung und
Betreuung besteht. Satz 1
gilt auch für Schülerinnen
und Schüler an Schulen mit
dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“ bis zum Ende
der Abschlussstufe sowie für
Schülerinnen und Schüler mit
dem Förderschwerpunkt
„Autismus“ an
Auftragsschulen bis zum
Ende der Jahrgangsstufe 10.
Der Bedarf wird für die in
Satz 1 genannten
Schülerinnen und Schüler
sowie für die in Satz 2
genannten Schülerinnen und
Schüler bis einschließlich der
Mittelstufe und der
Jahrgangsstufe 6 ohne
weitere Prüfung festgestellt
und eine ergänzende
Förderung und Betreuung
gewährt. Für Schülerinnen

(6) Die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen
1 bis 6 der Primarstufe
erhalten ein Angebot
ergänzender Förderung und
Betreuung, wenn
entsprechend § 4 Absatz 2
des
Kindertagesförderungsgeset
zes vom 23. Juni 2005
(GVBl. S. 322), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 27. August 2021 (GVBl.
S. 995) geändert worden ist,
in der jeweils geltenden
Fassung ein Bedarf für eine
solche Förderung und
Betreuung besteht. Satz 1
gilt auch für Schülerinnen
und Schüler an Schulen mit
dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“ bis zum Ende
der Abschlussstufe sowie für
Schülerinnen und Schüler
mit dem Förderschwerpunkt
„Autismus“ an
Auftragsschulen bis zum
Ende der Jahrgangsstufe 10.
Der Bedarf wird für die in
Satz 1 genannten
Schülerinnen und Schüler
sowie für die in Satz 2
genannten Schülerinnen und
Schüler bis einschließlich der
Mittelstufe und der
Jahrgangsstufe 6 ohne
weitere Prüfung festgestellt
und eine ergänzende
Förderung und Betreuung
gewährt. Die ergänzende
Förderung und Betreuung
wird auch während der

(6) Die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen
1 bis 6 der Primarstufe
erhalten ein Angebot
ergänzender Förderung und
Betreuung, wenn
entsprechend § 4 Absatz 2
des
Kindertagesförderungsgeset
zes vom 23. Juni 2005
(GVBl. S. 322), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 27. August 2021 (GVBl.
S. 995) geändert worden ist,
in der jeweils geltenden
Fassung ein Bedarf für eine
solche Förderung und
Betreuung besteht. Satz 1
gilt auch für Schülerinnen
und Schüler an Schulen mit
dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“ bis zum Ende
der Abschlussstufe sowie für
Schülerinnen und Schüler
mit dem Förderschwerpunkt
„Autismus“ an
Auftragsschulen bis zum
Ende der Jahrgangsstufe 10
sowie für alle Schülerinnen
und Schüler mit
sonderpädagogischem
Förderbedarf an
Gemeinschaftsschulen,
integrierten
Sekundarschulen und
Gymnasien bis zum Ende
der Abschlussstufe. Der
Bedarf wird für die in Satz 1
genannten Schülerinnen und
Schüler sowie für die in Satz
2 genannten Schülerinnen
und Schüler bis



und Schüler der
Jahrgangsstufen 1 bis 6 und
für die in Satz 2 genannten
Schülerinnen und Schüler
wird die ergänzende
Förderung und Betreuung
auch während der
Schulferien angeboten. Der
Betreuungsumfang soll dem
Bedarf der Familie und
insbesondere des Kindes
gerecht werden. Die
Bedarfsfeststellung erfolgt
durch Bescheid des örtlich
zuständigen Jugendamts,
welches die Daten auch im
Rahmen eines einheitlichen
Verwaltungsverfahrens für
die ergänzende Förderung
und Betreuung sowie die
Kindertagesförderung nutzen
darf; die Daten sind nach der
Beendigung der
ergänzenden Förderung und
Betreuung zu löschen, soweit
die Daten nicht mehr zur
Abwicklung des
Kostenbeteiligungs- oder des
Finanzierungsverfahrens
benötigt werden. Die
ergänzende Förderung und
Betreuung wird als
schulisches Angebot der
zuständigen Schulbehörde (§
109 Absatz 1 Satz 1) durch
die öffentliche Schule oder
die Bereitstellung von
Plätzen bei Trägern der
freien Jugendhilfe, die mit
Schulen kooperieren,
erbracht; im letztgenannten
Fall wird der
Betreuungsvertrag zwischen
den Eltern und dem Träger
der freien Jugendhilfe
abgeschlossen. Die
ergänzende Förderung und
Betreuung unterliegt der
Schulaufsicht nach diesem
Gesetz, auch soweit sie von

Schulferien angeboten. Der
Betreuungsumfang soll dem
Bedarf der Familie und
insbesondere des Kindes
gerecht werden. Die
Bedarfsfeststellung erfolgt
durch Bescheid des örtlich
zuständigen Jugendamts,
welches die Daten auch im
Rahmen eines einheitlichen
Verwaltungsverfahrens für
die ergänzende Förderung
und Betreuung sowie die
Kindertagesförderung nutzen
darf; die Daten sind nach der
Beendigung der
ergänzenden Förderung und
Betreuung zu löschen,
soweit die Daten nicht mehr
zur Abwicklung des
Kostenbeteiligungs- oder des
Finanzierungsverfahrens
benötigt werden. Die
ergänzende Förderung und
Betreuung wird als
schulisches Angebot der
Schulaufsichtsbehörde
durch die öffentliche Schule
oder die Bereitstellung von
Plätzen bei Trägern der
freien Jugendhilfe, die mit
Schulen kooperieren,
erbracht; der
Betreuungsvertrag wird
zwischen den
Sorgeberechtigten und
dem Jugendamt, im
letztgenannten Fall zwischen
den Sorgeberechtigten und
dem Träger der freien
Jugendhilfe abgeschlossen.
Die ergänzende Förderung
und Betreuung unterliegt der
Schulaufsicht nach diesem
Gesetz, auch soweit sie von
Trägern der freien
Jugendhilfe in Kooperation
mit Schulen erbracht wird.
Angebote ergänzender
Förderung und Betreuung
müssen hinsichtlich der
Einrichtung und der
Personalausstattung den

einschließlich der Mittelstufe
und der Jahrgangsstufe 6
ohne weitere Prüfung
festgestellt und eine
ergänzende Förderung und
Betreuung gewährt. Die
ergänzende Förderung und
Betreuung wird auch
während der Schulferien
angeboten. Der
Betreuungsumfang soll dem
Bedarf der Familie und
insbesondere des Kindes
gerecht werden. Für
Schülerinnen und Schüler
der ersten Jahrgangsstufe,
für die bereits in der
Tageseinrichtung ein
zusätzlicher Bedarf an
sozialpädagogischer
Förderung festgestellt
wurde, können die
Bedarfsgrundlagen im
Schuljahr der Aufnahme
bis spätestens zum 31.
Oktober Gültigkeit
behalten. Die
Erziehungsberechtigten
haben dazu ihr
Einverständnis zu geben.
Die Bedarfsfeststellung
erfolgt durch Bescheid des
örtlich zuständigen
Jugendamts, welches die
Daten auch im Rahmen
eines einheitlichen
Verwaltungsverfahrens für
die ergänzende Förderung
und Betreuung sowie die
Kindertagesförderung nutzen
darf; die Daten sind nach der
Beendigung der
ergänzenden Förderung und
Betreuung zu löschen,
soweit die Daten nicht mehr
zur Abwicklung des
Kostenbeteiligungs- oder des
Finanzierungsverfahrens
benötigt werden. Die
ergänzende Förderung und
Betreuung wird als
schulisches Angebot der
Schulaufsichtsbehörde



Trägern der freien
Jugendhilfe in Kooperation
mit Schulen erbracht wird.
Angebote ergänzender
Förderung und Betreuung
richten sich nach dem
Berliner Bildungsprogramm
für die offene
Ganztagsschule und müssen
hinsichtlich der Einrichtung
und der Personalausstattung
den pädagogischen und
gesundheitlichen
Anforderungen an die
Betreuung von Kindern
entsprechen. Die
pädagogische Arbeit in der
ergänzenden Förderung und
Betreuung soll durch
systematische Evaluation
kontinuierlich reflektiert und
weiterentwickelt werden.
Können die Zeiten der
ergänzenden Förderung und
Betreuung an der Schule den
Betreuungsbedarf nicht
abdecken oder liegt der
Bedarf außerhalb der
angebotenen Zeiten, kann im
Einzelfall zusätzliche
Betreuung bewilligt werden.
Hierzu kann das Angebot an
Kindertagespflegestellen
gemäß den Vorgaben des
Kindertagesförderungsgesetz
es genutzt werden. Die
Teilnahme an der
ergänzenden Förderung und
Betreuung sowie an
zusätzlichen
Betreuungsangeboten ist
freiwillig. Die
Kostenbeteiligung in den
Jahrgangsstufen 4 bis 6
sowie für die Schülerinnen
und Schüler der Mittel-,
Ober- und Abschlussstufe
der Schulen mit dem
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt „Geistige

pädagogischen und
gesundheitlichen
Anforderungen an die
Betreuung von Kindern
entsprechen. Können die
Zeiten der ergänzenden
Förderung und Betreuung an
der Schule den
Betreuungsbedarf nicht
abdecken oder liegt der
Bedarf außerhalb der
angebotenen Zeiten, kann im
Einzelfall zusätzliche
Betreuung bewilligt werden.
Hierzu kann das Angebot an
Kindertagespflegestellen
gemäß den Vorgaben des
Kindertagesförderungsgeset
zes genutzt werden. Die
Teilnahme an der
ergänzenden Förderung und
Betreuung sowie an
zusätzlichen
Betreuungsangeboten ist
freiwillig. Die
Kostenbeteiligung in den
Jahrgangsstufen 4 bis 6
sowie für die Schülerinnen
und Schüler der Mittel-,
Ober- und Abschlussstufe
der Schulen mit dem
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“ sowie für die
Schülerinnen und Schüler
mit dem Förderschwerpunkt
„Autismus“ an
Auftragsschulen richtet sich
nach dem
Tagesbetreuungskostenbetei
ligungsgesetz in der Fassung
vom 23. April 2010 (GVBl. S.
250), das zuletzt durch
Artikel 11 des Gesetzes vom
18. Dezember 2018 (GVBl.
S. 710) geändert worden ist,
in der jeweils geltenden
Fassung; § 26 Absatz 1 Satz
4 des
Kindertagesförderungsgeset
zes findet entsprechende
Anwendung. Schülerinnen
und Schüler aus dem Land

durch die öffentliche Schule
oder die Bereitstellung von
Plätzen bei Trägern der
freien Jugendhilfe, die mit
Schulen kooperieren,
erbracht; der
Betreuungsvertrag wird
zwischen den
Sorgeberechtigten und
dem Jugendamt, im
letztgenannten Fall zwischen
den Sorgeberechtigten und
dem Träger der freien
Jugendhilfe abgeschlossen.
Die ergänzende Förderung
und Betreuung unterliegt der
Schulaufsicht nach diesem
Gesetz, auch soweit sie von
Trägern der freien
Jugendhilfe in Kooperation
mit Schulen erbracht wird.
Angebote ergänzender
Förderung und Betreuung
müssen hinsichtlich der
Einrichtung und der
Personalausstattung den
pädagogischen und
gesundheitlichen
Anforderungen an die
Betreuung von Kindern
entsprechen. Können die
Zeiten der ergänzenden
Förderung und Betreuung an
der Schule den
Betreuungsbedarf nicht
abdecken oder liegt der
Bedarf außerhalb der
angebotenen Zeiten, kann im
Einzelfall zusätzliche
Betreuung bewilligt werden.
Hierzu kann das Angebot an
Kindertagespflegestellen
gemäß den Vorgaben des
Kindertagesförderungsgeset
zes genutzt werden. Die
Teilnahme an der
ergänzenden Förderung und
Betreuung sowie an
zusätzlichen
Betreuungsangeboten ist
freiwillig. Die
Kostenbeteiligung in den
Jahrgangsstufen 4 bis 6



Entwicklung“ sowie für die
Schülerinnen und Schüler mit
dem Förderschwerpunkt
„Autismus“ an
Auftragsschulen richtet sich
nach dem
Tagesbetreuungskostenbetei
ligungsgesetz in der Fassung
vom 23. April 2010 (GVBl. S.
250), das zuletzt durch
Artikel 11 des Gesetzes vom
18. Dezember 2018 (GVBl.
S. 710) geändert worden ist,
in der jeweils geltenden
Fassung; § 26 Absatz 1 Satz
4 des
Kindertagesförderungsgesetz
es findet entsprechende
Anwendung. Schülerinnen
und Schüler aus dem Land
Brandenburg können im
Rahmen freier Kapazitäten
ergänzende Förderung und
Betreuung erhalten, wenn
vom Leistungsverpflichteten
ein Betreuungsbedarf
festgestellt und die
Kostenübernahme erklärt
wurde.

Brandenburg können im
Rahmen freier Kapazitäten
ergänzende Förderung und
Betreuung erhalten, wenn
vom Leistungsverpflichteten
ein Betreuungsbedarf
festgestellt und die
Kostenübernahme erklärt
wurde.

sowie für die Schülerinnen
und Schüler der Mittel-,
Ober- und Abschlussstufe
der Schulen mit dem
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“ sowie für die
Schülerinnen und Schüler
mit dem Förderschwerpunkt
„Autismus“ an
Auftragsschulen richtet sich
nach dem
Tagesbetreuungskostenbetei
ligungsgesetz in der Fassung
vom 23. April 2010 (GVBl. S.
250), das zuletzt durch
Artikel 11 des Gesetzes vom
18. Dezember 2018 (GVBl.
S. 710) geändert worden ist,
in der jeweils geltenden
Fassung; § 26 Absatz 1 Satz
4 des
Kindertagesförderungsgeset
zes findet entsprechende
Anwendung. Schülerinnen
und Schüler aus dem Land
Brandenburg können im
Rahmen freier Kapazitäten
ergänzende Förderung und
Betreuung erhalten, wenn
vom Leistungsverpflichteten
ein Betreuungsbedarf
festgestellt und die
Kostenübernahme erklärt
wurde.

§ 36
Grundsätze

§ 36
Grundsätze

§ 36
Grundsätze

(3) Die
Schulaufsichtsbehörde trifft
auf Antrag der
Erziehungsberechtigten oder
der Schule, an der die
Schülerin oder der Schüler
angemeldet wird oder die sie
oder er besucht, die
Feststellung, ob die
Schülerin oder der Schüler
sonderpädagogischen
Förderbedarf hat. Bei der
Ermittlung des Förderbedarfs
kann die
Schulaufsichtsbehörde ein
sonderpädagogisches
Gutachten hinzuziehen und

unverändert (3) Die
Schulaufsichtsbehörde trifft
auf Antrag der
Erziehungsberechtigten oder
der Schule, an der die
Schülerin oder der Schüler
angemeldet wird oder die sie
oder er besucht, die
Feststellung, ob die Schülerin
oder der Schüler
sonderpädagogischen
Förderbedarf hat. Bei der
Ermittlung des Förderbedarfs
kann die
Schulaufsichtsbehörde ein
sonderpädagogisches
Gutachten hinzuziehen und



sich der Beratung Dritter
bedienen. Sie hat die
Erziehungsberechtigten über
mögliche Bildungswege ihrer
Kinder zu beraten.

sich der Beratung Dritter
bedienen. Bei der
Ermittlung des
Förderbedarfs ist
gleichzeitig festzustellen,
ob im Einzelfall
angemessene
Vorkehrungen für die
Schülerin oder den Schüler
erforderlich sind und diese
bereit zu stellen. Sie hat die
Erziehungsberechtigten über
mögliche Bildungswege ihrer
Kinder zu beraten.

§ 39
Nähere Ausgestaltung der

sonderpädagogischen
Förderung

§ 39
Nähere Ausgestaltung der

sonderpädagogischen
Förderung

§ 39
Nähere Ausgestaltung der

sonderpädagogischen
Förderung

Die für das Schulwesen
zuständige Senatsverwaltung
wird ermächtigt, das Nähere
über die
sonderpädagogische
Förderung durch
Rechtsverordnung zu regeln,
insbesondere
1. die Ausgestaltung der
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkte
einschließlich der
spezifischen
Bildungsangebote,
2. das Verfahren zur
Feststellung des
sonderpädagogischen
Förderbedarfs einschließlich
der Anforderungen an das
sonderpädagogische
Gutachten,
3. das Verfahren der
sonderpädagogischen
Förderung beim Übergang
von der Kindertagesstätte in
die Grundschule und in die
ergänzende Förderung und
Betreuung einschließlich des
Verzichts auf eine Neu-
Beauftragung eines
sonderpädagogischen
Gutachtens oder einer
sonderpädagogischen
Stellungnahme zum
Zeitpunkt des Schuleintritts,
soweit eine
sonderpädagogische
Förderung bereits in der
Kindertagesbetreuung

unverändert Die für das Schulwesen
zuständige Senatsverwaltung
wird ermächtigt, das Nähere
über die sonderpädagogische
Förderung durch
Rechtsverordnung zu regeln,
insbesondere
1. die Ausgestaltung der
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkte
einschließlich der
spezifischen
Bildungsangebote und der
angemessenen
Vorkehrungen im Einzelfall,
2. das Verfahren zur
Feststellung des
sonderpädagogischen
Förderbedarfs einschließlich
der Anforderungen an das
sonderpädagogische
Gutachten,
3. das Verfahren der
sonderpädagogischen
Förderung beim Übergang
von der Kindertagesstätte in
die Grundschule und in die
ergänzende Förderung und
Betreuung einschließlich des
Verzichts auf eine Neu-
Beauftragung eines
sonderpädagogischen
Gutachtens oder einer
sonderpädagogischen
Stellungnahme zum
Zeitpunkt des Schuleintritts,
soweit eine
sonderpädagogische
Förderung bereits in der



erfolgte, 4. die Bildung,
Zusammensetzung,
Aufgaben und
Empfehlungskriterien von
Ausschüssen,
5. die Organisationsformen
sonderpädagogischer
Förderung und die
schulergänzenden
Maßnahmen sowie die
besonderen
Organisationsformen für die
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkte
„emotional-soziale
Entwicklung“, „Autismus“ und
Unterricht für kranke
Schülerinnen und Schüler,
6. die Abweichungen von
den Regelungen der
allgemeinen Schule im
gemeinsamen Unterricht,
7. die Aufgaben der Schulen
mit sonderpädagogischem
Förderschwerpunkt, der
sonderpädagogischen
Einrichtungen sowie der
Berufsschulen mit
sonderpädagogischen
Aufgaben einschließlich der
abweichenden Regelungen
zu der allgemeinen Schule,
8. das Verfahren für den
Übergang von der Schule mit
sonderpädagogischem
Förderschwerpunkt in die
allgemeine Schule,
9. die Voraussetzungen für
den Erwerb des
berufsorientierenden
Schulabschlusses und für die
Gleichwertigkeit mit der
Berufsbildungsreife,
10. die Schülerbeförderung
und die Schulwegbegleitung,
11. das Verfahren und die
Kriterien für die durch die
Schulaufsichtsbehörde
vorzunehmende Auswahl
der Schülerinnen und
Schüler mit
sonderpädagogischem
Förderbedarf bei
Überschreitung
der für den gemeinsamen
Unterricht festgelegten

Kindertagesbetreuung
erfolgte, 4. die Bildung,
Zusammensetzung,
Aufgaben und
Empfehlungskriterien von
Ausschüssen,
5. die Organisationsformen
sonderpädagogischer
Förderung und die
schulergänzenden
Maßnahmen sowie die
besonderen
Organisationsformen für die
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkte
„emotional-soziale
Entwicklung“, „Autismus“ und
Unterricht für kranke
Schülerinnen und Schüler,
6. die Abweichungen von den
Regelungen der allgemeinen
Schule im gemeinsamen
Unterricht,
7. die Aufgaben der Schulen
mit sonderpädagogischem
Förderschwerpunkt, der
sonderpädagogischen
Einrichtungen sowie der
Berufsschulen mit
sonderpädagogischen
Aufgaben einschließlich der
abweichenden Regelungen
zu der allgemeinen Schule,
8. das Verfahren für den
Übergang von der Schule mit
sonderpädagogischem
Förderschwerpunkt in die
allgemeine Schule,
9. die Voraussetzungen für
den Erwerb des
berufsorientierenden
Schulabschlusses und für die
Gleichwertigkeit mit der
Berufsbildungsreife,
10. die Schülerbeförderung
und die Schulwegbegleitung,
11. das Verfahren und die
Kriterien für die durch die
Schulaufsichtsbehörde
vorzunehmende Auswahl
der Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem
Förderbedarf bei
Überschreitung
der für den gemeinsamen
Unterricht festgelegten



Aufnahmekapazität, wobei
insbesondere die
Übereinstimmungen der
Fördermöglichkeiten der
Schule mit dem
entsprechenden
festgestellten
sonderpädagogischen
Förderbedarf und weiteren
Voraussetzungen
(beispielsweise Neigung,
angestrebtes Bildungsziel)
und Lebensbedingungen der
Schülerin oder des Schülers
(beispielsweise
Wohnortnähe, soziale
Bindungen) zu
berücksichtigen sind,
12. das Verfahren und die
Kriterien für die durch die
Schulaufsichtsbehörde
vorzunehmende Auswahl der
Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem
Förderbedarf an einer
Inklusiven
Schwerpunktschule bei
Überschreitung der für
Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem
Förderbedarf festgelegten
Aufnahmekapazität, wobei
die Spezialisierung der
Schule für einen oder
mehrere
sonderpädagogische
Förderschwerpunkte, die
Erreichbarkeit anderer
vergleichbar geeigneter
Schulstandorte und die
pädagogisch sowie
organisatorisch sachgerechte
Verteilung der verfügbaren
Plätze innerhalb der
verschiedenen
Förderschwerpunkte an der
jeweiligen Schule sowie an
den alternativen Standorten
zu berücksichtigen ist,
13. die Ausgestaltung der
Auftragsschulen für
Autismus.

Aufnahmekapazität, wobei
insbesondere die
Übereinstimmungen der
Fördermöglichkeiten der
Schule mit dem
entsprechenden
festgestellten
sonderpädagogischen
Förderbedarf und weiteren
Voraussetzungen
(beispielsweise Neigung,
angestrebtes Bildungsziel)
und Lebensbedingungen der
Schülerin oder des Schülers
(beispielsweise
Wohnortnähe, soziale
Bindungen) zu
berücksichtigen sind,
12. das Verfahren und die
Kriterien für die durch die
Schulaufsichtsbehörde
vorzunehmende Auswahl der
Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem
Förderbedarf an einer
Inklusiven
Schwerpunktschule bei
Überschreitung der für
Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem
Förderbedarf festgelegten
Aufnahmekapazität, wobei
die Spezialisierung der
Schule für einen oder
mehrere
sonderpädagogische
Förderschwerpunkte, die
Erreichbarkeit anderer
vergleichbar geeigneter
Schulstandorte und die
pädagogisch sowie
organisatorisch sachgerechte
Verteilung der verfügbaren
Plätze innerhalb der
verschiedenen
Förderschwerpunkte an der
jeweiligen Schule sowie an
den alternativen Standorten
zu berücksichtigen ist,
13. die Ausgestaltung der
Auftragsschulen für
Autismus.

§ 43b
Ruhen der Schulpflicht

§ 43b
Ruhen der Schulpflicht

(1) Wenn eine Schülerin
oder ein Schüler durch

Bei wiederholter Eigen-
oder Fremdgefährdung



Verhalten in der Schule,
bei schulischen
Veranstaltungen außerhalb
des Schulgeländes oder
auf dem Schulweg Leben,
Gesundheit oder sexuelle
Selbstbestimmung anderer
am Schulleben beteiligter
Personen gefährdet oder
bedroht oder andere
Personen dazu anstiftet
und sich von diesem
Verhalten weder durch
Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen im
Sinne der §§ 62 und 63
noch durch sonstige
mildere Maßnahmen
abhalten lässt, können die
Erziehungsberechtigten
oder die volljährige
Schülerin oder der
volljährige Schüler selbst
einen Antrag auf Befreiung
von der Schulpflicht nach
§ 43a stellen mit dem Ziel,
die Gefährdung zu
beenden und Zeit für
unterstützende
Maßnahmen zu finden.
Wird unter den
Voraussetzungen des
Satzes 1 ein Antrag auf
Befreiung von der
Schulpflicht nicht gestellt,
darf die
Schulaufsichtsbehörde auf
Antrag der
Klassenkonferenz und auf
Grund einer
Stellungnahme des
zuständigen
Schulpsychologischen und
Inklusionspädagogischen
Beratungs- und
Unterstützungszentrums
das vorübergehende
vollständige oder teilweise
Ruhen der Schulpflicht
anordnen. Die betroffene

während des Unterrichts,
in den Pausenzeiten oder
bei sonstigen
Schulveranstaltungen
durch einen Schüler oder
eine Schülerin kann dieser
oder diese vom Besuch
des Schulunterrichts für
maximal 3 Monate
ausgeschlossen
werden, wenn bei
Einsichtsfähigkeit des
Schülers oder der
Schülerin nachweislich
zuvor mindestens drei
Erziehungs- oder
Ordnungsmaßnahmen
gem. §§ 62, 63 eingesetzt
wurden, darunter
mindestens eine
Maßnahme gem. § 63 Abs.
2 Nr. 2, wenn bei Vorliegen
eines festgestellten
Förderbedarfs
nachweislich alle
angemessenen
Vorkehrungen gem. § 5
Landesgleichberechtigung
sgesetz entsprechend dem
jeweiligen Förderbedarf
zur Teilhabe an Bildung
verwirklicht wurden, wenn
keine Verletzung der
Aufsichtspflicht gem. § 51
durch die Schule vorliegt.

Eine Verlängerung des
Ausschlusses ist nur nach
erneuter Anhörung der
Sorgeberechtigten und des
Kindes und der
Stellungnahme eines
schulpsychologischen und
inklusionspädagogischen
Beratungs- und
Unterstützungszentrums
und eines Psychologen
oder einer Psychologin
oder einer anderen
Fachkraft nach Wahl der



Schülerin oder der
betroffene Schüler und die
Erziehungsberechtigten
sind zuvor zu hören.
Ärztliche oder
therapeutische Auskünfte,
Atteste oder Gutachten
berücksichtigt die
Schulaufsichtsbehörde,
wenn die Schülerin oder
der Schüler oder die
Erziehungsberechtigten
die Entbindung von der
Schweigepflicht für diesen
Zweck erklärt haben.

Die Vertreterinnen und
Vertreter der Schülerinnen
und Schüler sowie der
Erziehungsberechtigten
nehmen an den
Beratungen der
Klassenkonferenz nur teil,
wenn die betroffene
Schülerin oder der
betroffene Schüler und
ihre oder seine
Erziehungsberechtigten
dies wünschen. Die
Entscheidung ist durch die
Schulaufsichtsbehörde zu
überprüfen, sobald eine
Änderung des Verhaltens
der Schülerin oder des
Schülers zu erwarten ist,
spätestens nach drei
Monaten. Die
Schulaufsichtsbehörde
plant und koordiniert im
Zusammenwirken mit der
Schule, dem zuständigen
Schulpsychologischen und
Inklusionspädagogischen
Beratungs- und
Unterstützungszentrum
und, soweit im Einzelfall
erforderlich, weiteren
Behörden, Einrichtungen
und Diensten die
Vorbereitung der

Sorgeberechtigten
zulässig; ein
Schulausschluss von mehr
als 6 Monaten ohne
Unterbrechung und von
insgesamt mehr als einem
Jahr ist unzulässig.

Der Antrag auf Ausschluss
vom Besuch des
Schulunterrichts erfolgt
durch die
Klassenkonferenz, wobei
Eltern- und/oder
Schülervertreter*innen auf
Wunsch der
Sorgeberechtigten und des
Schülers oder der
Schülerin teilnehmen. Die
Schülerin oder der Schüler
und ihre oder seine
Sorgeberechtigten sind
zuvor anzuhören, die
beabsichtigte Maßnahme
und der zugrunde liegende
Sachverhalt sind ihnen
mindestens eine Woche
vor der Konferenz und
mindestens drei Werktage
vor der Anhörung
schriftlich durch die
Klassenlehrkraft oder die
Schulleitung mitzuteilen.

Die Entscheidung über den
Schulausschluss trifft die
Schulaufsichtsbehörde.
Zuvor sind die Schülerin
oder der Schüler und ihre
oder seine
Sorgeberechtigten
anzuhören, eine
Stellungnahme des
zuständigen
schulpsychologischen und
inklusionspädagogischen
Beratungs- und
Unterstützungszentrums
ist einzuholen sowie auf
Wunsch der
Sorgeberechtigten



Wiedereingliederung in die
Schule. Sie bezieht dabei
die betroffene Schülerin
oder den betroffenen
Schüler und die
Erziehungsberechtigten
ein. Satz 3 gilt
entsprechend.

(2) Für Jugendliche ruht
die Schulpflicht nach § 43
Absatz 4 insbesondere für
die Dauer des
Wehrdienstes oder eines
freiwilligen sozialen oder
ökologischen Jahres oder
anderer
Freiwilligendienste. Die
Schulpflicht kann auf
Antrag für die Dauer des
Besuchs einer
Bildungseinrichtung oder
in sonstigen begründeten
Einzelfällen ruhen. Absatz
1 bleibt unberührt.

(3) Das Ruhen der
Schulpflicht nach den
Absätzen 1 und 2 wird auf
die Dauer der Schulpflicht
angerechnet.

(4) Die für das Schulwesen
zuständige
Senatsverwaltung wird
ermächtigt, das Nähere
zum Ruhen der
Schulpflicht durch
Rechtsverordnung zu
regeln, insbesondere zu
den Ruhengründen, zum
Verfahren und zu den
Informationspflichten.

und/oder des Kindes die
Stellungnahme einer
Psychologin oder eines
Psychologen nach Wahl
der Sorgeberechtigten/des
Kindes oder einer anderen
von den
Sorgeberechtigten/vom
Kind benannte
Fachkraft. Eine Vertretung
durch einen
Rechtsbeistand in allen
Stadien des
Ausschlussverfahrens darf
nicht verwehrt werden.
Ein Ausschluss ist nur
zulässig, wenn während
des Ausschlusses die
Teilnahme an einem
alternativen
Beschulungsangebot
sichergestellt ist. Der
Umfang des
Beschulungsangebots
muss gewährleisten, dass
eine Gefährdung der
Schullaufbahn verhindert
wird. Hierfür müssen in der
Primarstufe mindestens
die Fächer Mathematik,
Deutsch, 1. Fremdsprache,
Naturwissenschaften und
Gesellschaftswissenschaft
en und in der
Sekundarstufe alle Fächer
für den angestrebten
Schulabschluss im
Umfang der vollen
Stundentafel durch
qualifizierte Fachkräfte
unterrichtet werden. Ein
Nachweis über den
erfolgten Unterricht und
die vom Schüler oder der
Schülerin erbrachten
Leistungen ist vom Träger
des Beschulungsangebots
am Ende des
Beschulungszeitraums
vorzulegen. Erfolgt in der



Stammschule eine
Leistungsbewertung durch
Noten, muss im Rahmen
der alternativen
Beschulungsmaßnahme
ebenfalls eine
Leistungsbewertung durch
Noten erfolgen, es sei
denn, die Stammschule
und die Sorgeberechtigten
und die Schülerin oder der
Schüler sind mit einem
Aussetzen der
Leistungsbewertung durch
Noten während der
Beschulungsmaßnahme
einverstanden.
Bei einer unmittelbaren
Eigen- oder
Fremdgefährdung von
erheblicher Schwere kann
die Schulleitung für
höchstens 3 Wochen eine
Suspendierung sofort
anordnen. Ein Antrag
durch die
Klassenkonferenz,
Anhörungen und eine
Entscheidung durch die
Schulaufsicht sind in
diesem Zeitraum
nachzuholen.

Sofern die Stammschule
und die Schülerin oder der
Schüler sowie ihre oder
seine Sorgeberechtigten
einvernehmlich einen
Schulwechsel nach dem
Ende des
Schulausschlusses
wünschen, weist die
Schulaufsichtsbehörde in
Abstimmung mit dem
Schulamt eine andere
Schule derselben Schulart
unter Berücksichtigung
der Wünsche des Kindes
und der Sorgeberechtigten
zu.



Wünschen die Schülerin
oder der Schüler und ihre
oder seine
Sorgeberechtigten selbst
ein Aussetzen der
Schulbesuchspflicht, um
therapeutische
Maßnahmen
durchzuführen, ist ein
Antrag bei der
Schulaufsichtsbehörde auf
Befreiung von der
Schulbesuchspflicht zu
stellen.

Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:

Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der Fraktion
Die Linke abgelehnt.



Änderungsantrag Nr. 4
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Probejahr überall abschaffen und gemeinsame Oberstufen von Sekundarschulen und
Gymnasien ermöglichen, Gymnasien reformieren!

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)

- Drs. 19/1703 -

Artikel 1 der Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 11 wird wie folgt gefasst:

„11. § 27 Nummer 11 wird aufgehoben.“

2. Nummer 12 wird wie folgt geändert:

a. Folgender Satz wird vorangestellt

„§ 28 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3a wird das Wort „berufliche“ gestrichen.“

b. Der bisherige Wortlaut wird Buchstabe b und in ihm wird die Angabe „§ 28“
gestrichen.

3. Nummer 31 wird wie folgt geändert:

a) Nach Buchstabe a wird folgender Buchstabe b eingefügt:

‚b) In Absatz 4 Satz 6 werden nach den Wörtern „Integrierten Sekundarschule“ ein
Komma und das Wort „Gymnasien“ eingefügt.

b) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c.

4. Nummer 32 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

‚a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „der Sekundarstufe I am Gymnasium, der
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe und in“ gestrichen‘

Begründung:
Zu 1.:
Die Probezeit für die Aufnahme am Gymnasium entfällt grundsätzlich, auch für die Aufnahme in
die Jahrgangsstufe 5 oder bei einem späteren Wechsel von einer anderen Schulart an das
Gymnasium. Entsprechend sind auch keine Rechtsverordnungen dafür vonnöten. Die
Anforderungen an die Schüler_innen an Gymnasien sind vor Beginn des Eintritts ans
Gymnasium zu prüfen. Sollte ein Abgang vom Gymnasium sinnvoll erscheinen, so ist dies
gemeinsam mit Eltern und Schüler_innen einvernehmlich zu entscheiden.

Zu 2.:
Die Möglichkeit einer gemeinsamen gymnasialen Oberstufe von Gemeinschaftsschulen und
Integrierten Sekundarschulen mit Gymnasien soll auch nach Ende des Schulversuchs



"Verlässliche Anbindung von Integrierten Sekundarschulen ohne eigene gymnasiale Oberstufe
an Schulen mit gymnasialer Oberstufe" erhalten bleiben. Die Verbundoberstufe ermöglicht den
Schüler_innen der Integrierten Sekundarschule oder Gemeinschaftsschule ohne gymnasiale
Oberstufe am eigenen Standort eine verlässliche Anschlussperspektive zum Erwerb des Abiturs
innerhalb der eigenen Schule bzw. in enger Kooperation mit einer benachbarten Schule mit
eigener gymnasialer Oberstufe.

Zu 3. und 4.:
Nachdem schon an Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen das
verpflichtende Sitzenbleiben abgeschafft wurde, schlägt der Antrag vor, auch an Gymnasien nur
noch auf freiwilliges Wiederholen zu setzen. Wie auch die Abschaffung des Probejahrs ist die
Abschaffung des erzwungenen Sitzenbleibens eine Reduzierung von Stress und vermeidet die
Abwertung von Schüler*innen. Da die Eignung aller Schüler*innen an Gymnasien künftig durch
ein partizipativ zu entwickelndes Eignungsfeststellungsverfahren vor dem Eintritt ins
Gymnasium festgestellt werden soll, ist es auch für Gymnasien leistbar, auf erzwungenes
Sitzenbleiben zu verzichten.

Durch die Abschaffung des Probejahrs und des verpflichtenden Sitzenbleibens gibt es keine
Notwendigkeit für Noten an Gymnasien bis einschließlich des ersten Schulhalbjahres der
Jahrgangsstufe 9. Daher soll auch hier analog zu den Integrierten Sekundarschulen und
Gemeinschaftsschulen auf Beschluss der Schulkonferenz auf Noten verzichtet werden können.

Anlage
Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung Drs. 19/1703 Änderungsantrag GFB
Schulgesetz Schulgesetz Schulgesetz

§ 27
Nähere Ausgestaltung der

Sekundarstufe I

§ 27
Nähere Ausgestaltung der

Sekundarstufe I

§ 27
Nähere Ausgestaltung der

Sekundarstufe I
(1) Die für das Schulwesen
zuständige Senatsverwaltung
wird ermächtigt, das Nähere
zur Ausgestaltung der
Schularten und
Bildungsgänge der
Sekundarstufe I durch
Rechtsverordnung zu regeln,
insbesondere
1. den Beginn und die
Formen der
Fachleistungsdifferenzierung
und die Unterrichtsfächer und
Lernbereiche, in denen
leistungsdifferenziert
unterrichtet wird,
2. die Einstufung der
Schülerinnen und Schüler in
leistungsdifferenzierte Kurse,
3. die Voraussetzungen und
die Organisation von
jahrgangsstufenübergreifend
em Unterricht,

(1) Die für das Schulwesen
zuständige
Senatsverwaltung wird
ermächtigt, das Nähere zur
Ausgestaltung der
Schularten und
Bildungsgänge der
Sekundarstufe I durch
Rechtsverordnung zu regeln,
insbesondere
1. den Beginn und die
Formen der
Fachleistungsdifferenzierung
und die Unterrichtsfächer
und Lernbereiche, in denen
leistungsdifferenziert
unterrichtet wird,
2. die Einstufung der
Schülerinnen und Schüler in
leistungsdifferenzierte Kurse,
3. die Voraussetzungen und
die Organisation von
jahrgangsstufenübergreifend
em Unterricht,

(1) Die für das Schulwesen
zuständige Senatsverwaltung
wird ermächtigt, das Nähere
zur Ausgestaltung der
Schularten und
Bildungsgänge der
Sekundarstufe I durch
Rechtsverordnung zu regeln,
insbesondere
1. den Beginn und die
Formen der
Fachleistungsdifferenzierung
und die Unterrichtsfächer und
Lernbereiche, in denen
leistungsdifferenziert
unterrichtet wird,
2. die Einstufung der
Schülerinnen und Schüler in
leistungsdifferenzierte Kurse,
3. die Voraussetzungen und
die Organisation von
jahrgangsstufenübergreifend
em Unterricht,



4. die Voraussetzungen und
die Durchführung von
bilingualem Unterricht,
5. die Anforderungen und das
Verfahren für die nach § 22
Absatz 5 Satz 3 zu treffende
Entscheidung,
6. die organisatorische und
curriculare Ausgestaltung der
Jahrgangsstufen 7 bis 10
unter besonderer
Berücksichtigung des
Produktiven Lernens und
anderer Formen des Dualen
Lernens einschließlich der
Berufs- und
Studienorientierung,
7. die Voraussetzungen zum
Erwerb der
Berufsbildungsreife
einschließlich der
Voraussetzungen, unter
denen die Berufsbildungsreife
bereits nach Jahrgangsstufe
9 erworben werden kann,
8. die Voraussetzungen zum
Erwerb der erweiterten
Berufsbildungsreife,
9. die Voraussetzungen zum
Erwerb des mittleren
Schulabschlusses,
10. die erforderlichen
Qualifikationen zur
Berechtigung zum Übergang
in die Einführungs- und
Qualifikationsphase der
gymnasialen Oberstufe,
11. die Probezeit am
Gymnasium, wobei die
Probezeit in der Regel ein
Jahr beträgt.

4. die Voraussetzungen und
die Durchführung von
bilingualem Unterricht,
5. die Anforderungen und
das Verfahren für die nach §
22 Absatz 5 Satz 3 zu
treffende Entscheidung,
6. die organisatorische und
curriculare Ausgestaltung
der Jahrgangsstufen 7 bis 10
unter besonderer
Berücksichtigung des
Produktiven Lernens und
anderer Formen des Dualen
Lernens einschließlich der
Berufs- und
Studienorientierung,
7. die Voraussetzungen zum
Erwerb der
Berufsbildungsreife
einschließlich der
Voraussetzungen, unter
denen die
Berufsbildungsreife bereits
nach Jahrgangsstufe 9
erworben werden kann,
8. die Voraussetzungen zum
Erwerb der erweiterten
Berufsbildungsreife,
9. die Voraussetzungen zum
Erwerb des mittleren
Schulabschlusses,
10. die erforderlichen
Qualifikationen zur
Berechtigung zum Übergang
in die Einführungs- und
Qualifikationsphase der
gymnasialen Oberstufe,
11. die Probezeit am
Gymnasium,

4. die Voraussetzungen und
die Durchführung von
bilingualem Unterricht,
5. die Anforderungen und das
Verfahren für die nach § 22
Absatz 5 Satz 3 zu treffende
Entscheidung,
6. die organisatorische und
curriculare Ausgestaltung der
Jahrgangsstufen 7 bis 10
unter besonderer
Berücksichtigung des
Produktiven Lernens und
anderer Formen des Dualen
Lernens einschließlich der
Berufs- und
Studienorientierung,
7. die Voraussetzungen zum
Erwerb der
Berufsbildungsreife
einschließlich der
Voraussetzungen, unter
denen die Berufsbildungsreife
bereits nach Jahrgangsstufe
9 erworben werden kann,
8. die Voraussetzungen zum
Erwerb der erweiterten
Berufsbildungsreife,
9. die Voraussetzungen zum
Erwerb des mittleren
Schulabschlusses,
10. die erforderlichen
Qualifikationen zur
Berechtigung zum Übergang
in die Einführungs- und
Qualifikationsphase der
gymnasialen Oberstufe.,
11. die Probezeit am
Gymnasium.

§ 28
Gymnasiale Oberstufe

§ 28
Gymnasiale Oberstufe

§ 28
Gymnasiale Oberstufe

(3a) Integrierte
Sekundarschulen,
Gemeinschaftsschulen und
berufliche Gymnasien
können, soweit es aus
organisatorischen Gründen
angezeigt ist, eine
gymnasiale Oberstufe im
Verbund bilden. Jede der
teilnehmenden Schulen
behält ihre Eigenständigkeit,

unverändert (3a) Integrierte
Sekundarschulen,
Gemeinschaftsschulen und
berufliche Gymnasien
können, soweit es aus
organisatorischen Gründen
angezeigt ist, eine
gymnasiale Oberstufe im
Verbund bilden. Jede der
teilnehmenden Schulen
behält ihre Eigenständigkeit,



die gymnasiale Oberstufe ist
den Schulen des Verbundes
gleichermaßen zugeordnet.
Die teilnehmenden Schulen
schließen eine
Verbundvereinbarung, in der
die grundlegenden und
organisatorischen
Regelungen für den Verbund
getroffen werden.
Insbesondere in der
Wahrnehmung der
schulischen Selbständigkeit
und Eigenverantwortung
gemäß § 7 und bei der
Festlegung des
Schulprogramms gemäß § 8
stimmen sich die an dem
Verbund teilnehmenden
Schulen miteinander ab,
soweit die gymnasiale
Oberstufe betroffen ist. Alle
Entscheidungen, die den
Verbund betreffen, sind von
den teilnehmenden Schulen
einvernehmlich zu treffen.
Können Entscheidungen
durch die Schulen nicht
einvernehmlich getroffen
werden, entscheidet die
Schulaufsichtsbehörde oder,
soweit Aufgaben nach § 109
betroffen sind, die zuständige
Schulbehörde oder bei einem
zuständigkeitsübergreifenden
Verbund die zuständigen
Schulbehörden gemeinsam.

die gymnasiale Oberstufe ist
den Schulen des Verbundes
gleichermaßen zugeordnet.
Die teilnehmenden Schulen
schließen eine
Verbundvereinbarung, in der
die grundlegenden und
organisatorischen
Regelungen für den Verbund
getroffen werden.
Insbesondere in der
Wahrnehmung der
schulischen Selbständigkeit
und Eigenverantwortung
gemäß § 7 und bei der
Festlegung des
Schulprogramms gemäß § 8
stimmen sich die an dem
Verbund teilnehmenden
Schulen miteinander ab,
soweit die gymnasiale
Oberstufe betroffen ist. Alle
Entscheidungen, die den
Verbund betreffen, sind von
den teilnehmenden Schulen
einvernehmlich zu treffen.
Können Entscheidungen
durch die Schulen nicht
einvernehmlich getroffen
werden, entscheidet die
Schulaufsichtsbehörde oder,
soweit Aufgaben nach § 109
betroffen sind, die zuständige
Schulbehörde

§ 58
Lernerfolgskontrollen und

Zeugnisse

§ 58
Lernerfolgskontrollen und

Zeugnisse

§ 58
Lernerfolgskontrollen und

Zeugnisse
(4) In der Schulanfangsphase
der Grundschule und der
Schulen mit
sonderpädagogischem
Förderschwerpunkt wird der
Lernerfolg der Schülerinnen
und Schüler durch schriftliche
Informationen zur Lern-,
Leistungs- und
Kompetenzentwicklung
beurteilt. Die
Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler in
den Jahrgangsstufen 3 und 4
können in der
Klassenelternversammlung
mit der Mehrheit der

unverändert (4)  In der
Schulanfangsphase der
Grundschule und der Schulen
mit sonderpädagogischem
Förderschwerpunkt wird der
Lernerfolg der Schülerinnen
und Schüler durch schriftliche
Informationen zur Lern-,
Leistungs- und
Kompetenzentwicklung
beurteilt. Die
Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler in
den Jahrgangsstufen 3 und 4
können in der
Klassenelternversammlung
mit der Mehrheit der



stimmberechtigten
Erziehungsberechtigten einer
Klasse beschließen, dass der
Lernerfolg der Schülerinnen
und Schüler durch schriftliche
Informationen zur Lern- und
Leistungsentwicklung
beurteilt wird. Abweichend
von Satz 2 wird der
Lernerfolg in Jahrgangsstufe
3 immer durch schriftliche
Informationen zur Lern- und
Leistungsentwicklung
beurteilt, wenn die
Schulanfangsphase
jahrgangsstufenübergreifend
mit der Jahrgangsstufe 3
verbunden ist. Schülerinnen
und Schüler mit dem
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“ werden
durchgängig durch
schriftliche Informationen zur
Lern- und
Leistungsentwicklung
beurteilt. Bei Schülerinnen
und Schülern mit
sonderpädagogischem
Förderbedarf in dem
Förderschwerpunkt „Lernen“
kann die Klassenkonferenz
auf Antrag der
Erziehungsberechtigten der
Schülerin oder des Schülers
beschließen, dass die
Schülerin oder der Schüler
bis einschließlich
Jahrgangsstufe 10
durchgängig durch
schriftliche Informationen zur
Lern-, Leistungs- und
Kompetenzentwicklung
beurteilt wird, wenn zu
erwarten ist, dass ein
berufsorientierter Abschluss
nicht erreichbar ist. In der
Integrierten Sekundarschule
und der Gemeinschaftsschule
kann die Schulkonferenz mit
der Mehrheit von zwei Dritteln
ihrer stimmberechtigten
Mitglieder beschließen, dass
ab der Jahrgangsstufe 3 bis
längstens einschließlich des
ersten Schulhalbjahres der
Jahrgangsstufe 9 der

stimmberechtigten
Erziehungsberechtigten einer
Klasse beschließen, dass der
Lernerfolg der Schülerinnen
und Schüler durch schriftliche
Informationen zur Lern- und
Leistungsentwicklung
beurteilt wird. Abweichend
von Satz 2 wird der
Lernerfolg in Jahrgangsstufe
3 immer durch schriftliche
Informationen zur Lern- und
Leistungsentwicklung
beurteilt, wenn die
Schulanfangsphase
jahrgangsstufenübergreifend
mit der Jahrgangsstufe 3
verbunden ist. Schülerinnen
und Schüler mit dem
sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“ werden
durchgängig durch
schriftliche Informationen zur
Lern- und
Leistungsentwicklung
beurteilt. Bei Schülerinnen
und Schülern mit
sonderpädagogischem
Förderbedarf in dem
Förderschwerpunkt „Lernen“
kann die Klassenkonferenz
auf Antrag der
Erziehungsberechtigten der
Schülerin oder des Schülers
beschließen, dass die
Schülerin oder der Schüler
bis einschließlich
Jahrgangsstufe 10
durchgängig durch
schriftliche Informationen zur
Lern-, Leistungs- und
Kompetenzentwicklung
beurteilt wird, wenn zu
erwarten ist, dass ein
berufsorientierter Abschluss
nicht erreichbar ist. In der
Integrierten Sekundarschule,
Gymnasien und der
Gemeinschaftsschule kann
die Schulkonferenz mit der
Mehrheit von zwei Dritteln
ihrer stimmberechtigten
Mitglieder beschließen, dass
ab der Jahrgangsstufe 3 bis
längstens einschließlich des
ersten Schulhalbjahres der



Lernerfolg der Schülerinnen
und Schüler durch schriftliche
Informationen zur Lern-,
Leistungs- und
Kompetenzentwicklung
beurteilt wird. Mit gleicher
Mehrheit kann die
Schulkonferenz beschließen,
dass das Halbjahreszeugnis
durch mindestens ein
verpflichtendes und zu
dokumentierendes Gespräch
mit den jeweiligen
Erziehungsberechtigten über
die Lern-, Leistungs- und
Kompetenzentwicklung der
Schülerin oder des Schülers
ersetzt werden kann.

Jahrgangsstufe 9 der
Lernerfolg der Schülerinnen
und Schüler durch schriftliche
Informationen zur Lern-,
Leistungs- und
Kompetenzentwicklung
beurteilt wird. Mit gleicher
Mehrheit kann die
Schulkonferenz beschließen,
dass das Halbjahreszeugnis
durch mindestens ein
verpflichtendes und zu
dokumentierendes Gespräch
mit den jeweiligen
Erziehungsberechtigten über
die Lern-, Leistungs- und
Kompetenzentwicklung der
Schülerin oder des Schülers
ersetzt werden kann.

§ 59
Aufrücken, Versetzung,

Wiederholung,
Überspringen,

Kurseinstufung

§ 59
Aufrücken, Versetzung,

Wiederholung,
Überspringen,

Kurseinstufung

§ 59
Aufrücken, Versetzung,

Wiederholung,
Überspringen,

Kurseinstufung
(1) Grundsätzlich rücken die
Schülerinnen und Schüler
jeweils mit Beginn des neuen
Schuljahres in die
nächsthöhere Jahrgangsstufe
auf. Bis zum Abschluss der
Sekundarstufe I finden
Jahrgangsstufenwiederholun
gen nur in besonders
begründeten Ausnahmefällen
statt. Darüber sind zwischen
der Schule und der Schülerin
oder dem Schüler und ihren
oder seinen
Erziehungsberechtigten
Bildungs- und
Erziehungsvereinbarungen
zu schließen. In der
Sekundarstufe I am
Gymnasium, der
Einführungsphase der
gymnasialen Oberstufe und
in der Fachoberschule sowie
in zweijährigen Lehrgängen
gemäß § 40 Absatz 1
erfolgen
Versetzungsentscheidungen.

unverändert (1) Grundsätzlich rücken die
Schülerinnen und Schüler
jeweils mit Beginn des neuen
Schuljahres in die
nächsthöhere Jahrgangsstufe
auf. Bis zum Abschluss der
Sekundarstufe I finden
Jahrgangsstufenwiederholun
gen nur in besonders
begründeten Ausnahmefällen
statt. Darüber sind zwischen
der Schule und der Schülerin
oder dem Schüler und ihren
oder seinen
Erziehungsberechtigten
Bildungs- und
Erziehungsvereinbarungen
zu schließen. In der
Sekundarstufe I am
Gymnasium, der
Einführungsphase der
gymnasialen Oberstufe und
in der Fachoberschule sowie
in zweijährigen Lehrgängen
gemäß § 40 Absatz 1
erfolgen
Versetzungsentscheidungen.

Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:

Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke abgelehnt.



Änderungsantrag Nr. 5
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Religionsunterricht weiterhin freiwillig anbieten

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)

- Drs. 19/1703 -

Artikel 1 Nummer 7 der Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird gestrichen.

Begründung:
Die aktuelle Regelung des Religionsunterrichts ist ausreichend und durch einen Volksentscheid
legitimiert. Es ist nicht ersichtlich, weshalb Schulen Religions- und Weltanschauungsunterricht
anbieten sollten, wenn dies von Religions- bzw. Weltanschauungen gewünscht wird. Der
ausschlaggebende Grund für ein Angebot sollte weiterhin eine Nachfrage unter Schüler*innen
sein.

Anlage
Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung Drs. 19/1703 Änderungsantrag GFB
Schulgesetz Schulgesetz Schulgesetz

§ 13
Religions- und

Weltanschauungsunterrich
t

§ 13
Religions- und

Weltanschauungsunterrich
t

§ 13
Religions- und

Weltanschauungsunterrich
t

(5) Die Schule hat für die
Erteilung des
Religionsunterrichts an die
nach Absatz 4
ordnungsgemäß
angemeldeten Schülerinnen
und Schüler wöchentlich zwei
Unterrichtsstunden im
Stundenplan der Klassen
freizuhalten und unentgeltlich
Unterrichtsräume zur
Verfügung zu stellen. Die
nicht angemeldeten
Schülerinnen und Schüler
können während der
Religionsstunden
unterrichtsfrei gelassen
werden.

(5) Die Schule ermöglicht es
den
Religionsgemeinschaften,
Religionsunterricht
anzubieten, wenn die
Religionsgemeinschaften
dies wünschen. Sie hat für
die Erteilung des
Religionsunterrichts an die
nach Absatz 4
ordnungsgemäß
angemeldeten Schülerinnen
und Schüler wöchentlich zwei
Unterrichtsstunden im
Stundenplan der Klassen
freizuhalten und unentgeltlich
Unterrichtsräume zur
Verfügung zu stellen. Die
nicht angemeldeten
Schülerinnen und Schüler
können während der
Religionsstunden
unterrichtsfrei gelassen
werden.

(5) Die Schule ermöglicht es
den
Religionsgemeinschaften,
Religionsunterricht
anzubieten, wenn die
Religionsgemeinschaften
dies wünschen. Sie hat für
die Erteilung des
Religionsunterrichts an die
nach Absatz 4
ordnungsgemäß
angemeldeten Schülerinnen
und Schüler wöchentlich zwei
Unterrichtsstunden im
Stundenplan der Klassen
freizuhalten und unentgeltlich
Unterrichtsräume zur
Verfügung zu stellen. Die
nicht angemeldeten
Schülerinnen und Schüler
können während der
Religionsstunden
unterrichtsfrei gelassen
werden.



Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:

Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke abgelehnt.



Änderungsantrag Nr. 6
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Perspektivenjahr statt 11. Pflichtschuljahr

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)

- Drs. 19/1703 -

Artikel 1 der Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 13 wird wie folgt gefasst:

‚13. In § 29 Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt:

„Wurde an einer allgemeinen Schule oder an einer Schule mit sonderpädagogischem
Förderschwerpunkt ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt, gilt diese Feststellung
während des Besuchs des Bildungsgangs unverändert fort, sofern nicht der Bedarf entfallen ist.
Einer erneuten Feststellung bedarf es nicht.“‘

2. Die Nummern 20 bis 23 werden gestrichen.

3. Nummer 30 wird wie folgt gefasst:

‚30. In § 57 Absatz1 Satz 1 wird die Angabe „Nr. 3“ durch die Angabe „Nummer 3“ und die Angabe
„Nr. 5“ durch die Angabe „Nummer 6“ ersetzt.“

Begründung:
Die Realisierung des 11. Pflichtschuljahres kann ohne Konzept und ausreichend Personal nicht
gelingen. Entsprechend werden die Änderungen zum 11. Pflichtschuljahr zurückgenommen.
Unser Gegenvorschlag ist das Perspektivenjahr, Drucksache 19/1628.

Anlage
Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung 1703 Änderungsantrag GFB
Schulgesetz Schulgesetz Schulgesetz

§ 29
Berufsschule

§ 29
Berufsschule

§ 29
Berufsschule

3) Schülerinnen und
Schüler, die nicht in einem
Berufsausbildungsverhältnis
stehen, sind berechtigt, im
Anschluss an die Erfüllung
der allgemeinen Schulpflicht
den Bildungsgang
„Integrierte
Berufsausbildungsvorbereitu
ng“ zu besuchen, der auf der
Grundlage des individuellen

(3) Schülerinnen und Schüler,
die der Schulpflicht in der
Sekundarstufe II
unterliegen, sind berechtigt,
zur Erfüllung den
Bildungsgang „Integrierte
Berufsausbildungsvorbereitun
g“ zu besuchen. Darüber
hinaus können auch andere
Bewerberinnen und
Bewerber aufgenommen

3) Schülerinnen und
Schüler, die nicht in einem
Berufsausbildungsverhältnis
stehen, sind berechtigt, im
Anschluss an die Erfüllung
der allgemeinen Schulpflicht
den Bildungsgang
„Integrierte
Berufsausbildungsvorbereitu
ng“ zu besuchen, der auf
der Grundlage des
individuellen



Leistungsvermögens der
Schülerinnen und Schüler
durch Erweiterung der
berufsfeldübergreifenden
und berufsfeldbezogenen
Kompetenzen sowie durch
umfangreiche begleitete
Praxislernphasen in
Betrieben die Voraussetzung
für die Aufnahme einer
beruflichen Ausbildung oder
Tätigkeit verbessern soll. Die
Aufnahme setzt einen
Schulabschluss nicht
voraus. Der Bildungsgang
kann in Kooperation mit den
außerschulischen
Bildungsträgern
durchgeführt werden. Er
führt zu keinem
Berufsabschluss, kann
jedoch den Erwerb von
Qualifizierungsbausteinen
vorsehen. Der Erwerb
schulischer Abschlüsse ist
möglich. Der Bildungsgang
kann mit Vollzeit- oder
Teilzeitunterricht
durchgeführt werden, er
dauert in beiden Fällen in
der Regel ein Schuljahr.
Absatz 1 Satz 6 gilt
entsprechend.

werden, die in keinem
Berufsausbildungsverhältni
s stehen und über keinen
Berufsabschluss verfügen.
Die Aufnahme setzt einen
Schulabschluss nicht voraus.
Ziel des Bildungsgangs ist
es, auf der Grundlage des
individuellen
Leistungsvermögens der
Schülerinnen und Schüler
die
berufsfeldübergreifenden
und berufsfeldbezogenen
Kompetenzen zu stärken
und so die Voraussetzungen
für die Aufnahme einer
beruflichen Ausbildung oder
Tätigkeit zu verbessern. Der
Bildungsgang sieht anteilig
schulische Phasen und
begleitete Praxislernphasen
im Betrieb vor. Der
Bildungsgang kann in
Kooperation mit
außerschulischen
Bildungsträgern durchgeführt
werden. Er führt zu keinem
Berufsabschluss, kann jedoch
den Erwerb von
Qualifizierungsbausteinen
vorsehen. Der Erwerb
schulischer Abschlüsse ist
möglich.

Abhängig davon, ob die
Schülerin oder der Schüler
den Erwerb der
Berufsbildungsreife, der
erweiterten
Berufsbildungsreife oder
den mittleren
Schulabschluss anstrebt,
erhöht sich im
Bildungsgang der Anteil des
berufsfeldübergreifenden
Unterrichts und verringert
sich der Anteil der
Praxislernphasen; wird kein
Schulabschluss angestrebt,
stehen begleitete
Praxislernphasen und die
Vermittlung von

Leistungsvermögens der
Schülerinnen und Schüler
durch Erweiterung der
berufsfeldübergreifenden
und berufsfeldbezogenen
Kompetenzen sowie durch
umfangreiche begleitete
Praxislernphasen in
Betrieben die
Voraussetzung für die
Aufnahme einer beruflichen
Ausbildung oder Tätigkeit
verbessern soll. Die
Aufnahme setzt einen
Schulabschluss nicht
voraus. Der Bildungsgang
kann in Kooperation mit den
außerschulischen
Bildungsträgern
durchgeführt werden. Er
führt zu keinem
Berufsabschluss, kann
jedoch den Erwerb von
Qualifizierungsbausteinen
vorsehen. Der Erwerb
schulischer Abschlüsse ist
möglich. Der Bildungsgang
kann mit Vollzeit- oder
Teilzeitunterricht
durchgeführt werden, er
dauert in beiden Fällen in
der Regel ein Schuljahr.
Absatz 1 Satz 6 gilt
entsprechend.

Wurde an einer
allgemeinen Schule oder
an einer Schule mit
sonderpädagogischem
Förderschwerpunkt ein
sonderpädagogischer
Förderbedarf festgestellt,
gilt diese Feststellung
während des Besuchs des
Bildungsgangs
unverändert fort, sofern
nicht der Bedarf entfallen
ist. Einer erneuten
Feststellung bedarf es
nicht.



Übernahmeangeboten im
Vordergrund, durch die
überfachliche und
berufsbezogene
Voraussetzungen für den
Übergang in eine berufliche
Ausbildung oder Tätigkeit
geschaffen werden sollen.
Der Bildungsgang kann mit
Vollzeit- oder Teilzeitunterricht
durchgeführt werden, er
dauert in beiden Fällen in der
Regel ein Schuljahr. Absatz 1
Satz 6 gilt entsprechend.
Wurde an einer allgemeinen
Schule oder an einer Schule
mit sonderpädagogischem
Förderschwerpunkt ein
sonderpädagogischer
Förderbedarf festgestellt,
gilt diese Feststellung
während des Besuchs des
Bildungsgangs unverändert
fort, sofern nicht der Bedarf
entfallen ist. Einer erneuten
Feststellung bedarf es nicht.

§ 41
Grundsätze

§ 41
Grundsätze

§ 41
Grundsätze

(3) Die Schulpflicht umfasst
die allgemeine Schulpflicht
und die Berufsschulpflicht.
Sie ist durch den Besuch
einer öffentlichen Schule
oder einer staatlich
anerkannten oder staatlich
genehmigten Ersatzschule
zu erfüllen. Die
Schulaufsichtsbehörde kann
eine Schülerin oder einen
Schüler von der
Schulbesuchspflicht
befreien, wenn ein
besonderer Grund vorliegt.

(3) Die Schulpflicht umfasst die
allgemeine Schulpflicht und die
Schulpflicht in der
Sekundarstufe II. Sie ist durch
den Besuch einer öffentlichen
Schule oder einer staatlich
anerkannten oder staatlich
genehmigten Ersatzschule zu
erfüllen.

(3) Die Schulpflicht umfasst
die allgemeine Schulpflicht
und die Berufsschulpflicht.
Sie ist durch den Besuch
einer öffentlichen Schule
oder einer staatlich
anerkannten oder staatlich
genehmigten Ersatzschule
zu erfüllen. Die
Schulaufsichtsbehörde kann
eine Schülerin oder einen
Schüler von der
Schulbesuchspflicht
befreien, wenn ein
besonderer Grund vorliegt.

§ 42
Beginn und Dauer der

allgemeinen Schulpflicht

§ 42
Beginn und Dauer der

allgemeinen Schulpflicht

§ 42
Beginn und Dauer der

allgemeinen Schulpflicht
(4) Die allgemeine
Schulpflicht dauert zehn
Schulbesuchsjahre und wird
durch den Besuch einer
Grundschule und einer

(4) Die allgemeine Schulpflicht
dauert zehn
Schulbesuchsjahre und wird
durch den Besuch einer
Grundschule und einer

(4) Die allgemeine
Schulpflicht dauert zehn
Schulbesuchsjahre und
wird durch den Besuch
einer Grundschule und



weiterführenden allgemein
bildenden Schule erfüllt. Die
Schülerinnen und Schüler
können das zehnte
Schulbesuchsjahr auch
durch den Besuch einer
beruflichen Schule erfüllen,
wenn sie die
Berufsbildungsreife
erworben haben und der
Schulaufsichtsbehörde ein
Berufsausbildungsverhältnis
im Sinne des
Berufsbildungsgesetzes
nachweisen.

weiterführenden allgemein
bildenden Schule erfüllt. Die
Schülerinnen und Schüler
können das zehnte
Schulbesuchsjahr auch durch
den Besuch einer beruflichen
Schule erfüllen, wenn sie die
Berufsbildungsreife erworben
haben und der
Schulaufsichtsbehörde ein
Berufsausbildungsverhältnis
im Sinne des
Berufsbildungsgesetzes
nachweisen. Die allgemeine
Schulpflicht endet
spätestens mit der
Beendigung des
Schuljahres, in dem das 18.
Lebensjahr vollendet wird.

einer weiterführenden
allgemein bildenden Schule
erfüllt. Die Schülerinnen
und Schüler können das
zehnte Schulbesuchsjahr
auch durch den Besuch
einer beruflichen Schule
erfüllen, wenn sie die
Berufsbildungsreife
erworben haben und der
Schulaufsichtsbehörde ein
Berufsausbildungsverhältni
s im Sinne des
Berufsbildungsgesetzes
nachweisen.

§ 43
Beginn und Dauer der

Berufsschulpflicht

§ 43
Beginn und Dauer der

Schulpflicht in der
Sekundarstufe II

§ 43
Beginn und Dauer der

Berufsschulpflicht

(1) Nach Erfüllung der
allgemeinen Schulpflicht
wird berufsschulpflichtig,
wer in einem
Berufsausbildungsverhältnis
im Sinne des
Berufsbildungsgesetzes
steht. Die Schülerin oder
der Schüler muss bis zum
Ende des
Berufsausbildungsverhältnis
ses die Berufsschule
besuchen.

(1) Nach Erfüllung der
allgemeinen Schulpflicht
beginnt die Pflicht zum
Besuch einer beruflichen
Schule oder eines anderen
Bildungsgangs der
Sekundarstufe II; die Pflicht
kann auch durch den
weiteren Besuch der
Sekundarstufe I erfüllt
werden.

(1) Nach Erfüllung der
allgemeinen Schulpflicht
wird berufsschulpflichtig,
wer in einem
Berufsausbildungsverhältnis
im Sinne des
Berufsbildungsgesetzes
steht. Die Schülerin oder der
Schüler muss bis zum Ende
des
Berufsausbildungsverhältnis
ses die Berufsschule
besuchen.

(2) Schulpflichtig ist, wer in
einem
Berufsausbildungsverhältnis
im Sinne des
Berufsbildungsgesetzes
steht. Die Schülerin oder der
Schüler muss bis zum Ende
des
Berufsausbildungsverhältnis
ses die Berufsschule
besuchen.

(entfällt)

(2) Berufsschulpflichtig ist
auch, wer an einem
berufsvorbereitenden
Lehrgang nach § 29 Abs. 5
teilnimmt und das 20.

(3) Schulpflichtig ist auch,
wer an einem
berufsvorbereitenden
Lehrgang nach § 29 Absatz 5
teilnimmt und das 20.

(2) Berufsschulpflichtig ist
auch, wer an einem
berufsvorbereitenden
Lehrgang nach § 29 Abs. 5
teilnimmt und das 20.



Lebensjahr noch nicht
vollendet hat.

Lebensjahr noch nicht
vollendet hat.

Lebensjahr noch nicht
vollendet hat.

(3) Von der
Berufsschulpflicht ist auf
Antrag zu befreien, wenn

1. die Berufsausbildung erst
nach Vollendung des 21.
Lebensjahres beginnt,
2. die oder der
Auszubildende bereits eine
abgeschlossene
Berufsausbildung besitzt,
3. die oder der
Auszubildende den
Abschluss einer
Berufsfachschule nachweist
oder
4. die Befreiung zur
Vermeidung von Härten
erforderlich ist.

(3) Von der
Berufsschulpflicht ist auf
Antrag zu befreien, wenn

1. die Berufsausbildung erst
nach Vollendung des 21.
Lebensjahres beginnt,
2. die oder der
Auszubildende bereits eine
abgeschlossene
Berufsausbildung besitzt,
3. die oder der
Auszubildende den
Abschluss einer
Berufsfachschule nachweist
oder
4. die Befreiung zur
Vermeidung von Härten
erforderlich ist.

(4) Jugendliche, die nach
Erfüllung der allgemeinen
Schulpflicht weder in ein
Berufsausbildungsverhältnis
eintreten noch einen
berufsvorbereitenden
Lehrgang nach § 29 Absatz 5
besuchen, sind unabhängig
von dem besuchten
Bildungsgang mindestens
für ein weiteres
Schulbesuchsjahr
schulpflichtig. Die
Schulpflicht endet in diesem
Fall spätestens mit
Beendigung des
Schuljahres, in dem das 18.
Lebensjahr vollendet wird.
Die Schulaufsichtsbehörde
kann vor Ablauf der
Schulpflicht feststellen, dass
die bisherige Ausbildung
einen weiteren Schulbesuch
entbehrlich macht oder eine
sinnvolle Förderung durch
einen weiteren Schulbesuch
nicht zu erwarten ist; mit
dieser Feststellung endet die
Schulpflicht.

(entfällt)

§ 43a
Befreiung von der

Schulpflicht

§ 43a
Befreiung von der

Schulpflicht

§ 43a
Befreiung von der

Schulpflicht
(1) Die
Schulaufsichtsbehörde kann

(entfällt)



eine Schülerin oder einen
Schüler von der Schulpflicht
befreien, wenn ein
besonderer Grund vorliegt.

(2) Von der Pflicht zum
Besuch der Berufsschule
gemäß § 43 Absatz 2 und 3
ist auf Antrag zu befreien,
wenn

1. die Berufsausbildung erst
nach Vollendung des 21.
Lebensjahres beginnt,

2. die oder der
Auszubildende bereits eine
abgeschlossene
Berufsausbildung besitzt,

3. die oder der
Auszubildende den
Abschluss einer
Berufsfachschule nachweist,

4. das
Berufsausbildungsverhältnis
nach nicht bestandener
Berufsabschlussprüfung
verlängert wird oder

5. die Befreiung zur
Vermeidung von Härten
erforderlich ist.

(entfällt)

(3) Schulpflichtige, die eine
Ausbildung auf bundes- oder
landesrechtlicher Grundlage
erhalten, die nicht der
Zuständigkeit der für das
Schulwesen zuständigen
Senatsverwaltung unterliegt,
sind von der Schulpflicht
nach § 43 Absatz 4 befreit.

(entfällt)

(4) Die für das Schulwesen
zuständige
Senatsverwaltung wird
ermächtigt, das Nähere zur
Befreiung von der
Schulpflicht durch
Rechtsverordnung zu
regeln, insbesondere zu den

(entfällt)



Befreiungsgründen, zum
Verfahren und zu den
Informationspflichten.

§ 57
Aufnahme in die

beruflichen Schulen und
die Einrichtungen des
Zweiten Bildungswegs

§ 57
Aufnahme in die beruflichen

Schulen und die
Einrichtungen des Zweiten

Bildungswegs

§ 57
Aufnahme in die

beruflichen Schulen und
die Einrichtungen des
Zweiten Bildungswegs

3) Abweichend von Absatz 2
werden in den Schularten
gemäß § 17 Absatz 2 Satz 1
Nummer 3 Buchstabe b und
e sowie in den
Bildungsgängen gemäß § 29
Absatz 3 und § 31 Absatz 3
Nummer 2 die Plätze bei
gleicher Eignung vorrangig
an schulpflichtige
Jugendliche vergeben.

(entfällt)

(3) Die für das Schulwesen
zuständige
Senatsverwaltung wird
ermächtigt, das Nähere
über die
Aufnahmevoraussetzungen
und das Auswahlverfahren
durch Rechtsverordnung zu
regeln.

(4) Die für das Schulwesen
zuständige Senatsverwaltung
wird ermächtigt, das Nähere
insbesondere über die
Aufnahmevoraussetzungen
und das Auswahlverfahren
sowie über Beratung und
die Zuweisung von
Jugendlichen zur Erfüllung
der Schulpflicht durch
Rechtsverordnung zu regeln.

(3) Die für das Schulwesen
zuständige
Senatsverwaltung wird
ermächtigt, das Nähere über
die
Aufnahmevoraussetzungen
und das Auswahlverfahren
durch Rechtsverordnung zu
regeln.

Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:

Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke abgelehnt.



Änderungsantrag Nr. 7
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Zuständigkeit von Betrieben für Schulpflicht

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)

- Drs. 19/1703 -

Artikel 1 Nummer 24 der Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird wie folgt gefasst:

„24. In § 44 Satz 3 werden die Wörter „Die Ausbildenden sind“ durch die Wörter „Im Falle des
Besuchs der Berufsschule sind die Ausbildenden und Betriebe“ ersetzt.“

Begründung:
Es ist im Interesse der Wirtschaft neue Fachkräfte gut auszubilden. Auch der gesamte Betrieb
an sich trägt also eine Verantwortung dafür sicherzustellen, dass die Auszubildenden die
beruflichen Schulen besuchen.

Anlage
Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung Drs. 19/1703 Änderungsantrag GFB
Schulgesetz Schulgesetz Schulgesetz

§ 44
Verantwortung für die

Einhaltung der Schulpflicht

§ 44
Verantwortung für die

Einhaltung der Schulpflicht

§ 44
Verantwortung für die

Einhaltung der Schulpflicht
Die Erziehungsberechtigten
verantworten die
regelmäßige Teilnahme der
oder des Schulpflichtigen am
Unterricht und an den
sonstigen verbindlichen
Veranstaltungen der Schule.
Sie sind verpflichtet, die
Schulpflichtige oder den
Schulpflichtigen bei der
Schule an- und abzumelden.
Die Ausbildenden sind
verpflichtet, der oder dem
Schulpflichtigen die zur
Erfüllung der
Berufsschulpflicht
erforderliche Zeit zu
gewähren und sie oder ihn
zur Erfüllung der Schulpflicht
anzuhalten. Versäumt die
oder der Auszubildende
unentschuldigt den
Unterricht in der
Berufsschule, hat die Schule
die Erziehungsberechtigten

Die Erziehungsberechtigten
verantworten die
regelmäßige Teilnahme der
oder des Schulpflichtigen am
Unterricht und an den
sonstigen verbindlichen
Veranstaltungen der Schule.
Sie sind verpflichtet, die
Schulpflichtige oder den
Schulpflichtigen bei der
Schule an- und abzumelden.
Im Falle des Besuchs der
Berufsschule sind die
Ausbildenden verpflichtet, der
oder dem Schulpflichtigen die
zur Erfüllung der
Schulpflicht erforderliche
Zeit zu gewähren und sie
oder ihn zur Erfüllung der
Schulpflicht anzuhalten.
Versäumt die oder der
Auszubildende
unentschuldigt den Unterricht
in der Berufsschule, hat die
Schule die
Erziehungsberechtigten und
die Ausbildenden schriftlich

Die Erziehungsberechtigten
verantworten die
regelmäßige Teilnahme der
oder des Schulpflichtigen am
Unterricht und an den
sonstigen verbindlichen
Veranstaltungen der Schule.
Sie sind verpflichtet, die
Schulpflichtige oder den
Schulpflichtigen bei der
Schule an- und abzumelden.
Im Falle des Besuchs der
Berufsschule sind die
Ausbildenden und Betriebe
verpflichtet, der oder dem
Schulpflichtigen die zur
Erfüllung der Schulpflicht
Berufsschulpflicht
erforderliche Zeit zu
gewähren und sie oder ihn
zur Erfüllung der Schulpflicht
anzuhalten. Versäumt die
oder der Auszubildende
unentschuldigt den Unterricht
in der Berufsschule, hat die
Schule die
Erziehungsberechtigten und



und die Ausbildenden
schriftlich zu informieren und
auf die Erfüllung ihrer in den
Sätzen 1 und 3 genannten
Verpflichtung hinzuweisen.

zu informieren und auf die
Erfüllung ihrer in den Sätzen
1 und 3 genannten
Verpflichtung hinzuweisen.

die Ausbildenden schriftlich
zu informieren und auf die
Erfüllung ihrer in den Sätzen
1 und 3 genannten
Verpflichtung hinzuweisen.

Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:

Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der Fraktion
Die Linke abgelehnt.



Änderungsantrag Nr. 8
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Übergang auf die weiterführende Schule: Weniger Stress, mehr Bildungsgerechtigkeit!

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)

- Drs. 19/1703 -

Artikel 1 Nummer 29 der Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird wie folgt geändert:

1. Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

‚a) In Absatz 1 wird nach Satz 4 folgender Satz eingefügt:

„Die Erziehungsberechtigten können nur unter den Voraussetzungen des Absatz 3 Satz 3 das
Gymnasium wählen.“

2. Buchstabe c wird wie folgt gefasst:

‚c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Erziehungsberechtigten sind bei ihrer Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 nicht an die
Förderprognose der Grundschule oder der Gemeinschaftsschule gebunden. Sie ist der
weiterführenden Schule bei der Anmeldung des Kindes vorzulegen. Die Erziehungsberechtigten
können ihr Kind, dessen Förderprognose eine durch Rechtsverordnung nach Absatz 9
festgesetzte Durchschnittsnote erreicht oder überschreitet, nur dann an einem Gymnasium
anmelden, wenn die Eignung für den Besuch des Gymnasiums im Rahmen eines geeigneten
Eignungsverfahrens nachgewiesen wird, das partizipativ entwickelt und gesetzlich verankert
wird.“‘

3. Nach Buchstabe d werden folgende Buchstaben d1 und d2 eingefügt:

‚d1) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 die Wörter „eine Schule deren“ durch die
Wörter „ein Gymnasium dessen“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Zahl „60“ durch die Zahl „40“ ersetzt.

cc) In Nummer 3 wird die Zahl „30“ durch die Zahl „50“ ersetzt.

dd) Die letzten beiden Sätze nach Nummer 3 werden aufgehoben.

d2) Nach Absatz 6 werden folgender Absätze 6a und 6b eingefügt:

„(6a)  Überschreitet die Zahl der Anmeldungen an einer Integrierten Sekundarschule deren
Aufnahmekapazität, so richtet sich die Aufnahme - nach Abschluss des vorrangig
durchzuführenden Aufnahmeverfahrens nach § 37 Absatz 4 – nach folgendem Verfahren:

1. Im Umfang von bis zu 10 Prozent der vorhandenen Schulplätze sind Schülerinnen und
Schüler durch die Schulleiterin oder den Schulleiter im Einvernehmen mit der zuständigen
Schulbehörde vorrangig zu berücksichtigen, wenn Umstände vorliegen, die den Besuch einer
anderen als der gewünschten Schule unzumutbar erscheinen lassen (besondere Härtefälle).



Soweit diese Schulplätze nicht als besondere Härtefälle vergeben werden, werden
Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, die die Schule gemeinsam mit einem im selben
Haushalt lebenden Geschwisterkind oder anderen Kind (Geschwisterkinder) besuchen werden
und die im Rahmen der Aufnahme nach Nummer 2 nicht ausgewählt worden sind. Soweit nach
Berücksichtigung der Härtefälle und der Geschwisterkinder Schulplätze unbesetzt bleiben,
erhöht sich die Anzahl der nach Nummer 2 und 3 zu vergebenden Schulplätze entsprechend.

2. Folgendes Verfahren wird für die nach dem Verfahren nach Nummer 1 verbleibenden
Schulplätze gewählt:

a) ein Drittel der Schulplätze werden unter dem Drittel der Schülerinnen und Schülern mit der
besten Förderprognose per Los vergeben.

b) ein Drittel der Schulplätze werden unter dem Drittel der Schülerinnen und Schülern mit der
schlechtesten Förderprognose per Los vergeben.

c) ein Drittel der Schulplätze werden unter dem restlichen Drittel der Schülerinnen und Schülern
per Los vergeben.Das Aufnahmeverfahren nach Satz 1 Nummer 1 bis 2 gilt auch für die
Aufnahme in die Jahrgangsstufe 7 der Gemeinschaftsschule mit der Maßgabe, dass in die
Jahrgangsstufe 7 zunächst die Schülerinnen und Schüler der eigenen Primarstufe aufrücken.“

(6b) Die Entscheidung durch Los in Aufnahmeverfahren nach dieser Vorschrift erfolgt nach
einem einheitlichen Verfahren, das von allen Schulen angewendet wird.“‘

4. Buchstabe f wird wie folgt gefasst:

‚f) Absatz 9 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Nummern 1 bis 2 werden wie folgt gefasst:

„1. das Verfahren und die Kriterien für die Förderprognose, die Festsetzung der
Durchschnittsnote nach Absatz 3 Satz 3 und die verbindlichen Beratungsgespräche gemäß
Absatz 2 und das Eignungsverfahren gemäß Absatz 3,

2. die inhaltliche Ausgestaltung und die einzelnen Verfahrensschritte und Vorgaben des
einheitlichen Losverfahrens nach Absatz 6b,“

bbb) Die bisherigen Nummern 2 bis 4 werden die Nummern 3 bis 5.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.‘

Begründung:

Zu 1. und 2.:
Die Änderungen bei den Regelungen zum Übergang in die Sekundarstufe I haben zum Ziel,
den Stress in Familien zu senken und die soziale Gerechtigkeit zu erhöhen. Dafür werden
mehrere Änderungen vorgenommen. Die Änderungen in Absätzen 1 und 3 nehmen die durch
den Senat geplanten Einschränkungen der Wahlfreiheit von Kindern und Eltern beim Übergang
in die Sekundarstufe I zurück. Eltern und Kinder wissen am besten, welche Schule die beste für
ihr Kind ist.

Die in der Gesetzesnovelle des Senats vorgesehene alleinige Fokussierung der
Förderprognose auf die Fächer Mathematik, Deutsch und Fremdsprache (Absatz 3) stellt eine
Verengung dessen dar, was in Berlin unter Bildungserfolg verstanden wird. Eine Stärkung der



Basiskompetenzen wird so nicht erreicht, eher ist eine Noteninflation in der Grundschule zu
befürchten. Entsprechend sieht diese Änderung eine Rücknahme der Änderungen des Senats
in Absatz 3 vor. Stattdessen ist ein geeignetes Verfahren zur Eignungsfeststellung partizipativ
mit allen Akteur*innen zu erarbeiten. Dafür hat die Bildungsverwaltung bislang kein
überzeugendes Konzept vorgelegt.

Zu 3.:
Die Änderungen im Absatz 6 zielen darauf, die mitunter vorhandene Segregation zwischen
Gymnasien zu verringern und mehr Kindern eine Möglichkeit zu geben, beliebte Gymnasien zu
besuchen. Vielfach wird bereits jetzt über den Druck berichtet, der auf Kindern in der 5. und 6.
Klasse liegt, damit sie den bestmöglichen Notendurchschnitt erhalten. Auf um hier eine
Erleichterung zu schaffen wird die Losquote an Gymnasien erhöht.

Außerdem reagiert die Gesetzesänderung in Absatz 6a auf die Beobachtung, dass es teilweise
zu starker Segregation zwischen Integrierten Sekundarschulen gekommen ist. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass es einzelnen Sekundarschulen bei Übernachfrage möglich ist, ihre
Schülerschaft nach Leistungsgesichtspunkten auszuwählen. Einige Sekundarschulen weisen
einen selektiveren Numerus Clausus als manche Gymnasien auf. Die Änderungen in Absatz 6a
regeln daher für die Integrierten Sekundarschulen ein eigenständiges Aufnahmeverfahren.
Dieses setzt auf eine höhere Durchmischung durch Auslosung innerhalb von
Förderprognosenkohorten als Aufnahmekriterium.

In Berlin gibt es kein einheitliches rechtsverbindliches Losverfahren, welches zur Anwendung
kommt, wenn an übernachgefragten Schulen im Übergang gelost werden muss. Dabei kam es
vor allem in der jüngeren Vergangenheit immer wieder dazu, dass das Verwaltungsgericht
wegen erheblicher Mängel bei der Durchführung der Verlosung diese als rechtswidrig eingestuft
haben. Das hatte zur Folge, dass Kinder und Eltern bis in die Sommerferien hinein nicht
wusste, ob sie an der Schule ihrer Wahl einen Schulplatz erhalten würden. Außerdem ist es
eine Frage der Gerechtigkeit, dass an jeder Schule die gleiche Chance auf das Losglück
besteht. Eltern und Kinder müssen, wie bei einer öffentlichen Lotterie bei der immerhin auch ein
Notar anwesend ist und wofür es strenge Regeln gibt, sich darauf verlassen können, dass an
jeder Schule, egal in welchem Berliner Bezirk, die gleichen Bedingungen der Verlosungen
herrschen. Die Änderungen in den Absätzen 6b und 9 schaffen diese einheitlichen Verfahren.

Zu 4.:
In Absatz 9 Satz 1 Nummer 1 wird die Senatsverwaltung ermächtigt, das Eignungsverfahren
nach Absatz 3 in einer Rechtsverordnung zu regeln. Die Streichung von Satz 2 ergibt sich aus
der Einfügung von Absatz 6a: Da bei Übernachfrage zukünftig keine Leistungskriterien mehr an
Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen zugrunde gelegt werden können,
entfällt auch die Notwendigkeit von Satz 2.

Die weiteren Änderungen im Absatz 9 nehmen Änderungen der Senatsvorlage zurück. Die
Entscheidung über die Durchführung von Schulleistungstests sollte weiterhin den Schulen
überlassen werden. Die Regelung in DS 19/1703 Absatz 9 Satz 1 Nummer 1 durch den Senat
wäre kontraproduktiv. Schulen sollten aus fachlichen Gründen überzeugt, statt mittels
bürokratischer Vorgaben gezwungen werden. Die Hinzufügung der neuen Nummer 2 durch die
Koalition wird zurückgenommen, da Probeunterricht nicht eingeführt wird.

Anlage
Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung Drs. 19/1703 Änderungsantrag GFB
Schulgesetz Schulgesetz Schulgesetz
§ 56
Übergang in die
Sekundarstufe I

§ 56
Übergang in die
Sekundarstufe I

§ 56
Übergang in die
Sekundarstufe I



(1) Die
Erziehungsberechtigten
wählen die Schulart der
Sekundarstufe I, die ihr Kind
nach der Grundschule
besuchen soll
(Elternwahlrecht). Die
Grundlage der Entscheidung
bildet ein verbindliches und
zu dokumentierendes
Beratungsgespräch in der
besuchten Grundschule
(Absatz 2). In der Primarstufe
der Gemeinschaftsschule
erfolgt dies nur, wenn die
Erziehungsberechtigten
einen Schulwechsel
erwägen. Die
Erziehungsberechtigten
werden darüber hinaus an
der weiterführenden Schule,
an der sie ihr Kind anmelden
wollen, beraten. Ein
Anspruch auf Aufnahme in
eine bestimmte Schule
besteht nicht.

(1) Die
Erziehungsberechtigten
wählen die Schulart der
Sekundarstufe I, die ihr
Kind nach der
Grundschule besuchen
soll (Elternwahlrecht). Für
die Aufnahme in die
Schulart Gymnasium sind
die Kompetenzen,
Leistungen, Begabungen
und Neigungen (Eignung)
der Schülerinnen und
Schüler maßgebend. Die
Erziehungsberechtigten
können nur unter den
Voraussetzungen des
Absatz 3 Satz 3 das
Gymnasium wählen.

Ein Anspruch auf Aufnahme
in eine bestimmte Schule
besteht nicht.

(1) Die
Erziehungsberechtigten
wählen die Schulart der
Sekundarstufe I, die ihr Kind
nach der Grundschule
besuchen soll
(Elternwahlrecht). Die
Grundlage der Entscheidung
bildet ein verbindliches und
zu dokumentierendes
Beratungsgespräch in der
besuchten Grundschule
(Absatz 2). In der Primarstufe
der Gemeinschaftsschule
erfolgt dies nur, wenn die
Erziehungsberechtigten
einen Schulwechsel
erwägen. Die
Erziehungsberechtigten
werden darüber hinaus an
der weiterführenden Schule,
an der sie ihr Kind anmelden
wollen, beraten. Die
Erziehungsberechtigten
können nur unter den
Voraussetzungen des
Absatz 3 Satz 3 das
Gymnasium wählen. Ein
Anspruch auf Aufnahme in
eine bestimmte Schule
besteht nicht.

(3) Die
Erziehungsberechtigten sind
bei ihrer Entscheidung nach
Absatz 1 Satz 1 nicht an die
Förderprognose der
Grundschule oder der
Gemeinschaftsschule
gebunden. Sie ist der
weiterführenden Schule bei
der Anmeldung des Kindes
vorzulegen. Die
Erziehungsberechtigten
können ihr Kind, dessen
Förderprognose eine durch
Rechtsverordnung nach
Absatz 9 festgesetzte
Durchschnittsnote erreicht
oder überschreitet, nur dann
an einem Gymnasium
anmelden, wenn sie an
einem weiteren
Beratungsgespräch
teilgenommen haben.

(3) Die Förderprognose ist
der weiterführenden Schule
bei der Anmeldung des
Kindes vorzulegen. Aus den
am Ende der
Jahrgangsstufe 5 und den
im ersten Schulhalbjahr der
Jahrgangsstufe 6 erteilten
Zeugnisnoten in den
Fächern Deutsch,
Mathematik und
Fremdsprache wird ein
Zahlenwert gebildet. Die
Erziehungsberechtigten
können ihr Kind, dessen
Förderprognose den
Zahlenwert von 14
überschreitet, nur dann an
einem Gymnasium
anmelden, wenn die
Eignung für den Besuch
des Gymnasiums im
Rahmen der Teilnahme an
einem Probeunterricht
nachgewiesen wird.

(3) Die
Erziehungsberechtigten sind
bei ihrer Entscheidung nach
Absatz 1 Satz 1 nicht an die
Förderprognose der
Grundschule oder der
Gemeinschaftsschule
gebunden. Sie ist der
weiterführenden Schule bei
der Anmeldung des Kindes
vorzulegen. Die
Erziehungsberechtigten
können ihr Kind, dessen
Förderprognose eine durch
Rechtsverordnung nach
Absatz 9 festgesetzte
Durchschnittsnote erreicht
oder überschreitet, nur dann
an einem Gymnasium
anmelden, wenn die
Eignung für den Besuch
des Gymnasiums im
Rahmen eines geeigneten
Eignungsverfahrens
nachgewiesen wird, das
partizipativ entwickelt und



gesetzlich verankert wird
sie an einem weiteren
Beratungsgespräch
teilgenommen haben.

(6) Überschreitet die Zahl der
Anmeldungen für eine Schule
deren Aufnahmekapazität, so
richtet sich die Aufnahme -
nach Abschluss des
vorrangig durchzuführenden
Aufnahmeverfahrens nach §
37 Absatz 4 - nach
folgendem Verfahren:

1. Im Umfang von bis zu 10
Prozent der vorhandenen
Schulplätze sind
Schülerinnen und Schüler
durch die Schulleiterin oder
den Schulleiter im
Einvernehmen mit der
zuständigen Schulbehörde
vorrangig zu berücksichtigen,
wenn Umstände vorliegen,
die den Besuch einer
anderen als der gewünschten
Schule unzumutbar
erscheinen lassen
(besondere Härtefälle).
Soweit diese Schulplätze
nicht als besondere
Härtefälle vergeben werden,
werden Schülerinnen und
Schüler berücksichtigt, die
die Schule gemeinsam mit
einem im selben Haushalt
lebenden Geschwisterkind
oder anderen Kind
(Geschwisterkinder)
besuchen werden und die im
Rahmen der Aufnahme nach
Nummer 2 nicht ausgewählt
worden sind. Soweit nach
Berücksichtigung der
Härtefälle und der
Geschwisterkinder
Schulplätze unbesetzt
bleiben, erhöht sich die
Anzahl der nach Nummer 2
zu vergebenden Schulplätze
entsprechend.

2. Mindestens 60 Prozent der
Schulplätze werden nach
Aufnahmekriterien vergeben,
die von der Schule unter
Berücksichtigung des

unverändert (6) Überschreitet die Zahl der
Anmeldungen für eine
Schule deren ein
Gymnasium dessen
Aufnahmekapazität, so richtet
sich die Aufnahme - nach
Abschluss des vorrangig
durchzuführenden
Aufnahmeverfahrens nach §
37 Absatz 4 - nach
folgendem Verfahren:

1. Im Umfang von bis zu 10
Prozent der vorhandenen
Schulplätze sind
Schülerinnen und Schüler
durch die Schulleiterin oder
den Schulleiter im
Einvernehmen mit der
zuständigen Schulbehörde
vorrangig zu berücksichtigen,
wenn Umstände vorliegen,
die den Besuch einer
anderen als der gewünschten
Schule unzumutbar
erscheinen lassen
(besondere Härtefälle).
Soweit diese Schulplätze
nicht als besondere
Härtefälle vergeben werden,
werden Schülerinnen und
Schüler berücksichtigt, die
die Schule gemeinsam mit
einem im selben Haushalt
lebenden Geschwisterkind
oder anderen Kind
(Geschwisterkinder)
besuchen werden und die im
Rahmen der Aufnahme nach
Nummer 2 nicht ausgewählt
worden sind. Soweit nach
Berücksichtigung der
Härtefälle und der
Geschwisterkinder
Schulplätze unbesetzt
bleiben, erhöht sich die
Anzahl der nach Nummer 2
zu vergebenden Schulplätze
entsprechend.

2. Mindestens 40 Prozent der
Schulplätze werden nach
Aufnahmekriterien vergeben,



Schulprogramms festgelegt
werden. Zur Feststellung, ob
eine Schülerin oder ein
Schüler die
Aufnahmekriterien der Schule
erfüllt, ist ein Verfahren für
die Aufnahme durchzuführen.
Die Grundlagen der
Aufnahmeentscheidung sind
zu dokumentieren. Die
Aufnahmekriterien und die
Gestaltung des Verfahrens
für die Aufnahme unterliegen
der Genehmigung durch die
Schulaufsichtsbehörde,
hinsichtlich der
Aufnahmekriterien im
Benehmen, hinsichtlich der
Gestaltung des Verfahrens
für die Aufnahme im
Einvernehmen mit der jeweils
zuständigen Schulbehörde.

3. 30 Prozent der Schulplätze
werden durch Los vergeben.
Soweit Geschwisterkinder
nicht gemäß Nummer 1 oder
Nummer 2 berücksichtigt
wurden, sind sie vorrangig
aufzunehmen. Befinden sich
mehrere Geschwisterkinder
gleichzeitig ausschließlich im
Losverfahren, führt die
Aufnahme des ersten
Geschwisterkindes durch Los
dazu, dass seine weiteren
sich im Losverfahren
befindenden Geschwister
ebenfalls aufgenommen
werden.

Das Aufnahmeverfahren
nach Satz 1 Nummer 1 bis 3
gilt auch für die Aufnahme in
die Jahrgangsstufe 7 der
Gemeinschaftsschule mit der
Maßgabe, dass in die
Jahrgangsstufe 7 zunächst
die Schülerinnen und Schüler
der eigenen Primarstufe
aufrücken. Abweichend von
den Nummern 2 und 3
werden an der
Gemeinschaftsschule nach
Berücksichtigung der
Geschwisterkinder alle
verbleibenden Schulplätze

die von der Schule unter
Berücksichtigung des
Schulprogramms festgelegt
werden. Zur Feststellung, ob
eine Schülerin oder ein
Schüler die
Aufnahmekriterien der Schule
erfüllt, ist ein Verfahren für
die Aufnahme durchzuführen.
Die Grundlagen der
Aufnahmeentscheidung sind
zu dokumentieren. Die
Aufnahmekriterien und die
Gestaltung des Verfahrens
für die Aufnahme unterliegen
der Genehmigung durch die
Schulaufsichtsbehörde,
hinsichtlich der
Aufnahmekriterien im
Benehmen, hinsichtlich der
Gestaltung des Verfahrens
für die Aufnahme im
Einvernehmen mit der jeweils
zuständigen Schulbehörde.

3. 50 Prozent der Schulplätze
werden durch Los vergeben.
Soweit Geschwisterkinder
nicht gemäß Nummer 1 oder
Nummer 2 berücksichtigt
wurden, sind sie vorrangig
aufzunehmen. Befinden sich
mehrere Geschwisterkinder
gleichzeitig ausschließlich im
Losverfahren, führt die
Aufnahme des ersten
Geschwisterkindes durch Los
dazu, dass seine weiteren
sich im Losverfahren
befindenden Geschwister
ebenfalls aufgenommen
werden.

Das Aufnahmeverfahren
nach Satz 1 Nummer 1 bis
3 gilt auch für die
Aufnahme in die
Jahrgangsstufe 7 der
Gemeinschaftsschule mit
der Maßgabe, dass in die
Jahrgangsstufe 7 zunächst
die Schülerinnen und
Schüler der eigenen
Primarstufe aufrücken.
Abweichend von den
Nummern 2 und 3 werden
an der



nach von der Schule
festgelegten
Aufnahmekriterien vergeben,
die eine leistungsheterogene
Zusammensetzung der
Schülerinnen und Schüler
gewährleisten. Schülerinnen
und Schüler aller
Förderprognosen sind
unabhängig von der
Durchschnittsnote
gleichberechtigt zu
berücksichtigen; das
Losverfahren kann die
Aufnahme nach Kriterien
ersetzen.

Gemeinschaftsschule nach
Berücksichtigung der
Geschwisterkinder alle
verbleibenden Schulplätze
nach von der Schule
festgelegten
Aufnahmekriterien
vergeben, die eine
leistungsheterogene
Zusammensetzung der
Schülerinnen und Schüler
gewährleisten.
Schülerinnen und Schüler
aller Förderprognosen sind
unabhängig von der
Durchschnittsnote
gleichberechtigt zu
berücksichtigen; das
Losverfahren
kann die Aufnahme nach
Kriterien ersetzen.
(6a) Überschreitet die Zahl
der Anmeldungen an einer
Integrierten
Sekundarschule deren
Aufnahmekapazität, so
richtet sich die Aufnahme -
nach Abschluss des
vorrangig
durchzuführenden
Aufnahmeverfahrens nach
§ 37 Absatz 4 – nach
folgendem Verfahren:

1. Im Umfang von bis zu 10
Prozent der vorhandenen
Schulplätze sind
Schülerinnen und Schüler
durch die Schulleiterin
oder den Schulleiter im
Einvernehmen mit der
zuständigen Schulbehörde
vorrangig zu
berücksichtigen, wenn
Umstände vorliegen, die
den Besuch einer anderen
als der gewünschten
Schule unzumutbar
erscheinen lassen
(besondere Härtefälle).
Soweit diese Schulplätze
nicht als besondere
Härtefälle vergeben
werden, werden
Schülerinnen und Schüler
berücksichtigt, die die
Schule gemeinsam mit



einem im selben Haushalt
lebenden Geschwisterkind
oder anderen Kind
(Geschwisterkinder)
besuchen werden und die
im Rahmen der Aufnahme
nach Nummer 2 nicht
ausgewählt worden sind.
Soweit nach
Berücksichtigung der
Härtefälle und der
Geschwisterkinder
Schulplätze unbesetzt
bleiben, erhöht sich die
Anzahl der nach Nummer 2
und 3 zu vergebenden
Schulplätze entsprechend.

2. Folgendes Verfahren
wird für die nach Nummer 1
verbliebenden Schulplätze
gewählt:
a) 30 Prozent der
Schulplätze werden unter
dem Drittel der
Schülerinnen und Schülern
mit der besten
Förderprognose per Los
vergeben.
b) 30 Prozent der
Schulplätze werden unter
dem Drittel der
Schülerinnen und Schülern
mit der schlechtesten
Förderprognose per Los
vergeben.
c) 30 Prozent der
Schulplätze werden unter
dem restlichen Drittel der
Schülerinnen und Schülern
per Los vergeben.

Das Aufnahmeverfahren
nach Satz 1 Nummer 1 bis
2 gilt auch für die
Aufnahme in die
Jahrgangsstufe 7 der
Gemeinschaftsschule mit
der Maßgabe, dass in die
Jahrgangsstufe 7 zunächst
die Schülerinnen und
Schüler der eigenen
Primarstufe aufrücken.
(6b) Die Entscheidung
durch Los in
Aufnahmeverfahren nach
dieser Vorschrift erfolgt



nach einem einheitlichen
Verfahren, das von allen
Schulen angewendet wird.

(9) Die für das Schulwesen
zuständige Senatsverwaltung
wird ermächtigt, das Nähere
über den Übergang und die
Aufnahme in die
Sekundarstufe I durch
Rechtsverordnung zu regeln,
insbesondere
1. das Verfahren und die
Kriterien für die
Förderprognose, die
Festsetzung der
Durchschnittsnote nach
Absatz 3 Satz 3 und die
verbindlichen
Beratungsgespräche gemäß
Absatz 2 und 3,
2. die Einzelheiten der
Aufnahmekriterien der Schule
im Sinne von Absatz 6, wobei
als Kriterien insbesondere in
Betracht kommen:
a) Leistung und
Kompetenzen,
b) Übereinstimmung des
Leistungsbildes oder der
sonstigen persönlichen
Voraussetzungen der
Schülerin oder des Schülers
mit den Ausprägungen des
Schulprogramms,
c) das Ergebnis eines
Auswahlgesprächs oder
eines anderen spezifischen
Eignungsfeststellungsverfahr
ens;
die Anwendung der
Aufnahmekriterien bei der
Aufnahmeentscheidung
sowie das Nähere über das
Verfahren für die Aufnahme
einschließlich
der Eignungsfeststellung, die
Festlegung, ob die Aufnahme
unbeschadet von Absatz 6
Nummer 1 zunächst nach
Absatz 6 Nummer 2 oder
Nummer 3 erfolgt, sowie die
Besonderheiten für den Fall,
dass es an einer Festlegung
der Aufnahmekriterien oder
eines Verfahrens für die
Aufnahme fehlt,

(9) Die für das Schulwesen
zuständige Senatsverwaltung
wird ermächtigt, das Nähere
über den Übergang und die
Aufnahme in die
Sekundarstufe I durch
Rechtsverordnung zu regeln,
insbesondere
1. Vorgaben für
standardisierte Arbeiten im
Rahmen von
Schulleistungstests sowie
das Verfahren und die
Kriterien für die
Förderprognose nach
Absatz 2 und 3,
Abweichungen vom
Zahlenwert nach Absatz 3
Satz 2 und 3 und das
verbindliche
Beratungsgespräch gemäß
Absatz 2 Satz 1,
2.  die Einzelheiten und das
Verfahren der
Eignungsfeststellung im
Rahmen eines
Probeunterrichts für die
Aufnahme am Gymnasium
gemäß Absatz 3 Satz 3,
3.  die Einzelheiten der
Aufnahmekriterien der Schule
im Sinne von Absatz 6, wobei
als Kriterien insbesondere in
Betracht kommen:
     a) Leistung und
Kompetenzen,
     b)  Übereinstimmung des
Leistungsbildes oder der
sonstigen persönlichen
Voraussetzungen der
Schülerin oder des Schülers
mit den Ausprägungen des
Schulprogramms,
     c)  das Ergebnis eines
Auswahlgesprächs oder ei-
nes anderen spezifischen
Eignungsfeststellungsverfahr
ens; die Anwendung der
Aufnahmekriterien bei der
Aufnahmeentscheidung
sowie das Nähere über das
Verfahren für die Aufnahme
einschließlich der
Eignungsfeststellung, die

(9) Die für das Schulwesen
zuständige Senatsverwaltung
wird ermächtigt, das Nähere
über den Übergang und die
Aufnahme in die
Sekundarstufe I durch
Rechtsverordnung zu regeln,
insbesondere
1. das Verfahren und die
Kriterien für die
Förderprognose, die
Festsetzung der
Durchschnittsnote nach
Absatz 3 Satz 3 und die
verbindlichen
Beratungsgespräche gemäß
Absatz 2 und das
Eignungsverfahren gemäß
Absatz 3,
2. die inhaltliche
Ausgestaltung und die
einzelnen
Verfahrensschritte und
Vorgaben des einheitlichen
Losverfahrens nach Absatz
6b,
3.  die Einzelheiten der
Aufnahmekriterien der Schule
im Sinne von Absatz 6, wobei
als Kriterien insbesondere in
Betracht kommen:
     a) Leistung und
Kompetenzen,
     b)  Übereinstimmung des
Leistungsbildes oder der
sonstigen persönlichen
Voraussetzungen der
Schülerin oder des Schülers
mit den Ausprägungen des
Schulprogramms,
     c)  das Ergebnis eines
Auswahlgesprächs oder ei-
nes anderen spezifischen
Eignungsfeststellungsverfahr
ens; die Anwendung der
Aufnahmekriterien bei der
Aufnahmeentscheidung
sowie das Nähere über das
Verfahren für die Aufnahme
einschließlich der
Eignungsfeststellung, die
Festlegung, ob die Aufnahme
unbeschadet von Absatz 6
Nummer 1 zunächst nach



3. besondere Härtefälle nach
Absatz 6 Nummer 1,
4. die Besonderheiten für den
altsprachlichen
Bildungsgang.

Abweichend von Satz 1
Nummer 2 Buchstabe a und
b finden an der
Gemeinschaftsschule die
Leistung und das
Leistungsbild als alleinige
Aufnahmekriterien keine
Anwendung, das
Eignungsfeststellungsverfahr
en nach Satz 1 Nummer 2
Buchstabe c darf nicht allein
auf Leistungskriterien
abstellen. In der
Rechtsverordnung ist für die
Jahrgangsstufe 7 in
Integrierten
Sekundarschulen,
Gemeinschaftsschulen und
Gymnasien sowie für die
Jahrgangsstufe 8 in
Integrierten Sekundarschulen
und Gemeinschaftsschulen
eine Höchstgrenze von
Schülerinnen und Schülern
pro Lerngruppe festzulegen.

Festlegung, ob die Aufnahme
unbeschadet von Absatz 6
Nummer 1 zunächst nach
Absatz 6 Nummer 2 oder
Nummer 3 erfolgt, sowie die
Besonderheiten für den Fall,
dass es an einer Festlegung
der Aufnahmekriterien oder
eines Verfahrens für die
Aufnahme fehlt,
4.  besondere Härtefälle nach
Absatz 6 Nummer 1
5.  die Besonderheiten für
den altsprachlichen
Bildungsgang.

Abweichend von Satz 1
Nummer 2 Buchstabe a und
b finden an der
Gemeinschaftsschule die
Leistung und das
Leistungsbild als alleinige
Aufnahmekriterien keine
Anwendung, das
Eignungsfeststellungsverfahr
en nach Satz 1 Nummer 2
Buchstabe c darf nicht allein
auf Leistungskriterien
abstellen. In der
Rechtsverordnung ist für die
Jahrgangsstufe 7 in
Integrierten
Sekundarschulen,
Gemeinschaftsschulen und
Gymnasien sowie für die
Jahrgangsstufe 8 in
Integrierten Sekundarschulen
und Gemeinschaftsschulen
eine Höchstgrenze von
Schülerinnen und Schülern
pro Lerngruppe festzulegen.

Absatz 6 Nummer 2 oder
Nummer 3 erfolgt, sowie die
Besonderheiten für den Fall,
dass es an einer Festlegung
der Aufnahmekriterien oder
eines Verfahrens für die
Aufnahme fehlt,
4.  besondere Härtefälle nach
Absatz 6 Nummer 1
5.  die Besonderheiten für
den altsprachlichen
Bildungsgang.

Abweichend von Satz 1
Nummer 2 Buchstabe a
und b finden an der
Gemeinschaftsschule die
Leistung und das
Leistungsbild als alleinige
Aufnahmekriterien keine
Anwendung, das
Eignungsfeststellungsverfa
hren nach Satz 1 Nummer 2
Buchstabe c darf nicht
allein auf
Leistungskriterien
abstellen. In der
Rechtsverordnung ist für die
Jahrgangsstufe 7 in
Integrierten
Sekundarschulen,
Gemeinschaftsschulen und
Gymnasien sowie für die
Jahrgangsstufe 8 in
Integrierten Sekundarschulen
und Gemeinschaftsschulen
eine Höchstgrenze von
Schülerinnen und Schülern
pro Lerngruppe festzulegen.

Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:

Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der Fraktion
Die Linke abgelehnt.



Änderungsantrag Nr. 9
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Breitere Aufstellung des Landesinstituts und kooperative Zusammenarbeit zwischen
Schulen und Schulaufsicht

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)

- Drs. 19/1703 -

Artikel 1 der Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 31 wird wie folgt gefasst:

‚31. § 58 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Im Wortlaut werden die Wörter „Zeugnis, einen schriftlichen, nicht aber elektronischen“ durch
die Wörter „schriftliches Zeugnis, einen schriftlichen“ ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Ausstellung zusätzlicher Ausfertigungen oder Zweitschriften von Zeugnissen in
elektronischer Form in einem von der Schulaufsichtsbehörde dafür vorgegebenen Verfahren ist
zulässig.“‘

2. Nummer 51 wird wie folgt gefasst:

‚51. § 108 wird wie folgt gefasst:

„§ 108
 Berliner Landesinstitut

Die Aufgaben im Bereich der qualitativen Weiterentwicklung von Schule und Unterricht werden
durch das Berliner Landesinstitut wahrgenommen, insbesondere

1. die Qualifizierung der Lehrkräfte und des sonstigen pädagogischen Personals an den
Schulen, der Schulleiterinnen und Schulleiter, der Funktionsstelleninhaberinnen und
Funktionsstelleninhaber, des Personals der Schulaufsichtsbehörde sowie weiterer Personen,

2. die Aufgaben im Rahmen der Vorbereitung und Abnahme von Staatsprüfungen für
Lehramtsanwärterinnen Lehramtsanwärter,

3. die Erstellung und Verteilung von Prüfungsaufgaben für die zentralen Prüfungen an den
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen,

4. die Weiterentwicklung der Rahmenlehrpläne,

5. die evidenzbasierte Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie deren kritische Reflexion in den
Fächern, in den übergreifenden Themen des Rahmenlehrplans und in den Lernfeldern,

6. die Bildung in der Digitalen Welt nach dem Primat des Pädagogischen sowie Erstellung von
Bildungsmedien, Handreichungen und weiteren Veröffentlichungen,

7. die Beratung und Unterstützung des schulischen Personals und



8. die Durchführung von Tagungen und Veranstaltungen.“‘

Begründung:
Zu 1.:
Die Entscheidung über die Durchführung von Schulleistungstests sollte weiterhin den Schulen
überlassen werden. Die Einfügung des vom Senat vorgeschlagenen Satzes in Nummer 1 durch
den Senat wäre kontraproduktiv und würde die kooperative Zusammenarbeit zwischen
Schulleitungen und Schulaufsicht gefährden. Schulen sollten aus fachlichen Gründen
überzeugt, statt mittels bürokratischer Vorgaben gezwungen werden.

Zu 2.:
Eine evidenzbasierte Schulentwicklung sollte stets auf ihre ungewollten Nebeneffekte hin
kritisch reflektiert werden. Die Bildung in der Digitalen Welt sollte stets pädagogische Prinzipien
zur Grundlage haben. .Die Technik muss genutzt werden, um das pädagogische Konzept einer
Schule bestmöglich umzusetzen.  Unabdingbar ist daher eine Sensibilisierung der
pädagogischen Fachkräfte für das Thema digitale Medien, das auf drei Ebenen bedeutsam ist:
Als pädagogisches Werkzeug, als Dokumentations- und als Verwaltungsinstrument. Es gilt, den
Einsatz digitaler Medien in der Schule kritisch zu reflektieren und dabei immer nach dem
Mehrwert zu fragen. Grundsätzlich ist Medienbildung auch ohne den gleichzeitigen Einsatz
(digitaler) Medien möglich. Im Hinblick auf die Forschung zu diesem Thema konnte Nadia
Kutscher eine „hohe Kontinuität der Ergebnisse“ konstatieren. So gibt bei vielen Fachkräften
eine große Unklarheit, was Medienbildung überhaupt ist und zugleich nimmt die technische
Ausstattung  immer weiter zu.

Anlage
Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung Drs. 19/1703 Änderungsantrag GFB
Schulgesetz Schulgesetz Schulgesetz

§ 58
Lernerfolgskontrollen

und Zeugnisse

§ 58
Lernerfolgskontrollen und
Zeugnisse

§ 58
Lernerfolgskontrollen und
Zeugnisse

(6) Zur vergleichenden
Feststellung der Lern-,
Leistungs- und
Kompetenzentwicklung
können die Schulen
Schulleistungstests
durchführen.
Schulleistungstests, die
mehrere Lerngruppen
derselben Jahrgangsstufe
einer Schule oder mehrerer
Schulen umfassen und die
den Anforderungen des
Bildungsgangs für die
entsprechende
Jahrgangsstufe
entsprechen, können als
Klassenarbeiten anerkannt

(6) Zur vergleichenden
Feststellung der Lern-,
Leistungs- und
Kompetenzentwicklung können
die Schulen Schulleistungstests
durchführen.
Schulleistungstests, die
mehrere Lerngruppen
derselben Jahrgangsstufe einer
Schule oder mehrerer Schulen
umfassen und die den
Anforderungen des
Bildungsgangs für die
entsprechende Jahrgangsstufe
entsprechen, können als
Klassenarbeiten anerkannt
werden. Die Entscheidung
darüber trifft die

(6) Zur vergleichenden
Feststellung der Lern-,
Leistungs- und
Kompetenzentwicklung
können die Schulen
Schulleistungstests
durchführen.
Schulleistungstests, die
mehrere Lerngruppen
derselben Jahrgangsstufe
einer Schule oder mehrerer
Schulen umfassen und die
den Anforderungen des
Bildungsgangs für die
entsprechende
Jahrgangsstufe entsprechen,
können als Klassenarbeiten
anerkannt werden. Die



werden. Die Entscheidung
darüber trifft die
Gesamtkonferenz. Die
Ergebnisse der
Schulleistungstests sind
den
Erziehungsberechtigten
oder den volljährigen
Schülerinnen und Schülern
bekannt zu geben.

Gesamtkonferenz. Die
Schulaufsichtsbehörde ist
berechtigt, verbindliche
Vorgaben für die
Durchführung, Bewertung
und Anerkennung von
Schulleistungstests zu
machen. Die Ergebnisse der
Schulleistungstests sind den
Erziehungsberechtigten oder
den volljährigen Schülerinnen
und Schülern bekannt zu
geben.

Entscheidung darüber trifft
die Gesamtkonferenz. Die
Ergebnisse der
Schulleistungstests sind den
Erziehungsberechtigten oder
den volljährigen Schülerinnen
und Schülern bekannt zu
geben.

§ 108
Landesinstitut für Schule

und Medien Berlin-
Brandenburg

§ 108
Berliner Landesinstitut

§ 108
Berliner Landesinstitut

Die Aufgaben im Bereich der
qualitativen
Weiterentwicklung von
Schule und Unterricht werden
durch das Berliner
Landesinstitut
wahrgenommen,
insbesondere
1. die Qualifizierung der
Lehrkräfte und des sonstigen
pädagogischen Personals an
den Schulen, der
Schulleiterinnen und
Schulleiter, der
Funktionsstelleninhaberinnen
und Funktionsstelleninhaber,
des Personals der
Schulaufsichtsbehörde sowie
weiterer Personen,
2. die Aufgaben im Rahmen
der Vorbereitung und
Abnahme von
Staatsprüfungen für
Lehramtsanwärterinnen
Lehramtsanwärter,
3. die Erstellung und
Verteilung von Prüfungs-
aufgaben für die zentralen
Prüfungen an den
allgemeinbildenden und
beruflichen Schulen,
4. die Weiterentwicklung der
Rahmenlehrpläne,
5. die evidenzbasierte Schul-
und Unterrichtsentwicklung
in den Fächern, in den
übergreifenden Themen des
Rahmenlehrplans und in den
Lernfeldern,
6. die Bildung in der Digitalen

Die Aufgaben im Bereich der
qualitativen
Weiterentwicklung von
Schule und Unterricht
werden durch das Berliner
Landesinstitut
wahrgenommen,
insbesondere
1. die Qualifizierung der
Lehrkräfte und des sonstigen
pädagogischen Personals an
den Schulen, der
Schulleiterinnen und
Schulleiter, der
Funktionsstelleninhaberinnen
und Funktionsstelleninhaber,
des Personals der
Schulaufsichtsbehörde sowie
weiterer Personen,
2. die Aufgaben im Rahmen
der Vorbereitung und
Abnahme von
Staatsprüfungen für
Lehramtsanwärterinnen
Lehramtsanwärter,
3. die Erstellung und
Verteilung von Prüfungs-
aufgaben für die zentralen
Prüfungen an den
allgemeinbildenden und
beruflichen Schulen,
4. die Weiterentwicklung der
Rahmenlehrpläne,
5. die evidenzbasierte Schul-
und Unterrichtsentwicklung
sowie deren kritische
Reflexion in den Fächern, in
den übergreifenden Themen
des Rahmenlehrplans und in
den Lernfeldern,



Welt sowie Erstellung von
Bildungsmedien,
Handreichungen und
weiteren Veröffentlichungen,
7. die Beratung und
Unterstützung des
schulischen Personals und
8. die Durchführung von
Tagungen und
Veranstaltungen.

6. die Bildung in der Digitalen
Welt nach dem Primat des
Pädagogischen sowie
Erstellung von
Bildungsmedien,
Handreichungen und
weiteren Veröffentlichungen,
7. die Beratung und
Unterstützung des
schulischen Personals und
8. die Durchführung von
Tagungen und
Veranstaltungen.

Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:

Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke abgelehnt.



Änderungsantrag Nr. 10
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Jobsharing auch bei Schulleitungen ermöglichen

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)
- Drs. 19/1703 -

Artikel 1 Nummer 39 der Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird wie folgt gefasst:

„39. § 69 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Diese Funktion kann auch von zwei Personen im Tandem ausgeübt werden.“

b) Im neuen Satz 3 Nummer 3 wird nach der Angabe „Absatz 1“ die Angabe „Nummer 1“
eingefügt.“

Begründung:
Obwohl im Berliner Landesgleichstellungsgesetz verankert ist, dass eine Teilzeitbeschäftigung
bei der Besetzung keine Rolle spielen darf, fällt auf, dass Lehrkräfte mit Leitungsaufgaben nur
zu einem sehr geringen Anteil von 10 Prozent in Teilzeit arbeiten, hingegen fast 36 Prozent der
Lehrkräfte ohne Leitungsaufgaben. Auch heute noch sind es vor allem Frauen, die ihre
Arbeitszeit aufgrund von Care-Arbeit reduzieren. Hier zeigt sich ein Gleichstellungsproblem,
denn viele Lehrerinnen, die in den letzten Jahren eingestellt wurden, kommen in den
Leitungspositionen nicht an. Sie wollen jedoch Schule mitgestalten und Verantwortung
übernehmen und gleichzeitig Zeit für Privatleben und Selbstfürsorge haben. Jobsharing ist ein
Arbeitszeitmodell, das diesen Ansatz unterstützt. Es bedeutet, dass sich zwei
Arbeitnehmer*innen eine Stelle teilen.
Nachdem in anderen Bundesländern Jobsharing in Schulen für Leitungspositionen bereits
länger möglich ist, hat nun auch das Land Berlin die Tandem-Möglichkeit geschaffen und in die
Stellenausschreibung für Schulleitungen aufgenommen. Diese geteilte Verantwortung soll nun
auch rechtlich im Schulgesetz abgesichert werden.

Anlage
Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung Drs. 19/1703 Änderungsantrag GFB
Schulgesetz Schulgesetz Schulgesetz

§ 69
Stellung und Aufgaben der

Schulleiterin oder des
Schulleiters

§ 69
Stellung und Aufgaben der

Schulleiterin oder des
Schulleiters

§ 69
Stellung und Aufgaben der

Schulleiterin oder des
Schulleiters

(1) Jede Schule hat eine
Schulleiterin oder einen
Schulleiter. Sie oder er
1. trägt die
Gesamtverantwortung für die

Unverändert (1) Jede Schule hat eine
Schulleiterin oder einen
Schulleiter. Diese Funktion
kann auch von zwei
Personen im Tandem



Arbeit der Schule,
2. sorgt für die Einhaltung der
Rechts- und
Verwaltungsvorschriften und
nimmt das Hausrecht wahr,
3. entscheidet nach Maßgabe
von § 76 Absatz 1 über die
Verteilung und Verwendung
der der Schule zur eigenen
Bewirtschaftung
zugewiesenen Personal- und
Sachmittel (§ 7 Absatz 3, 5
und 6),
4. schließt im Rahmen der
Eigenverantwortung der
Schule Rechtsgeschäfte für
das Land Berlin ab und
entscheidet über die Stellung
eines Antrags nach § 7 Abs.
3 Satz 4,
5. wirkt im Rahmen von § 7
Abs. 3 Satz 1 und 2 bei der
Einstellung und Umsetzung
der Lehrkräfte mit,
6. entscheidet über den
Unterrichtseinsatz der
Lehrkräfte und des sonstigen
pädagogischen Personals
und
7. vertritt die Schule im
Rahmen der Beschlüsse der
schulischen Gremien nach
außen.

ausgeübt werden. Sie oder
er
1. trägt die
Gesamtverantwortung für die
Arbeit der Schule,
2. sorgt für die Einhaltung der
Rechts- und
Verwaltungsvorschriften und
nimmt das Hausrecht wahr,
3. entscheidet nach Maßgabe
von § 76 Absatz 1 über die
Verteilung und Verwendung
der der Schule zur eigenen
Bewirtschaftung
zugewiesenen Personal- und
Sachmittel (§ 7 Absatz 3, 5
und 6),
4. schließt im Rahmen der
Eigenverantwortung der
Schule Rechtsgeschäfte für
das Land Berlin ab und
entscheidet über die Stellung
eines Antrags nach § 7 Abs.
3 Satz 4,
5. wirkt im Rahmen von § 7
Abs. 3 Satz 1 und 2 bei der
Einstellung und Umsetzung
der Lehrkräfte mit,
6. entscheidet über den
Unterrichtseinsatz der
Lehrkräfte und des sonstigen
pädagogischen Personals
und
7. vertritt die Schule im
Rahmen der Beschlüsse der
schulischen Gremien nach
außen.

Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:

Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der Fraktion
Die Linke abgelehnt.



Änderungsantrag Nr. 11
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Beteiligung beim Schulessen weiter ermöglichen!

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)

- Drs. 19/1703 -

Artikel 1 der Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird wie folgt geändert:

1. Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt:

„1a. In § 3 Absatz 3 Nummer 8 werden nach den Wörtern „gesunde Lebensführung“ die Wörter
„und gesunde Ernährung“ eingefügt.

2. Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

‚4. § 9 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden nach dem Wort „Erziehungstätigkeit,“ die Wörter „inklusive
der pädagogischen Tätigkeit in der außerunterrichtlichen und ergänzenden Förderung
und Betreuung,“ eingefügt

b) Es werden folgende Sätze angefügt:

„Das Schulmittagessen wird als integraler Bestandteil einer erfolgreichen Bildung im Sinne der
Qualitätsstandards für die inklusive Berliner Ganztagsschule nach § 19 Absatz 1 verstanden.
Die Schulaufsichten fungieren daher als informative Schnittstelle zwischen den
Mittagessensausschüssen und der Schulleitung, um die Arbeit der Mittagessensausschüsse
und damit die Qualität des Mittagessens zu sichern.“‘

3. Nummer 42 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

„b) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 wird das Wort „Schuleinzugsbereichen“ durch das Wort „Ein-
schulungsbereichen“ ersetzt.“

4. Nummer 43 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa wird wie folgt gefasst:

‚aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. der Unterstützung der zuständigen Schulbehörde sowohl bei der Stellungnahme zur
Auswahl des Essensanbieters als auch bei der Erarbeitung und Verschriftlichung der objektiven
Bewertungskriterien für zukünftige Ausschreibungen,“‘

Begründung:
 Die vorgeschlagenen Änderungen geben den Schülerinnen und Schülern ihre einzige
gesetzlich verankerte Beteiligungsmöglichkeit - in Form der Anhörung der Schulkonferenz - bei
der Auswahl der Essensanbieter:innen wieder und erweitern diese. Die Streichung von § 76
Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 wurde damit begründet, dass aus dem verankerten Anhörungsrecht der
Schulkonferenz i.v.m. § 78 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 der normierten Begründungspflicht der
Schulbehörde bei Abweichung von der Stellungnahme der Schulkonferenz, ein Quasi-
Vorschlagsrecht der Schulkonferenz besteht. Aus der normierten Begründungspflicht der



Schulbehörde gegenüber der Schulkonferenz ergibt sich allerdings explizit keine Pflicht zur
Befolgung dieser Stellungnahme. Ebenso ergibt sich aus dem Anhörungsrecht der
Schulkonferenz kein Vetorecht für Letztere, sollte die Schulbehörde der Stellungnahme der
Schulkonferenz nicht folgen. Die Implikation, dass das Anhörungsrecht der Schulkonferenz ein
Quasi- Vorschlagsrecht ist, ist also nicht gegeben.
Durch das bisher gesetzlich verankerte Anhörungsrecht der Schulkonferenz lässt sich
erkennen, dass die Gesetzgeberin die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler, die in der
Schulkonferenz vertreten sind, eindeutig vorgesehen hat. Abseits dieser gesetzlich
zugesicherten Beteiligungsform gibt es keine weiteren, gesetzlich zugesicherten
Beteiligungsformate für die Kinder bei der Auswahl der Essensanbieter:innen, obgleich Erstere
am meisten und nachhaltigsten von der Auswahl der Essensanbieter:innen betroffen sind. Die
vorgeschlagenen Änderungen geben den Schülerinnen und Schüler ihre bisherigen
Beteiligungsrechte zurück und erweitern diese. Die Schwierigkeit der Vereinbarkeit des EU-
Vergaberechts mit den Beteiligungsrechten der Schulkonferenz gegen die Schülerinnen und
Schüler zu entscheiden, entspricht einer klaren politischen Entscheidung, die Rechte der
Schülerinnen und Schüler abzuwerten, obgleich bereits in der aktuellen Ausschreibung die
Schulkonferenzen ausschließlich anonymisierte Speisekarten bewerten. Komplementär zu
Beteiligungsrechten darüber, wer für die Schülerinnen und Schüler kocht, schlagen wir eine
Spezifizierung des § 3, Abs. 8 um den ernährungsphysiologischen Aspekt von schulischer
Bildung und Erziehung. Damit sollen die Schülerinnen und Schüler wissen, was eine gesunde
Ernährung ist und wie sie sie für sich gestalten und einfordern können. So können Schülerinnen
und Schüler sich - gestärkt um das Wissen über gesunde Ernährung - in der Schulkonferenz
entschiedener in ihrer Stellungnahme zur Auswahl der Essensanbieter:innen einbringen.

Anlage
Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung Drs. 19/1703 Änderungsantrag GFB
Schulgesetz Schulgesetz Schulgesetz

§ 3
Bildungs- und
Erziehungsziele

§ 3
Bildungs- und
Erziehungsziele

§ 3
Bildungs- und
Erziehungsziele

(3) Schulische Bildung und
Erziehung sollen die
Schülerinnen und Schüler
insbesondere befähigen,
1. die Beziehungen zu anderen
Menschen in Respekt,
Gleichberechtigung und
gewaltfreier Verständigung zu
gestalten sowie allen
Menschen Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen,
2. die Gleichstellung aller
Geschlechter auch über die
Anerkennung der Leistungen
der Frauen in Geschichte,
Wissenschaft, Wirtschaft,
Technik, Kultur und
Gesellschaft zu erfahren,
3. die eigene Kultur sowie
andere Kulturen und Sprachen
kennen zu lernen und zu
verstehen, Menschen anderer
Herkunft, Religion und
Weltanschauung vorurteilsfrei

unverändert (3) Schulische Bildung und
Erziehung sollen die
Schülerinnen und Schüler
insbesondere befähigen,
1. die Beziehungen zu
anderen Menschen in
Respekt, Gleichberechtigung
und gewaltfreier
Verständigung zu gestalten
sowie allen Menschen
Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen,
2. die Gleichstellung aller
Geschlechter auch über die
Anerkennung der Leistungen
der Frauen in Geschichte,
Wissenschaft, Wirtschaft,
Technik, Kultur und
Gesellschaft zu erfahren,
3. die eigene Kultur sowie
andere Kulturen und Sprachen
kennen zu lernen und zu
verstehen, Menschen anderer
Herkunft, Religion und



zu begegnen, zum friedlichen
Zusammenleben der Kulturen
durch die Entwicklung von
interkultureller Kompetenz
beizutragen und für das
Lebensrecht und die Würde
aller Menschen einzutreten,
4. ihre Aufgaben als
Bürgerinnen und Bürger in
einem gemeinsamen Europa
wahrzunehmen,
5. die Auswirkungen des
eigenen und gesellschaftlichen
Handelns auf die natürlichen
lokalen und globalen
Lebensgrundlagen zu
erkennen, für ihren Schutz
Mitverantwortung zu
übernehmen und sie für die
folgenden Generationen zu
erhalten,
6. ein Verständnis für
Ursachen und Auswirkungen
des Klimawandels sowie die
notwendigen Anpassungen an
dessen Folgen zu entwickeln,
Maßnahmen zum Klimaschutz
zu erfahren und die
eigenständige und
verantwortungsbewusste
Umsetzung solcher
Maßnahmen im Alltag zu
erlernen,
7. die Folgen technischer,
rechtlicher, politischer und
ökonomischer Entwicklungen
abzuschätzen sowie die
wachsenden Anforderungen
des gesellschaftlichen
Wandels und der
internationalen Dimension aller
Lebensbezüge zu bewältigen,
8. ihre körperliche, soziale und
geistige Entwicklung durch
kontinuierliches Sporttreiben
und eine gesunde
Lebensführung positiv zu
gestalten sowie Fairness,
Toleranz, Teamgeist und
Leistungsbereitschaft zu
entwickeln,
9. ihr zukünftiges privates,
berufliches und öffentliches
Leben in Verantwortung für die
eigene Gesundheit und die
ihrer Mitmenschen
auszugestalten, Freude am

Weltanschauung vorurteilsfrei
zu begegnen, zum friedlichen
Zusammenleben der Kulturen
durch die Entwicklung von
interkultureller Kompetenz
beizutragen und für das
Lebensrecht und die Würde
aller Menschen einzutreten,
4. ihre Aufgaben als
Bürgerinnen und Bürger in
einem gemeinsamen Europa
wahrzunehmen,
5. die Auswirkungen des
eigenen und gesellschaftlichen
Handelns auf die natürlichen
lokalen und globalen
Lebensgrundlagen zu
erkennen, für ihren Schutz
Mitverantwortung zu
übernehmen und sie für die
folgenden Generationen zu
erhalten,
6. ein Verständnis für
Ursachen und Auswirkungen
des Klimawandels sowie die
notwendigen Anpassungen an
dessen Folgen zu entwickeln,
Maßnahmen zum Klimaschutz
zu erfahren und die
eigenständige und
verantwortungsbewusste
Umsetzung solcher
Maßnahmen im Alltag zu
erlernen,
7. die Folgen technischer,
rechtlicher, politischer und
ökonomischer Entwicklungen
abzuschätzen sowie die
wachsenden Anforderungen
des gesellschaftlichen
Wandels und der
internationalen Dimension aller
Lebensbezüge zu bewältigen,
8. ihre körperliche, soziale und
geistige Entwicklung durch
kontinuierliches Sporttreiben,
und eine gesunde
Lebensführung und gesunde
Ernährung positiv zu gestalten
sowie Fairness, Toleranz,
Teamgeist und
Leistungsbereitschaft zu
entwickeln,
9. ihr zukünftiges privates,
berufliches und öffentliches
Leben in Verantwortung für die
eigene Gesundheit und die



Leben und am Lernen zu
entwickeln sowie die Freizeit
sinnvoll zu nutzen.

ihrer Mitmenschen
auszugestalten, Freude am
Leben und am Lernen zu
entwickeln sowie die Freizeit
sinnvoll zu nutzen.

§ 9
Qualitätssicherung und
Evaluation

§ 9
Qualitätssicherung und
Evaluation

§ 9
Qualitätssicherung und
Evaluation

(1) Die Schulen und die
Schulaufsichtsbehörde sind zu
kontinuierlicher
Qualitätssicherung verpflichtet.
Die Qualitätssicherung
schulischer Arbeit erstreckt
sich auf die gesamte
Unterrichts- und
Erziehungstätigkeit, inklusive
der pädagogischen Tätigkeit in
der außerunterrichtlichen und
ergänzenden Förderung und
Betreuung, die Organisation
der Schule, das Schulleben
sowie die außerschulischen
Kooperationsbeziehungen.
Das Maß und die Art und
Weise, wie Klassen, Kurse,
Jahrgangsstufen und Schulen
den Bildungs- und
Erziehungsauftrag der Schule
erfüllen, soll durch
Maßnahmen der Evaluation
unter Einschluss von
Methoden der empirischen
Sozialforschung ermittelt
werden. Hierzu zählen
insbesondere die interne und
externe Evaluation, schul- und
schulartübergreifende
Vergleiche sowie zentrale
Schulleistungsuntersuchungen
. Die Schulaufsichten können
mit den Schulleitungen
kriteriengestützte
Zielvereinbarungen
(Schulverträge) zur
Verbesserung der
Schulqualität abschließen.

unverändert (1) Die Schulen und die
Schulaufsichtsbehörde sind zu
kontinuierlicher
Qualitätssicherung verpflichtet.
Die Qualitätssicherung
schulischer Arbeit erstreckt
sich auf die gesamte
Unterrichts- und
Erziehungstätigkeit, inklusive
der pädagogischen Tätigkeit in
der außerunterrichtlichen und
ergänzenden Förderung und
Betreuung, die Organisation
der Schule, das Schulleben
sowie die außerschulischen
Kooperationsbeziehungen.
Das Maß und die Art und
Weise, wie Klassen, Kurse,
Jahrgangsstufen und Schulen
den Bildungs- und
Erziehungsauftrag der Schule
erfüllen, soll durch
Maßnahmen der Evaluation
unter Einschluss von
Methoden der empirischen
Sozialforschung ermittelt
werden. Hierzu zählen
insbesondere die interne und
externe Evaluation, schul- und
schulartübergreifende
Vergleiche sowie zentrale
Schulleistungsuntersuchungen
. Die Schulaufsichten können
mit den Schulleitungen
kriteriengestützte
Zielvereinbarungen
(Schulverträge) zur
Verbesserung der
Schulqualität abschließen. Das
Schulmittagessen wird als
integraler Bestandteil einer
erfolgreichen Bildung im
Sinne der
Qualitätsstandards für die
inklusive Berliner
Ganztagsschule nach § 19
Absatz 1 verstanden. Die



Schulaufsichten fungieren
daher als informative
Schnittstelle zwischen den
Mittagessensausschüssen
und der Schulleitung, um die
Arbeit der
Mittagessensausschüsse
und damit die Qualität des
Mittagessens zu sichern.

§ 76
Entscheidungs- und
Anhörungsrechte

§ 76
Entscheidungs- und
Anhörungsrechte

§ 76
Entscheidungs- und
Anhörungsrechte

(3) Die Schulkonferenz ist
anzuhören

1. vor Anträgen der
Schulleiterin oder des
Schulleiters nach § 7 Abs. 3
Satz 4,
2. bei Ordnungsmaßnahmen
nach § 63 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
und 5,

3. vor Entscheidungen über
Änderungen der
Schulorganisation,
insbesondere Erweiterung,
Teilung, Zusammenlegung und
Schließung der Schule, über
die vorzeitige Beendigung
eines Schulversuchs an der
Schule sowie vor
Entscheidungen über die
Einrichtung und Ausgestaltung
von Ganztagsangeboten oder
die Einrichtung eines
Schulversuchs, sofern die
Einrichtung nicht von der
Schule beantragt worden ist,

4. vor Entscheidungen über
größere bauliche
Maßnahmen an der Schule,

5. vor der Einrichtung von
neuen Bildungsgängen,
Fachrichtungen und
Schwerpunkten in beruflichen
Schulen,

6. vor wichtigen die Schule
betreffenden Entscheidungen
der zuständigen Schulbehörde
über

(3) Die Schulkonferenz ist
anzuhören

1. vor Anträgen der
Schulleiterin oder des
Schulleiters nach § 7 Abs.
3 Satz 4,
2. bei
Ordnungsmaßnahmen
nach § 63 Abs. 2 Satz 1
Nr. 4 und 5,

3. vor Entscheidungen
über Änderungen der
Schulorganisation,
insbesondere
Erweiterung, Teilung,
Zusammenlegung und
Schließung der Schule,
über die vorzeitige
Beendigung eines
Schulversuchs an der
Schule sowie vor
Entscheidungen über die
Einrichtung und
Ausgestaltung von
Ganztagsangeboten oder
die Einrichtung eines
Schulversuchs, sofern die
Einrichtung nicht von der
Schule beantragt worden
ist,

4. vor Entscheidungen
über größere bauliche
Maßnahmen an der
Schule,

5. vor der Einrichtung von
neuen Bildungsgängen,
Fachrichtungen und

(3) Die Schulkonferenz ist
anzuhören

1. vor Anträgen der
Schulleiterin oder des
Schulleiters nach § 7 Abs. 3
Satz 4,
2. bei Ordnungsmaßnahmen
nach § 63 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
und 5,

3. vor Entscheidungen über
Änderungen der
Schulorganisation,
insbesondere Erweiterung,
Teilung, Zusammenlegung
und Schließung der Schule,
über die vorzeitige
Beendigung eines
Schulversuchs an der Schule
sowie vor Entscheidungen
über die Einrichtung und
Ausgestaltung von
Ganztagsangeboten oder die
Einrichtung eines
Schulversuchs, sofern die
Einrichtung nicht von der
Schule beantragt worden ist,

4. vor Entscheidungen über
größere bauliche
Maßnahmen an der Schule,

5. vor der Einrichtung von
neuen Bildungsgängen,
Fachrichtungen und
Schwerpunkten in beruflichen
Schulen,

6. vor wichtigen die Schule
betreffenden Entscheidungen
der zuständigen Schulbehörde



Schulentwicklungsplanung und
Schulwegsicherung sowie vor
Bildung und Änderung von
Schuleinzugsbereichen an
Grundschulen sowie

7. vor dem Abschluss eines
Schulvertrages gemäß § 9
sowie

8. vor der Auswahl des
Essensanbieters für das
Mittagessen an der Schule.

Der Schulkonferenz kann eine
Frist von vier
Unterrichtswochen zur
Stellungnahme gesetzt
werden. Weicht die zuständige
Schulbehörde in den Fällen
des Satzes 1 Nummer 8 bei
der Auswahl des
Essensanbieters von der
Stellungnahme der
Schulkonferenz ab, so hat sie
dies gegenüber der
Schulkonferenz zu begründen.

Schwerpunkten in
beruflichen Schulen,

6. vor wichtigen die
Schule betreffenden
Entscheidungen der
zuständigen
Schulbehörde über
Schulentwicklungsplanun
g und Schulwegsicherung
sowie vor Bildung und
Änderung von
Einschulungsbereichen
an Grundschulen sowie

7. vor dem Abschluss
eines Schulvertrages
gemäß § 9.

Der Schulkonferenz kann
eine Frist von vier
Unterrichtswochen zur
Stellungnahme gesetzt
werden.

über
Schulentwicklungsplanung
und Schulwegsicherung sowie
vor Bildung und Änderung von
Einschulungsbereichen an
Grundschulen sowie

7. vor dem Abschluss eines
Schulvertrages gemäß § 9
sowie

8. vor der Auswahl des
Essensanbieters für das
Mittagessen an der Schule.

Die Schulkonferenz erhält
ein Vorschlagsrecht bei der
Erarbeitung und
Verschriftlichung der
objektiven
Bewertungskriterien für alle
ab August 2024 zukünftigen
Ausschreibungen zum
Schulmittagessen.

Der Schulkonferenz kann eine
Frist von vier
Unterrichtswochen zur
Stellungnahme gesetzt
werden. Weicht die
zuständige Schulbehörde in
den Fällen des Satzes 1
Nummer 8 bei der Auswahl
des Essensanbieters von der
Stellungnahme der
Schulkonferenz ab, so hat
sie dies gegenüber der
Schulkonferenz zu
begründen.

§ 78
Verfahrensgrundsätze,
Ausschüsse

§ 78
Verfahrensgrundsätze,
Ausschüsse

§ 78
Verfahrensgrundsätze,
Ausschüsse

(2) Die Schulkonferenz kann
zur Beratung und
Entscheidung einzelner
Aufgaben, insbesondere zur
Vermittlung bei
Erziehungskonflikten,
Ausschüsse bilden. Wird an
einer Schule ein Mittagessen
angeboten oder ist ein solches
Angebot geplant, so bildet die
Schulkonferenz der Schule
einen Mittagessensausschuss.

(2) Die Schulkonferenz
kann zur Beratung und
Entscheidung einzelner
Aufgaben, insbesondere
zur Vermittlung bei
Erziehungskonflikten,
Ausschüsse bilden. Wird
an einer Schule ein
Mittagessen angeboten
oder ist ein solches
Angebot geplant, so bildet
die Schulkonferenz der

(2) Die Schulkonferenz kann
zur Beratung und
Entscheidung einzelner
Aufgaben, insbesondere zur
Vermittlung bei
Erziehungskonflikten,
Ausschüsse bilden. Wird an
einer Schule ein Mittagessen
angeboten oder ist ein solches
Angebot geplant, so bildet die
Schulkonferenz der Schule
einen Mittagessensausschuss.
Der Ausschuss dient
insbesondere



Der Ausschuss dient
insbesondere

1. der Unterstützung der
Schulkonferenz bei der
Stellungnahme zu der Auswahl
des Essensanbieters,

2. der Qualitätssicherung und
Qualitätskontrolle des
Mittagessens,

3. dem Informationsaustausch
mit der für die Kontrolle des
Mittagessens zuständigen
Stelle im Bezirk.

Über die Zahl der Mitglieder
und die Zusammensetzung
der Ausschüsse entscheidet
die Schulkonferenz; dabei soll
jede in der Schulkonferenz
vertretene Gruppe
angemessen vertreten sein.
Dem Mittagessensausschuss
soll eine Vertreterin oder ein
Vertreter der pädagogischen
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Schule oder
von Trägern der freien
Jugendhilfe, die in
Kooperation mit der Schule
Leistungen der ergänzenden
Förderung und Betreuung im
Sinne von § 19 Absatz 6
erbringen, angehören. Der
Essensanbieter der Schule
soll auf Wunsch des
Mittagessensausschusses als
Gast an den Sitzungen
teilnehmen.

Schule einen
Mittagessensausschuss.
Der Ausschuss dient
insbesondere

1. der Unterstützung der
zuständigen
Schulbehörde bei der
Vorbereitung und
Durchführung des
Verfahrens zur Vergabe
des Mittagessens,

2. der Qualitätssicherung
und Qualitätskontrolle des
Mittagessens,

3. dem
Informationsaustausch mit
der für die Kontrolle der
Qualität des Mittagessens
zuständigen Stelle im
Bezirk.

Über die Zahl der
Mitglieder und die
Zusammensetzung der
Ausschüsse entscheidet
die Schulkonferenz; dabei
soll jede in der
Schulkonferenz
vertretene Gruppe
angemessen vertreten
sein. Dem
Mittagessensausschuss
soll eine Vertreterin oder
ein Vertreter der
pädagogischen
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Schule
oder von Trägern der
freien Jugendhilfe, die in
Kooperation mit der
Schule Leistungen der
außerunterrichtlichen
oder ergänzenden
Förderung und Betreuung
erbringen, angehören.
Der Essensanbieter der
Schule soll auf Wunsch
des
Mittagessensausschusse

1. der Unterstützung der
zuständigen Schulbehörde
sowohl bei der
Stellungnahme zur Auswahl
des Essensanbieters als
auch bei der Erarbeitung
und Verschriftlichung der
objektiven
Bewertungskriterien für
zukünftige
Ausschreibungen,

2. der Qualitätssicherung und
Qualitätskontrolle des
Mittagessens,

3. dem Informationsaustausch
mit der für die Kontrolle der
Qualität des Mittagessens
zuständigen Stelle im Bezirk.

Über die Zahl der Mitglieder
und die Zusammensetzung
der Ausschüsse entscheidet
die Schulkonferenz; dabei soll
jede in der Schulkonferenz
vertretene Gruppe
angemessen vertreten sein.
Dem Mittagessensausschuss
soll eine Vertreterin oder ein
Vertreter der pädagogischen
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Schule oder
von Trägern der freien
Jugendhilfe, die in
Kooperation mit der Schule
Leistungen der
außerunterrichtlichen oder
ergänzenden Förderung und
Betreuung erbringen,
angehören. Der
Essensanbieter der Schule
soll auf Wunsch des
Mittagessensausschusses als
Gast an den Sitzungen
teilnehmen.



s als Gast an den
Sitzungen teilnehmen.

Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:

Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der Fraktion
Die Linke abgelehnt.



Änderungsantrag Nr. 12
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Schüler*innenbeteiligung im Sinne der Schüler*innen, Beirat Berufliche Schulen
aufwerten!

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)
- Drs. 19/1703 -

Artikel 1 der Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 55 Buchstabe c wird wie folgt gefasst:

‚c) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

„3.  je zwei Vertreterinnen oder Vertreter für den Landesausschuss des pädagogischen
Personals und den Landeselternausschuss.“‘

2. Nach Nummer 55 wird folgende Nummer 55a eingefügt:

‚55a. In § 113 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Er kann der Schulaufsichtsbehörde Vorschläge unterbreiten; dazu erhält er von dieser die für
seine Arbeit notwendigen Auskünfte.“‘

3. Nummer 56 wird wie folgt gefasst:

‚56. In § 114 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„Der Landesschülerausschusses kooperiert mit dem Schülerausschuss Berufliche Schulen.“

Begründung:

Zu 1., 3.:
Die Vertretungen der beruflichen und der allgemeinbildenden Schulen sollten fachlich getrennt
bleiben. Die Schüler*innenvertretungen haben einen entsprechenden Beschluss gefasst. Sie
befürchten, dass die beruflichen Schulen in einem gemeinsamen Gremium nicht genug Raum
hätten und ihre Belange nicht angemessen gewürdigt werden würden. Daher streben sie
stattdessen eine Kooperation der beiden Gremien mit Vertreter*innen aus beruflichen und
allgemeinbildenden Schulen an.

Zu 2.:
Der Beirat Beruflicher Schulen ist im Schulgesetz aufgrund des nicht formulierten Rechtes auf
Auskunftseinholung gegenüber Bezirksschulbeiräten formal und faktisch benachteiligt. Die Rolle
des Beirates Beruflicher Schulen im Landesschulbeirat soll mit einer beratenden Funktion
gestärkt werden und benötigt deshalb notwendige Auskünfte.

Anlage
Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung Drs. 19/1703 Änderungsantrag GFB
Schulgesetz Schulgesetz Schulgesetz



§ 112
Ausschüsse Berufliche

Schulen

§ 112
Ausschüsse Berufliche

Schulen

§ 112
Ausschüsse Berufliche

Schulen
(3) Die Ausschüsse
Berufliche Schulen wählen
jeweils aus der Mitte ihrer
stimmberechtigten Mitglieder

1. eine Vorsitzende oder
einen Vorsitzenden sowie

2. vier Vertreterinnen oder
Vertreter für den Beirat
Berufliche Schulen.

§ 110 Abs. 3 Satz 3 gilt
entsprechend.

(3) Die Ausschüsse
Berufliche Schulen wählen
jeweils aus der Mitte ihrer
stimmberechtigten Mitglieder
1. eine Vorsitzende oder
einen Vorsitzenden,
2. vier Vertreterinnen oder
Vertreter für den Beirat
Berufliche Schulen und
3. je zwei Vertreterinnen
oder Vertreter für den
Landesschülerausschuss,
den Landesausschuss des
pädagogischen Personals
und den
Landeselternausschuss.

§ 110 Abs. 3 Satz 3 gilt
entsprechend.

(3) Die Ausschüsse
Berufliche Schulen wählen
jeweils aus der Mitte ihrer
stimmberechtigten Mitglieder
1. eine Vorsitzende oder
einen Vorsitzenden,
2. vier Vertreterinnen oder
Vertreter für den Beirat
Berufliche Schulen und
3. je zwei Vertreterinnen oder
Vertreter für den
Landesschülerausschuss,
den Landesausschuss des
pädagogischen Personals
und den
Landeselternausschuss.

§ 110 Abs. 3 Satz 3 gilt
entsprechend.

§ 113
Beirat Berufliche Schulen

§ 113
Beirat Berufliche Schulen

§ 113
Beirat Berufliche Schulen

(1) Der Beirat Berufliche
Schulen dient der
Vorbereitung und
Koordinierung der Arbeit im
Landesschulbeirat. Er berät
die für das Schulwesen
zuständige Senatsverwaltung
in allen die beruflichen
Schulen betreffenden
Angelegenheiten von
wesentlicher Bedeutung.

(1) Der Beirat Berufliche
Schulen dient der
Vorbereitung und
Koordinierung der Arbeit im
Landesschulbeirat. Er berät
die für das Schulwesen
zuständige Senatsverwaltung
in allen die beruflichen
Schulen betreffenden
Angelegenheiten von
wesentlicher Bedeutung.
Er kann der
Schulaufsichtsbehörde
Vorschläge unterbreiten;
dazu erhält er von dieser
die für seine Arbeit
notwendigen Auskünfte.

§ 114
Landesausschüsse

§ 114
Landesausschüsse

§ 114
Landesausschüsse

(2) Die Landesausschüsse
bestehen aus den in den
jeweiligen
Bezirksausschüssen
gewählten Vertreterinnen
und Vertretern. Ferner
gehören dem jeweiligen
Landesausschuss von den
Sprecherinnen und
Sprechern des
pädagogischen Personals,
Schülerinnen und Schüler
oder

(2) Die Landesausschüsse
bestehen aus den in den
jeweiligen
Bezirksausschüssen und in
den Ausschüssen für die
beruflichen Schulen
gewählten Vertreterinnen
und Vertretern. Ferner
gehören dem jeweiligen
Landesausschuss von den
Sprecherinnen und
Sprechern des
pädagogischen Personals,
Schülerinnen und Schüler

(2) Die Landesausschüsse
bestehen aus den in
den jeweiligen
Bezirksausschüssen und in
den Ausschüssen für die
beruflichen Schulen
gewählten Vertreterinnen und
Vertretern. Ferner gehören
dem jeweiligen
Landesausschuss von den
Sprecherinnen und
Sprechern des
pädagogischen Personals,
Schülerinnen und Schüler



Erziehungsberechtigten, die
nach § 111 Abs. 1 Satz 3
Mitglieder der
Bezirksschulbeiräte sind,
zwei Vertreterinnen oder
Vertreter mit beratender
Stimme an.

oder Erziehungsberechtigten,
die nach § 111 Abs. 1 Satz 3
Mitglieder der
Bezirksschulbeiräte sind,
zwei Vertreterinnen oder
Vertreter mit beratender
Stimme an.

oder Erziehungsberechtigten,
die nach § 111 Abs. 1 Satz 3
Mitglieder der
Bezirksschulbeiräte sind, zwei
Vertreterinnen oder Vertreter
mit beratender Stimme an.

(4) Der
Landesschülerausschuss
kann mit der Mehrheit von
zwei Dritteln seiner
stimmberechtigten Mitglieder
beschließen, abweichend
von Absatz 1 Satz 1 und
Absatz 2 in einer anderen
Organisationsform zu
arbeiten. Dieser Beschluss
bedarf der Zustimmung der
für das Schulwesen
zuständigen
Senatsverwaltung. Eine
Ausweitung der
Kompetenzen des
Landesschülerausschusses
ist unzulässig.

unverändert (4) Der
Landesschülerausschuss
kann mit der Mehrheit von
zwei Dritteln seiner
stimmberechtigten Mitglieder
beschließen, abweichend von
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2
in einer anderen
Organisationsform zu
arbeiten. Dieser Beschluss
bedarf der Zustimmung der
für das Schulwesen
zuständigen
Senatsverwaltung. Eine
Ausweitung der
Kompetenzen des
Landesschülerausschusses
ist unzulässig. Der
Landesschülerausschusses
kooperiert mit dem
Schülerausschuss
Berufliche Schulen.

Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:

Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke abgelehnt.



Änderungsantrag Nr. 13
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Kita-Willkommensgutschein zum ersten Geburtstag

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)

- Drs. 19/1703 -

Die Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird wie folgt geändert:

1. Nach Artikel 4 wird folgender Artikel 5 eingefügt:

‚Artikel 5
Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes

§ 4 Absatz 1 des  Kindertagesförderungsgesetzes vom 23. Juni 2005 (GVBl. S. 322), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27.08.2021 (GVBl. S. 995) geändert worden ist, wird
wie folgt gefasst:

„(1)  Alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben einen Anspruch auf
Ganztagsförderung. Der Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung ohne Nachweis eines
Bedarfs richtet sich nach § 24 des Achten Buches Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden
Fassung. Nach der Geburt eines Kindes sind die Eltern schriftlich über die Möglichkeiten der
Kindertagesbetreuung, und weiterführende Beratungsangebote dazu, zu informieren. Alle Eltern
erhalten für  jedes Kind zur Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes einen
Bedarfsbescheid nach § 7 zur Betreuung und Förderung in einer Einrichtung der
Kindertagesbetreuung oder der Kindertagespflege, ohne ein vorhergehendes Antragsverfahren
oder einer Bedarfsprüfung. Dabei ist ein Betreuungsumfang von 7 Stunden zu gewährleisten.“‘

2. Der bisherige Artikel 5 wird Artikel 6.

Begründung:
Der frühzeitige Besuch einer Einrichtung der Kindertagesbetreuung oder der Kindertagespflege
gewährleistet eine optimale Förderung der Kindesentwicklung in den Bereichen Wahrnehmung,
Sprache, Bewegung und Koordination sowie den Erwerb von sozialen Kompetenzen.
Insbesondere Kinder, die unter den Bedingungen von Armut und in sozial benachteiligten
Familien aufwachsen, brauchen vielfältige Bildungsangebote und Anregungen jenseits ihrer
Herkunftsfamilie. Sie benötigen Bildungsinstitutionen, die sie viel früher als bisher individuell und
ganzheitlich fördern sowie Unterschiede beim Erwerb von Bildung abbauen. Ein bürokratisches
und restriktives Antrags- und Bedarfsfeststellungsverfahren stellt in vielen Fällen gerade für sozial
benachteiligte Familien oder für Familien mit Migrationshintergrund eine Hürde für den frühen
Besuch einer Bildungseinrichtung ihrer Kinder dar. Die antragslose Zusendung eines
Willkommensgutscheins zum ersten Geburtstag eines Kindes erhöht die Wahrscheinlichkeit der
Inanspruchnahme von Kitaplätzen und damit die Chancengleichheit für alle Kinder.

Anlage
Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung Drs. 19/1703 Änderungsantrag GFB
KitaFöG Schulgesetz Schulgesetz

§ 4 § 4 § 4



Anspruch und
bedarfsgerechte Förderung

Anspruch und
bedarfsgerechte Förderung

Anspruch und
bedarfsgerechte Förderung

(1) Alle Kinder ab dem
vollendeten ersten
Lebensjahr haben einen
Anspruch auf
Teilzeitförderung. Im Übrigen
richtet sich der Anspruch auf
Förderung in einer
Tageseinrichtung ohne
Nachweis eines Bedarfs nach
§ 24 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch in der
jeweils geltenden Fassung; §
2 bleibt unberührt. Über die
Fälle nach Satz 1 und 2
hinaus sollen Kinder einen
geeigneten Platz in einer
Tageseinrichtung oder
Kindertagespflege erhalten,
wenn ein entsprechender
Bedarf festgestellt wird. Der
Betreuungsumfang soll dem
Förderungsbedarf des Kindes
und den Bedürfnissen seiner
Familie gerecht werden. Die
Jugendämter sollen die
Eltern unter Berücksichtigung
ihrer Wünsche und der
familiären Bedürfnisse
umfassend über die ihrem
Kind zustehenden Ansprüche
und Möglichkeiten
informieren und beraten.
Soweit die Voraussetzungen
für die Bewilligung des
Antrags vorliegen, soll der
Bedarfsbescheid (Gutschein)
auf Wunsch der Eltern
übersandt werden.

Unverändert (1)  Alle Kinder ab dem
vollendeten ersten
Lebensjahr haben einen
Anspruch auf
Ganztagsförderung. Der
Anspruch auf Förderung in
einer Tageseinrichtung
ohne Nachweis eines
Bedarfs richtet sich nach §
24 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch in der
jeweils geltenden Fassung.
Nach der Geburt eines
Kindes sind die Eltern
schriftlich über die
Möglichkeiten der
Kindertagesbetreuung, und
weiterführende
Beratungsangebote dazu,
zu informieren. Alle Eltern
erhalten für  jedes Kind zur
Vollendung des ersten
Lebensjahres des Kindes
einen Bedarfsbescheid
nach § 7 zur Betreuung und
Förderung in einer
Einrichtung der
Kindertagesbetreuung oder
der Kindertagespflege,
ohne ein vorhergehendes
Antragsverfahren oder
einer Bedarfsprüfung.
Dabei ist ein
Betreuungsumfang von 7
Stunden zu gewährleisten.

Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:

Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke abgelehnt.



Änderungsantrag Nr. 14
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Arbeitskampfmaßnahmen entschul(dig)en

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)

- Drs. 19/1703 -

Artikel 1 Nummer 25 der Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird wie folgt geändert:

1. Der Nummer 25 werden die Wörter „§ 46 wird wie folgt geändert:“ vorangestellt.

2. Der bisherige Wortlaut wird Buchstabe a und in diesem wird die Angabe „§ 46“
gestrichen.

3. Folgender Buchstabe b wird angefügt:

„b) In Absatz 5 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„Schülerinnen und Schüler in einem dualen Ausbildungsverhältnis sind an Tagen, an
denen ihr Ausbildungsbetrieb oder ihre Dienststelle bestreikt wird, beurlaubt.“

Begründung:
Mit der hier vorliegenden Regelung wird das Recht von Auszubildenden zur Teilnahme an
Streiks verdeutlicht und auch im Schulgesetz für das Land Berlin festgeschrieben. Das Recht
der Auszubildenden zur Teilnahme an Arbeitskampfmaßnahmen ist im Grundgesetz (Artikel 9
Abs. 3 GG) und in der Verfassung von Berlin (Artikel 27 Abs. 2 VvB) garantiert. Schon 1984 hat
das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass auch Auszubildende an Streiks teilnehmen dürfen
(BAG, Urteil vom 12.09.1984 - 1 AZR 342/83). Auszubildende müssen die Möglichkeit haben,
auf die Ausbildungsbedingungen Einfluss zu nehmen und ggf. auch durch Arbeitskampf
durchzusetzen.
Das Streikrecht auch der Auszubildenden gilt umfassend, es umfasst Arbeitsniederlegungen
genauso wie Demonstrationen oder Protestkundgebungen. Eine Beschränkung der
grundgesetzlich garantierten Koalitionsfreiheit auf die Tätigkeit im Ausbildungsbetrieb ist
unzulässig. Das gilt auch für den Fall, dass Auszubildende dem Unterricht in der Berufsschule
fernbleiben, um an Arbeitskampfmaßnahmen teilzunehmen. Der staatliche Bildungs- und
Erziehungsauftrag ist ebenso wenig wie die  landesrechtliche Schulpflicht geeignet, das
Grundrecht der Auszubildenden einzuschränken.
Auszubildenden dürfen aus der Teilnahme an Arbeitskampfmaßnahmen keinerlei Nachteile
entstehen. Die grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit verbietet der Verwaltung jede
Sanktionierung. Bereits im November 2022 hat deshalb die Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales in einem Gemeinsamen Rundschreiben mit der für Gesundheit und Pflege
sowie der für Bildung zuständigen Senatsverwaltung darauf hingewiesen, dass
Auszubildenden, die ihr Streikrecht wahrnehmen, keine Nachteile in der Berufsschule entstehen
dürfen.
Die Änderung des § 46 im Berliner Schulgesetz stellt klar, dass staatliche Berufsschulen die
Teilnahme an Arbeitskämpfen an Berufsschultagen nicht als unentschuldigtes Fehlen werten
dürfen und die in § 44 Satz 4 vorgesehenen Sanktionen für diesen Fall keine Anwendung
finden.

Anlage
Gegenüberstellung der Gesetzestexte



Alte Fassung Drs. 19/1703 Änderungsantrag GFB
Schulgesetz Schulgesetz Schulgesetz

§ 46
Rechte und Pflichten der

Schülerinnen und Schüler

§ 46
Rechte und Pflichten der

Schülerinnen und Schüler

§ 46
Rechte und Pflichten der

Schülerinnen und Schüler
(5) Schülerinnen und Schüler
können aus wichtigem Grund
auf Antrag  vom Unterricht
beurlaubt oder von der
Teilnahme an einzelnen
Unterrichts- oder
Schulveranstaltungen befreit
werden. Eine Schülerin  wird
bis zu vier Monaten vor und
sechs Monaten nach der
Geburt ihres  Kindes
beurlaubt; über den Antrag
entscheidet die zuständige
Schulbehörde.

unverändert (5) Schülerinnen und Schüler
können aus wichtigem Grund
auf Antrag  vom Unterricht
beurlaubt oder von der
Teilnahme an einzelnen
Unterrichts- oder
Schulveranstaltungen befreit
werden. Schülerinnen und
Schüler in einem dualen
Ausbildungsverhältnis sind
an Tagen, an denen ihr
Ausbildungsbetrieb oder
ihre Dienststelle bestreikt
wird, beurlaubt. Eine
Schülerin  wird bis zu vier
Monaten vor und sechs
Monaten nach der Geburt
ihres  Kindes beurlaubt; über
den Antrag entscheidet die
zuständige  Schulbehörde.

Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:

Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke abgelehnt.



Änderungsantrag Nr. 15
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Reform Hausaufgaben

zur

Vorlage (zur Beschlussfassung)

- Drs. 19/1703 -

Artikel 1 der Gesetzesvorlage auf der Drucksache 19/1703 wird wie folgt geändert:

1. Nach Nummer 1 wird folgender Nummer 1b eingefügt:

„1b. § 4 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach dem Wort ““ das Wort „Hausaufgaben“ gestrichen.

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Schule muss außerdem so gestaltet sein, dass vertiefende Übungen (Hausaufgaben) im
Rahmen der Schule erledigt werden.“

2. In Nummer 9 wird nach Buchstabe b folgender Buchstabe b1 eingefügt:

„b1) In Absatz 2 Satz 3 wird nach den Wörtern „vertiefende Übungen“ in Klammern das Wort
„Hausaufgaben“ eingefügt und das danach stehende Wort „Hausaufgabenbetreuung“ mit dem
nachstehenden Komma gestrichen.“

3. Nummer 25 wird wie folgt gefasst:

„25. § 46 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „die Hausaufgaben“ durch die Wörter „vertiefende Übungen“
ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Wörter „und im Rahmen der verlässlichen Halb-
tagsgrundschule“ gestrichen.“

4. Nummer 42 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa wird wie folgt gefasst:

‚aa) Nummer 11 wird wie folgt gefasst:

„11. Grundsätze über die Verteilung von vertiefenden Übungen, im Einvernehmen mit der
zuständigen Schulbehörde,“‘

4. Nummer 44 Buchstabe a wird wie folgt geändert:

a) Dem Doppelbuchstaben aa wird folgender Doppelbuchstabe aa vorangestellt:

‚aa) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Verteilung der vertiefender Übungen und der Lernerfolgskontrolle,“‘

b) Der bisherigen Doppelbuchstaben aha und bb werden die Doppelbuchstaben bb und cc.



Begründung:
Zu 1.:
Hausaufgaben lagern den Unterricht in die Freizeit aus. Zu Hause sollten sich Schüler*innen
aber ausruhen können. Leistungsstarke Schüler*innen versuchen, die Hausaufgaben möglichst
schnell und ohne viel Aufwand abzuhaken. Leistungsschwächere Kinder dagegen müssen viel
Zeit zu Hause aufbringen, ohne dabei tatsächlich weiterzukommen. In beiden Fällen haben
Hausaufgaben also kaum einen Nutzen.
Hausaufgaben sind die Verlagerung von schulischer Lehre in die Familien. Das vertieft die
Spaltung im Bildungssystem noch, wie das „home schooling“ während der Coronakrise deutlich
gezeigt hat. Das Bildungsniveau der Eltern darf nicht entscheidend sein für die Erfüllung
schulischer Aufgaben. Kindern, die kein eigenes Zimmer haben, oder Geflüchteten, die kaum
Privatsphäre in Gemeinschaftsunterkünften haben, fehlt schon der ruhige Ort zum
Hausaufgaben machen. Deshalb ist die Schule so zu gestalten, dass Hausaufgaben im
Rahmen der Schule erledigt werden.

Anlage
Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung Drs. 19/1703 Änderungsantrag GFB
Schulgesetz Schulgesetz Schulgesetz

§ 4
Grundsätze für die

Verwirklichung

§ 4
Grundsätze für die

Verwirklichung

§ 4
Grundsätze für die

Verwirklichung
(5) Die Schule ist zum Schutz
der seelischen und
körperlichen Unversehrtheit,
der geistigen Freiheit und der
Entfaltungsmöglichkeiten der
Schülerinnen und Schüler so
zu gestalten, dass die
Anforderungen und die
Belastungen durch
Schulwege, Unterricht und
dessen Organisation,
Leistungsnachweise,
Hausaufgaben und sonstige
Schulveranstaltungen
altersgemäß und zumutbar
sind und ausreichend Zeit für
eigene Aktivitäten bleibt.

Unverändert. (5) Die Schule ist zum Schutz
der seelischen und
körperlichen Unversehrtheit,
der geistigen Freiheit und der
Entfaltungsmöglichkeiten der
Schülerinnen und Schüler so
zu gestalten, dass die
Anforderungen und die
Belastungen durch
Schulwege, Unterricht und
dessen Organisation,
Leistungsnachweise,
Hausaufgaben und sonstige
Schulveranstaltungen
altersgemäß und zumutbar
sind und ausreichend Zeit für
eigene Aktivitäten bleibt.
Schule muss außerdem so
gestaltet sein, dass
vertiefende Übungen
(Hausaufgaben) im
Rahmen der Schule
erledigt werden.

§ 19
Ganztagsschulen,

ergänzende Förderung und
Betreuung, Mittagessen

§ 19
Ganztagsschulen,

ergänzende Förderung und
Betreuung, Mittagessen

§ 19
Ganztagsschulen,

ergänzende Förderung und
Betreuung, Mittagessen

(2) Ganztagsschulen
verbinden Unterricht und

Unverändert. (2) Ganztagsschulen
verbinden Unterricht und



Erziehung mit
außerunterrichtlicher
Förderung und Betreuung
durch ein schul- und
sozialpädagogisches
Konzept.

Unterricht und Betreuung
können jeweils auf
Vormittage und Nachmittage
verteilt werden.

Die außerunterrichtliche
Förderung und Betreuung
umfasst neben der
Beaufsichtigung während der
Mittagspause insbesondere
vertiefende Übungen,
Hausaufgabenbetreuung,
Arbeitsgemeinschaften und
Neigungsgruppen.

Erziehung mit
außerunterrichtlicher
Förderung und Betreuung
durch ein schul- und
sozialpädagogisches
Konzept.

Unterricht und Betreuung
können jeweils auf
Vormittage und Nachmittage
verteilt werden.

Die außerunterrichtliche
Förderung und Betreuung
umfasst neben der
Beaufsichtigung während der
Mittagspause insbesondere
vertiefende Übungen
(Hausaufgaben),
Hausaufgabenbetreuung,
Arbeitsgemeinschaften und
Neigungsgruppen.

§ 46
Rechte und Pflichten der

Schülerinnen und Schüler

§ 46
Rechte und Pflichten der

Schülerinnen und Schüler

§ 46
Rechte und Pflichten der

Schülerinnen und Schüler
(2) Die Schülerinnen und
Schüler sind verpflichtet,
regelmäßig am Unterricht
und an den sonstigen
verbindlichen
Schulveranstaltungen aktiv
teilzunehmen, die
erforderlichen Arbeiten
anzufertigen und die
Hausaufgaben zu erledigen.
An Ganztagsschulen und im
Rahmen der verlässlichen
Halbtagsgrundschule gehört
auch die außerunterrichtliche
Betreuung zu den
verbindlichen
Veranstaltungen der Schule,
soweit die Teilnahme daran
nicht freiwillig ist. Die
Schülerinnen und Schüler
sind an die Vorgaben
gebunden, die dazu bestimmt
sind, das Bildungs- und
Erziehungsziel der Schule zu
erreichen sowie das
Zusammenleben und die
Ordnung in der Schule
aufrechtzuerhalten.

(2) Die Schülerinnen und
Schüler sind verpflichtet,
regelmäßig am Unterricht
und an den sonstigen
verbindlichen
Schulveranstaltungen aktiv
teilzunehmen, die
erforderlichen Arbeiten
anzufertigen und die
Hausaufgaben zu erledigen.
An Ganztagsschulen gehört
auch die außerunterrichtliche
Betreuung zu den
verbindlichen
Veranstaltungen der Schule,
soweit die Teilnahme daran
nicht freiwillig ist. Die
Schülerinnen und Schüler
sind an die Vorgaben
gebunden, die dazu bestimmt
sind, das Bildungs- und
Erziehungsziel der Schule zu
erreichen sowie das
Zusammenleben und die
Ordnung in der Schule
aufrechtzuerhalten.

(2) Die Schülerinnen und
Schüler sind verpflichtet,
regelmäßig am Unterricht
und an den sonstigen
verbindlichen
Schulveranstaltungen aktiv
teilzunehmen, die
erforderlichen Arbeiten
anzufertigen und
vertiefende Übungen zu
erledigen und die
Hausaufgaben zu
erledigen. An
Ganztagsschulen gehört
auch die außerunterrichtliche
Betreuung zu den
verbindlichen
Veranstaltungen der Schule,
soweit die Teilnahme daran
nicht freiwillig ist. Die
Schülerinnen und Schüler
sind an die Vorgaben
gebunden, die dazu bestimmt
sind, das Bildungs- und
Erziehungsziel der Schule zu
erreichen sowie das
Zusammenleben und die
Ordnung in der Schule
aufrechtzuerhalten.

§ 76
Entscheidungs- und

Anhörungsrechte

§ 76
Entscheidungs- und

Anhörungsrechte

§ 76
Entscheidungs- und

Anhörungsrechte



(1) Die Schulkonferenz
entscheidet im Rahmen der
Rechts- und
Verwaltungsvorschriften mit
einer Mehrheit von zwei
Dritteln der
stimmberechtigten Mitglieder
über

1. die Grundsätze der
Verteilung und Verwendung
der der Schule zur eigenen
Bewirtschaftung
zugewiesenen Personal- und
Sachmittel (§ 7 Absatz 3, 5
und 6), der Beschluss der
Schulkonferenz wird
umgehend schulöffentlich
bekannt gemacht, die
Schulkonferenz nimmt die
planmäßige Verwendung der
Mittel zur Kenntnis,

2. das Schulprogramm und
sich daraus ergebende
Grundsätze für die
Organisation von Schule und
Unterricht (§ 8),

3. die Aufnahmekriterien und
das Verfahren für die
Aufnahme bei
Übernachfrage (§ 56 Absatz
6) auf Vorschlag der
Schulleiterin oder des
Schulleiters,

4. die Grundsätze des
Dualen Lernens,

5. das Evaluationsprogramm
der Schule (§ 9 Abs. 2),
6. die Unterrichtung in
Unterrichtsfächern oder als
Lernbereich (§ 12 Abs. 3),

7. die Berücksichtigung der
Querschnittsaufgaben bei
der Ausgestaltung des
Schulprogramms (§ 12
Absatz 4),

(1) Die Schulkonferenz
entscheidet im Rahmen der
Rechts- und
Verwaltungsvorschriften mit
einer Mehrheit von zwei
Dritteln der
stimmberechtigten Mitglieder
über

1. die Grundsätze der
Verteilung und Verwendung
der der Schule zur eigenen
Bewirtschaftung
zugewiesenen Personal- und
Sachmittel (§ 7 Absatz 3, 5
und 6), der Beschluss der
Schulkonferenz wird
umgehend schulöffentlich
bekannt gemacht, die
Schulkonferenz nimmt die
planmäßige Verwendung der
Mittel zur Kenntnis,

2. das Schulprogramm und
sich daraus ergebende
Grundsätze für die
Organisation von Schule und
Unterricht (§ 8),

3. die Aufnahmekriterien und
das Verfahren für die
Aufnahme bei
Übernachfrage (§ 56 Absatz
6) auf Vorschlag der
Schulleiterin oder des
Schulleiters,

4. die Grundsätze des
Dualen Lernens,

5. das Evaluationsprogramm
der Schule (§ 9 Abs. 2),
6. die Unterrichtung in
Unterrichtsfächern oder als
Lernbereich (§ 12 Abs. 3),

7. die Berücksichtigung der
Querschnittsaufgaben bei
der Ausgestaltung des
Schulprogramms (§ 12
Absatz 4),

(1) Die Schulkonferenz
entscheidet im Rahmen der
Rechts- und
Verwaltungsvorschriften mit
einer Mehrheit von zwei
Dritteln der
stimmberechtigten Mitglieder
über

1. die Grundsätze der
Verteilung und Verwendung
der der Schule zur eigenen
Bewirtschaftung
zugewiesenen Personal- und
Sachmittel (§ 7 Absatz 3, 5
und 6), der Beschluss der
Schulkonferenz wird
umgehend schulöffentlich
bekannt gemacht, die
Schulkonferenz nimmt die
planmäßige Verwendung der
Mittel zur Kenntnis,

2. das Schulprogramm und
sich daraus ergebende
Grundsätze für die
Organisation von Schule und
Unterricht (§ 8),

3. die Aufnahmekriterien und
das Verfahren für die
Aufnahme bei
Übernachfrage (§ 56 Absatz
6) auf Vorschlag der
Schulleiterin oder des
Schulleiters,

4. die Grundsätze des
Dualen Lernens,

5. das Evaluationsprogramm
der Schule (§ 9 Abs. 2),
6. die Unterrichtung in
Unterrichtsfächern oder als
Lernbereich (§ 12 Abs. 3),

7. die Berücksichtigung der
Querschnittsaufgaben bei
der Ausgestaltung des
Schulprogramms (§ 12
Absatz 4),



8. die Abweichungen von der
Stundentafel (§ 14 Abs. 4),

9. das Ersetzen von
Zeugnissen durch schriftliche
Informationen zur Lern-,
Leistungs- und
Kompetenzentwicklung und
das Ersetzen von
Halbjahreszeugnissen durch
verbindliche Gespräche mit
den Erziehungsberechtigten
(§ 58 Absatz 4 Satz 6 und 7),

10. einen Vorschlag für die
Bestellung der Schulleiterin
oder des Schulleiters (§ 72
Absatz 4 Satz 1), der
ständigen Vertreterin oder
des ständigen Vertreters der
Schulleiterin oder des
Schulleiters und der
Abteilungsleiterinnen oder
Abteilungsleiter an
Oberstufenzentren (§ 73
Absatz 1),

11. Grundsätze über den
Umfang und die Verteilung
der Hausaufgaben, im
Einvernehmen mit der
zuständigen Schulbehörde,

12. die Stellung eines Antrags
auf Wechsel zu einem Träger
der Jugendhilfe oder auf
Wechsel des Trägers der
Jugendhilfe und, sofern der
Antrag von der
Schulaufsichtsbehörde im
Einvernehmen mit dem
Schulträger genehmigt ist,
die konkrete Auswahl des
Trägers der Jugendhilfe im
Rahmen der ergänzenden
Förderung und Betreuung (§
19 Absatz 6) einschließlich
der außerunterrichtlichen
Förderung und Betreuung,
die Stellung eines Antrags
auf Wechsel von einem

8. die Abweichungen von der
Stundentafel (§ 14 Abs. 4),

9. das Ersetzen von
Zeugnissen durch schriftliche
Informationen zur Lern-,
Leistungs- und
Kompetenzentwicklung und
das Ersetzen von
Halbjahreszeugnissen durch
verbindliche Gespräche mit
den Erziehungsberechtigten
(§ 58 Absatz 4 Satz 6 und 7),

10. einen Vorschlag für die
Bestellung der Schulleiterin
oder des Schulleiters (§ 72
Absatz 4 Satz 1), der
ständigen Vertreterin oder
des ständigen Vertreters der
Schulleiterin oder des
Schulleiters und der
Abteilungsleiterinnen oder
Abteilungsleiter an
Oberstufenzentren (§ 73
Absatz 1),

11. Grundsätze über den
Umfang und die Verteilung
der Hausaufgaben,

12. die Stellung eines Antrags
auf Wechsel zu einem Träger
der freien Jugendhilfe oder
auf Wechsel des Trägers der
freien Jugendhilfe und,
sofern der Antrag von der
Schulaufsichtsbehörde im
Einvernehmen mit der
zuständigen Schulbehörde
genehmigt ist, die konkrete
Auswahl des Trägers der
freien Jugendhilfe im
Rahmen der ergänzenden
Förderung und Betreuung (§
19 Absatz 6) einschließlich
der außerunterrichtlichen
Förderung und Betreuung,
die Stellung eines Antrags
auf Wechsel von einem
Träger der freien Jugendhilfe

8. die Abweichungen von der
Stundentafel (§ 14 Abs. 4),

9. das Ersetzen von
Zeugnissen durch schriftliche
Informationen zur Lern-,
Leistungs- und
Kompetenzentwicklung und
das Ersetzen von
Halbjahreszeugnissen durch
verbindliche Gespräche mit
den Erziehungsberechtigten
(§ 58 Absatz 4 Satz 6 und 7),

10. einen Vorschlag für die
Bestellung der Schulleiterin
oder des Schulleiters (§ 72
Absatz 4 Satz 1), der
ständigen Vertreterin oder
des ständigen Vertreters der
Schulleiterin oder des
Schulleiters und der
Abteilungsleiterinnen oder
Abteilungsleiter an
Oberstufenzentren (§ 73
Absatz 1),

11. Grundsätze über die
Verteilung von vertiefenden
Übungen, im
Einvernehmen mit der
zuständigen Schulbehörde
Grundsätze über den
Umfang und die Verteilung
der Hausaufgaben,

12. die Stellung eines Antrags
auf Wechsel zu einem Träger
der freien Jugendhilfe oder
auf Wechsel des Trägers der
freien Jugendhilfe und,
sofern der Antrag von der
Schulaufsichtsbehörde im
Einvernehmen mit der
zuständigen Schulbehörde
genehmigt ist, die konkrete
Auswahl des Trägers der
freien Jugendhilfe im
Rahmen der ergänzenden
Förderung und Betreuung (§
19 Absatz 6) einschließlich
der außerunterrichtlichen



Träger der Jugendhilfe zu
öffentlichem Personal sowie
die Grundsätze über weitere
Kooperationen mit anderen
Schulen und
außerschulischen Partnern,

13. die Stellung eines Antrags
auf Umwandlung einer
Schule in eine Schule einer
anderen Schulart, auf
Einrichtung einer
gymnasialen Oberstufe im
Verbund oder einer
Inklusiven
Schwerpunktschule,

14. die Erweiterung der
Schulanfangsphase um die
Jahrgangsstufe 3 (§ 20
Absatz 1) und

15. die Dauer der
Schulwoche (§ 53 Abs. 2)
und

16. die Durchführung von
Klassenräten im Sinne von §
84a Satz 2 sowie

17. die Namensgebung für
die Schule.

zu öffentlichem Personal
sowie die Grundsätze über
weitere Kooperationen mit
anderen Schulen und
außerschulischen Partnern,

13. die Stellung eines Antrags
auf Umwandlung einer
Schule in eine Schule einer
anderen Schulart, auf
Einrichtung einer
gymnasialen Oberstufe im
Verbund oder einer
Inklusiven
Schwerpunktschule,

14. die Erweiterung der
Schulanfangsphase um die
Jahrgangsstufe 3 (§ 20
Absatz 1),

15. die Durchführung von
Klassenräten gemäß § 84a
Satz 2,

16. die Dauer der
Schulwoche (§ 53 Absatz 2)
und

17. die Namensgebung für
die Schule.

In den Fällen von Satz 1
Nummer 16 und 17
entscheidet die
Schulkonferenz im
Einvernehmen mit der
zuständigen Schulbehörde.

Förderung und Betreuung,
die Stellung eines Antrags
auf Wechsel von einem
Träger der freien Jugendhilfe
zu öffentlichem Personal
sowie die Grundsätze über
weitere Kooperationen mit
anderen Schulen und
außerschulischen Partnern,

13. die Stellung eines Antrags
auf Umwandlung einer
Schule in eine Schule einer
anderen Schulart, auf
Einrichtung einer
gymnasialen Oberstufe im
Verbund oder einer
Inklusiven
Schwerpunktschule,

14. die Erweiterung der
Schulanfangsphase um die
Jahrgangsstufe 3 (§ 20
Absatz 1),

15. die Durchführung von
Klassenräten gemäß § 84a
Satz 2,

16. die Dauer der
Schulwoche (§ 53 Absatz 2)
und

17. die Namensgebung für
die Schule.

In den Fällen von Satz 1
Nummer 16 und 17
entscheidet die
Schulkonferenz im
Einvernehmen mit der
zuständigen Schulbehörde.

§ 81
Klassenkonferenzen,

Jahrgangskonferenzen,
Semesterkonferenzen

§ 81
Klassenkonferenzen,

Jahrgangskonferenzen,
Semesterkonferenzen

§ 81
Klassenkonferenzen,

Jahrgangskonferenzen,
Semesterkonferenzen

(1) Für jede Klasse wird eine
Klassenkonferenz gebildet.
Die Klassenkonferenz berät
über alle Fragen der
Unterrichts- und
Erziehungsarbeit in der
Klasse. Sie entscheidet
insbesondere über
1. die Versetzung, Zeugnisse

(1) Für jede Klasse wird eine
Klassenkonferenz gebildet.
Die Klassenkonferenz berät
über alle Fragen der
Unterrichts- und
Erziehungsarbeit in der
Klasse. Sie entscheidet
insbesondere über
1. die Versetzung, Zeugnisse

(1) Für jede Klasse wird eine
Klassenkonferenz gebildet.
Die Klassenkonferenz berät
über alle Fragen der
Unterrichts- und
Erziehungsarbeit in der
Klasse. Sie entscheidet
insbesondere über
1. die Versetzung, Zeugnisse



und Abschlüsse sowie das
Arbeits- und Sozialverhalten,
2. die Förderprognose (§ 56
Absatz 2),
3. Umfang und Verteilung der
Hausaufgaben und der
Lernerfolgskontrolle,
4. die Zusammenarbeit der
Lehrkräfte,
5. die Koordinierung
fachübergreifender und
fächerverbindender
Unterrichtsveranstaltungen,
6. die Einzelheiten der
Mitarbeit von
Erziehungsberechtigten und
anderen Personen im
Unterricht und bei sonstigen
Schulveranstaltungen,
7. Fragen der
Zusammenarbeit mit den
Erziehungsberechtigten und
den Schülerinnen und
Schülern,
8. Ordnungsmaßnahmen
nach § 63 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
und 2.

und Abschlüsse sowie das
Arbeits- und Sozialverhalten,
2. die Förderprognose (§ 56
Absatz 2),
3. Umfang und Verteilung der
Hausaufgaben und der
Lernerfolgskontrolle,
4. die Zusammenarbeit der
Lehrkräfte,
5. die Koordinierung
fachübergreifender und
fächerverbindender
Unterrichtsveranstaltungen,
6. die Einzelheiten der
Mitarbeit von
Erziehungsberechtigten und
anderen Personen im
Unterricht und bei sonstigen
Schulveranstaltungen,
7. Fragen der
Zusammenarbeit mit den
Erziehungsberechtigten und
den Schülerinnen und
Schülern,
8. Ordnungsmaßnahmen
nach § 63 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
und 2,
9. Anträge nach § 43b
Absatz 1 Satz 2.

und Abschlüsse sowie das
Arbeits- und Sozialverhalten,
2. die Förderprognose (§ 56
Absatz 2),
3. Umfang und Verteilung
der Hausaufgaben
vertiefender Übungen und
der Lernerfolgskontrolle,
4. die Zusammenarbeit der
Lehrkräfte,
5. die Koordinierung
fachübergreifender und
fächerverbindender
Unterrichtsveranstaltungen,
6. die Einzelheiten der
Mitarbeit von
Erziehungsberechtigten und
anderen Personen im
Unterricht und bei sonstigen
Schulveranstaltungen,
7. Fragen der
Zusammenarbeit mit den
Erziehungsberechtigten und
den Schülerinnen und
Schülern,
8. Ordnungsmaßnahmen
nach § 63 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
und 2,
9. Anträge nach § 43b
Absatz 1 Satz 2.

Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am
13.06.2024:

Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und der
AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke abgelehnt.
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Änderungsantrag

der Fraktion Die Linke im Abgeordnetenhaus von Berlin

zur Vorlage zur Beschlussfassung

über das Zweite Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften

– Drucksache 19/1703 –

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Gesetzentwurf in der Vorlage zur Beschlussfassung auf Drucksache 19/1703 wird wie
folgt geändert:

1. In Artikel 1 wird nach 1. die neue Nr. 1.a ergänzt:

„1.a § 2 SchulG wird wie folgt geändert:

a) § 2 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf zukunftsfähige, diskriminierungsfreie schu-
lische Bildung und Erziehung ungeachtet insbesondere einer möglichen Behinderung,
der ethnischen Herkunft, einer rassistischen oder antisemitischen Zuschreibung, des
Geschlechts, der Geschlechtsidentität, der sexuellen Orientierung, des Glauben, der
religiösen oder politischen Anschauungen, der Sprache, der Nationalität, des auslän-
derrechtlichen Status, der sozialen und familiären Herkunft seiner selbst und seiner
Erziehungsberechtigten oder aus vergleichbaren Gründen.“

b) § 2 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes dienen der Verwirklichung des Rechts auf Bil-
dung gemäß Artikel 20 Abs. 1 der Verfassung von Berlin. Jeder junge Mensch hat ent-
sprechend seinen Fähigkeiten und Begabungen nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen ein Recht auf gleichen Zugang zu allen öffentlichen Schulen, um den für ihn
bestmöglichen Schulabschluss zu erlangen. Aus dem Recht auf schulische Bildung und
Erziehung ergeben sich individuelle Ansprüche, wenn sie nach Voraussetzungen und
Inhalt in diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes bestimmt sind.““

2. In Artikel 1 wird nach Nr. 1.a (neu) die neue Nr. 1.b ergänzt:

„1.b § 4 Abs. 3 SchulG wird wie folgt neu gefasst:

Anlage 2 zum Beschlussprotokoll BildJugFam 19/40
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„(3) Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen, hohen kognitiven Fähig-
keiten oder mit erheblichen Lernschwierigkeiten sind besonders zu fördern. Drohen-
dem Leistungsversagen und anderen Beeinträchtigungen des Lernens, der sprachli-
chen, körperlichen, sozialen und emotionalen Entwicklung soll mit Maßnahmen der
Prävention, der Früherkennung und der rechtzeitigen Einleitung von zusätzlicher För-
derung begegnet werden. Die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf soll vorrangig im gemeinsamen Unterricht erfolgen. Sie
haben einen Anspruch auf angemessene Vorkehrungen, die im Einzelfall geeignet
und erforderlich sind, um ein gemeinsames Lernen und die Erreichung des bestmögli-
chen Bildungszieles für sie zu gewährleisten.“ “

3. In Artikel 1 wird Nr. 2 wie folgt neu gefasst:

„2. § 5 SchulG wird wie folgt geändert:

„a) Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Schulbezogene Jugendsozialarbeit gehört zum schulischen Angebot. Sie wird in
eigener Verantwortung der Jugendhilfe bereitgestellt. Sie kann von anerkannten Trä-
gern der freien Jugendhilfe auf der Basis von Kooperationsvereinbarungen zwischen
der Schule und dem Träger der freien Jugendhilfe am Schulstandort erbracht werden;
die Erbringung durch schuleigenes Personal ist möglich. Die Kooperationsvereinba-
rungen werden im Einvernehmen mit dem bezirklichen Jugendamt, der zuständigen
Schulbehörde und der Schulaufsichtsbehörde geschlossen. Weitere Vorgaben zur
Umsetzung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit werden von der für das Schulwe-
sen zuständigen Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für Jugend zuständigen
Senatsverwaltung festgelegt. Absatz 4 bleibt unberührt.“

b) Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung das Nähere zur Ausgestal-
tung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit, insbesondere zu verbindlichen Koopera-
tionsregelungen, zur inhaltlich-fachlichen Ausgestaltung und Steuerung sowie Quali-
tätssicherung durch Rechtsverordnung zu regeln.“ “

4. In Artikel 1 wird Nr. 7 gestrichen.

5. In Artikel 1 wird Nr. 8 a) wie folgt geändert:

„a) Abs. 3a wird wie folgt neu gefasst:

„(3a) Alle Schülerinnen und Schüler erhalten Angebote zur Entwicklung von Zwei- und
Mehrsprachigkeit, sofern dies gewünscht und schulorganisatorisch möglich ist. In Ko-
operation mit dem frühkindlichen Bereich soll ein Angebot möglichst durchgängig bis
zum Schulabschluss gestaltet sein. Es wird insbesondere von der Möglichkeit, Sachfa-
chunterricht in einer Zweit- beziehungsweise Fremdsprache zu erteilen, Gebrauch ge-
macht.“ “
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6. In Artikel 1 wird Nr. 9 werden die Punkte a), c) und d) wie folgt neu gefasst:

„a) Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Grundschulen sowie Integrierte Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen bis
einschließlich Jahrgangsstufe 10 sind Ganztagsschulen. Im Übrigen können Schulen,
sofern die personellen, sächlichen und schulorganisatorischen Voraussetzungen vor-
liegen, als Ganztagsschulen geführt werden. Das Berliner Bildungsprogramm für die
offene Ganztagsschule sowie die von der für das Schulwesen zuständigen Senatsver-
waltung festgelegten Qualitätsstandards für die inklusive Berliner Ganztagsschule
sind verbindliche Vorgaben für die Ganztagsschulen. Die Entscheidung über die Ein-
richtung einer Ganztagsschule einschließlich des gebundenen Ganztagsbetriebs trifft
die Schulaufsichtsbehörde nach Maßgabe des Schulentwicklungsplans (§ 105 Absatz
3).“ “

„c) Abs. 6 wird wie folgt neu gefasst:

„(6) Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 der Primarstufe erhal-
ten ein Angebot ergänzender Förderung und Betreuung, wenn entsprechend § 4 Ab-
satz 2 des Kindertagesförderungsgesetzes vom 23. Juni 2005 (GVBl. S. 322), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. August 2021 (GVBl. S. 995) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung ein Bedarf für eine solche Förderung und Be-
treuung besteht. Satz 1 gilt auch für Schülerinnen und Schüler an Schulen mit dem
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ bis zum Ende der
Abschlussstufe sowie für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt „Au-
tismus“ an Auftragsschulen bis zum Ende der Jahrgangsstufe 10. Der Bedarf wird für
die in Satz 1 genannten Schülerinnen und Schüler sowie für die in Satz 2 genannten
Schülerinnen und Schüler bis einschließlich der Mittelstufe und der Jahrgangsstufe 6
ohne weitere Prüfung festgestellt und eine ergänzende Förderung und Betreuung ge-
währt. Die ergänzende Förderung und Betreuung wird auch während der Schulferien
angeboten. Der Betreuungsumfang soll dem Bedarf der Familie und insbesondere des
Kindes gerecht werden. Für Schülerinnen und Schüler der ersten Jahrgangsstufe, für
die bereits in der Tageseinrichtung ein zusätzlicher Bedarf an sozialpädagogischer
Förderung festgestellt wurde, können die Bedarfsgrundlagen im Schuljahr der Auf-
nahme bis spätestens 31. Oktober Gültigkeit behalten. Die Erziehungsberechtigten
haben dazu ihr Einverständnis zu geben. Die Bedarfsfeststellung erfolgt durch Be-
scheid des örtlich zuständigen Jugendamts, welches die Daten auch im Rahmen eines
einheitlichen Verwaltungsverfahrens für die ergänzende Förderung und Betreuung
sowie die Kindertagesförderung nutzen darf; die Daten sind nach der Beendigung der
ergänzenden Förderung und Betreuung zu löschen, soweit die Daten nicht mehr zur
Abwicklung des Kostenbeteiligungs- oder des Finanzierungsverfahrens benötigt wer-
den. Die ergänzende Förderung und Betreuung wird als schulisches Angebot der
Schulaufsichtsbehörde durch die öffentliche Schule oder die Bereitstellung von Plät-
zen bei Trägern der freien Jugendhilfe, die mit Schulen kooperieren, erbracht; der Be-
treuungsvertrag wird zwischen den Sorgeberechtigten und dem Jugendamt, im letzt-
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genannten Fall zwischen den Sorgeberechtigten und dem Träger der freien Jugend-
hilfe abgeschlossen. Die ergänzende Förderung und Betreuung unterliegt der Schul-
aufsicht nach diesem Gesetz, auch soweit sie von Trägern der freien Jugendhilfe in
Kooperation mit Schulen erbracht wird. Angebote ergänzender Förderung und Be-
treuung müssen hinsichtlich der Einrichtung und der Personalausstattung den päda-
gogischen und gesundheitlichen Anforderungen an die Betreuung von Kindern ent-
sprechen. Können die Zeiten der ergänzenden Förderung und Betreuung an der
Schule den Betreuungsbedarf nicht abdecken oder liegt der Bedarf außerhalb der an-
gebotenen Zeiten, kann im Einzelfall zusätzliche Betreuung bewilligt werden. Hierzu
kann das Angebot an Kindertagespflegestellen gemäß den Vorgaben des Kindertages-
förderungsgesetzes genutzt werden. Die Teilnahme an der ergänzenden Förderung
und Betreuung sowie an zusätzlichen Betreuungsangeboten ist freiwillig. Die Kosten-
beteiligung in den Jahrgangsstufen 4 bis 6 sowie für die Schülerinnen und Schüler der
Mittel-, Ober- und Abschlussstufe der Schulen mit dem sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ sowie für die Schülerinnen und Schüler mit dem
Förderschwerpunkt „Autismus“ an Auftragsschulen richtet sich nach dem Tagesbe-
treuungskostenbeteiligungsgesetz in der Fassung vom 23. April 2010 (GVBl. S. 250),
das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 710) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung; § 26 Absatz 1 Satz 4 des Kinder-
tagesförderungsgesetzes findet entsprechende Anwendung. Schülerinnen und Schü-
ler aus dem Land Brandenburg können im Rahmen freier Kapazitäten ergänzende
Förderung und Betreuung erhalten, wenn vom Leistungsverpflichteten ein Betreu-
ungsbedarf festgestellt und die Kostenübernahme erklärt wurde.“ “

„d) Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst:

„(7) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nä-
here zur Ausgestaltung der ergänzenden Förderung und Betreuung, der außerunter-
richtlichen Förderung und Betreuung, des Ganztagsbetriebs an der Ganztagsschule
und des Mittagessens durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere

1. das Verfahren der Anmeldung, der Bedarfsprüfung und Aufnahme einschließlich
der Vorgaben für Abschluss und Inhalt der Betreuungsverträge für die ergänzende
Förderung und Betreuung,

2. die Finanzierung der Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe und von Angebo-
ten im Rahmen von Tagespflegestellen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (Ab-
satz 6 Satz 11),

3. die Finanzierung der ergänzenden Förderung und Betreuung und die Finanzierung
der Kosten, die an Ersatzschulen Schulen in der verlässlichen Zeit der offenen Ganz-
tagsschule der Primarstufe für außerunterrichtliche Förderung und Betreuung entste-
hen,

4. die personellen, organisatorischen, baulichen und räumlichen Anforderungen an
die außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung,
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5. das Verfahren der Genehmigung von Angeboten der außerunterrichtlichen und er-
gänzenden Förderung und Betreuung, die in Ersatzschulen oder von Trägern der
freien Jugendhilfe erbracht werden,

6. die erforderliche Personalausstattung für das pädagogische Personal entsprechend
dem Aufgabeninhalt, dem Aufgabenumfang und der Aufgabenintensität für die er-
gänzende Förderung und Betreuung; hierbei soll für das pädagogische Fachpersonal
grundsätzlich eine Ausstattung von einer vollzeitbeschäftigten Fachkraft für jeweils
15 Kinder zuzüglich Personalzuschlägen zugrunde gelegt werden,

7. Festlegungen über die Planung und das statistische Erfassungsverfahren ein-
schließlich der Einführung und Durchführung eines bezirksübergreifenden IT-gestütz-
ten Planungs-, Nachweis-, Finanzierungs- und Kostenbeteiligungsverfahrens sowie
der Regelungen über Art und Umfang der Daten, ihre Verarbeitung in Dateien und
auf sonstigen Datenträgern, ihre Löschung, ihre Übermittlung und die Datensiche-
rung,

8. zu Organisation und Verbindlichkeit des Ganztagsangebots, zu den personellen An-
forderungen sowie vorbehaltlich des Satzes 2 zum Mittagessen.

Der Senat wird ermächtigt, das Nähere zur Qualität des Schulmittagessens durch
Rechtsverordnung zu regeln.“ “

7. In Artikel 1 wird Nr. 11 wie folgt geändert:

„11. In § 27 SchulG wird Nr. 11 gestrichen.“

8. In Artikel 1 wird Nr. 13 b) wie folgt geändert:

„b) Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Schülerinnen und Schüler, die der Schulpflicht in der Sekundarstufe II unterlie-
gen, sind berechtigt, zur Erfüllung den Bildungsgang „Integrierte Berufsausbildungs-
vorbereitung“ zu besuchen. Darüber hinaus können auch andere Bewerberinnen und
Bewerber aufgenommen werden, die in keinem Berufsausbildungsverhältnis stehen
und über keinen Berufsabschluss verfügen. Die Aufnahme setzt einen Schulabschluss
nicht voraus. Ziel des Bildungsgangs ist es, auf der Grundlage des individuellen Leis-
tungsvermögens der Schülerinnen und Schüler die berufsfeldübergreifenden und be-
rufsfeldbezogenen Kompetenzen zu stärken und so die Voraussetzungen für die Auf-
nahme einer beruflichen Ausbildung oder Tätigkeit zu verbessern. Der Bildungsgang
sieht anteilig schulische Phasen und begleitete Praxislernphasen im Betrieb vor. Der
Bildungsgang kann in Kooperation mit außerschulischen Bildungsträgern durchge-
führt werden. Er führt zu keinem Berufsabschluss, kann jedoch den Erwerb von Quali-
fizierungsbausteinen vorsehen. Der Erwerb schulischer Abschlüsse ist möglich.

Der Bildungsgang kann mit Vollzeit- oder Teilzeitunterricht durchgeführt werden, er
dauert in beiden Fällen in der Regel ein Schuljahr. Absatz 1 Satz 6 gilt entsprechend.
Wurde an einer allgemeinen Schule oder an einer Schule mit sonderpädagogischem
Förderschwerpunkt ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt, gilt diese



6

Feststellung während des Besuchs des Bildungsgangs unverändert fort, sofern nicht
der Bedarf entfallen ist. Einer erneuten Feststellung bedarf es nicht.““

9. In Artikel 1 wird nach Nr. 17 die neue Nr. 17.a eingefügt:

„17.a § 36 Abs. 3 SchulG wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Die Schulaufsichtsbehörde trifft auf Antrag der Erziehungsberechtigten oder der
Schule, an der die Schülerin oder der Schüler angemeldet wird oder die sie oder er
besucht, die Feststellung, ob die Schülerin oder der Schüler sonderpädagogischen
Förderbedarf hat. Bei der Ermittlung des Förderbedarfs kann die Schulaufsichtsbe-
hörde ein sonderpädagogisches Gutachten hinzuziehen und sich der Beratung Dritter
bedienen. Bei der Ermittlung des Förderbedarfs ist gleichzeitig festzustellen, ob im
Einzelfall angemessene Vorkehrungen für die Schülerin oder den Schüler erforderlich
sind; diese sind bereitzustellen. Die Schulaufsichtsbehörde hat die Erziehungsberech-
tigten über mögliche Bildungswege ihrer Kinder zu beraten.““

10. In Artikel 1 wird Nr. 18 wie folgt geändert:

„18. § 39 SchulG wird wie folgt neu gefasst:

„Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere
über die sonderpädagogische Förderung durch Rechtsverordnung zu regeln, insbe-
sondere

1. die Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderschwerpunkte einschließlich
der spezifischen Bildungsangebote und der angemessenen Vorkehrungen im Einzel-
fall,

2. das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs einschließ-
lich der Anforderungen an das sonderpädagogische Gutachten,

3. das Verfahren der sonderpädagogischen Förderung beim Übergang von der Kinder-
tagesstätte in die Grundschule und in die ergänzende Förderung und Betreuung ein-
schließlich des Verzichts auf eine Neu-Beauftragung eines sonderpädagogischen Gut-
achtens oder einer sonderpädagogischen Stellungnahme zum Zeitpunkt des Schulein-
tritts, soweit eine sozialpädagogische Förderung bereits in der Kindertagesbetreuung
erfolgte,

4. das Verfahren zum Verlassen einer Schule mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt und zur Aufnahme an einer anderen Schule, wenn der sonderpädagogi-
sche Förderbedarf der Schülerin oder des Schülers entfällt,

5. die Bildung, Zusammensetzung, Aufgaben und Empfehlungskriterien von Ausschüs-
sen,

6. die Organisationsformen sonderpädagogischer Förderung und die schulergänzen-
den Maßnahmen sowie die besonderen Organisationsformen für die sonderpädago-
gischen Förderschwerpunkte „emotional-soziale Entwicklung“, „Autismus“ und Un-
terricht für kranke Schülerinnen und Schüler,

7. die Abweichungen von den Regelungen der allgemeinen Schule im gemeinsamen
Unterricht,
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8. die Aufgaben der Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt, der son-
derpädagogischen Einrichtungen sowie der Berufsschulen mit sonderpädagogischen
Aufgaben einschließlich der abweichenden Regelungen zu der allgemeinen Schule,

9. das Verfahren für den Übergang von der Schule mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt in die allgemeine Schule,

10. die Voraussetzungen für den Erwerb des berufsorientierenden Schulabschlusses
und für die Gleichwertigkeit mit der Berufsbildungsreife,

11. die Schülerbeförderung und die Schulwegbegleitung,

12. das Verfahren und die Kriterien für die durch die Schulaufsichtsbehörde vorzu-
nehmende Auswahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf bei Überschreitung der für den gemeinsamen Unterricht festgelegten Aufnah-
mekapazität, wobei insbesondere die Übereinstimmungen der Fördermöglichkeiten
der Schule mit dem entsprechenden festgestellten sonderpädagogischen Förderbe-
darf und weiteren Voraussetzungen (beispielsweise Neigung, angestrebtes Bildungs-
ziel) und Lebensbedingungen der Schülerin oder des Schülers (beispielsweise Woh-
nortnähe, soziale Bindungen) zu berücksichtigen sind,

13. das Verfahren und die Kriterien für die durch die Schulaufsichtsbehörde vorzu-
nehmende Auswahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf an einer Inklusiven Schwerpunktschule bei Überschreitung der für Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf festgelegten Aufnahmeka-
pazität, wobei die Spezialisierung der Schule für einen oder mehrere sonderpädagogi-
sche Förderschwerpunkte, die Erreichbarkeit anderer vergleichbar geeigneter Schul-
standorte und die pädagogisch sowie organisatorisch sachgerechte Verteilung der
verfügbaren Plätze innerhalb der verschiedenen Förderschwerpunkte an der jeweili-
gen Schule sowie an den alternativen Standorten zu berücksichtigen ist,

14. das Verfahren und die Kriterien für die Auswahl der Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf bei Überschreitung der Aufnahmekapazität an
einer Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt,

15. die Ausgestaltung der Auftragsschulen für Autismus.““

11. In Artikel 1 wird Nr. 21 gestrichen.

12. In Artikel 1 wird Nr. 22 wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht beginnt die Pflicht zum Besuch einer
beruflichen Schule oder eines anderen Bildungsgangs der Sekundarstufe II.“

b) Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Jugendliche, die nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht weder in ein Berufs-
ausbildungsverhältnis eintreten noch einen berufsvorbereitenden Lehrgang nach § 29
Absatz 5 besuchen, sind unabhängig von dem besuchten Bildungsgang mindestens
für ein weiteres Schulbesuchsjahr schulpflichtig. Die Schulaufsichtsbehörde kann vor
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Ablauf der Schulpflicht feststellen, dass die bisherige Ausbildung einen weiteren
Schulbesuch entbehrlich macht; mit dieser Feststellung endet die Schulpflicht.“

13. In Artikel 1 wird Nr. 23 wie folgt geändert:

a) § 43a Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Die Schulaufsichtsbehörde kann eine Schülerin oder einen Schüler von der Schul-
besuchspflicht befreien, wenn ein besonderer Grund vorliegt.“

b) § 43b Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Bei wiederholter Eigen- oder Fremdgefährdung in der Schule, bei schulischen
Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes oder auf dem Schulweg kann ein Schü-
ler oder eine Schülerin für maximal 3 Monate vom Schulbesuch ausgeschlossen wer-
den, wenn bei Einsichtsfähigkeit des Schülers oder der Schülerin nachweislich zuvor
mindestens drei Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahmen gem. §§ 62, 63 eingesetzt
wurden, darunter mindestens eine Maßnahme gem. § 63 Abs. 2 Nr. 2, wenn bei Vor-
liegen eines festgestellten Förderbedarfs nachweislich alle angemessenen Vorkeh-
rungen gem. § 5 LGBG sowie §§ 4 Abs. 3, 36 Abs. 3 und 39 Abs. 1 Nr. 1 entsprechend
dem jeweiligen Förderbedarf zur Teilhabe an Bildung verwirklicht wurden und wenn
nachweislich keine Verletzung der Aufsichtspflicht gem. § 51 durch die Schule vor-
liegt. Der Antrag auf Ausschluss vom Besuch des Schulbesuchs erfolgt durch die Klas-
senkonferenz, die Entscheidung trifft die Schulaufsichtsbehörde. Zuvor sind die Schü-
lerin oder der Schüler und ihre oder seine Sorgeberechtigten anzuhören, eine Stel-
lungnahme des zuständigen SIBUZ ist einzuholen sowie auf Wunsch der Sorgeberech-
tigten und/oder der Schülerin oder des Schülers die Stellungnahme einer Psychologin
oder eines Psychologen nach Wahl oder einer anderen von ihnen benannten Fach-
kraft. Eine Verlängerung des Ausschlusses ist nur nach erneuter Anhörung der Sorge-
berechtigten und der Schülerin oder des Schülers sowie erneuter Stellungnahme des
SIBUZ und eines Psychologen oder einer Psychologin oder einer anderen Fachkraft
nach Wahl zulässig; ein Schulausschluss von mehr als 6 Monaten ohne Unterbre-
chung ist unzulässig, ein Schulausschluss von mehr als einem Jahr verboten. Während
der Dauer des Ausschlusses sind temporäre alternative Bildungs- und Erziehungsan-
gebote in Kooperation mit der Jugendhilfe bereitzustellen. Über die Teilnahme an
diesen alternativen Bildungs- und Erziehungsangeboten entscheidet die Schulauf-
sichtsbehörde mit Zustimmung der Schülerin oder des Schülers sowie ihrer oder sei-
ner Sorgeberechtigten. Wünschen die Schülerin oder der Schüler und ihre oder seine
Sorgeberechtigten selbst ein Aussetzen der Schulbesuchspflicht, um therapeutische
Maßnahmen durchzuführen, ist bei der Schulaufsichtsbehörde ein Antrag auf Befrei-
ung von der Schulbesuchspflicht zu stellen.“

c) § 43b Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Für Jugendliche ruht die Schulpflicht nach § 43 Absatz 4 insbesondere für die
Dauer eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres oder anderer Freiwilligen-
dienste. Die Schulpflicht kann auf Antrag für die Dauer des Besuchs einer Bildungsein-
richtung, mit der Ausnahme von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, oder
in sonstigen begründeten Einzelfällen ruhen. Absatz 1 bleibt unberührt.“

14. In Artikel 1 wird Nr. 25 wie folgt neu gefasst:
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„25. § 46 SchulG wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „und im Rahmen der verlässlichen Halbtags-
grundschule“ gestrichen.

b) Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst:

„(5) Schülerinnen und Schüler können aus wichtigem Grund auf Antrag vom Unter-
richt beurlaubt oder von der Teilnahme an einzelnen Unterrichts- oder Schulveran-
staltungen befreit werden. Schülerinnen und Schüler in einem dualen Ausbildungs-
verhältnis sind an Tagen, an denen ihr Ausbildungsbetrieb oder ihre Dienststelle be-
streikt wird, beurlaubt. Eine Schülerin wird bis zu vier Monaten vor und sechs Mona-
ten nach der Geburt ihres Kindes beurlaubt; über den Antrag entscheidet die zustän-
dige Schulbehörde.““

15. In Artikel 1 wird Nr. 29 wie folgt geändert:

a) Abschnitt c) wird wie folgt neu gefasst:

„c) Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Die Förderprognose ist der weiterführenden Schule bei der Anmeldung des Kin-
des vorzulegen. Die Erziehungsberechtigten können ihr Kind, dessen Förderprognose
eine durch Rechtsverordnung nach Absatz 9 festgesetzte Durchschnittsnote erreicht
oder überschreitet, nur dann an einem Gymnasium anmelden, wenn die Eignung für
den Besuch des Gymnasiums im Rahmen der Teilnahme an einem Probeunterricht
nachgewiesen wird.“ “

b) In Abschnitt f) wird Abschnitt aaa) wie folgt neu gefasst:

„aaa) Nummer 1 wird durch die folgenden Nummern 1 und 2 ersetzt:

„1. das Verfahren und die Kriterien für die Förderprognose, die Festsetzung der
Durchschnittsnote nach Absatz 3 Satz 2 und die verbindlichen Beratungsgespräche
gemäß Absatz 2,

2. die Einzelheiten und das Verfahren der Eignungsfeststellung im Rahmen eines Pro-
beunterrichts für die Aufnahme am Gymnasium gemäß Absatz 3 Satz 3,“ “

16. In Artikel 1 wird Nr. 31 wie folgt geändert:

Abschnitt b) wird gestrichen.

17. In Artikel 1 wird Nr. 35 wie folgt geändert:

a) Abschnitt b) wird gestrichen.

b) In Abschnitt c) wird Abschnitt aa) gestrichen.

18. In Artikel 1 wird Nr. 41 wie folgt neu gefasst:

„41. In § 74 Abs. 3 Nummer 4 werden nach den Wörtern „die Leitung“ die Wörter
„der außerunterrichtlichen Förderung und Betreuung sowie“ ergänzt.
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19. In Artikel 1 wird Nr. 42 wie folgt geändert:

a) Unter Abschnitt b) wird unter Abschnitt aa) der Abschnitt ccc) gestrichen.

b) Unter Abschnitt b) wird der Abschnitt bb) gestrichen.

20. In Artikel 1 wird Nr. 43 wie folgt geändert:

Unter Abschnitt a) wird Abschnitt aa) gestrichen.

Einzelbegründungen:

Zu Nr. 1 (§ 2 Abs. 1 und 2 SchulG):

Die Änderung in Abs. 1 ergänzt das Recht jedes jungen Menschen auf diskriminierungsfreien
Zugang zu Bildung um die Dimension, dass dieser unabhängig vom ausländerrechtlichen Auf-
enthaltsstatus zu gewährleisten ist. Er handelt sich somit um eine Klarstellung im Sinne von
Art. 20 Abs. 1 der Verfassung von Berlin.

Die Änderung in Abs. 2 stellt klar, dass nicht nur der gleiche Zugang zu allen öffentlichen
Schulen zu gewährleisten ist, sondern auch die Möglichkeit zur Erlangung des jeweils best-
möglichen Schulabschlusses entsprechend den individuellen Fähigkeiten und Begabungen
der Kinder und Jugendlichen.

Zu Nr. 2 (§ 4 Abs. 3 SchulG):

Das Land Berlin ist zur Umsetzung der UN-BRK auch im Bereich Schule verpflichtet (Art. 24).
Bislang kommt es dieser gesetzlichen Verpflichtung jedoch nur unzureichend nach. Die vor-
gesehene Änderung implementiert das Recht auf angemessene Vorkehrungen aus Art. 24
Abs. 2c, d und e der UN-BRK sowie § 5 LGBG im Schulgesetz und sorgt so dafür, dass Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen gezielte Unterstützung erhalten müssen, um ihren
Rechtsanspruch auf inklusive Bildung und Beschulung tatsächlich zu verwirklichen.

Zu Nr. 3 (§ 5b Abs. 1 und 4 SchulG):

Die Rücknahme der im Gesetzentwurf in Abs. 1 vorgesehenen Streichung von Satz 2 verdeut-
licht, dass die schulbezogene Jugendsozialarbeit trotz der Einbeziehung in die Schule in der
alleinigen Verantwortung der Jugendhilfe liegt. Die Ergänzung in Satz 3 verdeutlicht, dass,
auch wenn Angebote der schulbezogenen Jugendsozialarbeit im Rahmen des entsprechen-
den Landesprogramms in Kooperation mit einem Träger der freien Jugendhilfe erfolgen,
grundsätzlich auch die Erbringung durch schuleigenes Personal möglich ist, wie es beispiels-
weise im Rahmen der strukturellen Umwandlung von Lehrkräftestellen bereits gängige Pra-
xis ist.

Der bisher in Abs. 4 enthaltene Haushaltsvorbehalt entfällt, da es sich bei schulbezogener Ju-
gendsozialarbeit gem. § 5b Abs. 1 Satz 1 um ein Pflichtangebot aller öffentlichen Berliner
Schulen handelt.
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Zu Nr. 4 (§ 13 Abs. 5 SchulG):

Rücknahme der im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderung zur Stärkung der Stellung des Re-
ligions- und Weltanschauungsunterrichts an Berliner Schulen.

Zu Nr. 5 (§ 15 Abs. 3a SchulG):

Der bisher im Schulgesetz enthaltene Haushaltsvorbehalt entfällt zu Gunsten eines nachfra-
gebasierten Ausbaus erstsprachlicher Angebote.

Zu Nr. 6 (§ 19 Abs. 1, 6 und 7 SchulG):

Neben den Qualitätsstandards für die inklusive Berliner Ganztagsschule stellt die Änderung
in Abs. 1 klar, dass weiterhin auch das Berliner Bildungsprogramm für die offene Ganztags-
schule – bisher geregelt in § 19 Abs. 6 Satz 9 – als verbindliche Vorgabe für die pädagogische
Arbeit in der ergänzenden Förderung und Betreuung dient. Der im vorliegenden Gesetzent-
wurf vorgesehene Haushaltsvorbehalt entfällt. Die Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener
Qualitätsstandards kann nicht vom Vorhandensein von Haushaltsmitteln im entsprechenden
Doppelhaushalt abhängig gemacht werden.

Die Ergänzung in Abs. 6 Satz 6 bestärkt die bereits bestehende Regelung in § 5 Abs. 4 Satz 5
SchüFöVO, um den betroffenen Kindern künftig noch verlässlicher zu einer nahtlosen Förde-
rung beim Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule zu verhelfen.

Mit der Änderung in Abs. 7 wird der Personalschlüssel für die ergänzende Förderung und Be-
treuung auf eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft für jeweils 15 Kinder plus Personalzuschläge
festgesetzt. Die Umsetzung erfolgt stufenweise. Die Regelung trägt der Tatsache Rechnung,
dass im gesetzlichen Personalschlüssel auch Zeiten für Urlaub, Fortbildung, Krankheit und
mittelbare pädagogische Arbeit enthalten sind und durch die kleinteiligen Betreuungsmo-
dule die Anwesenheit der Kinder nicht gleichlaufend zur Arbeitszeit der Erzieherinnen und
Erzieher ist, was trotz eines Personalschlüssels von bisher einer vollzeitbeschäftigten Fach-
kraft für je 22 Kinder plus Personalzuschlägen regelmäßig zu realen Betreuungsrelationen
von einer vollzeitbeschäftigten Fachkraft für je 40 Kinder und mehr führt. Im Sinne der ange-
strebten Qualitätssteigerung im Zuge des Ganztagsausbaus wirkt die Änderung diesem Um-
stand entgegen.

Zu Nr. 7 (§ 27 SchulG):

Probezeitregelungen werden mit der vorgesehenen Änderung beim Übergang in die Sekun-
darstufe I generell ausgeschlossen, nicht nur beim Übergang in Jahrgangsstufe 7.

Zu Nr. 8 (§ 29 Abs. 3 SchulG):

Im Zentrum des Bildungsgangs „Integrierte Ausbildungsvorbereitung“ steht der Erwerb be-
rufsfeldübergreifender und berufsfeldbezogener Kompetenzen der Schülerinnen und Schü-
ler, um auf diese Weise die Voraussetzungen für die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung
oder Tätigkeit zu verbessern. Durch die Streichung der im vorliegenden Gesetzentwurf des
Senats vorgesehenen Ergänzung wird dieser Anschlussorientierung gegenüber der in der ge-
strichenen Passage zum Ausdruck gebrachten Abschlussorientierung Rechnung getragen.
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Zu Nr. 9 (§ 36 Abs. 3 SchulG):

Analog zur vorgesehenen Änderung in § 3 Abs. 3 (siehe Nr. 2) implementiert die Änderung
das Recht auf angemessene Vorkehrungen aus Art. 24 Abs. 2c, d und e der UN-BRK sowie § 5
LGBG im Schulgesetz und sorgt so dafür, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen ge-
zielte Unterstützung erhalten müssen, um ihren Rechtsanspruch auf inklusive Bildung und
Beschulung tatsächlich zu verwirklichen.

Zu Nr. 10 (§ 39 SchulG):

Analog zur vorgesehenen Änderung in §§ 3 Abs. 3 sowie 36 Abs. 3 (siehe Nr. 2 und 9) imple-
mentiert die Änderung unter Nr. 1 der Verordnungsermächtigung das Recht auf angemes-
sene Vorkehrungen aus Art. 24 Abs. 2c, d und e der UN-BRK sowie § 5 LGBG im Schulgesetz
und sorgt so dafür, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gezielte Unterstützung
erhalten müssen, um ihren Rechtsanspruch auf inklusive Bildung und Beschulung tatsächlich
zu verwirklichen.

Die Rücknahme der Streichung unter Nr. 3 ermächtigt die für das Bildungswesen zuständige
Senatsverwaltung zur Ausgestaltung des Übergangs von Kindertageseinrichtung in die Schule
in Bezug auf die Fortführung eines bereits festgestellten sozial- bzw. sonderpädagogischen
Förderbedarfs und entsprechender Angebote. Die auf dem Verordnungsweg genauer zu fas-
sende Möglichkeit, auf erneute Statusüberprüfungen zu verzichten, gewährleistet künftig
eine kontinuierliche sozial- bzw. sonderpädagogische Förderung vom ersten Schultag an, so-
wohl im Unterricht als auch im Bereich der ergänzenden und Förderung und Betreuung. Sie
ergänzt somit die Neuregelung in § 19 Abs. 6 Satz 6 (neu) (siehe Nr. 6). Durch diese Regelung
wird den betroffenen Kindern der Übergang von der Tageseinrichtung in die Schule erleich-
tert und zudem die für die Feststellung zuständigen Stellen sowie die Erziehungsberechtigen
entlastet.

Zu Nr. 11 (§ 42 Abs. 4 SchulG):

Rücknahme der im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehenen Ergänzung in Abs. 4, da diese
sich ggf. nachteilig auf die Bildungschancen von Jugendlichen mit sonderpädagogischem För-
derbedarf sowie von geflüchteten Jugendlichen auswirkt, deren Bildungsbiografien regelmä-
ßig durch längere Unterbrechungen gekennzeichnet sind.

Zu Nr. 12 (§ 43 Abs. 1 sowie 4 SchulG):

Die Änderung in Abs. 1 stellt klar, dass das 11. Pflichtschuljahr nicht durch den weiteren Be-
such der Sekundarstufe I erfüllt werden kann, da es wenig zielführend erscheint, dass die
Zielgruppe der Maßnahme, die in hohem Maße durch Schuldistanz und problembelastete
Bildungsbiografien gekennzeichnet ist, ein weiteres Jahr im gleichen Setting beschult wird.
Das Recht auf Wiederholung einer Jahrgangsstufe gem. § 59 bleibt davon unberührt.

Analog zur Rücknahme der im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehenen Ergänzung in § 42
Abs. 4 (siehe Nr. 11) wird auch in § 43 Abs. 4 die vorgesehene Einführung einer Altersgrenze
zurückgenommen, zumal es wenig zielführend erscheint, dass diese sowohl für die allge-
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meine Schulpflicht als auch für die Schulpflicht in der Sekundarstufe II auf das Schuljahr fest-
gesetzt werden soll, in dem der Schüler oder die Schülerin das 18. Lebensjahr vollendet.
Ebenfalls zurückgenommen wird die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung, dass die
Schulaufsichtsbehörde die Schulpflicht diese vor deren Ablauf für beendet erklären kann,
wenn „eine sinnvolle Förderung durch einen weiteren Schulbesuch nicht zu erwarten ist“,
was laut Begründung zur vorgesehenen Änderung zum Beispiel bei Jugendlichen mit
Suchterkrankungen oder mit schwersten Beeinträchtigungen in Betracht kommen soll. Die
vorgesehene Änderung birgt enormes Diskriminierungspotential und läuft der UN-BRK ent-
gegen. Mit der Erweiterung der Schulpflicht um das sogenannte „11. Pflichtschuljahr“ ver-
pflichtet sich der Senat sogenannten „unversorgten Jugendlichen“ ohne direkten Anschluss
für ein weiteres Schulbesuchsjahr Bildungsangebote zu unterbreiten. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum die oben bezeichneten Gruppen von Jugendlichen davon ausgenommen
werden sollten, zumal die vorgeschlagene Neuregelung weder ein konkretes Verfahren be-
schreibt, noch das Einverständnis bzw. eine Antragstellung durch die Betroffenen und/oder
deren Sorgeberechtigte beinhaltet.

Zu Nr. 13 (§§ 43a Abs. 1 sowie 43b Abs. 1 und 2 SchulG):

Rücknahme der im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderung in § 43a Abs. 1 gegenüber der
bisherigen Fassung in § 41 Abs. 3 Satz 3. Die Rücknahme stellt klar, dass Schülerinnen oder
Schüler von der Schulaufsichtsbehörde, wie in der aktuell gültigen Fassung der Regelung
auch, bei Vorliegen eines besonderen Grundes nicht von Schulpflicht, sondern von der
Pflicht zum Schulbesuch befreit werden können, wobei eine solche Befreiung stets befristet
zu erfolgen hat. Das Nähere zu den Befreiungsgründen, zum Verfahren sowie zu den Infor-
mationspflichten ist, wie im Gesetzentwurf in Abs. 4 vorgesehen, auf dem Verordnungsweg
zu regeln.

Die Neuregelung in § 43b Abs. 1 greift die Kritik sowie die Regelungsdefizite der bisher in §
41 Abs. 3a verorteten Regelung zum Ruhen der Schulbesuchspflicht auf (siehe Beschluss des
Verwaltungsgerichts Berlin vom 25. April 2024 – VG 3 L 208/24). Neben konkreten materiel-
len Voraussetzungen beschreibt sie ein geregeltes Verfahren und begrenz die Höchstdauer
des Ausschlusses vom Schulbesuch bis zur erstmaligen Überprüfung auf 3 Monate. Insge-
samt begrenzt sie die Dauer des ununterbrochenen Ausschlusses auf 6 Monate, ein Aus-
schluss von mehr als einem Jahr ist verboten. Während der Zeit des Ausschlusses von der
Schulbesuchspflicht sind dem Schüler oder der Schülerin alternative temporäre Bildungs-
und Erziehungsangebote zu unterbreiten. Wünschen der betroffene Schüler oder die be-
troffene Schülerin bzw. seine oder ihre Sorgeberechtigten selbst ein Aussetzen der Schulbe-
suchspflicht zur Durchführung therapeutischer Maßnahmen, ist dieses bei der Schulauf-
sichtsbehörde zu beantragen.

Kern der im Gesetzentwurf in § 43b Abs. 2 Satz 1 vorgeschlagenen Regelung ist es, dass Ju-
gendliche, die im Zuge der Einführung des sogenannten „11. Pflichtschuljahrs“ der neuge-
schaffenen Schulpflicht in der Sekundarstufe II gem. § 43 unterliegen, dieser auch im Rah-
men von Freiwilligendiensten nachkommen können, da diese zweifelsfrei eine berufsfeldori-
entierende Funktion innehaben. Dies gilt nicht im gleichen Maße für die Ableistung des
Wehrdienstes, zumal es sich bei Schulpflichtigen gem. § 43 per Definition in Abs. 4 zunächst
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um Minderjährige handelt. Deshalb wird der Wehrdienst als Grund für ein Ruhen der Schul-
pflicht gestrichen. Satz 2 der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelung sieht vor, dass auf
Antrag für den Besuch einer Bildungseinrichtung oder in sonstigen begründeten Einzelfällen
die Schulpflicht ruhen kann. Die Ergänzung stellt klar, dass dies nicht für die Tätigkeit in
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen gilt, da es sich hierbei, anders als in der Be-
gründung zum vorliegenden Gesetzentwurf des Senats definiert, explizit nicht um Bildungs-
einrichtungen handelt. Auch Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen haben Anspruch
auf Bildungsangebote im Rahmen der vorgesehenen Ausweitung der Schulpflicht um ein „11.
Pflichtschuljahr“.

Zu Nr. 14 (§ 46 Abs. 5 SchulG):

Die Änderung stellt klar, dass Berliner Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die sich in ei-
nem dualen Ausbildungsverhältnis befinden, an Streiks in ihrem Ausbildungsbetrieb oder ih-
rer Dienststelle teilnehmen können, ohne dass diese Abwesenheit als „unentschuldigtes Feh-
len“ gilt und entsprechend § 44 Satz 4 SchulG sanktioniert wird. Die Vorgabe des aktuellen
Senats an die Berliner OSZ, streikbedingte Abwesenheiten als „unentschuldigtes Fehlen“ zu
werten, verletzt das Streikrecht und die Koalitionsfreiheit der Auszubildenden aus Art. 9 Abs.
3 GG und Art. 27 Abs. 2 der Verfassung von Berlin, die bereits 1984 vom Bundesarbeitsge-
richt bestätigt wurden (BAG vom 12.09.1984 – 1 AZR 342/83). Der Schutzbereich des Art. 9
Abs. 3 GG umfasst dabei das Recht, die Arbeit niederzulegen, aber auch alle anderen „koaliti-
onsspezifischen Tätigkeiten“ für oder nach Aufruf durch die Gewerkschaft, etwa die Mitglie-
derwerbung oder die Teilnahme an gewerkschaftlichen Kundgebungen (BVerfG vom
14.11.1995 – 1 BvR 601/92). Deshalb unterfällt es selbstverständlich dem Schutz des Art. 9
Abs. 3 GG, wenn Auszubildende der Berufsschule fernbleiben, um an Streiktagen den Ar-
beitskampf zu unterstützen und etwa Streikkundgebungen besuchen. Da die Senatsbildungs-
verwaltung zuletzt das Streikrecht unzulässig eingeschränkt hat, ist eine Klarstellung im Ge-
setz selbst erforderlich. Eine entsprechende Regelung in einer Verordnung ist nicht ausrei-
chend.

Zu Nr. 15 (§ 56 Abs. 3 und 9 SchulG):

Rücknahme der im Gesetzentwurf in Abs. 3 vorgesehenen Änderung, da diese zu einer unnö-
tigen Verengung des Bildungsverständnisses auf die sogenannten Kernfächer Deutsch, Ma-
the und 1. Fremdsprache führt. Zudem birgt sie ein hohes Diskriminierungspotential insbe-
sondere für Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch und für Kinder mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf. Die aktuell gültige Regelung, die die Kernfächer höher gewichtet,
aber darüber hinaus weitere Schulfächer einbezieht, wird der Unterschiedlichkeit der Aus-
gangslagen, Kompetenzen, Begabungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler besser
gerecht. Darüber hinaus würde durch die vorgeschlagene Neuregelung der Leistungsdruck
auf die Schülerinnen und Schüler bereits im Grundschulalter zusätzlich erhöht. Mittelfristig
braucht es für die Frage der Kriterien, die für die Übergangsempfehlungen herangezogen
werden, eine Neuregelung, die weitere Kompetenzen in den Blick nimmt und im Zusammen-
hang mit dem vorgesehenen Probeunterricht erarbeitet wird, dessen Konzeptionierung im
vorliegenden Gesetzentwurf auf die nachgelagerte Verordnung verschoben wird. Diese
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neuen Kriterien sollten jedoch in einem partizipativen Prozess mit Schülerinnen- und Schü-
lervertretungen, Elternvertretungen, Gewerkschaft und Verbänden erarbeitet werden.

Angesichts der extrem unterschiedlichen Ressourcenausstattung der Berliner Grundschulen
verstärkt der geplante Ausbau von standardisierten Schulleistungstests dir durch die in Abs.
3 vorgesehene Neuregelung der Förderprognose sowieso schon vorhandene Diskriminie-
rungspotential dieser Regelung. Die geplante Veränderung der Verordnungsermächtigung in
Abs. 9 in Nr. 1 wird dementsprechend zurückgenommen. Analog zu den oben dargestellten
Änderungen in Abs. 3 gilt dies auch für die weiteren vorgesehenen Veränderungen der Ver-
ordnungsermächtigung zum Verfahren und den Kriterien für die Förderprognose sowie zur
Festsetzung der Durchschnittsnote.

Zu Nr. 16 (§ 58 Abs. 6 SchulG):

Die Streichung erfolgt analog zu der im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderung in § 56 Abs.
9 Nr. 1 (siehe Nr. 15). Die bisherigen Regelungen zur Durchführung von Schulleistungstests,
die diese in der Hoheit der Schulen selbst verorten, werden der Unterschiedlichkeit der Berli-
ner Schulen und ihren jeweiligen pädagogischen Herausforderungen und Bedürfnissen bes-
ser gerecht und sollten deshalb beibehalten werden.

Zu Nr. 17 (§ 64c Abs. 2 und 3 SchulG):

Rücknahme der vorgesehenen Ergänzungen in § 64c Abs. 2 sowie Abs. 3, da diese daten-
schutzrechtlich in Hinblick auf die Bestimmtheit problematisch sind. Die für die Erfüllung der
Aufgaben des Identitätsmanagements datenschutzrechtlich erforderlichen Daten werden in
Abs. 2 in der aktuell geltenden Fassung abschließend aufgezählt. Eine Erweiterung der Rege-
lung um nicht näher bestimmte personenbezogene Daten durch die Einfügung des Wortes
„insbesondere“ ist deshalb nicht notwendig. Gleiches gilt für die vorgesehene unbestimmte
Erweiterung der in der Vorschrift genannten Zwecke in Abs. 3. Die weitere vorgesehene Er-
gänzung in Abs. 3 wird ebenfalls zurückgenommen, da die Voraussetzungen für die Über-
mittlung von Daten aus der LUSD an das Identitätsmanagement sowie vom Berliner Schul-
portal an das Identitätsmanagement und von Identitätsmanagement an das Berliner Schul-
portal bereits in §§ 64a und 64d neu geregelt werden und deshalb die Notwendigkeit für
eine weitere Öffnung an dieser Stelle nicht erkennbar ist.

Zu Nr. 18 (§ 74 Abs.3 SchulG):

Teilweise Rücknahme der im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderung in Absatz 3 Nr. 4. Die
Tätigkeit der Leitung der außerunterrichtlichen Förderung und Betreuung sowie der ergän-
zenden Förderung und Betreuung geht deutlich über reine Koordinierungstätigkeiten hinaus
und umfasst ganz klar eine Leitungsrolle gegenüber den anderen Fachkräften der außerun-
terrichtlichen Förderung und Betreuung sowie der ergänzenden Förderung und Betreuung.
Dieser besonders verantwortlichen Stellung wird die bestehende Benennung deutlich besser
gerecht als die im Gesetzentwurf vorgesehene Benennung.

Zu Nr. 19 und 20 (§§ 76 Abs. 3 sowie 78 Abs. 2 SchulG):

Rücknahme der vorgesehenen Änderungen in Hinsicht auf die Rolle der Schulgemeinschaft
bei der Auswahl des Essenanbieters. Es bleibt an diesem Punkt bei der aktuellen Fassung der
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§§ 76, 78, die in der Novelle vorgesehenen Änderungen sind abzulehnen. Bisher sehen die
Normen eine Beteiligung der Schulkonferenz bei der Auswahl des Essensanbieters vor. Diese
Beteiligung darf nicht gestrichen werden. Es ist für die Akzeptanz und für die tatsächliche
Qualität des Schulessens wichtig, dass diejenigen, die das Essen zu sich nehmen, auch an der
Auswahl des Anbieters beteiligt werden. Die vergaberechtlichen Bedenken gegen die Beteili-
gung können dadurch ausgeräumt werden, dass die Stellungnahmen der Schulkonferenz und
die Ergebnisse sogenannter Testessen sich auf objektiv feststellbare Qualitätskriterien be-
schränken müssen, die in der Ausschreibung zu benennen sind.

Synopse:

Aktuelle Fassung Fassung Drs. 19/1703 ÄA Linksfraktion

Schulgesetz für das Land Berlin Schulgesetz für das Land Berlin Schulgesetz für das Land Berlin

 § 2 Recht auf Bildung und Erziehung  § 2 Recht auf Bildung und Erziehung

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht
auf zukunftsfähige, diskriminierungs-
freie schulische Bildung und Erzie-
hung ungeachtet insbesondere einer
möglichen Behinderung, der ethni-
schen Herkunft, einer rassistischen o-
der antisemitischen Zuschreibung,
des Geschlechts, der Geschlechtsi-
dentität, der sexuellen Orientierung,
des Glauben, der religiösen oder po-
litischen Anschauungen, der Sprache,
der Nationalität, der sozialen und fa-
miliären Herkunft seiner selbst und
seiner Erziehungsberechtigten oder
aus vergleichbaren Gründen.

unverändert (1) Jeder junge Mensch hat ein Recht
auf zukunftsfähige, diskriminierungs-
freie schulische Bildung und Erziehung
ungeachtet insbesondere einer mögli-
chen Behinderung, der ethnischen
Herkunft, einer rassistischen oder anti-
semitischen Zuschreibung, des Ge-
schlechts, der Geschlechtsidentität,
der sexuellen Orientierung, des Glau-
ben, der religiösen oder politischen
Anschauungen, der Sprache, der Natio-
nalität, des ausländerrechtlichen Sta-
tus, der sozialen und familiären Her-
kunft seiner selbst und seiner Erzie-
hungsberechtigten oder aus vergleich-
baren Gründen.

(2) Die Bestimmungen dieses Geset-
zes dienen der Verwirklichung des
Rechts auf Bildung gemäß Artikel 20
Abs. 1 der Verfassung von Berlin. Je-
der junge Mensch hat entsprechend
seinen Fähigkeiten und Begabungen
nach Maßgabe der folgenden Best-
immungen ein Recht auf gleichen Zu-
gang zu allen öffentlichen Schulen.
Aus dem Recht auf schulische Bil-
dung und Erziehung ergeben sich in-
dividuelle Ansprüche, wenn sie nach
Voraussetzungen und Inhalt in die-
sem Gesetz oder auf Grund dieses
Gesetzes bestimmt sind.

unverändert (2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes
dienen der Verwirklichung des Rechts
auf Bildung gemäß Artikel 20 Abs. 1
der Verfassung von Berlin. Jeder junge
Mensch hat entsprechend seinen Fä-
higkeiten und Begabungen nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen ein
Recht auf gleichen Zugang zu allen öf-
fentlichen Schulen, um den für ihn
bestmöglichen Schulabschluss zu er-
langen. Aus dem Recht auf schulische
Bildung und Erziehung ergeben sich in-
dividuelle Ansprüche, wenn sie nach
Voraussetzungen und Inhalt in diesem
Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes
bestimmt sind.

§ 4 Grundsätze für die Verwirkli-
chung

§ 4 Grundsätze für die Verwirklichung
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(3) Schülerinnen und Schüler mit be-
sonderen Begabungen, hohen kogni-
tiven Fähigkeiten oder mit erhebli-
chen Lernschwierigkeiten sind be-
sonders zu fördern. Drohendem Leis-
tungsversagen und anderen Beein-
trächtigungen des Lernens, der
sprachlichen, körperlichen, sozialen
und emotionalen Entwicklung soll
mit Maßnahmen der Prävention, der
Früherkennung und der rechtzeitigen
Einleitung von zusätzlicher Förde-
rung begegnet werden. Die Förde-
rung von Schülerinnen und Schülern
mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf soll vorrangig im gemeinsamen
Unterricht erfolgen.

unverändert (3) Schülerinnen und Schüler mit be-
sonderen Begabungen, hohen kogniti-
ven Fähigkeiten oder mit erheblichen
Lernschwierigkeiten sind besonders zu
fördern. Drohendem Leistungsversa-
gen und anderen Beeinträchtigungen
des Lernens, der sprachlichen, körper-
lichen, sozialen und emotionalen Ent-
wicklung soll mit Maßnahmen der Prä-
vention, der Früherkennung und der
rechtzeitigen Einleitung von zusätzli-
cher Förderung begegnet werden. Die
Förderung von Schülerinnen und Schü-
lern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf soll vorrangig im gemeinsamen
Unterricht erfolgen. Sie haben einen
Anspruch auf angemessene Vorkeh-
rungen, die im Einzelfall geeignet und
erforderlich sind, um ein gemeinsa-
mes Lernen und die Erreichung des
bestmöglichen Bildungszieles für sie
zu gewährleisten.

§ 5b Schulbezogene Jugendsozialar-
beit

§ 5b Schulbezogene Jugendsozialar-
beit

§ 5b Schulbezogene Jugendsozialar-
beit

1) Schulbezogene Jugendsozialarbeit
gehört zum schulischen Angebot. Sie
wird in eigener Verantwortung der
Jugendhilfe bereitgestellt. Sie kann
von anerkannten Trägern der Ju-
gendhilfe auf der Basis von Koopera-
tionsvereinbarungen zwischen dem
die Leistung erbringenden Jugendhil-
feträger und der jeweiligen Schule
am Schulstandort erbracht werden.

(1) Schulbezogene Jugendsozialarbeit
gehört zum schulischen Angebot. Sie
wird in eigener Verantwortung der
Jugendhilfe bereitgestellt. Sie kann
soll von anerkannten Trägern der
freien Jugendhilfe auf der Basis von
Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen dem die Leistung erbringen-
den Jugendhilfeträger und der jewei-
ligen Schule der Schule und dem Trä-
ger der freien Jugendhilfe am Schul-
standort erbracht werden. Die Ko-
operationsvereinbarungen werden
im Einvernehmen mit dem bezirkli-
chen Jugendamt, der zuständigen
Schulbehörde und der Schulauf-
sichtsbehörde geschlossen. Weitere
Vorgaben zur Umsetzung der schul-
bezogenen Jugendsozialarbeit wer-
den von der für das Schulwesen zu-
ständigen Senatsverwaltung im Ein-
vernehmen mit der für Jugend zu-
ständigen Senatsverwaltung festge-
legt. Absatz 4 bleibt unberührt.

(1) Schulbezogene Jugendsozialarbeit
gehört zum schulischen Angebot. Sie
wird in eigener Verantwortung der Ju-
gendhilfe bereitgestellt. Sie kann von
anerkannten Trägern der freien Ju-
gendhilfe auf der Basis von Kooperati-
onsvereinbarungen zwischen dem die
Leistung erbringenden Jugendhilfeträ-
ger und der jeweiligen Schule der
Schule und dem Träger der freien Ju-
gendhilfe am Schulstandort erbracht
werden; die Erbringung durch schulei-
genes Personal ist möglich. Die Ko-
operationsvereinbarungen werden im
Einvernehmen mit dem bezirklichen
Jugendamt, der zuständigen Schulbe-
hörde und der Schulaufsichtsbehörde
geschlossen. Weitere Vorgaben zur
Umsetzung der schulbezogenen Ju-
gendsozialarbeit werden von der für
das Schulwesen zuständigen Senats-
verwaltung im Einvernehmen mit der
für Jugend zuständigen Senatsverwal-
tung festgelegt. Absatz 4 bleibt unbe-
rührt.

(4) Die für Jugend und Bildung zu-
ständigen Senatsverwaltungen wer-
den ermächtigt, nach Maßgabe des

(4) Die für Jugend und Bildung zu-
ständigen Senatsverwaltungen wer-

(4) Die für Jugend und Bildung zustän-
digen Senatsverwaltungen werden er-
mächtigt, das Schulwesen zuständige
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Haushaltsplanes das Nähere zur Aus-
gestaltung der schulbezogenen Ju-
gendsozialarbeit, insbesondere zu
verbindlichen Kooperationsregelun-
gen, zur inhaltlich-fachlichen Ausge-
staltung und Steuerung sowie Quali-
tätssicherung durch Rechtsverord-
nung zu regeln.

den ermächtigt, das Schulwesen zu-
ständige Senatsverwaltung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit der
für Jugend zuständigen Senatsver-
waltung nach Maßgabe des Haus-
haltsplanes das Nähere zur Ausge-
staltung der schulbezogenen Jugend-
sozialarbeit, insbesondere zu ver-
bindlichen Kooperationsregelungen,
zur inhaltlich-fachlichen Ausgestal-
tung und Steuerung sowie Qualitäts-
sicherung durch Rechtsverordnung
zu regeln.

Senatsverwaltung wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit der für Jugend zu-
ständigen Senatsverwaltung nach
Maßgabe des Haushaltsplanes das Nä-
here zur Ausgestaltung der schulbezo-
genen Jugendsozialarbeit, insbeson-
dere zu verbindlichen Kooperationsre-
gelungen, zur inhaltlich-fachlichen
Ausgestaltung und Steuerung sowie
Qualitätssicherung durch Rechtsver-
ordnung zu regeln.

§ 13 Religions- und Weltanschau-
ungsunterricht

§ 13 Religions- und Weltanschau-
ungsunterricht

§ 13 Religions- und Weltanschauungs-
unterricht

(5) Die Schule hat für die Erteilung
des Religions-unterrichts an die nach
Absatz 4 ordnungsgemäß angemel-
deten Schülerinnen und Schüler wö-
chentlich zwei Unterrichtsstunden im
Stundenplan der Klassen freizuhalten
und unentgeltlich Unterrichtsräume
zur Verfügung zu stellen. Die nicht
angemeldeten Schülerinnen und
Schüler können während der Religi-
onsstunden unterrichtsfrei gelassen
werden.

(5) Die Schule ermöglicht es den Re-
ligionsgemeinschaften, Religionsun-
terricht anzubieten, wenn die Religi-
onsgemeinschaften dies wünschen.
Sie hat für die Erteilung des Religi-
onsunterrichts an die nach Absatz 4
ordnungsgemäß angemeldeten Schü-
lerinnen und Schüler wöchentlich
zwei Unterrichtsstunden im Stunden-
plan der Klassen freizuhalten und un-
entgeltlich Unterrichtsräume zur Ver-
fügung zu stellen. Die nicht angemel-
deten Schülerinnen und Schüler kön-
nen während der Religionsstunden
unterrichtsfrei gelassen werden.

(5) Die Schule hat für die Erteilung des
Religionsunterrichts an die nach Ab-
satz 4 ordnungsgemäß angemeldeten
Schülerinnen und Schüler wöchentlich
zwei Unterrichtsstunden im Stunden-
plan der Klassen freizuhalten und un-
entgeltlich Unterrichtsräume zur Ver-
fügung zu stellen. Die nicht angemel-
deten Schülerinnen und Schüler kön-
nen während der Religionsstunden un-
terrichtsfrei gelassen werden.

§ 15 Förderung von Zwei- und Mehr-
sprachigkeit

§ 15 Förderung von Zwei- und Mehr-
sprachigkeit

§ 15 Förderung von Zwei- und Mehr-
sprachigkeit

(3a) Alle Schülerinnen und Schüler
erhalten nach Maßgabe des Haus-
haltsplanes Angebote zur Entwick-
lung von Zwei- und Mehrsprachig-
keit, sofern dies gewünscht und
schulorganisatorisch möglich ist. In
Kooperation mit dem frühkindlichen
Bereich soll ein Angebot möglichst
durch-gängig bis zum Schulabschluss
gestaltet sein. Es wird insbesondere
von immersiven Sprachlernmetho-
den sowie von der Möglichkeit, Sach-
fachunterricht in einer Zweit- bezie-
hungsweise Fremdsprache zu ertei-
len, Gebrauch gemacht.

(3a) Alle Schülerinnen und Schüler
erhalten nach Maßgabe des Haus-
haltsplanes Angebote zur Entwick-
lung von Zwei- und Mehrsprachig-
keit, sofern dies gewünscht und
schulorganisatorisch möglich ist. In
Kooperation mit dem frühkindlichen
Bereich soll ein Angebot möglichst
durch-gängig bis zum Schulabschluss
gestaltet sein. Es wird insbesondere
von immersiven Sprachlernmetho-
den sowie von der Möglichkeit, Sach-
fachunterricht in einer Zweit- bezie-
hungsweise Fremdsprache zu ertei-
len, Gebrauch gemacht.

(3a) Alle Schülerinnen und Schüler er-
halten nach Maßgabe des Haushalts-
planes Angebote zur Entwicklung von
Zwei- und Mehrsprachigkeit, sofern
dies gewünscht und schulorganisato-
risch möglich ist. In Kooperation mit
dem frühkindlichen Bereich soll ein An-
gebot möglichst durch-gängig bis zum
Schulabschluss gestaltet sein. Es wird
insbesondere von immersiven Sprach-
lernmethoden sowie von der Möglich-
keit, Sachfachunterricht in einer Zweit-
beziehungsweise Fremdsprache zu er-
teilen, Gebrauch gemacht.

§ 19 Ganztagsschulen, ergänzende
Förderung und Betreuung, Mittages-
sen

§ 19 Ganztagsschulen, ergänzende
Förderung und Betreuung, Mittages-
sen

§ 19 Ganztagsschulen, ergänzende
Förderung und Betreuung, Mittages-
sen
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(1) Grundschulen sowie Integrierte
Sekundarschulen und Gemein-
schaftsschulen bis einschließlich
Jahrgangsstufe 10 sind Ganztags-
schulen. Im Übrigen können Schulen,
sofern die personellen, sächlichen
und schulorganisatorischen Voraus-
setzungen vorliegen, als Ganztags-
schulen geführt werden. Die Ent-
scheidung über die Einrichtung einer
Ganztagsschule einschließlich des ge-
bundenen Ganztagsbetriebs trifft die
Schulaufsichtsbehörde nach Maß-
gabe des Schulentwicklungsplans (§
105 Absatz 3).

(1) Grundschulen sowie Integrierte
Sekundar-schulen und Gemein-
schaftsschulen bis einschließlich
Jahrgangsstufe 10 sind Ganztags-
schulen. Im Übrigen können Schulen,
sofern die personellen, sächlichen
und schulorganisatorischen Voraus-
setzungen vorliegen, als Ganztags-
schulen geführt werden. Die von der
für das Schulwesen zuständigen Se-
natsverwaltung festgelegten Quali-
tätsstandards für die inklusive Berli-
ner Ganztagsschule sind verbindli-
che Vorgaben für die Ganztagsschu-
len und werden im Rahmen der im
Haushaltsplan zur Verfügung ste-
henden Mittel umgesetzt. Die Ent-
scheidung über die Einrichtung einer
Ganztags-schule einschließlich des
gebundenen Ganztagsbetriebs trifft
die Schulaufsichtsbehörde nach
Maßgabe des Schulentwicklungs-
plans (§ 105 Absatz 3).

(1) Grundschulen sowie Integrierte Se-
kundarschulen und Gemeinschafts-
schulen bis einschließlich Jahrgangs-
stufe 10 sind Ganztagsschulen. Im Üb-
rigen können Schulen, sofern die per-
sonellen, sächlichen und schulorgani-
satorischen Voraussetzungen vorlie-
gen, als Ganztagsschulen geführt wer-
den. Das Berliner Bildungsprogramm
für die offene Ganztagsschule sowie
die von der für das Schulwesen zu-
ständigen Senatsverwaltung festge-
legten Qualitätsstandards für die in-
klusive Berliner Ganztagsschule sind
verbindliche Vorgaben für die Ganz-
tagsschulen. Die Entscheidung über
die Einrichtung einer Ganztags-schule
einschließlich des gebundenen Ganz-
tagsbetriebs trifft die Schulaufsichtsbe-
hörde nach Maßgabe des Schulent-
wicklungsplans (§ 105 Absatz 3).

(6) Die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 1 bis 6 der Primar-
stufe erhalten ein Angebot ergänzen-
der Förderung und Betreuung, wenn
entsprechend § 4 Absatz 2 des Kin-
dertagesförderungsgesetzes vom 23.
Juni 2005 (GVBl. S. 322), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27.
August 2021 (GVBl. S. 995) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung ein Bedarf für eine solche
Förderung und Betreuung besteht.
Satz 1 gilt auch für Schülerinnen und
Schüler an Schulen mit dem sonder-
pädagogischen Förderschwerpunkt
„Geistige Entwicklung“ bis zum Ende
der Abschlussstufe sowie für Schüle-
rinnen und Schüler mit dem Förder-
schwerpunkt „Autismus“ an Auf-
tragsschulen bis zum Ende der Jahr-
gangsstufe 10. Der Bedarf wird für
die in Satz 1 genannten Schülerinnen
und Schüler sowie für die in Satz 2
genannten Schülerinnen und Schüler
bis einschließlich der Mittelstufe und
der Jahrgangsstufe 6 ohne weitere
Prüfung festgestellt und eine ergän-
zende Förderung und Betreuung ge-
währt. Für Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen 1 bis 6 und für

(6) Die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 1 bis 6 der Primar-
stufe erhalten ein Angebot ergänzen-
der Förderung und Betreuung, wenn
entsprechend § 4 Absatz 2 des Kin-
dertagesförderungsgesetzes vom 23.
Juni 2005 (GVBl. S. 322), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27.
August 2021 (GVBl. S. 995) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung ein Bedarf für eine solche
Förderung und Betreuung besteht.
Satz 1 gilt auch für Schülerinnen und
Schüler an Schulen mit dem sonder-
pädagogischen Förderschwerpunkt
„Geistige Entwicklung“ bis zum Ende
der Abschlussstufe sowie für Schüle-
rinnen und Schüler mit dem Förder-
schwerpunkt „Autismus“ an Auf-
tragsschulen bis zum Ende der Jahr-
gangsstufe 10. Der Bedarf wird für
die in Satz 1 genannten Schülerinnen
und Schüler sowie für die in Satz 2
genannten Schülerinnen und Schüler
bis einschließlich der Mittelstufe und
der Jahrgangsstufe 6 ohne weitere
Prüfung festgestellt und eine ergän-
zende Förderung und Betreuung ge-
währt. Für Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen 1 bis 6 und für

(6) Die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 1 bis 6 der Primar-
stufe erhalten ein Angebot ergänzen-
der Förderung und Betreuung, wenn
entsprechend § 4 Absatz 2 des Kinder-
tagesförderungsgesetzes vom 23. Juni
2005 (GVBl. S. 322), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 27. August
2021 (GVBl. S. 995) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung
ein Bedarf für eine solche Förderung
und Betreuung besteht. Satz 1 gilt
auch für Schülerinnen und Schüler an
Schulen mit dem sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“ bis zum Ende der Ab-
schlussstufe sowie für Schülerinnen
und Schüler mit dem Förderschwer-
punkt „Autismus“ an Auftragsschulen
bis zum Ende der Jahrgangsstufe 10.
Der Bedarf wird für die in Satz 1 ge-
nannten Schülerinnen und Schüler so-
wie für die in Satz 2 genannten Schüle-
rinnen und Schüler bis einschließlich
der Mittelstufe und der Jahrgangsstufe
6 ohne weitere Prüfung festgestellt
und eine ergänzende Förderung und
Betreuung gewährt. Für Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis
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die in Satz 2 genannten Schülerinnen
und Schüler wird die ergänzende För-
derung und Betreuung auch während
der Schulferien angeboten. Der Be-
treuungsumfang soll dem Bedarf der
Familie und insbesondere des Kindes
gerecht werden. Die Bedarfsfeststel-
lung erfolgt durch Bescheid des ört-
lich zuständigen Jugendamts, wel-
ches die Daten auch im Rahmen ei-
nes einheitlichen Verwaltungsverfah-
rens für die ergänzende Förderung
und Betreuung sowie die Kinderta-
gesförderung nutzen darf; die Daten
sind nach der Beendigung der ergän-
zenden Förderung und Betreuung zu
löschen, soweit die Daten nicht mehr
zur Abwicklung des Kostenbeteili-
gungs- oder des Finanzierungsverfah-
rens benötigt werden. Die ergän-
zende Förderung und Betreuung
wird als schulisches Angebot der zu-
ständigen Schulbehörde (§ 109 Ab-
satz 1 Satz 1) durch die öffentliche
Schule oder die Bereitstellung von
Plätzen bei Trägern der freien Ju-
gendhilfe, die mit Schulen kooperie-
ren, erbracht; im letztgenannten Fall
wird der Betreuungsvertrag zwischen
den Eltern und dem Träger der freien
Jugendhilfe abgeschlossen. Die er-
gänzende Förderung und Betreuung
unterliegt der Schulaufsicht nach die-
sem Gesetz, auch soweit sie von Trä-
gern der freien Jugendhilfe in Koope-
ration mit Schulen erbracht wird. An-
gebote ergänzender Förderung und
Betreuung richten sich nach dem
Berliner Bildungsprogramm für die
offene Ganztagsschule und müssen
hinsichtlich der Einrichtung und der
Personalausstattung den pädagogi-
schen und gesundheitlichen Anforde-
rungen an die Betreuung von Kin-
dern entsprechen. Die pädagogische
Arbeit in der ergänzenden Förderung
und Betreuung soll durch systemati-
sche Evaluation kontinuierlich reflek-
tiert und weiterentwickelt werden.
Können die Zeiten der ergänzenden
Förderung und Betreuung an der
Schule den Betreuungsbedarf nicht

die in Satz 2 genannten Schülerinnen
und Schüler wird Die ergänzende
Förderung und Betreuung wird auch
während der Schulferien angeboten.
Der Betreuungsumfang soll dem Be-
darf der Familie und insbesondere
des Kindes gerecht werden. Die Be-
darfsfeststellung erfolgt durch Be-
scheid des örtlich zuständigen Ju-
gendamts, welches die Daten auch
im Rahmen eines einheitlichen Ver-
waltungsverfahrens für die ergän-
zende Förderung und Betreuung so-
wie die Kindertagesförderung nutzen
darf; die Daten sind nach der Beendi-
gung der ergänzenden Förderung
und Betreuung zu löschen, soweit die
Daten nicht mehr zur Abwicklung des
Kostenbeteiligungs- oder des Finan-
zierungsverfahrens benötigt werden.
Die ergänzende Förderung und Be-
treuung wird als schulisches Angebot
der zuständigen Schulbehörde (§ 109
Absatz 1 Satz 1) der Schulaufsichts-
behörde durch die öffentliche Schule
oder die Bereitstellung von Plätzen
bei Trägern der freien Jugendhilfe,
die mit Schulen kooperieren, er-
bracht; im letztgenannten Fall wird
der Betreuungsvertrag der Betreu-
ungsvertrag wird zwischen den Sor-
geberechtigten und dem Jugend-
amt, im letztgenannten Fall zwischen
den Eltern Sorgeberechtigten und
dem Träger der freien Jugendhilfe
abgeschlossen. Die ergänzende För-
derung und Betreuung unterliegt der
Schulaufsicht nach diesem Gesetz,
auch soweit sie von Trägern der
freien Jugendhilfe in Kooperation mit
Schulen erbracht wird. Angebote er-
gänzender Förderung und Betreuung
richten sich nach dem Berliner Bil-
dungsprogramm für die offene Ganz-
tagsschule und müssen hinsichtlich
der Einrichtung und der Personalaus-
stattung den pädagogischen und ge-
sundheitlichen Anforderungen an die
Betreuung von Kindern entsprechen.
Die pädagogische Arbeit in der er-
gänzenden Förderung und Betreuung
soll durch systematische Evaluation

6 und für die in Satz 2 genannten Schü-
lerinnen und Schüler wird Die ergän-
zende Förderung und Betreuung wird
auch während der Schulferien angebo-
ten. Der Betreuungsumfang soll dem
Bedarf der Familie und insbesondere
des Kindes gerecht werden. Für Schü-
lerinnen und Schüler der ersten Jahr-
gangsstufe, für die bereits in der Ta-
geseinrichtung ein zusätzlicher Bedarf
an sozialpädagogischer Förderung
festgestellt wurde, können die Be-
darfsgrundlagen im Schuljahr der Auf-
nahme bis spätestens 31. Oktober
Gültigkeit behalten. Die Erziehungsbe-
rechtigten haben dazu ihr Einver-
ständnis zu geben. Die Bedarfsfeststel-
lung erfolgt durch Bescheid des örtlich
zuständigen Jugendamts, welches die
Daten auch im Rahmen eines einheitli-
chen Verwaltungsverfahrens für die er-
gänzende Förderung und Betreuung
sowie die Kindertagesförderung nut-
zen darf; die Daten sind nach der Be-
endigung der ergänzenden Förderung
und Betreuung zu löschen, soweit die
Daten nicht mehr zur Abwicklung des
Kostenbeteiligungs- oder des Finanzie-
rungsverfahrens benötigt werden. Die
ergänzende Förderung und Betreuung
wird als schulisches Angebot der zu-
ständigen Schulbehörde (§ 109 Absatz
1 Satz 1) der Schulaufsichtsbehörde
durch die öffentliche Schule oder die
Bereitstellung von Plätzen bei Trägern
der freien Jugendhilfe, die mit Schulen
kooperieren, erbracht; im letztgenann-
ten Fall wird der Betreuungsvertrag
der Betreuungsvertrag wird zwischen
den Sorgeberechtigten und dem Ju-
gendamt, im letztgenannten Fall zwi-
schen den Eltern Sorgeberechtigten
und dem Träger der freien Jugendhilfe
abgeschlossen. Die ergänzende Förde-
rung und Betreuung unterliegt der
Schulaufsicht nach diesem Gesetz,
auch soweit sie von Trägern der freien
Jugendhilfe in Kooperation mit Schulen
erbracht wird. Angebote ergänzender
Förderung und Betreuung richten sich
nach dem Berliner Bildungsprogramm
für die offene Ganztagsschule und
müssen hinsichtlich der Einrichtung
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abdecken oder liegt der Bedarf au-
ßerhalb der angebotenen Zeiten,
kann im Einzelfall zusätzliche Betreu-
ung bewilligt werden. Hierzu kann
das Angebot an Kindertagespflege-
stellen gemäß den Vorgaben des Kin-
dertagesförderungsgesetzes genutzt
werden. Die Teilnahme an der ergän-
zenden Förderung und Betreuung so-
wie an zusätzlichen Betreuungsange-
boten ist freiwillig. Die Kostenbeteili-
gung in den Jahrgangsstufen 4 bis 6
sowie für die Schülerinnen und Schü-
ler der Mittel-, Ober- und Abschluss-
stufe der Schulen mit dem sonderpä-
dagogischen Förderschwerpunkt
„Geistige Entwicklung“ sowie für die
Schülerinnen und Schüler mit dem
Förderschwerpunkt „Autismus“ an
Auftragsschulen richtet sich nach
dem Tagesbetreuungskostenbeteili-
gungsgesetz in der Fassung vom 23.
April 2010 (GVBl. S. 250), das zuletzt
durch Artikel 11 des Gesetzes vom
18. Dezember 2018 (GVBl. S. 710) ge-
ändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung; § 26 Absatz 1 Satz 4
des Kindertagesförderungs-gesetzes
findet entsprechende Anwendung.
Schülerinnen und Schüler aus dem
Land Brandenburg können im Rah-
men freier Kapazitäten ergänzende
Förderung und Betreuung erhalten,
wenn vom Leistungsverpflichteten
ein Betreuungsbedarf festgestellt
und die Kostenübernahme erklärt
wurde.

kontinuierlich reflektiert und weiter-
entwickelt werden. Können die Zei-
ten der ergänzenden Förderung und
Betreuung an der Schule den Betreu-
ungsbedarf nicht abdecken oder liegt
der Bedarf außerhalb der angebote-
nen Zeiten, kann im Einzelfall zusätz-
liche Betreuung bewilligt werden.
Hierzu kann das Angebot an Kinder-
tagespflegestellen gemäß den Vorga-
ben des Kindertagesförderungsgeset-
zes genutzt werden. Die Teilnahme
an der ergänzenden Förderung und
Betreuung sowie an zusätzlichen Be-
treuungsangeboten ist freiwillig. Die
Kostenbeteiligung in den Jahrgangs-
stufen 4 bis 6 sowie für die Schülerin-
nen und Schüler der Mittel-, Ober-
und Abschlussstufe der Schulen mit
dem sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“
sowie für die Schülerinnen und Schü-
ler mit dem Förderschwerpunkt „Au-
tismus“ an Auftragsschulen richtet
sich nach dem Tagesbetreuungskos-
tenbeteiligungsgesetz in der Fassung
vom 23. April 2010 (GVBl. S. 250),
das zuletzt durch Artikel 11 des Ge-
setzes vom 18. Dezember 2018
(GVBl. S. 710) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung; § 26
Absatz 1 Satz 4 des Kindertagesför-
derungsgesetzes findet entspre-
chende Anwendung. Schülerinnen
und Schüler aus dem Land Branden-
burg können im Rahmen freier Kapa-
zitäten ergänzende Förderung und
Betreuung erhalten, wenn vom Leis-
tungsverpflichteten ein Betreuungs-
bedarf festgestellt und die Kosten-
übernahme erklärt wurde.

und der Personalausstattung den pä-
dagogischen und gesundheitlichen An-
forderungen an die Betreuung von Kin-
dern entsprechen. Die pädagogische
Arbeit in der ergänzenden Förderung
und Betreuung soll durch systemati-
sche Evaluation kontinuierlich reflek-
tiert und weiterentwickelt werden.
Können die Zeiten der ergänzenden
Förderung und Betreuung an der
Schule den Betreuungsbedarf nicht ab-
decken oder liegt der Bedarf außerhalb
der angebotenen Zeiten, kann im Ein-
zelfall zusätzliche Betreuung bewilligt
werden. Hierzu kann das Angebot an
Kindertagespflegestellen gemäß den
Vorgaben des Kindertagesförderungs-
gesetzes genutzt werden. Die Teil-
nahme an der ergänzenden Förderung
und Betreuung sowie an zusätzlichen
Betreuungsangeboten ist freiwillig. Die
Kostenbeteiligung in den Jahrgangsstu-
fen 4 bis 6 sowie für die Schülerinnen
und Schüler der Mittel-, Ober- und Ab-
schlussstufe der Schulen mit dem son-
derpädagogischen Förderschwerpunkt
„Geistige Entwicklung“ sowie für die
Schülerinnen und Schüler mit dem För-
derschwerpunkt „Autismus“ an Auf-
tragsschulen richtet sich nach dem Ta-
gesbetreuungskostenbeteiligungsge-
setz in der Fassung vom 23. April 2010
(GVBl. S. 250), das zuletzt durch Artikel
11 des Gesetzes vom 18. Dezember
2018 (GVBl. S. 710) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung; §
26 Absatz 1 Satz 4 des Kindertagesför-
derungsgesetzes findet entsprechende
Anwendung. Schülerinnen und Schüler
aus dem Land Brandenburg können im
Rahmen freier Kapazitäten ergänzende
Förderung und Betreuung erhalten,
wenn vom Leistungsverpflichteten ein
Betreuungsbedarf festgestellt und die
Kostenübernahme erklärt wurde.

(7) Die für das Schulwesen zustän-
dige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, das Nähere zur Ausgestaltung
der ergänzenden Förderung und Be-
treuung, der außerunterrichtlichen
Förderung und Betreuung, des Ganz-
tagsbetriebs an der Ganztagsschule

(7) Die für das Schulwesen zustän-
dige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, das Nähere zur Ausgestaltung
der ergänzenden Förderung und Be-
treuung, der außerunterrichtlichen
Förderung und Betreuung, des Ganz-
tagsbetriebs an der Ganztagsschule

(7) Die für das Schulwesen zuständige
Senatsverwaltung wird ermächtigt, das
Nähere zur Ausgestaltung der ergän-
zenden Förderung und Betreuung, der
außerunterrichtlichen Förderung und
Betreuung, des Ganztagsbetriebs an
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und des Mittagessens durch Rechts-
verordnung zu regeln, insbesondere
1. das Verfahren der Anmeldung, der
Bedarfsprüfung und Aufnahme ein-
schließlich der Vorgaben für Ab-
schluss und Inhalt der Betreuungs-
verträge für die ergänzende Förde-
rung und Betreuung,
2. das Verfahren über den Nachweis
von freien Plätzen der ergänzenden
Förderung und Betreuung bei mit
Schulen kooperierenden Trägern der
freien Jugendhilfe,
3. die Voraussetzungen, unter denen
Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 und 6 in die ergän-
zende Förderung und Betreuung
während der Schulferien aufgenom-
men werden,
4. die Finanzierung der Leistungen
der Träger der freien Jugendhilfe und
von Angeboten im Rahmen von Ta-
gespflegestellen nach dem Kinderta-
gesförderungsgesetz (Absatz 6 Satz
12),
5. die Finanzierung der ergänzenden
Förderung und Betreuung und die Fi-
nanzierung der Kosten, die an Schu-
len in freier Trägerschaft in der Zeit
der verlässlichen Halbtagsgrund-
schule für außerunterrichtliche Be-
treuung und Förderung entstehen,
6. die personellen, organisatori-
schen, baulichen und räumlichen An-
forderungen an die ergänzende För-
derung und Betreuung,
7. das Verfahren bei der Genehmi-
gung von Angeboten der ergänzen-
den Förderung und Betreuung, die in
Schulen in freier Trägerschaft oder
von Trägern der freien Jugendhilfe
erbracht werden,
8. die Voraussetzungen, unter denen
zur Gewährleistung einer bedarfsge-
rechten Betreuung von dem Aufnah-
meverfahren nach den §§ 54 und 55a
abgewichen werden kann und die
betroffenen Schülerinnen und Schü-
ler einer anderen Schule zugewiesen
werden können,
9. die erforderliche Personalausstat-
tung für das pädagogische Personal
entsprechend dem Aufgabeninhalt,
dem Aufgabenumfang und der Auf-
gabenintensität für die ergänzende
Förderung und Betreuung; hierbei

und des Mittagessens durch Rechts-
verordnung zu regeln, insbesondere
1. das Verfahren der Anmeldung, der
Bedarfsprüfung und Aufnahme ein-
schließlich der Vorgaben für Ab-
schluss und Inhalt der Betreuungs-
verträge für die ergänzende Förde-
rung und Betreuung,
2. das Verfahren über den Nachweis
von freien Plätzen der ergänzenden
Förderung und Betreuung bei mit
Schulen kooperierenden Trägern der
freien Jugendhilfe,
3. die Voraussetzungen, unter denen
Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 und 6 in die ergän-
zende Förderung und Betreuung
während der Schulferien aufgenom-
men werden,

4. 2. die Finanzierung der Leistungen
der Träger der freien Jugendhilfe und
von Angeboten im Rahmen von Ta-
gespflegestellen nach dem Kinderta-
gesförderungsgesetz (Absatz 6 Satz
1211),
5. 3. die Finanzierung der ergänzen-
den Förderung und Betreuung und
die Finanzierung der Kosten, die an
SErsatzschulen Schulen in freier Trä-
gerschaft in der Zeit der verlässlichen
Halbtagsgrundschule für außerunter-
richtliche Betreuung und Förderung
verlässlichen Zeit der offenen Ganz-
tagsschule der Primarstufe für au-
ßerunterrichtliche Förderung und
Betreuung entstehen,
6. 4. die personellen, organisatori-
schen, baulichen und räumlichen An-
forderungen an die außerunterricht-
liche und ergänzende Förderung und
Betreuung,
7. 5. das Verfahren bei der Genehmi-
gung von Angeboten der außerun-
terrichtlichen und ergänzenden För-
derung und Betreuung, die in SEr-
satzschulen in freier Trägerschaft o-
der von Trägern der freien Jugend-
hilfe erbracht werden,
8. die Voraussetzungen, unter denen
zur Gewährleistung einer bedarfsge-
rechten Betreuung von dem Aufnah-
meverfahren nach den §§ 54 und 55a
abgewichen werden kann und die

der Ganztagsschule und des Mittages-
sens durch Rechtsverordnung zu re-
geln, insbesondere
1. das Verfahren der Anmeldung, der
Bedarfsprüfung und Aufnahme ein-
schließlich der Vorgaben für Abschluss
und Inhalt der Betreuungsverträge für
die ergänzende Förderung und Betreu-
ung,
2. das Verfahren über den Nachweis
von freien Plätzen der ergänzenden
Förderung und Betreuung bei mit
Schulen kooperierenden Trägern der
freien Jugendhilfe,
3. die Voraussetzungen, unter denen
Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 und 6 in die ergänzende
Förderung und Betreuung während
der Schulferien aufgenommen werden,

4. 2. die Finanzierung der Leistungen
der Träger der freien Jugendhilfe und
von Angeboten im Rahmen von Tages-
pflegestellen nach dem Kindertages-
förderungsgesetz (Absatz 6 Satz 1211),
5. 3. die Finanzierung der ergänzenden
Förderung und Betreuung und die Fi-
nanzierung der Kosten, die an SErsatz-
schulen Schulen in freier Trägerschaft
in der Zeit der verlässlichen Halbtags-
grundschule für außerunterrichtliche
Betreuung und Förderung verlässli-
chen Zeit der offenen Ganztagsschule
der Primarstufe für außerunterrichtli-
che Förderung und Betreuung entste-
hen,
6. 4. die personellen, organisatori-
schen, baulichen und räumlichen An-
forderungen an die außerunterrichtli-
che und ergänzende Förderung und
Betreuung,
7. 5. das Verfahren bei der Genehmi-
gung von Angeboten der außerunter-
richtlichen und ergänzenden Förde-
rung und Betreuung, die in SErsatz-
schulen in freier Trägerschaft oder von
Trägern der freien Jugendhilfe er-
bracht werden,
8. die Voraussetzungen, unter denen
zur Gewährleistung einer bedarfsge-
rechten Betreuung von dem Aufnah-
meverfahren nach den §§ 54 und 55a
abgewichen werden kann und die be-
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soll für das pädagogische Fachperso-
nal grundsätzlich eine Ausstattung
von 39 Wochenarbeitsstunden für je-
weils 22 Kinder zuzüglich Personalzu-
schlägen zugrunde gelegt werden,
10. Festlegungen über die Planung
und das statistische Erfassungsver-
fahren einschließlich der Einführung
und Durchführung eines bezirksüber-
greifenden IT-gestützten Planungs-,
Nachweis-, Finanzierungs- und Kos-
tenbeteiligungsverfahrens sowie der
Regelungen über Art und Umfang
der Daten, ihre Verarbeitung in Da-
teien und auf sonstigen Datenträ-
gern, ihre Löschung, ihre Übermitt-
lung und die Datensicherung,
11. zu Organisation und Verbindlich-
keit des Ganztagsangebots, zu den
personellen Anforderungen sowie
vorbehaltlich des Satzes 2 zum Mit-
tagessen,
12. das Nähere zur Evaluation nach
Absatz 6 Satz 10.
Der Senat wird ermächtigt, das Nä-
here zur Qualität des Schulmittages-
sens durch Rechtsverordnung zu re-
geln.

betroffenen Schülerinnen und Schü-
ler einer anderen Schule zugewiesen
werden können,
9. 6. die erforderliche Personalaus-
stattung für das pädagogische Perso-
nal entsprechend dem Aufgabenin-
halt, dem Aufgabenumfang und der
Aufgabenintensität für die ergän-
zende Förderung und Betreuung;
hierbei soll für das pädagogische
Fachpersonal grundsätzlich eine Aus-
stattung von 39 Wochenarbeitsstun-
den einer vollzeitbeschäftigten
Fachkraft für jeweils 22 Kinder zu-
züglich Personalzuschlägen zugrunde
gelegt werden,
10. 7. Festlegungen über die Planung
und das statistische Erfassungsver-
fahren einschließlich der Einführung
und Durchführung eines bezirksüber-
greifenden IT-gestützten Planungs-,
Nachweis-, Finanzierungs- und Kos-
tenbeteiligungsverfahrens sowie der
Regelungen über Art und Umfang
der Daten, ihre Verarbeitung in Da-
teien und auf sonstigen Datenträ-
gern, ihre Löschung, ihre Übermitt-
lung und die Datensicherung,
11. 8. zu Organisation und Verbind-
lichkeit des Ganztagsangebots, zu
den personellen Anforderungen so-
wie vorbehaltlich des Satzes 2 zum
Mittagessen.
12. das Nähere zur Evaluation nach
Absatz 6 Satz 10.
Der Senat wird ermächtigt, das Nä-
here zur Qualität des Schulmittages-
sens durch Rechtsverordnung zu re-
geln.

troffenen Schülerinnen und Schüler ei-
ner anderen Schule zugewiesen wer-
den können,
9. 6. die erforderliche Personalausstat-
tung für das pädagogische Personal
entsprechend dem Aufgabeninhalt,
dem Aufgabenumfang und der Aufga-
benintensität für die ergänzende För-
derung und Betreuung; hierbei soll für
das pädagogische Fachpersonal grund-
sätzlich eine Ausstattung von 39 Wo-
chenarbeitsstunden einer vollzeitbe-
schäftigten Fachkraft für jeweils 22 15
Kinder zuzüglich Personalzuschlägen
zugrunde gelegt werden,
10. 7. Festlegungen über die Planung
und das statistische Erfassungsverfah-
ren einschließlich der Einführung und
Durchführung eines bezirksübergrei-
fenden IT-gestützten Planungs-, Nach-
weis-, Finanzierungs- und Kostenbetei-
ligungsverfahrens sowie der Regelun-
gen über Art und Umfang der Daten,
ihre Verarbeitung in Dateien und auf
sonstigen Datenträgern, ihre Lö-
schung, ihre Übermittlung und die Da-
tensicherung,
11. 8. zu Organisation und Verbindlich-
keit des Ganztagsangebots, zu den per-
sonellen Anforderungen sowie vorbe-
haltlich des Satzes 2 zum Mittagessen.
12. das Nähere zur Evaluation nach Ab-
satz 6 Satz 10.
Der Senat wird ermächtigt, das Nähere
zur Qualität des Schulmittagessens
durch Rechtsverordnung zu regeln.

§ 27 Nähere Ausgestaltung der Se-
kundarstufe I

§ 27 Nähere Ausgestaltung der Se-
kundarstufe I

§ 27 Nähere Ausgestaltung der Sekun-
darstufe I

Die für das Schulwesen zuständige
Senatsverwaltung wird ermächtigt,
das Nähere zur Ausgestaltung der
Schularten und Bildungsgänge der
Sekundarstufe I durch Rechtsverord-
nung zu regeln, insbesondere
1. den Beginn und die Formen der
Fachleistungsdifferenzierung und die
Unterrichtsfächer und Lernbereiche,
in denen leistungsdifferenziert unter-
richtet wird,

Die für das Schulwesen zuständige
Senatsverwaltung wird ermächtigt,
das Nähere zur Ausgestaltung der
Schularten und Bildungsgänge der
Sekundarstufe I durch Rechtsverord-
nung zu regeln, insbesondere
1. den Beginn und die Formen der
Fachleistungsdifferenzierung und die
Unterrichtsfächer und Lernbereiche,
in denen leistungsdifferenziert unter-
richtet wird,

Die für das Schulwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, das
Nähere zur Ausgestaltung der Schular-
ten und Bildungsgänge der Sekundar-
stufe I durch Rechtsverordnung zu re-
geln, insbesondere
1. den Beginn und die Formen der
Fachleistungsdifferenzierung und die
Unterrichtsfächer und Lernbereiche, in
denen leistungsdifferenziert unterrich-
tet wird,
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2. die Einstufung der Schülerinnen
und Schüler in leistungsdifferenzierte
Kurse,
3. die Voraussetzungen und die Or-
ganisation von jahrgangsstufenüber-
greifendem Unterricht,
4. die Voraussetzungen und die
Durchführung von bilingualem Un-
terricht,
5. die Anforderungen und das Ver-
fahren für die nach § 22 Absatz 5
Satz 3 zu treffende Entscheidung,
6. die organisatorische und curricu-
lare Ausgestaltung der Jahrgangsstu-
fen 7 bis 10 unter besonderer Be-
rücksichtigung des Produktiven Ler-
nens und anderer Formen des Dua-
len Lernens einschließlich der Berufs-
und Studienorientierung,
7. die Voraussetzungen zum Erwerb
der Berufsbildungsreife einschließlich
der Voraussetzungen, unter denen
die Berufsbildungsreife bereits nach
Jahrgangsstufe 9 erworben werden
kann,
8. die Voraussetzungen zum Erwerb
der erweiterten Berufsbildungsreife,
9. die Voraussetzungen zum Erwerb
des mittleren Schulabschlusses,
10. die erforderlichen Qualifikatio-
nen zur Berechtigung zum Übergang
in die Einführungs- und Qualifikati-
onsphase der gymnasialen Ober-
stufe,
11. die Probezeit am Gymnasium,
wobei die Probezeit in der Regel ein
Jahr beträgt.

2. die Einstufung der Schülerinnen
und Schüler in leistungsdifferenzierte
Kurse,
3. die Voraussetzungen und die Or-
ganisation von jahrgangsstufenüber-
greifendem Unterricht,
4. die Voraussetzungen und die
Durchführung von bilingualem Un-
terricht,
5. die Anforderungen und das Ver-
fahren für die nach § 22 Absatz 5
Satz 3 zu treffende Entscheidung,
6. die organisatorische und curricu-
lare Ausgestaltung der Jahrgangsstu-
fen 7 bis 10 unter besonderer Be-
rücksichtigung des Produktiven Ler-
nens und anderer Formen des Dua-
len Lernens einschließlich der Berufs-
und Studienorientierung,
7. die Voraussetzungen zum Erwerb
der Berufsbildungsreife einschließlich
der Voraussetzungen, unter denen
die Berufsbildungsreife bereits nach
Jahrgangsstufe 9 erworben werden
kann,
8. die Voraussetzungen zum Erwerb
der erweiterten Berufsbildungsreife,
9. die Voraussetzungen zum Erwerb
des mittleren Schulabschlusses,
10. die erforderlichen Qualifikatio-
nen zur Berechtigung zum Übergang
in die Einführungs- und Qualifikati-
onsphase der gymnasialen Ober-
stufe,
11. die Probezeit am Gymnasium,
wobei die Probezeit in der Regel ein
Jahr beträgt.

2. die Einstufung der Schülerinnen und
Schüler in leistungsdifferenzierte
Kurse,
3. die Voraussetzungen und die Orga-
nisation von jahrgangsstufenübergrei-
fendem Unterricht,
4. die Voraussetzungen und die Durch-
führung von bilingualem Unterricht,
5. die Anforderungen und das Verfah-
ren für die nach § 22 Absatz 5 Satz 3 zu
treffende Entscheidung,
6. die organisatorische und curriculare
Ausgestaltung der Jahrgangsstufen 7
bis 10 unter besonderer Berücksichti-
gung des Produktiven Lernens und an-
derer Formen des Dualen Lernens ein-
schließlich der Berufs- und Studienori-
entierung,
7. die Voraussetzungen zum Erwerb
der Berufsbildungsreife einschließlich
der Voraussetzungen, unter denen die
Berufsbildungsreife bereits nach Jahr-
gangsstufe 9 erworben werden kann,
8. die Voraussetzungen zum Erwerb
der erweiterten Berufsbildungsreife,
9. die Voraussetzungen zum Erwerb
des mittleren Schulabschlusses,
10. die erforderlichen Qualifikationen
zur Berechtigung zum Übergang in die
Einführungs- und Qualifikationsphase
der gymnasialen Oberstufe,
11. die Probezeit am Gymnasium, wo-
bei die Probezeit in der Regel ein Jahr
beträgt.

§ 29 Berufsschule § 29 Berufsschule § 29 Berufsschule

3) Schülerinnen und Schüler, die
nicht in einem Berufsausbildungsver-
hältnis stehen, sind berechtigt, im
Anschluss an die Erfüllung der allge-
meinen Schulpflicht den Bildungs-
gang „Integrierte Berufsausbildungs-
vorbereitung“ zu besuchen, der auf
der Grundlage des individuellen Leis-
tungsvermögens der Schülerinnen
und Schüler durch Erweiterung der
berufsfeldübergreifenden und be-
rufsfeldbezogenen Kompetenzen so-
wie durch umfangreiche begleitete
Praxislernphasen in Betrieben die

(3) Schülerinnen und Schüler, die
nicht in einem Berufsausbildungsver-
hältnis stehen, die der Schulpflicht in
der Sekundarstufe II unterliegen,
sind berechtigt, im Anschluss an die
Erfüllung der allgemeinen Schul-
pflicht zur Erfüllung den Bildungs-
gang „Integrierte Berufsausbildungs-
vorbereitung“ zu besuchen, der auf
der Grundlage des individuellen Leis-
tungsvermögens der Schülerinnen
und Schüler durch Erweiterung der
berufsfeldübergreifenden und be-
rufsfeldbezogenen Kompetenzen so-
wie durch umfangreiche begleitete

(3) Schülerinnen und Schüler, die nicht
in einem Berufsausbildungsverhältnis
stehen, die der Schulpflicht in der Se-
kundarstufe II unterliegen, sind be-
rechtigt, im Anschluss an die Erfüllung
der allgemeinen Schulpflicht zur Erfül-
lung den Bildungsgang „Integrierte Be-
rufsausbildungsvorbereitung“ zu besu-
chen, der auf der Grundlage des indivi-
duellen Leistungsvermögens der Schü-
lerinnen und Schüler durch Erweite-
rung der berufsfeldübergreifenden
und berufsfeldbezogenen Kompeten-
zen sowie durch umfangreiche beglei-
tete Praxislernphasen in Betrieben die
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Voraussetzung für die Aufnahme ei-
ner beruflichen Ausbildung oder Tä-
tigkeit verbessern soll. Die Aufnahme
setzt einen Schulabschluss nicht vo-
raus. Der Bildungsgang kann in Ko-
operation mit den außerschulischen
Bildungsträgern durchgeführt wer-
den. Er führt zu keinem Berufsab-
schluss, kann jedoch den Erwerb von
Qualifizierungsbausteinen vorsehen.
Der Erwerb schulischer Abschlüsse
ist möglich. Der Bildungsgang kann
mit Vollzeit- oder Teilzeitunterricht
durchgeführt werden, er dauert in
beiden Fällen in der Regel ein Schul-
jahr. Absatz 1 Satz 6 gilt entspre-
chend.

Praxislernphasen in Betrieben die
Voraussetzung für die Aufnahme ei-
ner beruflichen Ausbildung oder Tä-
tigkeit verbessern soll. Darüber hin-
aus können auch andere Bewerbe-
rinnen und Bewerber aufgenommen
werden, die in keinem Berufsausbil-
dungsverhältnis stehen und über
keinen Berufsabschluss verfügen.
Die Aufnahme setzt einen Schulab-
schluss nicht voraus. Ziel des Bil-
dungsgangs ist es, auf der Grundlage
des individuellen Leistungsvermö-
gens der Schülerinnen und Schüler
die berufsfeldübergreifenden und
berufsfeldbezogenen Kompetenzen
zu stärken und so die Voraussetzun-
gen für die Aufnahme einer berufli-
chen Ausbildung oder Tätigkeit zu
verbessern. Der Bildungsgang sieht
anteilig schulische Phasen und be-
gleitete Praxislernphasen im Betrieb
vor. Der Bildungsgang kann in Ko-
operation mit außerschulischen Bil-
dungsträgern durchgeführt werden.
Er führt zu keinem Berufsabschluss,
kann jedoch den Erwerb von Qualifi-
zierungsbausteinen vorsehen. Der Er-
werb schulischer Abschlüsse ist mög-
lich.
Abhängig davon, ob die Schülerin o-
der der Schüler den Erwerb der Be-
rufsbildungsreife, der erweiterten
Berufsbildungsreife oder den mittle-
ren Schulabschluss anstrebt, erhöht
sich im Bildungsgang der Anteil des
berufsfeldübergreifenden Unter-
richts und verringert sich der Anteil
der Praxislernphasen; wird kein
Schulabschluss angestrebt, stehen
begleitete Praxislernphasen und die
Vermittlung von Übernahmeange-
boten im Vordergrund, durch die
überfachliche und berufsbezogene
Voraussetzungen für den Übergang
in eine berufliche Ausbildung oder
Tätigkeit geschaffen werden sollen.
Der Bildungsgang kann mit Vollzeit-
oder Teilzeitunterricht durchgeführt
werden, er dauert in beiden Fällen in
der Regel ein Schuljahr. Absatz 1 Satz
6 gilt entsprechend. Wurde an einer
allgemeinen Schule oder an einer

Voraussetzung für die Aufnahme einer
beruflichen Ausbildung oder Tätigkeit
verbessern soll. Darüber hinaus kön-
nen auch andere Bewerberinnen und
Bewerber aufgenommen werden, die
in keinem Berufsausbildungsverhält-
nis stehen und über keinen Berufsab-
schluss verfügen. Die Aufnahme setzt
einen Schulabschluss nicht voraus. Ziel
des Bildungsgangs ist es, auf der
Grundlage des individuellen Leis-
tungsvermögens der Schülerinnen
und Schüler die berufsfeldübergrei-
fenden und berufsfeldbezogenen
Kompetenzen zu stärken und so die
Voraussetzungen für die Aufnahme
einer beruflichen Ausbildung oder Tä-
tigkeit zu verbessern. Der Bildungs-
gang sieht anteilig schulische Phasen
und begleitete Praxislernphasen im
Betrieb vor. Der Bildungsgang kann in
Kooperation mit außerschulischen Bil-
dungsträgern durchgeführt werden. Er
führt zu keinem Berufsabschluss, kann
jedoch den Erwerb von Qualifizie-
rungsbausteinen vorsehen. Der Erwerb
schulischer Abschlüsse ist möglich.
Der Bildungsgang kann mit Vollzeit- o-
der Teilzeitunterricht durchgeführt
werden, er dauert in beiden Fällen in
der Regel ein Schuljahr. Absatz 1 Satz 6
gilt entsprechend. Wurde an einer all-
gemeinen Schule oder an einer Schule
mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt ein sonderpädagogi-
scher Förderbedarf festgestellt, gilt
diese Feststellung während des Be-
suchs des Bildungsgangs unverändert
fort, sofern nicht der Bedarf entfallen
ist. Einer erneuten Feststellung bedarf
es nicht.
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Schule mit sonderpädagogischem
Förderschwerpunkt ein sonderpäda-
gogischer Förderbedarf festgestellt,
gilt diese Feststellung während des
Besuchs des Bildungsgangs unverän-
dert fort, sofern nicht der Bedarf
entfallen ist. Einer erneuten Fest-
stellung bedarf es nicht.

§ 36 Grundsätze § 36 Grundsätze

(3) Die Schulaufsichtsbehörde trifft
auf Antrag der Erziehungsberechtig-
ten oder der Schule, an der die Schü-
lerin oder der Schüler angemeldet
wird oder die sie oder er besucht, die
Feststellung, ob die Schülerin oder
der Schüler sonderpädagogischen
Förderbedarf hat. Bei der Ermittlung
des Förderbedarfs kann die Schulauf-
sichtsbehörde ein sonderpädagogi-
sches Gutachten hinzuziehen und
sich der Beratung Dritter bedienen.
Sie hat die Erziehungsberechtigten
über mögliche Bildungswege ihrer
Kinder zu beraten.

unverändert (3) Die Schulaufsichtsbehörde trifft auf
Antrag der Erziehungsberechtigten o-
der der Schule, an der die Schülerin o-
der der Schüler angemeldet wird oder
die sie oder er besucht, die Feststel-
lung, ob die Schülerin oder der Schüler
sonderpädagogischen Förderbedarf
hat. Bei der Ermittlung des Förderbe-
darfs kann die Schulaufsichtsbehörde
ein sonderpädagogisches Gutachten
hinzuziehen und sich der Beratung
Dritter bedienen. Bei der Ermittlung
des Förderbedarfs ist gleichzeitig fest-
zustellen, ob im Einzelfall angemes-
sene Vorkehrungen für die Schülerin
oder den Schüler erforderlich sind;
diese sind bereitzustellen.  SDie Schul-
aufsichtsbehörde hat die Erziehungs-
berechtigten über mögliche Bildungs-
wege ihrer Kinder zu beraten.

§ 39 Nähere Ausgestaltung der son-
derpädagogischen Förderung

§ 39 Nähere Ausgestaltung der son-
derpädagogischen Förderung

§ 39 Nähere Ausgestaltung der son-
derpädagogischen Förderung

Die für das Schulwesen zuständige
Senatsverwaltung wird ermächtigt,
das Nähere über die sonderpädago-
gische Förderung durch Rechtsver-
ordnung zu regeln, insbesondere
1. die Ausgestaltung der sonderpäda-
gogischen Förderschwerpunkte ein-
schließlich der spezifischen Bildungs-
angebote,
2. das Verfahren zur Feststellung des
sonderpädagogischen Förderbedarfs
einschließlich der Anforderungen an
das sonderpädagogische Gutachten,
3. das Verfahren der sonderpädago-
gischen Förderung beim Übergang
von der Kindertagesstätte in die
Grundschule und in die ergänzende
Förderung und Betreuung einschließ-
lich des Verzichts auf eine Neu-Be-
auftragung eines sonderpädagogi-
schen Gutachtens oder einer sonder-
pädagogischen Stellungnahme zum

Die für das Schulwesen zuständige
Senatsverwaltung wird ermächtigt,
das Nähere über die sonderpädago-
gische Förderung durch Rechtsver-
ordnung zu regeln, insbesondere
1. die Ausgestaltung der sonderpäda-
gogischen Förderschwerpunkte ein-
schließlich der spezifischen Bildungs-
angebote,
2. das Verfahren zur Feststellung des
sonderpädagogischen Förderbedarfs
einschließlich der Anforderungen an
das sonderpädagogische Gutachten,
3. das Verfahren der sonderpädago-
gischen Förderung beim Übergang
von der Kindertagesstätte in die
Grundschule und in die ergänzende
Förderung und Betreuung einschließ-
lich des Verzichts auf eine Neu-Be-
auftragung eines sonderpädagogi-
schen Gutachtens oder einer sonder-
pädagogischen Stellungnahme zum

Die für das Schulwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, das
Nähere über die sonderpädagogische
Förderung durch Rechtsverordnung zu
regeln, insbesondere
1. die Ausgestaltung der sonderpäda-
gogischen Förderschwerpunkte ein-
schließlich der spezifischen Bildungs-
angebote und der angemessenen Vor-
kehrungen im Einzelfall,
2. das Verfahren zur Feststellung des
sonderpädagogischen Förderbedarfs
einschließlich der Anforderungen an
das sonderpädagogische Gutachten,
3. das Verfahren der sonderpädagogi-
schen Förderung beim Übergang von
der Kindertagesstätte in die Grund-
schule und in die ergänzende Förde-
rung und Betreuung einschließlich des
Verzichts auf eine Neu-Beauftragung
eines sonderpädagogischen Gutach-
tens oder einer sonderpädagogischen
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Zeitpunkt des Schuleintritts, soweit
eine sonderpädagogische Förderung
bereits in der Kindertagesbetreuung
erfolgte,
4. die Bildung, Zusammensetzung,
Aufgaben und Empfehlungskriterien
von Ausschüssen,
5. die Organisationsformen sonder-
pädagogischer Förderung und die
schulergänzenden Maßnahmen so-
wie die besonderen Organisations-
formen für die sonderpädagogischen
Förderschwerpunkte „emotional-so-
ziale Entwicklung“, „Autismus“ und
Unterricht für kranke Schülerinnen
und Schüler,
6. die Abweichungen von den Rege-
lungen der allgemeinen Schule im ge-
meinsamen Unterricht,
7. die Aufgaben der Schulen mit son-
derpädagogischem Förderschwer-
punkt, der sonderpädagogischen Ein-
richtungen sowie der Berufsschulen
mit sonderpädagogischen Aufgaben
ein-schließlich der abweichenden Re-
gelungen zu der allgemeinen Schule,
8. das Verfahren für den Übergang
von der Schule mit sonderpädagogi-
schem Förderschwerpunkt in die all-
gemeine Schule,
9. die Voraussetzungen für den Er-
werb des berufsorientierenden
Schulabschlusses und für die Gleich-
wertigkeit mit der Berufsbildungs-
reife,
10. die Schülerbeförderung und die
Schulwegbegleitung,
11. das Verfahren und die Kriterien
für die durch die Schulaufsichtsbe-
hörde vorzunehmende Auswahl der
Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf bei
Überschreitung der für den gemein-
samen Unterricht festgelegten Auf-
nahmekapazität, wobei insbesondere
die Übereinstimmungen der Förder-
möglichkeiten der Schule mit dem
entsprechenden festgestellten son-
derpädagogischen Förderbedarf und
weiteren Voraussetzungen (bei-
spielsweise Neigung, angestrebtes
Bildungsziel) und Lebensbedingun-
gen der Schülerin oder des Schülers

Zeitpunkt des Schuleintritts, soweit
eine sonderpädagogische Förderung
bereits in der Kindertagesbetreuung
erfolgte, das Verfahren zum Verlas-
sen einer Schule mit sonderpädago-
gischem Förderschwerpunkt und zur
Aufnahme an einer anderen Schule,
wenn der sonderpädagogische För-
derbedarf der Schülerin oder des
Schülers entfällt,
4. die Bildung, Zusammensetzung,
Aufgaben und Empfehlungskriterien
von Ausschüssen,
5. die Organisationsformen sonder-
pädagogischer Förderung und die
schulergänzenden Maßnahmen so-
wie die besonderen Organisations-
formen für die sonderpädagogischen
Förderschwerpunkte „emotional-so-
ziale Entwicklung“, „Autismus“ und
Unterricht für kranke Schülerinnen
und Schüler,
6. die Abweichungen von den Rege-
lungen der allgemeinen Schule im ge-
meinsamen Unterricht,
7. die Aufgaben der Schulen mit son-
derpädagogischem Förderschwer-
punkt, der sonderpädagogischen Ein-
richtungen sowie der Berufsschulen
mit sonderpädagogischen Aufgaben
einschließlich der abweichenden Re-
gelungen zu der allgemeinen Schule,
8. das Verfahren für den Übergang
von der Schule mit sonderpädagogi-
schem Förderschwerpunkt in die all-
gemeine Schule,
9. die Voraussetzungen für den Er-
werb des berufsorientierenden
Schulabschlusses und für die Gleich-
wertigkeit mit der Berufsbildungs-
reife,
10. die Schülerbeförderung und die
Schulwegbegleitung,
11. das Verfahren und die Kriterien
für die durch die Schulaufsichtsbe-
hörde vorzunehmende Auswahl der
Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf bei
Überschreitung der für den gemein-
samen Unterricht festgelegten Auf-
nahmekapazität, wobei insbesondere
die Übereinstimmungen der Förder-
möglichkeiten der Schule mit dem
entsprechenden festgestellten son-
derpädagogischen Förderbedarf und

Stellungnahme zum Zeitpunkt des
Schuleintritts, soweit eine sozialpäda-
gogische Förderung bereits in der Kin-
dertagesbetreuung erfolgte,
4. das Verfahren zum Verlassen einer
Schule mit sonderpädagogischem För-
derschwerpunkt und zur Aufnahme
an einer anderen Schule, wenn der
sonderpädagogische Förderbedarf der
Schülerin oder des Schülers entfällt,
4.5. die Bildung, Zusammensetzung,
Aufgaben und Empfehlungskriterien
von Ausschüssen,
5.6. die Organisationsformen sonder-
pädagogischer Förderung und die
schulergänzenden Maßnahmen sowie
die besonderen Organisationsformen
für die sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkte „emotional-soziale Ent-
wicklung“, „Autismus“ und Unterricht
für kranke Schülerinnen und Schüler,
6.7. die Abweichungen von den Rege-
lungen der allgemeinen Schule im ge-
meinsamen Unterricht,
7.8. die Aufgaben der Schulen mit son-
derpädagogischem Förderschwer-
punkt, der sonderpädagogischen Ein-
richtungen sowie der Berufsschulen
mit sonderpädagogischen Aufgaben
einschließlich der abweichenden Rege-
lungen zu der allgemeinen Schule,
8. 9. das Verfahren für den Übergang
von der Schule mit sonderpädagogi-
schem Förderschwerpunkt in die allge-
meine Schule,
9.10. die Voraussetzungen für den Er-
werb des berufsorientierenden Schul-
abschlusses und für die Gleichwertig-
keit mit der Berufsbildungsreife,
10.11. die Schülerbeförderung und die
Schulwegbegleitung,
11.12. das Verfahren und die Kriterien
für die durch die Schulaufsichtsbe-
hörde vorzunehmende Auswahl der
Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf bei
Überschreitung der für den gemeinsa-
men Unterricht festgelegten Aufnah-
mekapazität, wobei insbesondere die
Übereinstimmungen der Fördermög-
lichkeiten der Schule mit dem entspre-
chenden festgestellten sonderpädago-
gischen Förderbedarf und weiteren
Voraussetzungen (beispielsweise Nei-
gung, angestrebtes Bildungsziel) und
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(beispielsweise Wohnortnähe, sozi-
ale Bindungen) zu berücksichtigen
sind,
12. das Verfahren und die Kriterien
für die durch die Schulaufsichtsbe-
hörde vorzunehmende Auswahl der
Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf an
einer Inklusiven Schwerpunktschule
bei Überschreitung der für Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf festgelegten
Aufnahmekapazität, wobei die Spezi-
alisierung der Schule für einen oder
mehrere sonderpädagogische För-
derschwerpunkte, die Erreichbarkeit
anderer vergleichbar geeigneter
Schulstandorte und die pädagogisch
sowie organisatorisch sachgerechte
Verteilung der verfügbaren Plätze in-
nerhalb der verschiedenen Förder-
schwerpunkte an der jeweiligen
Schule sowie an den alternativen
Standorten zu berücksichtigen ist,
13. die Ausgestaltung der Auftrags-
schulen für Autismus.

weiteren Voraussetzungen (bei-
spielsweise Neigung, angestrebtes
Bildungsziel) und Lebensbedingun-
gen der Schülerin oder des Schülers
(beispielsweise Wohnortnähe, sozi-
ale Bindungen) zu berücksichtigen
sind,
12. das Verfahren und die Kriterien
für die durch die Schulaufsichtsbe-
hörde vorzunehmende Auswahl der
Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf an
einer Inklusiven Schwerpunktschule
bei Überschreitung der für Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf festgelegten
Aufnahmekapazität, wobei die Spezi-
alisierung der Schule für einen oder
mehrere sonderpädagogische För-
derschwerpunkte, die Erreichbarkeit
anderer vergleichbar geeigneter
Schulstandorte und die pädagogisch
sowie organisatorisch sachgerechte
Verteilung der verfügbaren Plätze in-
nerhalb der verschiedenen Förder-
schwerpunkte an der jeweiligen
Schule sowie an den alternativen
Standorten zu berücksichtigen ist,
13. das Verfahren und die Kriterien
für die Auswahl der Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf bei Überschrei-
tung der Aufnahmekapazität an ei-
ner Schule mit sonderpädagogi-
schem Förderschwerpunkt,
14. die Ausgestaltung der Auftrags-
schulen für Autismus.

Lebensbedingungen der Schülerin oder
des Schülers (beispielsweise Wohnort-
nähe, soziale Bindungen) zu berück-
sichtigen sind,
12.13. das Verfahren und die Kriterien
für die durch die Schulaufsichtsbe-
hörde vorzunehmende Auswahl der
Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf an einer
Inklusiven Schwerpunktschule bei
Überschreitung der für Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf festgelegten Aufnahme-
kapazität, wobei die Spezialisierung
der Schule für einen oder mehrere
sonderpädagogische Förderschwer-
punkte, die Erreichbarkeit anderer ver-
gleichbar geeigneter Schulstandorte
und die pädagogisch sowie organisato-
risch sachgerechte Verteilung der ver-
fügbaren Plätze innerhalb der ver-
schiedenen Förderschwerpunkte an
der jeweiligen Schule sowie an den al-
ternativen Standorten zu berücksichti-
gen ist,
14. das Verfahren und die Kriterien
für die Auswahl der Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf bei Überschreitung der
Aufnahmekapazität an einer Schule
mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt,
13.15. die Ausgestaltung der Auftrags-
schulen für Autismus.

§ 42 Beginn und Dauer der allgemei-
nen Schulpflicht

§ 42 Beginn und Dauer der allgemei-
nen Schulpflicht

§ 42 Beginn und Dauer der allgemei-
nen Schulpflicht
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(4) Die allgemeine Schulpflicht dau-
ert zehn Schulbesuchsjahre und wird
durch den Besuch einer Grundschule
und einer weiterführenden allge-
meinbildenden Schule erfüllt. Die
Schülerinnen und Schüler können
das zehnte Schulbesuchsjahr auch
durch den Besuch einer beruflichen
Schule erfüllen, wenn sie die Berufs-
bildungsreife erworben haben und
der Schulaufsichtsbehörde ein Be-
rufsausbildungsverhältnis im Sinne
des Berufsbildungsgesetzes nachwei-
sen.

(4) Die allgemeine Schulpflicht dau-
ert zehn Schulbesuchsjahre und wird
durch den Besuch einer Grundschule
und einer weiterführenden allge-
meinbildenden Schule erfüllt. Die
Schülerinnen und Schüler können
das zehnte Schulbesuchsjahr auch
durch den Besuch einer beruflichen
Schule erfüllen, wenn sie die Berufs-
bildungsreife erworben haben und
der Schulaufsichtsbehörde ein Be-
rufsausbildungsverhältnis im Sinne
des Berufsbildungsgesetzes nachwei-
sen. Die allgemeine Schulpflicht en-
det spätestens mit der Beendigung
des Schuljahres, in dem das 18. Le-
bensjahr vollendet wird.

(4) Die allgemeine Schulpflicht dauert
zehn Schulbesuchsjahre und wird
durch den Besuch einer Grundschule
und einer weiterführenden allgemein-
bildenden Schule erfüllt. Die Schülerin-
nen und Schüler können das zehnte
Schulbesuchsjahr auch durch den Be-
such einer beruflichen Schule erfüllen,
wenn sie die Berufsbildungsreife er-
worben haben und der Schulaufsichts-
behörde ein Berufsausbildungsverhält-
nis im Sinne des Berufsbildungsgeset-
zes nachweisen.

§ 43 Beginn und Dauer der Berufs-
schulpflicht

§ 43 Beginn und Dauer der Berufs-
schulpflicht Schulpflicht in der Se-
kundarstufe II

§ 43 Beginn und Dauer der Schul-
pflicht in der Sekundarstufe II

(1) Nach Erfüllung der allgemeinen
Schulpflicht wird berufsschulpflichtig,
wer in einem Berufsausbildungsver-
hältnis im Sinne des Berufsbildungs-
gesetzes steht. Die Schülerin oder
der Schüler muss bis zum Ende des
Berufsausbildungsverhältnisses die
Berufsschule besuchen.

(1) Nach Erfüllung der allgemeinen
Schulpflicht wird berufsschulpflichtig,
wer in einem Berufsausbildungsver-
hältnis im Sinne des Berufsbildungs-
gesetzes steht. Die Schülerin oder
der Schüler muss bis zum Ende des
Berufsausbildungsverhältnisses die
Berufsschule besuchen. beginnt die
Pflicht zum Besuch einer beruflichen
Schule oder eines anderen Bildungs-
gangs der Sekundarstufe II; die
Pflicht kann auch durch den weite-
ren Besuch der Sekundarstufe I er-
füllt werden.

(1) Nach Erfüllung der allgemeinen
Schulpflicht wird berufsschulpflichtig,
wer in einem Berufsausbildungsver-
hältnis im Sinne des Berufsbildungsge-
setzes steht. Die Schülerin oder der
Schüler muss bis zum Ende des Berufs-
ausbildungsverhältnisses die Berufs-
schule besuchen. beginnt die Pflicht
zum Besuch einer beruflichen Schule
oder eines anderen Bildungsgangs der
Sekundarstufe II.

(4) Jugendliche, die nach Erfüllung
der allgemeinen Schulpflicht weder
in ein Berufsausbildungsverhältnis
eintreten noch einen berufsvorbe-
reitenden Lehrgang nach § 29 Ab-
satz 5 besuchen, sind unabhängig
von dem besuchten Bildungsgang
mindestens für ein weiteres Schul-
besuchsjahr schulpflichtig. Die
Schulpflicht endet in diesem Fall
spätestens mit Beendigung des
Schuljahres, in dem das 18. Lebens-
jahr vollendet wird. Die Schulauf-
sichtsbehörde kann vor Ablauf der
Schulpflicht feststellen, dass die bis-
herige Ausbildung einen weiteren
Schulbesuch entbehrlich macht oder
eine sinnvolle Förderung durch ei-
nen weiteren Schulbesuch nicht zu

(4) Jugendliche, die nach Erfüllung der
allgemeinen Schulpflicht weder in ein
Berufsausbildungsverhältnis eintreten
noch einen berufsvorbereitenden
Lehrgang nach § 29 Absatz 5 besu-
chen, sind unabhängig von dem be-
suchten Bildungsgang mindestens für
ein weiteres Schulbesuchsjahr schul-
pflichtig. Die Schulaufsichtsbehörde
kann vor Ablauf der Schulpflicht fest-
stellen, dass die bisherige Ausbildung
einen weiteren Schulbesuch entbehr-
lich macht; mit dieser Feststellung en-
det die Schulpflicht.
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erwarten ist; mit dieser Feststellung
endet die Schulpflicht.

§ 43a Befreiung von der Schulpflicht § 43a Befreiung von der Schulpflicht

(1) Die Schulaufsichtsbehörde kann
eine Schülerin oder einen Schüler
von der Schulpflicht befreien, wenn
ein besonderer Grund vorliegt.

(1) Die Schulaufsichtsbehörde kann
eine Schülerin oder einen Schüler von
der Schulbesuchspflicht befreien,
wenn ein besonderer Grund vorliegt.

§ 43b Ruhen der Schulpflicht § 43b Ruhen der Schulpflicht

bisher in § 41 Abs. 3a geregelt:

(3a) Für Schülerinnen und Schüler
kann die Schulbesuchspflicht vo-
rübergehend ganz oder teilweise ru-
hen. Hierüber entscheidet die Schul-
aufsichtsbehörde auf Antrag der
Klassenkonferenz nach Anhörung der
Schülerin oder des Schülers und sei-
ner oder ihrer Erziehungsberechtig-
ten auf Grundlage einer Stellung-
nahme des Schulpsychologischen und
Inklusionspädagogischen Beratungs-
und Unterstützungszentrums. Die
Vertreterinnen und Vertreter der
Schülerinnen und Schüler sowie der
Erziehungsberechtigten nehmen an
den Beratungen nur teil, wenn die
betroffene Schülerin oder der be-
troffene Schüler und ihre oder seine
Erziehungsberechtigten dies wün-
schen. Die Entscheidung ist durch die
Schulaufsichtsbehörde spätestens
nach drei Monaten erstmalig zu
überprüfen. Über die Teilnahme an
temporären alternativen Bildungs-
und Erziehungsangeboten entschei-
det die Schulaufsichtsbehörde mit Zu-
stimmung der Schülerinnen und
Schüler sowie ihrer Erziehungsbe-
rechtigten.

(1) Wenn eine Schülerin oder ein
Schüler durch Verhalten in der
Schule, bei schulischen Veranstal-
tungen außerhalb des Schulgeländes
oder auf dem Schulweg Leben, Ge-
sundheit oder sexuelle Selbstbe-
stimmung anderer am Schulleben
beteiligter Personen gefährdet oder
bedroht oder andere Personen dazu
anstiftet und sich von diesem Ver-
halten weder durch Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen im Sinne der
§§ 62 und 63 noch durch sonstige
mildere Maßnahmen abhalten lässt,
können die Erziehungsberechtigten
oder die volljährige Schülerin oder
der volljährige Schüler selbst einen
Antrag auf Befreiung von der Schul-
pflicht nach § 43a stellen mit dem
Ziel, die Gefährdung oder Bedro-
hung oder Anstiftung dazu zu been-
den und Zeit für unterstützende
Maßnahmen zu finden. Wird unter
den Voraussetzungen des Satzes 1
ein Antrag auf Befreiung von der
Schulpflicht nicht gestellt, kann die
Schulaufsichtsbehörde auf Antrag
der Klassenkonferenz und auf Grund
einer Stellungnahme des zuständi-
gen Schulpsychologischen und Inklu-
sionspädagogischen Beratungs- und
Unterstützungszentrums das vo-
rübergehende vollständige oder teil-
weise Ruhen der Schulpflicht und
den Ausschluss vom Unterricht und
von anderen schulischen Veranstal-
tungen anordnen. Die betroffene
Schülerin oder der betroffene Schü-
ler und die Erziehungsberechtigten
sind zuvor zu hören. Von der Schüle-
rin oder dem Schüler oder den Erzie-
hungsberechtigten im Rahmen der
Anhörung vorgelegte ärztliche oder
therapeutische Auskünfte, Atteste

(1) Bei wiederholter Eigen- oder
Fremdgefährdung in der Schule, bei
schulischen Veranstaltungen außer-
halb des Schulgeländes oder auf dem
Schulweg kann ein Schüler oder eine
Schülerin für maximal 3 Monate vom
Schulbesuch ausgeschlossen wer-
den, wenn bei Einsichtsfähigkeit des
Schülers oder der Schülerin nachweis-
lich zuvor mindestens drei Erziehungs-
oder Ordnungsmaßnahmen gem. §§
62, 63 eingesetzt wurden, darunter
mindestens eine Maßnahme gem. §
63 Abs. 2 Nr. 2, wenn bei Vorliegen ei-
nes festgestellten Förderbedarfs
nachweislich alle angemessenen Vor-
kehrungen gem. § 5 LGBG sowie §§ 4
Abs. 3, 36 Abs. 3 und 39 Abs. 1 Nr. 1
entsprechend dem jeweiligen Förder-
bedarf zur Teilhabe an Bildung ver-
wirklicht wurden und wenn nachweis-
lich keine Verletzung der Aufsichts-
pflicht gem. § 51 durch die Schule vor-
liegt. Der Antrag auf Ausschluss vom
Besuch des Schulbesuchs erfolgt
durch die Klassenkonferenz, die Ent-
scheidung trifft die Schulaufsichtsbe-
hörde. Zuvor sind die Schülerin oder
der Schüler und ihre oder seine Sorge-
berechtigten anzuhören, eine Stel-
lungnahme des zuständigen SIBUZ ist
einzuholen sowie auf Wunsch der Sor-
geberechtigten und/oder der Schüle-
rin oder des Schülers die Stellung-
nahme einer Psychologin oder eines
Psychologen nach Wahl oder einer an-
deren von ihnen benannten Fach-
kraft. Eine Verlängerung des Aus-
schlusses ist nur nach erneuter Anhö-
rung der Sorgeberechtigten und der
Schülerin oder des Schülers sowie er-
neuter Stellungnahme des SIBUZ und
eines Psychologen oder einer Psycho-
login oder einer anderen Fachkraft
nach Wahl zulässig; ein Schulaus-
schluss von mehr als 6 Monaten ohne
Unterbrechung ist unzulässig, ein
Schulausschluss von mehr als einem
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oder Gutachten werden von der
Schulaufsichtsbehörde berücksich-
tigt. Die Schulaufsichtsbehörde hat
eine Anordnung nach Satz 2 zu über-
prüfen, sobald eine Änderung des
Verhaltens der Schülerin oder des
Schülers zu erwarten ist, spätestens
nach drei Monaten. Spätestens nach
zwölf Monaten eines vollständigen
Ruhens der Schulpflicht und eines
Ausschlusses vom Unterricht und
von anderen schulischen Veranstal-
tungen muss die Fortsetzung der
Beschulung erprobt werden, wenn
die Erziehungsberechtigten oder die
volljährige Schülerin oder der voll-
jährige Schüler dies bei der Schul-
aufsichtsbehörde beantragen. Die
Schulaufsichtsbehörde plant und ko-
ordiniert im Zusammenwirken mit
der Schule, dem zuständigen Schul-
psychologischen und Inklusionspä-
dagogischen Beratungs- und Unter-
stützungszentrum und, soweit im
Einzelfall erforderlich, weiteren Be-
hörden, Einrichtungen und Diensten
die Vorbereitung der Wiedereinglie-
derung in die Schule. Sie bezieht da-
bei die betroffene Schülerin oder
den betroffenen Schüler und die Er-
ziehungsberechtigten ein. Satz 3 gilt
entsprechend.

Jahr verboten. Während der Dauer
des Ausschlusses sind temporäre al-
ternative Bildungs- und Erziehungsan-
gebote in Kooperation mit der Ju-
gendhilfe bereitzustellen. Über die
Teilnahme an diesen alternativen Bil-
dungs- und Erziehungsangeboten ent-
scheidet die Schulaufsichtsbehörde
mit Zustimmung der Schülerin oder
des Schülers sowie ihrer oder seiner
Sorgeberechtigten. Wünschen die
Schülerin oder der Schüler und ihre o-
der seine Sorgeberechtigten selbst ein
Aussetzen der Schulbesuchspflicht,
um therapeutische Maßnahmen
durchzuführen, ist bei der Schulauf-
sichtsbehörde ein Antrag auf Befrei-
ung von der Schulbesuchspflicht zu
stellen.

(2) Für Jugendliche ruht die Schul-
pflicht nach § 43 Absatz 4 insbeson-
dere für die Dauer des Wehrdiens-
tes oder eines freiwilligen sozialen
oder ökologischen Jahres oder ande-
rer Freiwilligendienste. Die Schul-
pflicht kann auf Antrag für die Dauer
des Besuchs einer Bildungseinrich-
tung oder in sonstigen begründeten
Einzelfällen ruhen. Absatz 1 bleibt
unberührt.

(2) Für Jugendliche ruht die Schul-
pflicht nach § 43 Absatz 4 insbeson-
dere für die Dauer eines freiwilligen
sozialen oder ökologischen Jahres o-
der anderer Freiwilligendienste. Die
Schulpflicht kann auf Antrag für die
Dauer des Besuchs einer Bildungsein-
richtung, mit der Ausnahme von
Werkstätten für Menschen mit Behin-
derungen, oder in sonstigen begrün-
deten Einzelfällen ruhen. Absatz 1
bleibt unberührt.

§ 46 Rechte und Pflichten der Schü-
lerinnen und Schüler

§ 46 Rechte und Pflichten der Schü-
lerinnen und Schüler

§ 46 Rechte und Pflichten der Schüle-
rinnen und Schüler

(5) Schülerinnen und Schüler können
aus wichtigem Grund auf Antrag vom
Unterricht beurlaubt oder von der
Teilnahme an einzelnen Unterrichts-
oder Schulveranstaltungen befreit
werden. Eine Schülerin wird bis zu

unverändert (5) Schülerinnen und Schüler können
aus wichtigem Grund auf Antrag vom
Unterricht beurlaubt oder von der Teil-
nahme an einzelnen Unterrichts- oder
Schulveranstaltungen befreit werden.
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vier Monaten vor und sechs Mona-
ten nach der Geburt ihres Kindes be-
urlaubt; über den Antrag entscheidet
die zuständige Schulbehörde.

Schülerinnen und Schüler in einem
dualen Ausbildungsverhältnis sind
an Tagen, an denen ihr Ausbildungs-
betrieb oder ihre Dienststelle be-
streikt wird, beurlaubt. Eine Schülerin
wird bis zu vier Monaten vor und sechs
Monaten nach der Geburt ihres Kindes
beurlaubt; über den Antrag entschei-
det die zuständige Schulbehörde.

§ 56 Übergang in die Sekundarstufe
I

§ 56 Übergang in die Sekundarstufe
I

§ 56 Übergang in die Sekundarstufe I

(3) Die Erziehungsberechtigten sind
bei ihrer Entscheidung nach Absatz 1
Satz 1 nicht an die Förderprognose
der Grundschule oder der Gemein-
schaftsschule gebunden. Sie ist der
weiterführenden Schule bei der An-
meldung des Kindes vorzulegen. Die
Erziehungsberechtigten können ihr
Kind, dessen Förderprognose eine
durch Rechtsverordnung nach Absatz
9 festgesetzte Durchschnittsnote er-
reicht oder überschreitet, nur dann
an einem Gymnasium anmelden,
wenn sie an einem weiteren Bera-
tungsgespräch teilgenommen haben.

(3) Die Erziehungsberechtigten sind
bei ihrer Entscheidung nach Absatz 1
Satz 1 nicht an die Förderprognose
der Grundschule oder der Gemein-
schaftsschule gebunden. Die Förder-
prognose ist der weiterführenden
Schule bei der Anmeldung des Kindes
vorzulegen. Aus den am Ende der
Jahrgangsstufe 5 und den im ersten
Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 6
erteilten Zeugnisnoten in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik und
Fremdsprache wird ein Zahlenwert
gebildet. Die Erziehungsberechtigten
können ihr Kind, dessen Förderprog-
nose eine durch Rechtsverordnung
nach Absatz 9 festgesetzte Durch-
schnittsnote erreicht oder über-
schreitet, den Zahlenwert von 14
überschreitet, nur dann an einem
Gymnasium anmelden, wenn sie an
einem weiteren Beratungsgespräch
teilgenommen haben. die Eignung
für den Besuch des Gymnasiums im
Rahmen der Teilnahme an einem
Probeunterricht nachgewiesen wird.

(3) Die Erziehungsberechtigten sind bei
ihrer Entscheidung nach Absatz 1 Satz
1 nicht an die Förderprognose der
Grundschule oder der Gemeinschafts-
schule gebunden. Die Förderprognose
ist der weiterführenden Schule bei der
Anmeldung des Kindes vorzulegen. Die
Erziehungsberechtigten können ihr
Kind, dessen Förderprognose eine
durch Rechtsverordnung nach Absatz 9
festgesetzte Durchschnittsnote er-
reicht oder überschreitet, nur dann an
einem Gymnasium anmelden, wenn
sie an einem weiteren Beratungsge-
spräch teilgenommen haben. die Eig-
nung für den Besuch des Gymnasiums
im Rahmen der Teilnahme an einem
Probeunterricht nachgewiesen wird.

(9) Die für das Schulwesen zustän-
dige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, das Nähere über den Übergang
und die Aufnahme in die Sekundar-
stufe I durch Rechtsverordnung zu
regeln, insbesondere
1. das Verfahren und die Kriterien für
die Förderprognose, die Festsetzung
der Durchschnittsnote nach Absatz 3
Satz 3 und die verbindlichen Bera-
tungsgespräche gemäß Absatz 2 und
3,

(9) Die für das Schulwesen zustän-
dige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, das Nähere über den Übergang
und die Aufnahme in die Sekundar-
stufe I durch Rechtsverordnung zu
regeln, insbesondere
1. Vorgaben für standardisierte Ar-
beiten im Rahmen von Schulleis-
tungstests sowie das Verfahren und
die Kriterien für die Förderprognose,
die Festsetzung der Durchschnitts-
note nach Absatz 3 Satz 3 und die
verbindlichen Beratungsgespräche
gemäß Absatz 2 und 3, nach Absatz 2
und 3, Abweichungen vom Zahlen-
wert nach Absatz 3 Satz 2 und 3 und

(9) Die für das Schulwesen zuständige
Senatsverwaltung wird ermächtigt, das
Nähere über den Übergang und die
Aufnahme in die Sekundarstufe I durch
Rechtsverordnung zu regeln, insbeson-
dere
1. das Verfahren und die Kriterien für
die Förderprognose, die Festsetzung
der Durchschnittsnote nach Absatz 3
Satz 3 2 und die verbindlichen Bera-
tungsgespräche gemäß Absatz 2 und 3,
2. die Einzelheiten und das Verfahren
der Eignungsfeststellung im Rahmen
eines Probeunterrichts für die Auf-
nahme am Gymnasium gemäß Absatz
3 Satz 3,
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2. die Einzelheiten der Aufnahmekri-
terien der Schule im Sinne von Ab-
satz 6, wobei als Kriterien insbeson-
dere in Betracht kommen:
a) Leistung und Kompetenzen,
b) Übereinstimmung des Leistungs-
bildes oder der sonstigen persönli-
chen Voraussetzungen der Schülerin
oder des Schülers mit den Ausprä-
gungen des Schulprogramms,
c) das Ergebnis eines Auswahlge-
sprächs oder eines anderen spezifi-
schen Eignungsfeststellungsverfah-
rens;
die Anwendung der Aufnahmekrite-
rien bei der Aufnahmeentscheidung
sowie das Nähere über das Verfah-
ren für die Aufnahme einschließlich
der Eignungsfeststellung, die Festle-
gung, ob die Aufnahme unbeschadet
von Absatz 6 Nummer 1 zunächst
nach Absatz 6 Nummer 2 oder Num-
mer 3 erfolgt, sowie die Besonder-
heiten für den Fall, dass es an einer
Festlegung der Aufnahme-kriterien
oder eines Verfahrens für die Auf-
nahme fehlt,
3. besondere Härtefälle nach Absatz
6 Nummer 1,
4. die Besonderheiten für den alt-
sprachlichen Bildungsgang.
Abweichend von Satz 1 Nummer 2
Buchstabe a und b finden an der Ge-
meinschaftsschule die Leistung und
das Leistungsbild als alleinige Auf-
nahmekriterien keine Anwendung,
das Eignungsfeststellungsverfahren
nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c
darf nicht allein auf Leistungskrite-
rien abstellen. In der Rechtsverord-
nung ist für die Jahrgangsstufe 7 in
Integrierten Sekundarschulen, Ge-
meinschaftsschulen und Gymnasien
sowie für die Jahrgangsstufe 8 in In-
tegrierten Sekundarschulen und Ge-

das verbindliche Beratungsgespräch
gemäß Absatz 2 Satz 1,
2. die Einzelheiten und das Verfah-
ren der Eignungsfeststellung im Rah-
men eines Probeunterrichts für die
Aufnahme am Gymnasium gemäß
Absatz 3 Satz 3,
3. die Einzelheiten der Aufnahmekri-
terien der Schule im Sinne von Ab-
satz 6, wobei als Kriterien insbeson-
dere in Betracht kommen:
a) Leistung und Kompetenzen,
b) Übereinstimmung des Leistungs-
bildes oder der sonstigen persönli-
chen Voraussetzungen der Schülerin
oder des Schülers mit den Ausprä-
gungen des Schulprogramms,
c) das Ergebnis eines Auswahlge-
sprächs oder eines anderen spezifi-
schen Eignungsfeststellungsverfah-
rens;
die Anwendung der Aufnahmekrite-
rien bei der Aufnahmeentscheidung
sowie das Nähere über das Verfah-
ren für die Aufnahme einschließlich
der Eignungsfeststellung, die Festle-
gung, ob die Aufnahme unbeschadet
von Absatz 6 Nummer 1 zunächst
nach Absatz 6 Nummer 2 oder Num-
mer 3 erfolgt, sowie die Besonder-
heiten für den Fall, dass es an einer
Festlegung der Aufnahmekriterien o-
der eines Verfahrens für die Auf-
nahme fehlt,
4. besondere Härtefälle nach Absatz
6 Nummer 1,
5. die Besonderheiten für den alt-
sprachlichen Bildungsgang.
Abweichend von Satz 1 Nummer 3
Buchstabe a und b finden an der Ge-
meinschaftsschule die Leistung und
das Leistungsbild als alleinige Auf-
nahmekriterien keine Anwendung,
das Eignungsfeststellungsverfahren
nach Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c
darf nicht allein auf Leistungskrite-
rien abstellen. In der Rechtsverord-
nung ist für die Jahrgangsstufe 7 in
Integrierten Sekundarschulen, Ge-
meinschaftsschulen und Gymnasien
sowie für die Jahrgangsstufe 8 in In-
tegrierten Sekundarschulen und Ge-

3. die Einzelheiten der Aufnahmekrite-
rien der Schule im Sinne von Absatz 6,
wobei als Kriterien insbesondere in Be-
tracht kommen:
a) Leistung und Kompetenzen,
b) Übereinstimmung des Leistungsbil-
des oder der sonstigen persönlichen
Voraussetzungen der Schülerin oder
des Schülers mit den Ausprägungen
des Schulprogramms,
c) das Ergebnis eines Auswahlge-
sprächs oder eines anderen spezifi-
schen Eignungsfeststellungsverfah-
rens;
die Anwendung der Aufnahmekriterien
bei der Aufnahmeentscheidung sowie
das Nähere über das Verfahren für die
Aufnahme einschließlich der Eignungs-
feststellung, die Festlegung, ob die
Aufnahme unbeschadet von Absatz 6
Nummer 1 zunächst nach Absatz 6
Nummer 2 oder Nummer 3 erfolgt, so-
wie die Besonderheiten für den Fall,
dass es an einer Festlegung der Auf-
nahmekriterien oder eines Verfahrens
für die Aufnahme fehlt,
4. besondere Härtefälle nach Absatz 6
Nummer 1,
5. die Besonderheiten für den alt-
sprachlichen Bildungsgang.
Abweichend von Satz 1 Nummer 3
Buchstabe a und b finden an der Ge-
meinschaftsschule die Leistung und
das Leistungsbild als alleinige Aufnah-
mekriterien keine Anwendung, das Eig-
nungsfeststellungsverfahren nach Satz
1 Nummer 3 Buchstabe c darf nicht al-
lein auf Leistungskriterien abstellen. In
der Rechtsverordnung ist für die Jahr-
gangsstufe 7 in Integrierten Sekundar-
schulen, Gemeinschaftsschulen und
Gymnasien sowie für die Jahrgangs-
stufe 8 in Integrierten Sekundarschu-
len und Gemeinschaftsschulen eine
Höchstgrenze von Schülerinnen und
Schülern pro Lerngruppe festzulegen.
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meinschaftsschulen eine Höchst-
grenze von Schülerinnen und Schü-
lern pro Lerngruppe festzulegen.

meinschaftsschulen eine Höchst-
grenze von Schülerinnen und Schü-
lern pro Lerngruppe festzulegen.

§ 58 Lernerfolgskontrollen und
Zeugnisse

§ 58 Lernerfolgskontrollen und
Zeugnisse

§ 58 Lernerfolgskontrollen und Zeug-
nisse

(6) Zur vergleichenden Feststellung
der Lern-, Leistungs- und Kompetenz-
entwicklung können die Schulen
Schulleistungstests durchführen.
Schulleistungstests, die mehrere
Lerngruppen derselben Jahrgangs-
stufe einer Schule oder mehrerer
Schulen umfassen und die den Anfor-
derungen des Bildungsgangs für die
entsprechende Jahrgangsstufe ent-
sprechen, können als Klassenarbei-
ten anerkannt werden. Die Entschei-
dung darüber trifft die Gesamtkonfe-
renz. Die Ergebnisse der Schulleis-
tungstests sind den Erziehungsbe-
rechtigten oder den volljährigen
Schülerinnen und Schülern bekannt
zu geben.

(6) Zur vergleichenden Feststellung
der Lern-, Leistungs- und Kompetenz-
entwicklung können die Schulen
Schulleistungstests durchführen.
Schulleistungstests, die mehrere
Lerngruppen derselben Jahrgangs-
stufe einer Schule oder mehrerer
Schulen umfassen und die den Anfor-
derungen des Bildungsgangs für die
entsprechende Jahrgangsstufe ent-
sprechen, können als Klassenarbei-
ten anerkannt werden. Die Entschei-
dung darüber trifft die Gesamtkonfe-
renz. Die Schulaufsichtsbehörde ist
berechtigt, verbindliche Vorgaben
für die Durchführung, Bewertung
und Anerkennung von Schulleis-
tungstests zu machen. Die Ergeb-
nisse der Schulleistungstests sind
den Erziehungsberechtigten oder
den volljährigen Schülerinnen und
Schülern bekannt zu geben.

(6) Zur vergleichenden Feststellung der
Lern-, Leistungs- und Kompetenzent-
wicklung können die Schulen Schulleis-
tungstests durchführen. Schulleis-
tungstests, die mehrere Lerngruppen
derselben Jahrgangsstufe einer Schule
oder mehrerer Schulen umfassen und
die den Anforderungen des Bildungs-
gangs für die entsprechende Jahr-
gangsstufe entsprechen, können als
Klassenarbeiten anerkannt werden.
Die Entscheidung darüber trifft die Ge-
samtkonferenz. Die Ergebnisse der
Schulleistungstests sind den Erzie-
hungsberechtigten oder den volljähri-
gen Schülerinnen und Schülern be-
kannt zu geben.

§ 64c Identitätsmanagement § 64c Identitätsmanagement § 64c Identitätsmanagement

(2) Zu diesem Zweck dürfen Namen,
Loginnamen, für die Anmeldung ge-
nutzte eindeutige Pseudonyme, Pass-
wörter, kryptografische Schlüssel
und Zertifikate, E-Mailadressen, Rol-
len und Berechtigungen der Nutze-
rinnen und Nutzer sowie für das Sys-
tem erforderliche technische Num-
mern (ID-Nummern) verarbeitet wer-
den.

(2) Zu diesem Zweck dürfen insbe-
sondere Namen, Loginnamen, für die
Anmeldung genutzte eindeutige
Pseudonyme, Passwörter, kryptogra-
fische Schlüssel und Zertifikate, E-
Mailadressen, Rollen und Berechti-
gungen der Nutzerinnen und Nutzer
sowie für das System erforderliche
technische Nummern (ID-Nummern)
verarbeitet werden.

(2) Zu diesem Zweck dürfen Namen,
Loginnamen, für die Anmeldung ge-
nutzte eindeutige Pseudonyme, Pass-
wörter, kryptografische Schlüssel und
Zertifikate, E-Mailadressen, Rollen und
Berechtigungen der Nutzerinnen und
Nutzer sowie für das System erforderli-
che technische Nummern (ID-Num-
mern) verarbeitet werden.

(3) Personenbezogene Daten aus
dem Fachverfahren nach Absatz 1
dürfen an von der Schulaufsichtsbe-
hörde betriebene Fachverfahren
über-mittelt werden, sofern dies für
die Bereitstellung von Benutzungszu-
gängen sowie die Zuordnung von
Nutzerinnen und Nutzern zu Rollen
oder Gruppen in digitalen Diensten
erforderlich ist, die zur Erfüllung der
den Schulen durch Rechtsvorschrif-
ten zugewiesenen schulbezogenen
Aufgaben dienen. Die für das Schul-
wesen zuständige Senatsverwaltung

(3) Personenbezogene Daten aus
dem Fachverfahren nach Absatz 1
dürfen von und an von der Schulauf-
sichtsbehörde betriebene Fachver-
fahren übermittelt werden, sofern
dies insbesondere für die Bereitstel-
lung von Benutzungszugängen sowie
die Zuordnung von Nutzerinnen und
Nutzern zu Rollen oder Gruppen in
digitalen Diensten erforderlich ist,
die zur Erfüllung der den Schulen
durch Rechtsvorschriften zugewiese-
nen schulbezogenen Aufgaben die-

(3) Personenbezogene Daten aus dem
Fachverfahren nach Absatz 1 dürfen an
von der Schulaufsichtsbehörde betrie-
bene Fachverfahren übermittelt wer-
den, sofern dies für die Bereitstellung
von Benutzungszugängen sowie die
Zuordnung von Nutzerinnen und Nut-
zern zu Rollen oder Gruppen in digita-
len Diensten erforderlich ist, die zur Er-
füllung der den Schulen durch Rechts-
vorschriften zugewiesenen schulbezo-
genen Aufgaben dienen. Die für das
Schulwesen zuständige Senatsverwal-
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regelt das Nähere über die Verarbei-
tung personenbezogener Daten bei
der Verwendung digitaler Lehr- und
Lernmittel sowie digitaler Kommuni-
kationswerk-zeuge durch Rechtsver-
ordnung.

nen. Die für das Schulwesen zustän-
dige Senatsverwaltung regelt das Nä-
here über die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten bei der Ver-
wendung digitaler Lehr- und Lernmit-
tel sowie digitaler Kommunikations-
werk-zeuge durch Rechtsverordnung.

tung regelt das Nähere über die Verar-
beitung personenbezogener Daten bei
der Verwendung digitaler Lehr- und
Lernmittel sowie digitaler Kommunika-
tionswerk-zeuge durch Rechtsverord-
nung.

§ 74 Erweiterte Schulleitung § 74 Erweiterte Schulleitung § 74 Erweiterte Schulleitung

(3) Der erweiterten Schulleitung ge-
hören an:
1. die Schulleiterin oder der Schullei-
ter,
2. die Funktionsstelleninhaberinnen
oder Funktionsstelleninhaber gemäß
§ 73 Absatz 1 und
3. die Primarstufenleiterin oder der
Primarstufenleiter,
4. die Leitung der ergänzenden För-
derung und Betreuung im Sinne von
§ 19 Absatz 6,
5. die sozialpädagogische Fachkraft
der schulbezogenen Jugendsozialar-
beit gemäß § 5b und
6. bis zu vier von der Gesamtkonfe-
renz gewählte stimmberechtigte Mit-
glieder.

(3) Der erweiterten Schulleitung ge-
hören an:
1. die Schulleiterin oder der Schullei-
ter,
2. die Funktionsstelleninhaberinnen
oder Funktionsstelleninhaber gemäß
§ 73 Absatz 1 und
3. die Primarstufenleiterin oder der
Primarstufenleiter,
4. die Leitung die koordinierende
Fachkraft der außerunterrichtlichen
Förderung und Betreuung sowie der
ergänzenden Förderung und Betreu-
ung im Sinne von § 19 Absatz 6,
5. die sozialpädagogische Fachkraft
der schulbezogenen Jugendsozialar-
beit gemäß § 5b und
6. bis zu vier von der Gesamtkonfe-
renz gewählte stimmberechtigte Mit-
glieder.

(3) Der erweiterten Schulleitung gehö-
ren an:
1. die Schulleiterin oder der Schullei-
ter,
2. die Funktionsstelleninhaberinnen o-
der Funktionsstelleninhaber gemäß §
73 Absatz 1 und
3. die Primarstufenleiterin oder der
Primarstufenleiter,
4. die Leitung der außerunterrichtli-
chen Förderung und Betreuung sowie
der ergänzenden Förderung und Be-
treuung im Sinne von § 19 Absatz 6,
5. die sozialpädagogische Fachkraft der
schulbezogenen Jugendsozialarbeit ge-
mäß § 5b und
6. bis zu vier von der Gesamtkonferenz
gewählte stimmberechtigte Mitglieder.

§ 76 Entscheidungs- und Anhörungs-
rechte

§ 76 Entscheidungs- und Anhörungs-
rechte

§ 76 Entscheidungs- und Anhörungs-
rechte

(3) Die Schulkonferenz ist anzuhören
1. vor Anträgen der Schulleiterin o-
der des Schulleiters nach § 7 Abs. 3
Satz 4,
2. bei Ordnungsmaßnahmen nach §
63 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 5,
3. vor Entscheidungen über Änderun-
gen der Schulorganisation, insbeson-
dere Erweiterung, Teilung, Zusam-
menlegung und Schließung der
Schule, über die vorzeitige Beendi-
gung eines Schulversuchs an der
Schule sowie vor Entscheidungen
über die Einrichtung und Ausgestal-
tung von Ganztagsangeboten oder
die Einrichtung eines Schulversuchs,
sofern die Einrichtung nicht von der
Schule beantragt worden ist,
4. vor Entscheidungen über größere
bauliche Maßnahmen an der Schule,
5. vor der Einrichtung von neuen Bil-
dungsgängen, Fachrichtungen und

(3) Die Schulkonferenz ist anzuhören
1. vor Anträgen der Schulleiterin o-
der des Schulleiters nach § 7 Abs. 3
Satz 4,
2. bei Ordnungsmaßnahmen nach §
63 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 5,
3. vor Entscheidungen über Änderun-
gen der Schulorganisation, insbeson-
dere Erweiterung, Teilung, Zusam-
menlegung und Schließung der
Schule, über die vorzeitige Beendi-
gung eines Schulversuchs an der
Schule sowie vor Entscheidungen
über die Einrichtung und Ausgestal-
tung von Ganztagsangeboten oder
die Einrichtung eines Schulversuchs,
sofern die Einrichtung nicht von der
Schule beantragt worden ist,
4. vor Entscheidungen über größere
bauliche Maßnahmen an der Schule,
5. vor der Einrichtung von neuen Bil-
dungsgängen, Fachrichtungen und

(3) Die Schulkonferenz ist anzuhören
1. vor Anträgen der Schulleiterin oder
des Schulleiters nach § 7 Abs. 3 Satz 4,
2. bei Ordnungsmaßnahmen nach § 63
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 5,
3. vor Entscheidungen über Änderun-
gen der Schulorganisation, insbeson-
dere Erweiterung, Teilung, Zusammen-
legung und Schließung der Schule,
über die vorzeitige Beendigung eines
Schulversuchs an der Schule sowie vor
Entscheidungen über die Einrichtung
und Ausgestaltung von Ganztagsange-
boten oder die Einrichtung eines Schul-
versuchs, sofern die Einrichtung nicht
von der Schule beantragt worden ist,
4. vor Entscheidungen über größere
bauliche Maßnahmen an der Schule,
5. vor der Einrichtung von neuen Bil-
dungsgängen, Fachrichtungen und
Schwerpunkten in beruflichen Schulen,
6. vor wichtigen die Schule betreffen-
den Entscheidungen der zuständigen
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Schwerpunkten in beruflichen Schu-
len,
6. vor wichtigen die Schule betreffen-
den Entscheidungen der zuständigen
Schulbehörde über Schulentwick-
lungsplanung und Schulwegsiche-
rung sowie vor Bildung und Ände-
rung von Schuleinzugsbereichen an
Grundschulen sowie
7. vor dem Abschluss eines Schulver-
trages gemäß § 9 sowie
8. vor der Auswahl des Essensanbie-
ters für das Mittagessen an der
Schule.
Der Schulkonferenz kann eine Frist
von vier Unterrichtswochen zur Stel-
lungnahme gesetzt werden. Weicht
die zuständige Schulbehörde in den
Fällen des Satzes 1 Nummer 8 bei
der Auswahl des Essensanbieters von
der Stellungnahme der Schulkonfe-
renz ab, so hat sie dies gegenüber
der Schulkonferenz zu begründen.

Schwerpunkten in beruflichen Schu-
len,
6. vor wichtigen die Schule betreffen-
den Entscheidungen der zuständigen
Schulbehörde über Schulentwick-
lungsplanung und Schulwegsiche-
rung sowie vor Bildung und Ände-
rung von Schuleinzugsbereichen Ein-
schulungsbereichen an Grundschu-
len sowie
7. vor dem Abschluss eines Schulver-
trages gemäß § 9 sowie.
8. vor der Auswahl des Essensanbie-
ters für das Mittagessen an der
Schule.
Der Schulkonferenz kann eine Frist
von vier Unterrichtswochen zur Stel-
lungnahme gesetzt werden. Weicht
die zuständige Schulbehörde in den
Fällen des Satzes 1 Nummer 8 bei
der Auswahl des Essensanbieters von
der Stellungnahme der Schulkonfe-
renz ab, so hat sie dies gegenüber
der Schulkonferenz zu begründen.

Schulbehörde über Schulentwicklungs-
planung und Schulwegsicherung sowie
vor Bildung und Änderung von Schu-
leinzugsbereichen Einschulungsberei-
chen an Grundschulen sowie
7. vor dem Abschluss eines Schulver-
trages gemäß § 9 sowie
8. vor der Auswahl des Essensanbie-
ters für das Mittagessen an der Schule.
Der Schulkonferenz kann eine Frist von
vier Unterrichtswochen zur Stellung-
nahme gesetzt werden. Weicht die zu-
ständige Schulbehörde in den Fällen
des Satzes 1 Nummer 8 bei der Aus-
wahl des Essensanbieters von der Stel-
lungnahme der Schulkonferenz ab, so
hat sie dies gegenüber der Schulkonfe-
renz zu begründen.

§ 78 Verfahrensgrundsätze, Aus-
schüsse

§ 78 Verfahrensgrundsätze, Aus-
schüsse

§ 78 Verfahrensgrundsätze, Aus-
schüsse

(2) Die Schulkonferenz kann zur Be-
ratung und Entscheidung einzelner
Aufgaben, insbesondere zur Vermitt-
lung bei Erziehungskonflikten, Aus-
schüsse bilden. Wird an einer Schule
ein Mittagessen angeboten oder ist
ein solches Angebot geplant, so bil-
det die Schulkonferenz der Schule ei-
nen Mittagessensausschuss. Der Aus-
schuss dient insbesondere
1. der Unterstützung der Schulkonfe-
renz bei der Stellungnahme zu der
Auswahl des Essensanbieters,
2. der Qualitätssicherung und Quali-
tätskontrolle des Mittagessens,
3. dem Informationsaustausch mit
der für die Kontrolle des Mittages-
sens zuständigen Stelle im Bezirk.
Über die Zahl der Mitglieder und die
Zusammensetzung der Ausschüsse
entscheidet die Schulkonferenz; da-
bei soll jede in der Schulkonferenz
vertretene Gruppe angemessen ver-
treten sein. Dem Mittagessensaus-
schuss soll eine Vertreterin oder ein
Vertreter der pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der
Schule oder von Trägern der freien

(2) Die Schulkonferenz kann zur Be-
ratung und Entscheidung einzelner
Aufgaben, insbesondere zur Vermitt-
lung bei Erziehungskonflikten, Aus-
schüsse bilden. Wird an einer Schule
ein Mittagessen angeboten oder ist
ein solches Angebot geplant, so bil-
det die Schulkonferenz der Schule ei-
nen Mittagessensausschuss. Der Aus-
schuss dient insbesondere
1. der Unterstützung der Schulkonfe-
renz bei der Stellungnahme zu der
Auswahl des Essensanbieters, zu-
ständigen Schulbehörde bei der Vor-
bereitung und Durchführung des
Verfahrens zur Vergabe des Mitta-
gessens,
2. der Qualitätssicherung und Quali-
tätskontrolle des Mittagessens,
3. dem Informationsaustausch mit
der für die Kontrolle der Qualität des
Mittagessens zuständigen Stelle im
Bezirk.
Über die Zahl der Mitglieder und die
Zusammensetzung der Ausschüsse
entscheidet die Schulkonferenz; da-
bei soll jede in der Schulkonferenz

(2) Die Schulkonferenz kann zur Bera-
tung und Entscheidung einzelner Auf-
gaben, insbesondere zur Vermittlung
bei Erziehungskonflikten, Aus-schüsse
bilden. Wird an einer Schule ein Mit-
tagessen angeboten oder ist ein sol-
ches Angebot geplant, so bildet die
Schulkonferenz der Schule einen Mit-
tagessensausschuss. Der Ausschuss
dient insbesondere
1. der Unterstützung der Schulkonfe-
renz bei der Stellungnahme zu der
Auswahl des Essensanbieters,
2. der Qualitätssicherung und Quali-
tätskontrolle des Mittagessens,
3. dem Informationsaustausch mit der
für die Kontrolle der Qualität des Mit-
tagessens zuständigen Stelle im Bezirk.
Über die Zahl der Mitglieder und die
Zusammensetzung der Ausschüsse
entscheidet die Schulkonferenz; dabei
soll jede in der Schulkonferenz vertre-
tene Gruppe angemessen vertreten
sein. Dem Mittagessensausschuss soll
eine Vertreterin oder ein Vertreter der
pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Schule oder von Trä-
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Jugendhilfe, die in Kooperation mit
der Schule Leistungen der ergänzen-
den Förderung und Betreuung im
Sinne von § 19 Absatz 6 erbringen,
angehören. Der Essensanbieter der
Schule soll auf Wunsch des Mittages-
sensaus-schusses als Gast an den Sit-
zungen teilnehmen.

vertretene Gruppe angemessen ver-
treten sein. Dem Mittagessensaus-
schuss soll eine Vertreterin oder ein
Vertreter der pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der
Schule oder von Trägern der freien
Jugendhilfe, die in Kooperation mit
der Schule Leistungen der außerun-
terrichtlichen oder ergänzenden För-
derung und Betreuung im Sinne von
§ 19 Absatz 6 erbringen, angehören.
Der Essensanbieter der Schule soll
auf Wunsch des Mittagessensaus-
schusses als Gast an den Sitzungen
teilnehmen.

gern der freien Jugendhilfe, die in Ko-
operation mit der Schule Leistungen
der außerunterrichtlichen oder ergän-
zenden Förderung und Betreuung im
Sinne von § 19 Absatz 6 erbringen, an-
gehören. Der Essensanbieter der
Schule soll auf Wunsch des Mittages-
sensausschusses als Gast an den Sit-
zungen teilnehmen.
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Änderungsantrag

der Fraktion der CDU und

der Fraktion der SPD

zur Vorlage – zur Beschlussfassung –

über das Zweite Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes und weiterer Rechts-
vorschriften

– Drucksache 19/1703 –

___________________________________________________________________

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Die Vorlage - zur Beschlussfassung - (Drucksache 19/1703) wird mit folgenden Än-

derungen angenommen:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. Nach Nummer 10 wird die folgende Nummer 10a eingefügt:

In § 22 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „entweder eigenständig, in einem

Verbund oder in Kooperation mit einem beruflichen Gymnasium, einer Gemein-

schaftsschule oder einer anderen Integrierten Sekundarschule“ durch die Wör-

ter „nach Maßgabe des § 28 Absatz 4 und 5“ ersetzt.

2. Nach Nummer 10a wird folgende Nummer 10b eingefügt:

Anlage 3 zum Beschlussprotokoll BildJugFam 19/40
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In § 23 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „entweder eigenständig, in einem

Verbund oder in Kooperation mit einem beruflichen Gymnasium, einer Integrier-

ten Sekundarschule oder mit einer anderen Gemeinschaftsschule“ durch die

Wörter „nach Maßgabe des § 28 Absatz 4 und 5“ ersetzt.

3. Nummer 12 wird wie folgt gefasst:

§ 28 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3a wird aufgehoben.

b) Die Absätze 4 bis 7 werden wie folgt gefasst:

„(4) An Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen kann eine

eigene gymnasiale Oberstufe eingerichtet werden. Soweit das aus organisa-

torischen und fachlichen Gründen nicht möglich ist, soll eine gymnasiale Ober-

stufe vorrangig im Verbund mit einer anderen Integrierten Sekundarschule, ei-

ner Gemeinschaftsschule, einem Oberstufenzentrum oder einem Gymnasium

angeboten werden. Kooperationen sollen so lange an die Stelle des Verbun-

des treten, wie anderweitig die Schule keine gymnasiale Oberstufe anbieten

kann. Davon unberührt bleiben Kooperationen nach § 22 Absatz 2 Satz 4.

(5) In einem Verbund nach Absatz 4 Satz 2 behält jede teilnehmende Schule

ihre Eigenständigkeit. Die gymnasiale Oberstufe ist den Schulen des Verbun-

des gleichermaßen zugeordnet. Die teilnehmenden Schulen schließen eine

Verbundvereinbarung, in der die grundlegenden und organisatorischen Rege-

lungen für den Verbund getroffen werden. Insbesondere in der Wahrnehmung

der schulischen Selbständigkeit und Eigenverantwortung gemäß § 7 und bei

der Festlegung des Schulprogramms gemäß § 8 stimmen sich die an dem

Verbund teilnehmenden Schulen miteinander ab, soweit die gymnasiale Ober-

stufe betroffen ist. Alle Entscheidungen, die den Verbund betreffen, sind von
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den teilnehmenden Schulen einvernehmlich zu treffen. Können Entscheidun-

gen durch die Schulen nicht einvernehmlich getroffen werden, entscheidet die

Schulaufsichtsbehörde oder, soweit Aufgaben nach § 109 betroffen sind, die

zuständige Schulbehörde oder bei einem zuständigkeitsübergreifenden Ver-

bund die zuständigen Schulbehörden gemeinsam.

(6) In Oberstufenzentren soll eine gymnasiale Oberstufe mit einem beruflich

orientierten Bildungsangebot eingerichtet werden (berufliches Gymnasium).

Die beruflichen Gymnasien schließen mit einer oder mehreren Integrierten Se-

kundarschulen oder Gemeinschaftsschulen Verbund- oder Kooperationsver-

einbarungen nach Maßgabe der Absätze 4 oder 5, um insbesondere Schüle-

rinnen und Schüler dieser Schularten den Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife zu ermöglichen. Schülerinnen und Schüler kooperierender Integrierter

Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen haben einen Anspruch auf Auf-

nahme.

(7) Die gymnasiale Oberstufe schließt mit der Abiturprüfung ab. Die allgemeine

Hochschulreife wird durch eine Gesamtqualifikation aus anrechenbaren Kur-

sen und der Abiturprüfung erworben. Nach erfolgreicher Teilnahme an min-

destens zwei aufeinanderfolgenden Halbjahren der Qualifikationsphase kann

der schulische Teil der Fachhochschulreife erworben werden“

c) Der bisherige Absatz 6 wird als Absatz 8 angefügt und in dessen Satz 2 werden

das Wort „Collège“ durch das Wort „Lycée“ und die Wörter „Ballettschule Berlin

und Schule für Artistik“ durch die Wörter „Ballett- und Artistikschule Berlin“ er-

setzt.

4. Nummer 19 wird wie folgt gefasst:

§ 40 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „(Volkshochschul-Kollegs und Berlin-Kolleg)“ ge-
strichen.
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b) In Satz 3 wird die Angabe „Absatz 4 und 6“ durch die Angabe „Absatz 7 und
8“ ersetzt.

5. Nummer 23 wird wie folgt geändert:

§ 43b Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Die Schulaufsichtsbehörde hat eine Anordnung nach Satz 2 zu überprüfen, so-
bald eine Änderung des Verhaltens der Schülerin oder des Schülers zu erwar-
ten ist, spätestens nach drei Monaten; für die Dauer der Anordnung findet spä-
testens jeweils nach sechs Monaten eine Überprüfung derselben statt.“

6. Nummer 29 f) wird wie folgt gefasst:

Absatz 9 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nummer 1 wird durch die folgenden Nummern 1 und 2 ersetzt:

„1. Vorgaben für standardisierte Arbeiten im Rahmen von Schulleis-
tungstests sowie das Verfahren und die Kriterien für die Förderprog-
nose nach Absatz 2 und 3, Abweichungen vom Zahlenwert nach Absatz
3 Satz 2 und 3 und das verbindliche Beratungsgespräch gemäß Absatz
2 Satz 1,

2. die Einzelheiten und das Verfahren der Eignungsfeststellung im Rah-
men eines Probeunterrichts für die Aufnahme am Gymnasium gemäß
Absatz 3 Satz 3,“

bbb) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden die Nummern 3 und 4.

ccc) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt:

„5. Vorgaben für das Losverfahren nach Absatz 6 Satz 1 Nummer 3; am
Gymnasium sind alle geeigneten Schülerinnen und Schüler, soweit
diese nicht bereits gemäß Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 oder 2 berück-
sichtigt wurden, in das Losverfahren einzubeziehen,“
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ddd) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 6.

bb) In Satz 2 wird jeweils die Angabe „2“ durch die Angabe „3“ ersetzt.“

7. Nach Nummer 55 wird folgende Nummer 55a eingefügt:

§ 113 Absatz 1 wird der folgende Satz angefügt:

„Er kann der Schulaufsichtsbehörde Vorschläge unterbreiten; dazu erhält er von
dieser die für seine Arbeit notwendigen Auskünfte.“
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Begründung:

Zu Nr. 1 (§ 22, Abs. 2) und Nr. 2 (§ 23, Abs. 2):

Bisher wurden für jede Schulart im Einzelnen die Optionen für die gymnasiale Ober-

stufe (Eigen/Verbund/Kooperation) aufgeführt. Die Neufassung verzichtet auf eine

einzelne Aufzählung zugunsten einer systematischen Verweisung auf § 28 Absatz 4

und 5.

Zu Nr. 3 (§ 28):

In der Neuregelung des Absatz 4, der an die bisherige Stelle des Absatz 3a tritt, wird

ein abgestuftes System an Verbunds- und Kooperationsformen gereiht und der

Grundsatz „Verbund vor Kooperation“ (Verbundvorrang) verankert. Der Vorrang einer

eigenen gymnasialen Oberstufe befördert die Attraktivität der jeweiligen ISS-/Ge-

meinschaftsschulstandorte, die nun bereits bei der Anmeldung zur Jahrgangsstufe 7

den Bewerberinnen und Bewerben eine sichere Option zur Erreichung der Allgemei-

nen Hochschulreife am eigenen Standort anbieten können. Spätere Schulwechsel

auf dem Weg zur Allgemeinen Hochschulreife werden damit vermieden. Es ist anzu-

nehmen, dass sich an bisher wenig angewählten ISS-/Gemeinschaftsschulstandorten

infolgedessen mehr, auch leistungsstärkere, Schülerinnen und Schüler anmelden

werden.

Die Einrichtung einer Verbundoberstufe erfordert hohe Anfangsinvestitionen in die

Schul-, Organisations- und Unterrichtsentwicklung an den Schulen der Verbund-

partner. Damit diese sich für die beteiligten Schulen auszahlen, soll die Verbundober-

stufe auf Dauer angelegt sein. Es liegt in der Entscheidung der Verbundpartner, ggf.

bei Erreichen ausreichender Übergangszahlen in die Einführungsphase, den Ver-

bund zugunsten eigener gymnasialer Oberstufen aufzulösen. Der Vorteil eines Ver-

bundes kann darin bestehen, ein größeres Angebot an Fächern anbieten zu können.

Zeitlich befristete Kooperationen mit anderen Integrierten Sekundarschulen, Gemein-

schaftsschulen oder mit beruflichen Gymnasien können als optionale Übergangslö-

sungen eingegangen werden, um die notwendigen Schul- und Unterrichtsentwick-

lungsschritte anzustoßen. Andere Kooperationen mit beruflichen Schulen und Ober-

stufenzentren bleiben unberührt.

Die Genehmigung ist nach Maßgabe der § 105 Absatz 4 i.V.m. § 109 Absatz 3 durch

die Schulaufsichtsbehörde zu erteilen.
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Für die Entscheidungen über die jeweilige Option der einzurichtenden gymnasialen

Oberstufen ziehen die Bezirksämter bzw. die zuständige Schulaufsichtsbehörde als

Schulträger organisatorische Überlegungen heran. Organisatorische Gründe gegen

eine Genehmigung können sein: Mangel an räumlichen Kapazitäten, Sicherstellung

der gesamtbezirklichen Schulplatzkapazitäten, Fehlen von Verbundpartnern.

Bezüglich eine Qualitätssicherung prüft die zuständige Schulaufsichtsbehörde fachli-

che Gründe, die ggf. gegen eine Genehmigung sprechen. Hierzu gehören z.B.: zu

geringe Übergangszahlen von Schülerinnen und Schülern in die gymnasiale Ober-

stufe, Fehlen von Fachlehrkräften in zu belegenden Pflichtfächern.

Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 7.

Absatz 5 (bisher Teil des Absatzes 3a) definiert grundsätzlich den Verbund, die nä-

here Ausgestaltung erfolgt in der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-

GO).

Absatz 6 (bisher Absatz 5) passt den Verbund mit einem beruflichen Gymnasium in

die neue Regelungssystematik ein.  Verbund- oder Kooperationsvereinbarungen

nach Maßgabe der Absätze 4 oder 5 werden ermöglicht, um insbesondere Schülerin-

nen und Schüler der Schularten ISS und Gemeinschaftsschule den Erwerb der allge-

meinen Hochschulreife zu ermöglichen. Schülerinnen und Schüler verbundener oder

kooperierender Integrierter Sekundarschulen oder Gemeinschaftsschulen haben ei-

nen Anspruch auf Übergang bzw. Aufnahme, sofern sie die Übergangs- oder Aufnah-

mevoraussetzungen in die gymnasiale Oberstufe erfüllen.

Absatz 7 entspricht inhaltsgleich dem ehemaligen Absatz 4. Die Änderung ist redakti-

oneller Natur.

Der bisherige Absatz 6 wird zum neuen Absatz 8.

Zu Nr. 4 (§ 40 Abs. 2):

Durch die Neustrukturierung des Paragrafen 28 entsteht hier redaktioneller Anpas-

sungsbedarf. Der maßgebliche Inhalt der bisherigen Absätze 4 und 6 findet sich nun

in den Absätzen 7 und 8 wieder.
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Zu Nr. 5 (§ 43b Abs. 1):

Die Ergänzung hinsichtlich der Fristen zur Überprüfung der Entscheidung der Schul-

aufsichtsbehörde hinsichtlich des Ruhens der Schulpflicht stellt sicher, dass eine fort-

dauernde Anordnung zur Wahrung der Rechte und Pflichten der Schulpflichtigen re-

gelmäßiger Überprüfung unterliegt und Entwicklungen der Situation von Betroffenen

regelmäßig in Betracht zu ziehen sind.

Zu Nr. 6 (§ 56 Abs. 9):

Durch die Ergänzung von Satz 1 Nummer 5 (neu) wird auf Gesetzesebene hinsicht-

lich der Verordnungsermächtigung sichergestellt, dass eine Weiterentwicklung des

Losverfahrens bei der Anmeldung an übernachgefragten Schulen auf Ebene der Ver-

ordnung schulartübergreifend einheitliche Bestimmungen vorzusehen hat, insbeson-

dere ein Gleichschritt der Verfahrensweisen von Losverfahren an Gymnasien und In-

tegrierten Sekundarschulen sichergestellt und gesetzlich verankert ist.

Zu Nr. 7 (§ 113 Abs. 1):

Durch die Einfügung des Satz 3 wird die Stellung des Beirats Berufliche Schulen ge-

stärkt. Dieser erhält, angelehnt an die in § 111 Absatz 2 Satz 2 SchulG geregelten

Rechte der Bezirksschulbeiräte, ein Vorschlags- und Informationsrecht gegenüber

der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung.
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Synopse

AKTUELLE FASSUNG SCHULG VZB - DRS. 19/1703 ÄNDERUNGSANTRAG

§ 22 Integrierte Sekundarschule § 22 Integrierte Sekundarschule § 22 Integrierte Sekundarschule

(2) Die Integrierte Sekundarschule umfasst
in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 10
(Sekundarstufe I) und führt im Anschluss
zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur).

§ 17 Absatz 3 bleibt unberührt.

Die Integrierte Sekundarschule bietet eine
gymnasiale Oberstufe entweder eigen-
ständig, in einem Verbund oder in Koope-
ration mit einem beruflichen Gymnasium,
einer Gemeinschaftsschule oder mit einer
anderen Integrierten Sekundarschule an.

Sie kooperiert insbesondere mit benach-
barten Grundschulen und beruflichen
Schulen; § 20 Absatz 7 gilt sinngemäß.

[unverändert] (2) Die Integrierte Sekundarschule umfasst
in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 10
(Sekundarstufe I) und führt im Anschluss
zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur).

§ 17 Absatz 3 bleibt unberührt.

Die Integrierte Sekundarschule bietet eine
gymnasiale Oberstufe entweder eigenstän-
dig, in einem Verbund oder in Kooperation
mit einem beruflichen Gymnasium, einer
Gemeinschaftsschule oder mit einer ande-
ren Integrierten Sekundarschule nach
Maßgabe des § 28 Absatz 4 und 5 an.

Sie kooperiert insbesondere mit benach-
barten Grundschulen und beruflichen
Schulen; § 20 Absatz 7 gilt sinngemäß.

§ 23 Gemeinschaftsschule § 23 Gemeinschaftsschule § 23 Gemeinschaftsschule

(2) Die Gemeinschaftsschule umfasst als
einheitlicher Bildungsgang die Jahrgangs-
stufen 1 bis 6 (Primarstufe) und die Jahr-
gangsstufen 7 bis 10 (Sekundarstufe I)
und führt im Anschluss zur allgemeinen
Hochschulreife (Abitur).

Die Gemeinschaftsschule bietet eine gym-
nasiale Oberstufe entweder eigenständig,
in einem Verbund oder in Kooperation mit
einem beruflichen Gymnasium, einer Inte-
grierten Sekundarschule oder mit einer an-
deren Gemeinschaftsschule an.

[unverändert] (2) Die Gemeinschaftsschule umfasst als
einheitlicher Bildungsgang die Jahrgangs-
stufen 1 bis 6 (Primarstufe) und die Jahr-
gangsstufen 7 bis 10 (Sekundarstufe I)
und führt im Anschluss zur allgemeinen
Hochschulreife (Abitur).

Die Gemeinschaftsschule bietet eine gym-
nasiale Oberstufe entweder eigenständig,
in einem Verbund oder in Kooperation mit
einem beruflichen Gymnasium, einer Inte-
grierten Sekundarschule oder mit einer an-
deren Gemeinschaftsschule nach Maß-
gabe des § 28 Absatz 4 und 5 an.

§ 28 Gymnasiale Oberstufe § 28 Gymnasiale Oberstufe § 28 Gymnasiale Oberstufe

(3a) Integrierte Sekundarschulen, Gemein-
schaftsschulen und berufliche Gymnasien
können, soweit es aus organisatorischen
Gründen angezeigt ist, eine gymnasiale
Oberstufe im Verbund bilden.

Jede der teilnehmenden Schulen behält
ihre Eigenständigkeit, die gymnasiale
Oberstufe ist den Schulen des Verbundes
gleichermaßen zugeordnet.

Die teilnehmenden Schulen schließen eine
Verbundvereinbarung, in der die grundle-
genden und organisatorischen Regelun-
gen für den Verbund getroffen werden.

Insbesondere in der Wahrnehmung der
schulischen Selbständigkeit und Eigenver-
antwortung gemäß § 7 und bei der Festle-
gung des Schulprogramms gemäß § 8

[unverändert] (3a4) Integrierte Sekundarschulen und Ge-
meinschaftsschulen und berufliche Gym-
nasien können, soweit es aus organisatori-
schen Gründen angezeigt ist, eine gymna-
siale Oberstufe im Verbund bilden können
eine eigene gymnasiale Oberstufe ein-
richten. Jede der teilnehmenden Schulen
behält ihre Eigenständigkeit, die gymnasi-
ale Oberstufe ist den Schulen des Verbun-
des gleichermaßen zugeordnet. An Inte-
grierten Sekundarschulen und Gemein-
schaftsschulen kann eine eigene gym-
nasiale Oberstufe eingerichtet werden.

Die teilnehmenden Schulen schließen eine
Verbundvereinbarung, in der die grundle-
genden und organisatorischen Regelun-
gen für den Verbund getroffen werden.

Insbesondere in der Wahrnehmung der
schulischen Selbständigkeit und Eigenver-
antwortung gemäß § 7 und bei der Festle-
gung des Schulprogramms gemäß § 8
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stimmen sich die an dem Verbund teilneh-
menden Schulen miteinander ab, soweit
die gymnasiale Oberstufe betroffen ist.

Alle Entscheidungen, die den Verbund be-
treffen, sind von den teilnehmenden Schu-
len einvernehmlich zu treffen.

Können Entscheidungen durch die Schu-
len nicht einvernehmlich getroffen werden,
entscheidet die Schulaufsichtsbehörde o-
der, soweit Aufgaben nach § 109 betroffen
sind, die zuständige Schulbehörde oder
bei einem zuständigkeitsübergreifenden
Verbund die zuständigen Schulbehörden
gemeinsam.

stimmen sich die an dem Verbund teilneh-
menden Schulen miteinander ab, soweit
die gymnasiale Oberstufe betroffen ist.

Alle Entscheidungen, die den Verbund be-
treffen, sind von den teilnehmenden Schu-
len einvernehmlich zu treffen.

Können Entscheidungen durch die Schu-
len nicht einvernehmlich getroffen werden,
entscheidet die Schulaufsichtsbehörde o-
der, soweit Aufgaben nach § 109 betroffen
sind, die zuständige Schulbehörde oder
bei einem zuständigkeitsübergreifenden
Verbund die zuständigen Schulbehörden
gemeinsam.

Soweit das aus organisatorischen und
fachlichen Gründen nicht möglich ist,
soll eine gymnasiale Oberstufe vorran-
gig im Verbund mit einer anderen inte-
grierten Sekundarschule, einer Gemein-
schaftsschule, einem Oberstufenzent-
rum oder einem Gymnasium angeboten
werden. Kooperationen sollen so lange
an die Stelle des Verbundes treten, wie
anderweitig die Schule keine Gymnasi-
ale Oberstufe anbieten kann. Davon un-
berührt bleiben Kooperationen nach §
22 Absatz 2 Satz 4.

[bisher in Abs. 3a] [unverändert] (5) In einem Verbund nach Absatz 4
Satz 2 behält jede teilnehmende Schule
ihre Eigenständigkeit. Die gymnasiale
Oberstufe ist den Schulen des Verbun-
des gleichermaßen zugeordnet. Die teil-
nehmenden Schulen schließen eine
Verbundvereinbarung, in der die grund-
legenden und organisatorischen Rege-
lungen für den Verbund getroffen wer-
den. Insbesondere in der Wahrneh-
mung der schulischen Selbständigkeit
und Eigenverantwortung gemäß § 7 und
bei der Festlegung des Schulpro-
gramms gemäß § 8 stimmen sich die an
dem Verbund teilnehmenden Schulen
miteinander ab, soweit die gymnasiale
Oberstufe betroffen ist. Alle Entschei-
dungen, die den Verbund betreffen,
sind von den teilnehmenden Schulen
einvernehmlich zu treffen. Können Ent-
scheidungen durch die Schulen nicht
einvernehmlich getroffen werden, ent-
scheidet die Schulaufsichtsbehörde o-
der, soweit Aufgaben nach § 109 betrof-
fen sind, die zuständige Schulbehörde
oder bei einem zuständigkeitsübergrei-
fenden Verbund die zuständigen Schul-
behörden gemeinsam.

(4) Die gymnasiale Oberstufe schließt mit
der Abiturprüfung ab. Die allgemeine
Hochschulreife wird durch eine Gesamt-
qualifikation aus anrechenbaren Kursen
und der Abiturprüfung erworben. Nach er-
folgreicher Teilnahme an mindestens zwei

[unverändert] [wird zu Abs. 7]
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aufeinanderfolgenden Halbjahren der Qua-
lifikationsphase kann der schulische Teil
der Fachhochschulreife erworben werden.

(5) In Oberstufenzentren soll eine gymna-
siale Oberstufe mit einem beruflich orien-
tierten Bildungsangebot eingerichtet wer-
den (berufliches Gymnasium).

Die beruflichen Gymnasien kooperieren
mit einer oder mehreren Integrierten Se-
kundarschulen oder Gemeinschaftsschu-
len, um insbesondere den Schülerinnen
und Schülern dieser Schulart den Erwerb
der allgemeinen Hochschulreife zu ermög-
lichen.

Hierüber sind Kooperationsvereinbarun-
gen zu schließen;

Schülerinnen und Schüler kooperierender
Integrierter Sekundarschulen und Gemein-
schaftsschulen haben einen Anspruch auf
Aufnahme.

[unverändert] (56) In Oberstufenzentren soll eine gymna-
siale Oberstufe mit einem beruflich orien-
tierten Bildungsangebot eingerichtet wer-
den (berufliches Gymnasium).

Die beruflichen Gymnasien kooperieren
mit einer oder mehreren Integrierten Se-
kundarschulen oder Gemeinschaftsschu-
len, um insbesondere Schülerinnen und
Schülern dieser Schulart den Erwerb der
allgemeinen Hochschulreife zu ermögli-
chen. schließen mit einer oder mehreren
Integrierten Sekundarschulen oder Ge-
meinschaftsschulen Verbund- oder Ko-
operationsvereinbarungen nach Maß-
gabe der Absätze 4 oder 5, um insbe-
sondere Schülerinnen und Schüler die-
ser Schularten den Erwerb der allge-
meinen Hochschulreife zu ermöglichen.

Hierüber sind Kooperationsvereinbarungen
zu schließen;

Schülerinnen und Schüler kooperierender
Integrierter Sekundarschulen und Gemein-
schaftsschulen haben einen Anspruch auf
Aufnahme.

[zuvor Abs. 4] [unverändert] (7) Die gymnasiale Oberstufe schließt mit
der Abiturprüfung ab. Die allgemeine
Hochschulreife wird durch eine Gesamt-
qualifikation aus anrechenbaren Kursen
und der Abiturprüfung erworben. Nach er-
folgreicher Teilnahme an mindestens zwei
aufeinanderfolgenden Halbjahren der Qua-
lifikationsphase kann der schulische Teil
der Fachhochschulreife erworben werden.

(6) Die für das Schulwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, das Nä-
here zur Ausgestaltung der gymnasialen
Oberstufe durch Rechtsverordnung zu re-
geln, insbesondere

[…]

Für die beruflichen Gymnasien sowie für
die gymnasialen Oberstufen des Französi-
schen Gymnasiums (Collège Français),
der John-F.-Kennedy-Schule (Deutsch-
Amerikanische Schule), der Staatlichen In-
ternationalen Schulen, der Eliteschulen
des Sports, der Staatlichen Ballettschule
Berlin und Schule für Artistik, des Musik-
gymnasiums Carl Philipp Emanuel Bach
und weiterer Schulen besonderer pädago-
gischer Prägung können besondere Rege-
lungen getroffen werden, soweit es die or-
ganisatorischen oder pädagogischen Be-
dingungen dieser Schulen erfordern.

(6) Die für das Schulwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, das Nä-
here zur Ausgestaltung der gymnasialen
Oberstufe durch Rechtsverordnung zu re-
geln, insbesondere

[…]

Für die beruflichen Gymnasien sowie für
die gymnasialen Oberstufen des Französi-
schen Gymnasiums (Collège Lycée
Français), der John-F.-Kennedy-Schule
(Deutsch-Amerikanische Schule), der
Staatlichen Internationalen Schulen, der
Eliteschulen des Sports, der Staatlichen
Ballettschule Berlin und Schule für Artistik
Staatlichen Ballett- und Artistikschule
Berlin, des Musikgymnasiums Carl Philipp
Emanuel Bach und weiterer Schulen be-
sonderer pädagogischer Prägung können
besondere Regelungen getroffen werden,
soweit es die organisatorischen oder pä-
dagogischen Bedingungen dieser Schulen
erfordern.

(68) Die für das Schulwesen zuständige
Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nä-
here zur Ausgestaltung der gymnasialen
Oberstufe durch Rechtsverordnung zu re-
geln, insbesondere

[…]

Für die beruflichen Gymnasien sowie für
die gymnasialen Oberstufen des Französi-
schen Gymnasiums (Collège Lycée
Français), der John-F.-Kennedy-Schule
(Deutsch-Amerikanische Schule), der
Staatlichen Internationalen Schulen, der
Eliteschulen des Sports, der Staatlichen
Ballettschule Berlin und Schule für Artistik
Staatlichen Ballett- und Artistikschule
Berlin, des Musikgymnasiums Carl Philipp
Emanuel Bach und weiterer Schulen be-
sonderer pädagogischer Prägung können
besondere Regelungen getroffen werden,
soweit es die organisatorischen oder päda-
gogischen Bedingungen dieser Schulen
erfordern.
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§ 40 Einrichtungen des Zweiten
Bildungsweges zum nachträgli-
chen Erwerb allgemein bilden-
der und beruflicher Abschlüsse

§ 40 Einrichtungen des Zweiten
Bildungsweges zum nachträgli-
chen Erwerb allgemein bilden-
der und beruflicher Abschlüsse

§ 40 Einrichtungen des Zweiten
Bildungsweges zum nachträgli-
chen Erwerb allgemein bilden-
der und beruflicher Abschlüsse

(2) Die Kollegs (Volkshochschul-Kollegs
und Berlin-Kolleg) führen nicht berufstätige
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Ta-
gesunterricht, die Abendgymnasien führen
berufstätige Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Abendunterricht zur allgemeinen
Hochschulreife. Der Bildungsgang an den
Kollegs und Abendgymnasien gliedert sich
in eine einjährige Einführungsphase und
eine sich anschließende zweijährige Quali-
fikationsphase. § 28 Absatz 4 und 6 gilt
entsprechend mit der Maßgabe, dass

1. in der Einführungsphase auch der unter-
schiedliche Stand der Kenntnisse und Fä-
higkeiten der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer einander angeglichen werden soll,

2. bei der Festlegung der zu wählenden
Fächer und Kurse Alter und Berufserfah-
rung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
angemessen zu berücksichtigen sind und

3. für Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die beim Eintritt in ein Kolleg oder ein
Abendgymnasium nicht über hinreichende
Fremdsprachenkenntnisse verfügen, be-
sondere fremdsprachliche Unterrichtsver-
pflichtungen vorzusehen sind.

Wer in die Qualifikationsphase versetzt
wird, erwirbt einen dem mittleren Schulab-
schluss gleichwertigen Abschluss.

(2) Die Kollegs (Volkshochschul-Kollegs
und Berlin-Kolleg) führen nicht berufstätige
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Ta-
gesunterricht, die Abendgymnasien führen
berufstätige Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Abendunterricht zur allgemeinen
Hochschulreife. Der Bildungsgang an den
Kollegs und Abendgymnasien gliedert sich
in eine einjährige Einführungsphase und
eine sich anschließende zweijährige Quali-
fikationsphase. § 28 Absatz 4 und 6 gilt
entsprechend mit der Maßgabe, dass

1. in der Einführungsphase auch der unter-
schiedliche Stand der Kenntnisse und Fä-
higkeiten der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer einander angeglichen werden soll,

2. bei der Festlegung der zu wählenden
Fächer und Kurse Alter und Berufserfah-
rung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
angemessen zu berücksichtigen sind und

3. für Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die beim Eintritt in ein Kolleg oder ein
Abendgymnasium nicht über hinreichende
Fremdsprachenkenntnisse verfügen, be-
sondere fremdsprachliche Unterrichtsver-
pflichtungen vorzusehen sind.

Wer in die Qualifikationsphase versetzt
wird, erwirbt einen dem mittleren Schulab-
schluss gleichwertigen Abschluss.

(2) Die Kollegs (Volkshochschul-Kollegs
und Berlin-Kolleg) führen nicht berufstätige
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Ta-
gesunterricht, die Abendgymnasien führen
berufstätige Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Abendunterricht zur allgemeinen
Hochschulreife. Der Bildungsgang an den
Kollegs und Abendgymnasien gliedert sich
in eine einjährige Einführungsphase und
eine sich anschließende zweijährige Quali-
fikationsphase. § 28 Absatz 4 7 und 6 8 gilt
entsprechend mit der Maßgabe, dass

1. in der Einführungsphase auch der unter-
schiedliche Stand der Kenntnisse und Fä-
higkeiten der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer einander angeglichen werden soll,

2. bei der Festlegung der zu wählenden
Fächer und Kurse Alter und Berufserfah-
rung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
angemessen zu berücksichtigen sind und

3. für Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die beim Eintritt in ein Kolleg oder ein
Abendgymnasium nicht über hinreichende
Fremdsprachenkenntnisse verfügen, be-
sondere fremdsprachliche Unterrichtsver-
pflichtungen vorzusehen sind.

Wer in die Qualifikationsphase versetzt
wird, erwirbt einen dem mittleren Schulab-
schluss gleichwertigen Abschluss.

[neu] § 43b Ruhen der Schulpflicht § 43b Ruhen der Schulpflicht

(1) Wenn eine Schülerin oder ein Schü-
ler durch Verhalten in der Schule, bei
schulischen Veranstaltungen außerhalb
des Schulgeländes oder auf dem Schul-
weg Leben, Gesundheit oder sexuelle
Selbstbestimmung anderer am Schulle-
ben beteiligter Personen gefährdet oder
bedroht oder andere Personen dazu an-
stiftet und sich von diesem Verhalten
weder durch Erziehungs- und Ord-
nungsmaßnahmen im Sinne der §§ 62,
63 noch durch sonstige mildere Maß-
nahmen abhalten lässt, können die Er-
ziehungsberechtigten oder die volljäh-
rige Schülerin oder der volljährige
Schüler selbst einen Antrag auf Befrei-
ung von der Schulpflicht nach § 43a
stellen mit dem Ziel, die Gefährdung o-
der Bedrohung oder Anstiftung dazu zu
beenden und Zeit für unterstützende
Maßnahmen zu finden. Wird unter den
Voraussetzungen des Satzes 1 ein An-
trag auf Befreiung von der Schulpflicht
nicht gestellt, kann die Schulaufsichts-
behörde auf Antrag der Klassenkonfe-
renz und auf Grund einer Stellung-

(1) Wenn eine Schülerin oder ein Schü-
ler durch Verhalten in der Schule, bei
schulischen Veranstaltungen außerhalb
des Schulgeländes oder auf dem Schul-
weg Leben, Gesundheit oder sexuelle
Selbstbestimmung anderer am Schulle-
ben beteiligter Personen gefährdet oder
bedroht oder andere Personen dazu an-
stiftet und sich von diesem Verhalten
weder durch Erziehungs- und Ord-
nungsmaßnahmen im Sinne der §§ 62,
63 noch durch sonstige mildere Maß-
nahmen abhalten lässt, können die Er-
ziehungsberechtigten oder die volljäh-
rige Schülerin oder der volljährige
Schüler selbst einen Antrag auf Befrei-
ung von der Schulpflicht nach § 43a
stellen mit dem Ziel, die Gefährdung o-
der Bedrohung oder Anstiftung dazu zu
beenden und Zeit für unterstützende
Maßnahmen zu finden. Wird unter den
Voraussetzungen des Satzes 1 ein An-
trag auf Befreiung von der Schulpflicht
nicht gestellt, kann die Schulaufsichts-
behörde auf Antrag der Klassenkonfe-
renz und auf Grund einer Stellung-
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nahme des zuständigen Schulpsycholo-
gischen und Inklusionspädagogischen
Beratungs- und Unterstützungszent-
rums das vorübergehende vollständige
oder teilweise Ruhen der Schulpflicht
und den Ausschluss vom Unterricht
und von anderen schulischen Veran-
staltungen anordnen. Die betroffene
Schülerin oder der betroffene Schüler
und die Erziehungsberechtigten sind
zuvor zu hören. Von der Schülerin oder
dem Schüler oder den Erziehungsbe-
rechtigten im Rahmen der Anhörung
vorgelegte ärztliche oder therapeuti-
sche Auskünfte, Atteste oder Gutachten
werden von der Schulaufsichtsbehörde
berücksichtigt. Die Schulaufsichtsbe-
hörde hat eine Anordnung nach Satz 2
zu überprüfen, sobald eine Änderung
des Verhaltens der Schülerin oder des
Schülers zu erwarten ist, spätestens
nach drei Monaten. Spätestens nach
zwölf Monaten eines vollständigen Ru-
hens der Schulpflicht und eines Aus-
schlusses vom Unterricht und von an-
deren schulischen Veranstaltungen
muss die Fortsetzung der Beschulung
erprobt werden, wenn die Erziehungs-
berechtigten oder die volljährige Schü-
lerin oder der volljährige Schüler dies
bei der Schulaufsichtsbehörde beantra-
gen. Die Schulaufsichtsbehörde plant
und koordiniert im Zusammenwirken
mit der Schule, dem zuständigen Schul-
psychologischen und Inklusionspäda-
gogischen Beratungs- und Unterstüt-
zungszentrum und, soweit im Einzelfall
erforderlich, weiteren Behörden, Ein-
richtungen und Diensten die Vorberei-
tung der Wiedereingliederung in die
Schule. Sie bezieht dabei die betroffene
Schülerin oder den betroffenen Schüler
und die Erziehungsberechtigten ein.
Satz 3 gilt entsprechend.

nahme des zuständigen Schulpsycholo-
gischen und Inklusionspädagogischen
Beratungs- und Unterstützungszent-
rums das vorübergehende vollständige
oder teilweise Ruhen der Schulpflicht
und den Ausschluss vom Unterricht
und von anderen schulischen Veran-
staltungen anordnen. Die betroffene
Schülerin oder der betroffene Schüler
und die Erziehungsberechtigten sind
zuvor zu hören. Von der Schülerin oder
dem Schüler oder den Erziehungsbe-
rechtigten im Rahmen der Anhörung
vorgelegte ärztliche oder therapeuti-
sche Auskünfte, Atteste oder Gutachten
werden von der Schulaufsichtsbehörde
berücksichtigt. Die Schulaufsichtsbe-
hörde hat eine Anordnung nach Satz 2
zu überprüfen, sobald eine Änderung
des Verhaltens der Schülerin oder des
Schülers zu erwarten ist, spätestens
nach drei Monaten; für die Dauer der
Anordnung findet spätestens jeweils
nach sechs Monaten eine Überprüfung
derselben statt. Spätestens nach zwölf
Monaten eines vollständigen Ruhens
der Schulpflicht und eines Ausschlus-
ses vom Unterricht und anderen schuli-
schen Veranstaltungen muss die Fort-
setzung der Beschulung erprobt wer-
den, wenn die Erziehungsberechtigten
oder die volljährige Schülerin oder der
volljährige Schüler dies bei der Schul-
aufsichtsbehörde beantragen. Die
Schulaufsichtsbehörde plant und koor-
diniert im Zusammenwirken mit der
Schule, dem zuständigen Schulpsycho-
logischen und Inklusionspädagogi-
schen Beratungs- und Unterstützungs-
zentrum und, soweit im Einzelfall erfor-
derlich, weiteren Behörden, Einrichtun-
gen und Diensten die Vorbereitung der
Wiedereingliederung in die Schule. Sie
bezieht dabei die betroffene Schülerin
oder den betroffenen Schüler und die
Erziehungsberechtigten ein. Satz 3 gilt
entsprechend.

§ 56 Übergang in die Sekundar-
stufe I

§ 56 Übergang in die Sekundar-
stufe I

§ 56 Übergang in die Sekundar-
stufe I

(9) Die für das Schulwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, das Nä-
here über den Übergang und die Auf-
nahme in die Sekundarstufe I durch
Rechtsverordnung zu regeln, insbeson-
dere

1. das Verfahren und die Kriterien für die
Förderprognose, die Festsetzung der
Durchschnittsnote nach Absatz 3 Satz 3
und die verbindlichen Beratungsgespräche
gemäß Absatz 2 und 3,

(9) Die für das Schulwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, das Nä-
here über den Übergang und die Auf-
nahme in die Sekundarstufe I durch
Rechtsverordnung zu regeln, insbeson-
dere

1. Vorgaben für standardisierte Arbei-
ten im Rahmen von Schulleistungstests
sowie das Verfahren und die Kriterien für
die Förderprognose nach Absatz 2 und 3,
Abweichungen vom Zahlenwert nach
Absatz 3 Satz 2 und 3 und das verbind-
liche Beratungsgespräch gemäß Absatz
2Satz 1, , die Festsetzung der Durch-
schnittsnote nach Absatz 3 Satz 3 und die

(9) Die für das Schulwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, das Nä-
here über den Übergang und die Auf-
nahme in die Sekundarstufe I durch
Rechtsverordnung zu regeln, insbeson-
dere

1. Vorgaben für standardisierte Arbei-
ten im Rahmen von Schulleistungstests
sowie das Verfahren und die Kriterien für
die Förderprognose nach Absatz 2 und 3,
Abweichungen vom Zahlenwert nach
Absatz 3 Satz 2 und 3 und das verbind-
liche Beratungsgespräch gemäß Absatz
2Satz 1, , die Festsetzung der Durch-
schnittsnote nach Absatz 3 Satz 3 und die
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2. die Einzelheiten der Aufnahmekriterien
der Schule im Sinne von Absatz 6, wobei
als Kriterien insbesondere in Betracht
kommen:

a) Leistung und Kompetenzen,

b) Übereinstimmung des Leistungsbildes
oder der sonstigen persönlichen Voraus-
setzungen der Schülerin oder des Schü-
lers mit den Ausprägungen des Schulpro-
gramms,

c) das Ergebnis eines Auswahlgesprächs
oder eines anderen spezifischen Eig-
nungsfeststellungsverfahrens;

die Anwendung der Aufnahmekriterien bei
der Aufnahmeentscheidung sowie das Nä-
here über das Verfahren für die Aufnahme
einschließlich der Eignungsfeststellung,
die Festlegung, ob die Aufnahme unbe-
schadet von Absatz 6 Nummer 1 zunächst
nach Absatz 6 Nummer 2 oder Nummer 3
erfolgt, sowie die Besonderheiten für den
Fall, dass es an einer Festlegung der Auf-
nahmekriterien oder eines Verfahrens für
die Aufnahme fehlt,

3. besondere Härtefälle nach Absatz 6
Nummer 1,

4. die Besonderheiten für den altsprachli-
chen Bildungsgang.

Abweichend von Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a und b finden an der Gemein-
schaftsschule die Leistung und das Leis-
tungsbild als alleinige Aufnahmekriterien
keine Anwendung, das Eignungsfeststel-
lungsverfahren nach Satz 1 Nummer 2
Buchstabe c darf nicht allein auf Leis-
tungskriterien abstellen. In der Rechtsver-
ordnung ist für die Jahrgangsstufe 7 in In-
tegrierten Sekundarschulen, Gemein-
schaftsschulen und Gymnasien sowie für
die Jahrgangsstufe 8 in Integrierten Se-
kundarschulen und Gemeinschaftsschulen
eine Höchstgrenze von Schülerinnen und
Schülern pro Lerngruppe festzulegen.

verbindlichen Beratungsgespräche gemäß
Absatz 2 und 3,

2. die Einzelheiten und das Verfahren
der Eignungsfeststellung im Rahmen
eines Probeunterrichts für die Auf-
nahme am Gymnasium gemäß Absatz 3
Satz 3,

2 3. die Einzelheiten der Aufnahmekrite-
rien der Schule im Sinne von Absatz 6,
wobei als Kriterien insbesondere in Be-
tracht kommen:

a) Leistung und Kompetenzen,

b) Übereinstimmung des Leistungsbildes
oder der sonstigen persönlichen Voraus-
setzungen der Schülerin oder des Schü-
lers mit den Ausprägungen des Schulpro-
gramms,

c) das Ergebnis eines Auswahlgesprächs
oder eines anderen spezifischen Eig-
nungsfeststellungsverfahrens;

die Anwendung der Aufnahmekriterien bei
der Aufnahmeentscheidung sowie das Nä-
here über das Verfahren für die Aufnahme
einschließlich der Eignungsfeststellung,
die Festlegung, ob die Aufnahme unbe-
schadet von Absatz 6 Nummer 1 zunächst
nach Absatz 6 Nummer 2 oder Nummer 3
erfolgt, sowie die Besonderheiten für den
Fall, dass es an einer Festlegung der Auf-
nahmekriterien oder eines Verfahrens für
die Aufnahme fehlt,

3 4. besondere Härtefälle nach Absatz 6
Nummer 1,

4 5. die Besonderheiten für den altsprach-
lichen Bildungsgang.

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a und b finden an der Gemein-
schaftsschule die Leistung und das Leis-
tungsbild als alleinige Aufnahmekriterien
keine Anwendung, das Eignungsfeststel-
lungsverfahren nach Satz 1 Nummer 3
Buchstabe c darf nicht allein auf Leis-
tungskriterien abstellen. In der Rechtsver-
ordnung ist für die Jahrgangsstufe 7 in In-
tegrierten Sekundarschulen, Gemein-
schaftsschulen und Gymnasien sowie für
die Jahrgangsstufe 8 in Integrierten Se-
kundarschulen und Gemeinschaftsschulen
eine Höchstgrenze von Schülerinnen und
Schülern pro Lerngruppe festzulegen.

verbindlichen Beratungsgespräche gemäß
Absatz 2 und 3,

2. die Einzelheiten und das Verfahren
der Eignungsfeststellung im Rahmen
eines Probeunterrichts für die Auf-
nahme am Gymnasium gemäß Absatz 3
Satz 3,

2 3. die Einzelheiten der Aufnahmekrite-
rien der Schule im Sinne von Absatz 6,
wobei als Kriterien insbesondere in Be-
tracht kommen:

a) Leistung und Kompetenzen,

b) Übereinstimmung des Leistungsbildes
oder der sonstigen persönlichen Voraus-
setzungen der Schülerin oder des Schü-
lers mit den Ausprägungen des Schulpro-
gramms,

c) das Ergebnis eines Auswahlgesprächs
oder eines anderen spezifischen Eig-
nungsfeststellungsverfahrens;

die Anwendung der Aufnahmekriterien bei
der Aufnahmeentscheidung sowie das Nä-
here über das Verfahren für die Aufnahme
einschließlich der Eignungsfeststellung,
die Festlegung, ob die Aufnahme unbe-
schadet von Absatz 6 Nummer 1 zunächst
nach Absatz 6 Nummer 2 oder Nummer 3
erfolgt, sowie die Besonderheiten für den
Fall, dass es an einer Festlegung der Auf-
nahmekriterien oder eines Verfahrens für
die Aufnahme fehlt,

3 4. besondere Härtefälle nach Absatz 6
Nummer 1,

5. Vorgaben für das Losverfahren nach
Absatz 6 Satz 1 Nummer 3; am Gymna-
sium sind alle geeigneten Schülerinnen
und Schüler, soweit diese nicht bereits
gemäß Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 oder
2 berücksichtigt wurden, in das Losver-
fahren einzubeziehen,

4 5 6. die Besonderheiten für den alt-
sprachlichen Bildungsgang.

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a und b finden an der Gemein-
schaftsschule die Leistung und das Leis-
tungsbild als alleinige Aufnahmekriterien
keine Anwendung, das Eignungsfeststel-
lungsverfahren nach Satz 1 Nummer 3
Buchstabe c darf nicht allein auf Leistungs-
kriterien abstellen. In der Rechtsverord-
nung ist für die Jahrgangsstufe 7 in Inte-
grierten Sekundarschulen, Gemeinschafts-
schulen und Gymnasien sowie für die
Jahrgangsstufe 8 in Integrierten Sekundar-
schulen und Gemeinschaftsschulen eine
Höchstgrenze von Schülerinnen und Schü-
lern pro Lerngruppe festzulegen.
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§ 113 Beirat Berufliche Schulen § 113 Beirat Berufliche Schulen § 113 Beirat Berufliche Schulen

(1) Der Beirat Berufliche Schulen dient der
Vorbereitung und Koordinierung der Arbeit
im Landesschulbeirat. Er berät die für das
Schulwesen zuständige Senatsverwaltung
in allen die beruflichen Schulen betreffen-
den Angelegenheiten von wesentlicher Be-
deutung.

[unverändert] (1) Der Beirat Berufliche Schulen dient der
Vorbereitung und Koordinierung der Arbeit
im Landesschulbeirat. Er berät die für das
Schulwesen zuständige Senatsverwaltung
in allen die beruflichen Schulen betreffen-
den Angelegenheiten von wesentlicher Be-
deutung. Er kann der Schulaufsichtsbe-
hörde Vorschläge unterbreiten; dazu er-
hält er von dieser die für seine Arbeit
notwendigen Auskünfte.



Anlage 4 zum Beschlussprotokoll BildJugFam 19/40 

 

Änderungsanträge der AfD-Fraktion zur Drucksache 19/1703  
 

1. Änderungsantrag der AfD-Fraktion: § 2 (Recht auf Bildung und Erziehung)   

 

§ 2 wird um folgenden Absatz 3 ergänzt:  

 

„(3) Schülerinnen und Schüler haben das Recht auf Teilnahme an Schülerwettbewerben. Die 

Schulen machen auf Schülerwettbewerbe aufmerksam, ermuntern zur Teilnahme, bereiten die 

Schüler auf die Teilnahme vor und erkennen, so dies fachlich möglich ist, bei Wettbewerben 

erbrachte Leistungen als Prüfungsleistungen an.“  

 

§ 2 Recht auf Bildung und Erziehung § 2 Recht auf Bildung und Erziehung 

(1)-(2) unverändert 

 (3) Schülerinnen und Schüler haben das 

Recht auf Teilnahme an 

Schülerwettbewerben. Die Schulen 

machen auf Schülerwettbewerbe 

aufmerksam, ermuntern zur Teilnahme, 

bereiten die Schüler auf die Teilnahme vor 

und erkennen, so dies fachlich möglich ist, 

bei Wettbewerben erbrachte Leistungen 

als Prüfungsleistungen an.  

 

Begründung: Vgl. Elke Hertel: Brauchen wir für Schülerinnen und Schüler ein schriftlich 

verankertes »Recht auf Wettbewerbsteilnahme«? In: Ulf Marwege / Jan Hendrik Winter 

(Hrsg.):  Lernchancen durch Wettbewerbe, Bonn 2015, S. 21-30.  

 
Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am 
13.06.2024: 

 
Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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2. Änderungsantrag der AfD-Fraktion: § 4 Grundsätze für die Verwirklichung 

 

§ 4, Abs. 1 wird um folgenden Satz 2 ergänzt:  

 

„Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, zu einem gelingenden Bildungsweg ihrer Kinder 

beizutragen und an Elterngesprächen mit den Lehrern teilzunehmen.“ 

 

§ 4 Grundsätze für die Verwirklichung § 4 Grundsätze für die Verwirklichung 

(1) Die Schule, die Erziehungsberechtigten 

und die Jugendhilfe wirken bei der Erfüllung 

des Rechts der Schülerinnen und Schüler auf 

größtmögliche Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit und Fähigkeiten zusammen.  

(1) Die Schule, die Erziehungsberechtigten 

und die Jugendhilfe wirken bei der Erfüllung 

des Rechts der Schülerinnen und Schüler auf 

größtmögliche Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit und Fähigkeiten zusammen.  

Die Erziehungsberechtigten sind 

verpflichtet, zu einem gelingenden 

Bildungsweg ihrer Kinder beizutragen 

und an Elterngesprächen mit den Lehrern 

teilzunehmen.  

 

Begründung:  

 

Das Interesse der Eltern am Bildungsweg ihrer Kinder ist ein wichtiger Baustein für eine 

gelingende Bildungsbiographie. Vgl. Antrag der AfD-Fraktion Drs. 18/3335 vom 20.01.2021: 

Elterneinbeziehung als Element der Schulentwicklung: Pilotprojekt „Eltern-Aktiv-Schulen“ 

starten und in ein Gesamtkonzept zur Erziehungs- und Bildungspartnerschaft einbinden. 

 
Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am 
13.06.2024: 

 
Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. 

  

https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/DruckSachen/d18-3335.pdf
https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/DruckSachen/d18-3335.pdf
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3. Änderungsantrag der AfD-Fraktion: § 5 Öffnung der Schulen, Kooperationen 

 

§ 5 wird um einen sechsten und siebten Absatz ergänzt:  

 

„(6) Die Schulen unterstützen den Aufbau von Schulfördervereinen aktiv. Das Land Berlin 

fördert die Landesvertretung der Berliner Schulfördervereine.“  

 

„(7) Schulen dürfen finanzielle Unterstützungen oder geldwerte Vorteile von dritter Seite als 

Spenden oder als Zuwendungen (Sponsoring) entgegennehmen. Sponsoring ist erlaubt, insofern 

dadurch ein Bildungsmehrwert entsteht, eine negative Beeinflussung der Schüler 

ausgeschlossen ist und der Grundsatz der Transparenz gewahrt wird. Sponsoren müssen 

Interesse an der Schulentwicklung zeigen, bloße Produktwerbung ist untersagt. Herausgeber 

und Mittelgeber von Bildungsangeboten, die als schulische Kooperationspartner auftreten, 

müssen offengelegt werden.“   

 

§ 5 Öffnung der Schulen, Kooperationen § 5 Öffnung der Schulen, Kooperationen 

 „(6) Die Schulen unterstützen den Aufbau 

von Schulfördervereinen aktiv. Das Land 

Berlin fördert die Landesvertretung der 

Berliner Schulfördervereine.“  

 

„(7) Schulen dürfen finanzielle 

Unterstützungen oder geldwerte Vorteile 

von dritter Seite als Spenden oder als 

Zuwendungen (Sponsoring) 

entgegennehmen. Sponsoring ist erlaubt, 

insofern dadurch ein Bildungsmehrwert 

entsteht, eine negative Beeinflussung der 

Schüler ausgeschlossen ist und der 

Grundsatz der Transparenz gewahrt 

wird. Sponsoren müssen Interesse an der 

Schulentwicklung zeigen, bloße 

Produktwerbung ist untersagt. 

Herausgeber und Mittelgeber von 

Bildungsangeboten, die als schulische 

Kooperationspartner auftreten, müssen 

offengelegt werden.“  

 

Begründung:  

 

1. Stärkung der Schulfördervereine (§ 5, Abs. 6) 

1.1. Neue Kultur der Bildungsbereitschaft 

Das elterliche Bildungsniveau und vor allem die Bildungsaspirationen der Eltern haben 

bedeutenden Einfluss auf den Bildungsweg der Kinder. Die Bildung unserer Kinder ist nicht 

nur Angelegenheit der Schulen. Schulen liefern für die Bildung unserer Kinder einen 

wesentlichen Baustein, aber kein ‚Rund-um-sorglos-Paket‘. Eine Schule ist kein 

Dienstleistungsbetrieb, denn Bildung ist kein Konsumgut. Erfolgreich sind gerade die Kinder, 

deren Eltern sich aktiv in den Schulen einbringen und ein starkes Interesse an der Bildung ihrer 

Kinder zeigen. Neben den überengagierten ‚Helikopter-Eltern‘ gibt es viele Familien, für die 

Elternmitwirkung leider immer noch ein Fremdwort ist. Oft erscheinen zu den 

Elternsprechtagen nur die Vorzeige-Eltern. Etliche Eltern hegen Schwellenängste gegenüber 
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der Institution Schule – auch in Erinnerung an eigene schulische Misserfolge. Ziel muss es, eine 

neue Kultur der Bildungsbereitschaft und Leistungsfreude zu schaffen.  

 

1.2. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

Gute Schulen zeichnen sich durch ein starkes Engagement von Eltern aus. Das 

Bildungsinteresse der Eltern ist ein wichtiger Baustein für einen gelingenden Bildungsweg. 

Berliner Schulen benötigen ein Gesamtkonzept zur Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

zwischen Schule und Elternhaus. Den Fördervereinen kommt dabei eine wichtige Rolle zu. 

Unterstützung beim Aufbau neuer Fördervereine bietet die Landesvertretung der Berliner 

Schulfördervereine. Das Land Berlin sollte diese Arbeit kontinuierlich fördern.  

 

2. Sponsoring der Schulen (§ 5, Abs. 7)  

Eine gute finanzielle Ausstattung unserer Schulen ist die grundlegende Basis für gelingende 

Bildungsprozesse. Die Finanzierung muss in der Verantwortung des Staates liegen. Sie wird 

durch Aktivitäten von Fördervereinen an Schulen ergänzt. In anderen Ländern ist die finanzielle 

Förderung von Bildungseinrichtungen – beispielsweise durch Absolventen und lokale 

Unternehmen – selbstverständliche Praxis. Die Schulen akquirieren selbstständig Drittmittel 

und erhöhen dadurch ihren finanziellen Spielraum. Insbesondere in den USA ist diese Praxis 

weit verbreitet und wird beginnend auf der Grundschulebene über die Junior High School und 

Senior High School bis hin zu den Universitäten praktiziert.  

 

2.1. Interesse der Schulen 

Sponsoringmaßnahmen setzen ein neues Selbstverständnis von Schule voraus. Basis ist ein 

ausgearbeitetes Schulkonzept bzw. sind attraktive Projekte, die Sponsoren dazu veranlassen, 

Unterstützung zu leisten. Durch Sponsoring werden nicht nur finanzielle Einnahmen generiert. 

Über die Gewinnung von Sponsoringpartnern machen Schulen die eigene gute Arbeit sichtbar. 

Durch Kooperationen öffnet sich die Schule, wird lebendiger und spannender. Für Schüler wie 

Lehrer können sich wertvolle Einblicke in die Praxis und ein Zuwachs an neuestem Fachwissen 

ergeben.  

 

2.2. Interesse der Sponsoren 

Der Nutzen für Sponsoren ist vielfältig. Neben der Mithilfe bei der Verbesserung der 

Schulqualität als Wahrnehmung einer gesellschaftlichen Aufgabe steht natürlich der 

Imagegewinn. Die Unternehmen nutzen die Kooperation für die eigene Öffentlichkeitsarbeit 

und zur Pflege des Corporate-Social-Responsibility-Profils. Über Sponsoring können 

Unternehmen ihre Beziehungen zum regionalen Umfeld verbessern. Aus einem unbekannten 

Akteur wird ein Name, mit dem die Menschen etwas verbinden können. Dadurch treten 

Unternehmen in der Region positiv in Erscheinung und tragen dazu bei, Vorurteile gegenüber 

der Wirtschaft abzubauen.  

 

2.3. Inhalte und Grenzen 

Sponsoring eröffnet finanzielle, sachliche oder personelle Ressourcen, um Schulentwicklung 

aktiv gestalten zu können. Es ist kein Ersatz für die Grundversorgung der Schule, es dürfen 

keine Abhängigkeiten entstehen. Regelmäßige finanzielle Beiträge Dritter dürfen nicht zum 

vorauszusetzenden Bestandteil unterrichtsbezogener Aufgaben werden, sie dürfen aber zur 

Ausgestaltung des eigenen Schulprofils und zur Optimierung von Standards genutzt werden. 

Mittel der Sponsoren müssen so eingesetzt werden, dass ein Ausfall dieser Mittel keine 

substantielle Beeinträchtigung der Bildungs- und Erziehungsarbeit nach sich ziehen würde. Ziel 

sollte es sein, Projekte und Arbeitsgemeinschaften durch außerschulische Partner zu begleiten. 

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag, der konkrete pädagogische Nutzen muss im Vordergrund 

stehen. Mögliche Formen des Sponsorings sind: Finanzierung der Einrichtung von 
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Fachräumen, der Schulhofgestaltung, Öffnung firmeninterner Fortbildungen für Lehrer, 

Entsendung von Experten für bestimmte Themen, Überlassung von Labors zur 

naturwissenschaftlichen Forschung und Arbeitsstätten, Betriebserkundungen und Praktika, 

Beratung beim Schulmanagement.  

 

Nicht sponsoringfähig ist der reguläre Unterricht, Lehrer können nicht extern finanziert werden. 

Sponsoren dürfen keinen Einfluss auf Unterricht und Organisation der Schule nehmen. Mit 

Blick auf den Straftatbestand der Vorteilsnahme dürfen Sponsorengelder nur von der 

Schulleitung bzw. dem Schulträger, nicht aber von einzelnen Lehrpersonen angenommen 

werden.  

 

Die Gegenleistung der Schule hat zurückhaltend zu erfolgen, die Gegenleistung der Schule 

heißt: Kommunikation. Die Schule kann die Kooperation gegenüber der Presse, in der 

Schülerzeitung, in Rundbriefen an Eltern und über den eigenen Internetauftritt kommunizieren. 

Bei Ausstattung von Räumen können größenmäßig angemessene, d.h. dezente Hinweistafeln 

angebracht werden. Unzulässig sind an Größe oder Zahl übermäßige Einblendungen des 

Firmennamens oder -logos, rein kommerzielle Produktwerbung ohne erkennbaren 

pädagogischen Nutzen oder Produktempfehlungen durch die Schule, Verkaufsaktionen in der 

Schule, Werbe-T-Shirts sowie die Weitergabe von Schülerdaten.  

 
Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am 
13.06.2024: 

 
Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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4. Änderungsantrag der AfD-Fraktion: § 8 Schulprogramm  

 

§ 8 (Schulprogramm) wird unter neuer Überschrift (§ 8 Schulprogramm und 

Schulvereinbarung) um folgende Absätze 6-9 ergänzt:  

 

„(6) Jede Schule erstellt eine Schulvereinbarung, die von Schulleitung, Schülern und Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigten unterzeichnet werden soll. Der Wortlaut der jeweiligen 

Schulvereinbarung wird auf der Internetseite der Schule veröffentlicht.  

(7) Die Schulvereinbarung soll dazu beitragen, dass Lehrer die Rechte von Schülern 

respektieren, Schüler Regeln annehmen und Disziplin lernen.  

(8) Die Schulvereinbarung enthält ein Regelwerk zum Umgang aller an der Schule tätigen und 

lernenden Personen. Dieses Regelwerk wird mit den Schülern gemeinsam erstellt und kann 

regelmäßig überarbeitet werden.  

(9) Der Schulleitung obliegt die Pflicht, die Einhaltung der in der Schulvereinbarung gesetzten 

Regeln zu kontrollieren. Bei Verstößen sind Erziehungsmaßnahmen auszusprechen.“   

 

§ 8 Schulprogramm § 8 Schulprogramm und 

Schulvereinbarung 

 (6) Jede Schule erstellt eine 

Schulvereinbarung, die von Schulleitung, 

Schülern und Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten unterzeichnet 

werden soll. Der Wortlaut der jeweiligen 

Schulvereinbarung wird auf der 

Internetseite der Schule veröffentlicht.  

 

(7) Die Schulvereinbarung soll dazu 

beitragen, dass Lehrer die Rechte von 

Schülern respektieren, Schüler Regeln 

annehmen und Disziplin lernen.  

 

(8) Die Schulvereinbarung enthält ein 

Regelwerk zum Umgang aller an der 

Schule tätigen und lernenden Personen. 

Dieses Regelwerk wird mit den Schülern 

gemeinsam erstellt und kann regelmäßig 

überarbeitet werden.  

 

(9) Der Schulleitung obliegt die Pflicht, die 

Einhaltung der in der Schulvereinbarung 

gesetzten Regeln zu kontrollieren. Bei 

Verstößen sind Erziehungsmaßnahmen 

auszusprechen.  

 

Begründung: Vgl. Antrag der AfD-Fraktion: Disziplin durch Schulvereinbarungen, Drs. 

18/1659 vom 12.02.2019.  

 

 

 

 

 



Anlage 4 zum Beschlussprotokoll BildJugFam 19/40 

 

5. Änderungsantrag der AfD-Fraktion: § 9 Qualitätssicherung und Evaluation  

 

§ 9, Abs. 5 wird um folgende Sätze ergänzt: „Für Schulen, die gemäß Berliner Schultypisierung 

(STYPS) eine strukturelle Belastung aufweisen, ist die Durchführung der Schulinspektion 

verpflichtend. Schulen, die keine oder eine geringe strukturelle Belastung aufweisen, können 

auf eigenen Wunsch hin an der Schulinspektion teilnehmen.“  

 

§ 9 Qualitätssicherung und Evaluation § 9 Qualitätssicherung und Evaluation 

(5) Die Schulaufsichtsbehörde veröffentlicht 

regelmäßig, spätestens alle fünf Jahre, einen 

Bildungsbericht, in dem, differenziert nach 

Bezirken, Schularten und Bildungsgängen, 

über den Entwicklungsstand und die Qualität 

der Schulen berichtet wird; die 

Evaluationsergebnisse sind darin in 

angemessener Weise darzustellen. 

 

(5) Die Schulaufsichtsbehörde veröffentlicht 

regelmäßig, spätestens alle fünf Jahre, einen 

Bildungsbericht, in dem, differenziert nach 

Bezirken, Schularten und Bildungsgängen, 

über den Entwicklungsstand und die Qualität 

der Schulen berichtet wird; die 

Evaluationsergebnisse sind darin in 

angemessener Weise darzustellen. 

 

Für Schulen, die gemäß Berliner 

Schultypisierung (STYPS) eine 

strukturelle Belastung aufweisen, ist die 

Durchführung der Schulinspektion 

verpflichtend. Schulen, die keine oder nur 

eine geringe strukturelle Belastung 

aufweisen, können auf eigenen Wunsch 

hin an der Schulinspektion teilnehmen.  

 

Begründung: Die Schulinspektion sollte nur an Schulen durchgeführt werden, die strukturell 

belastet sind. Für Schulen, die keine oder nur eine geringe strukturelle Belastung aufweisen, 

stellt die Schulinspektion einen vermeidbaren bürokratischen Aufwand dar.  

 
Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am 
13.06.2024: 

 
Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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6. Änderungsantrag der AfD-Fraktion: § 15 Förderung von Zwei- und Mehrsprachigkeit 

 

§ 15 (1) wird um folgenden Satz 2 ergänzt:  

 

„Schülerinnen und Schüler werden entsprechend der erreichten Niveaustufen im Deutschen in 

möglichst homogene Lerngruppen zusammengefasst.“   

 

§ 15 Förderung von Zwei- und 

Mehrsprachigkeit  

§ 15 Förderung von Zwei- und 

Mehrsprachigkeit 

(1) Schülerinnen und Schüler, deren 

Erstsprache eine andere als Deutsch ist, 

werden mit allen anderen Schülerinnen und 

Schülern gemeinsam unterrichtet, soweit sich 

aus Absatz 2 und der auf Grund des Absatzes 

4 erlassenen Rechtsverordnung nichts 

anderes ergibt.  

 

 

 

 

[…] 

(1) Schülerinnen und Schüler, deren 

Erstsprache eine andere als Deutsch ist, 

werden mit allen anderen Schülerinnen und 

Schülern gemeinsam unterrichtet, soweit sich 

aus Absatz 2 und der auf Grund des Absatzes 

4 erlassenen Rechtsverordnung nichts 

anderes ergibt. Schülerinnen und Schüler 

werden entsprechend der erreichten 

Niveaustufen im Deutschen in möglichst 

homogene Lerngruppen 

zusammengefasst.  
[…]  

 

Begründung: Die Änderung soll die Fortentwicklung des Schulversuchs „Differenzierte 

Sprachförderkonzepte“ („Deutschgarantieklassen“) gesetzlich ermöglichen.   

 
Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am 
13.06.2024: 

 
Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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7. Änderungsantrag der AfD-Fraktion: § 41 Grundsätze 

 

§ 41 wird unter neuer Überschrift (Grundsätze zur Schulpflicht) wie folgt um einen Absatz 5 

ergänzt:  

 

„(5) Besteht bei Schülerinnen und Schülern ein besonderer Förderbedarf, insbesondere beim 

Erwerb der deutschen Sprache, kann auch in den Schulferien ein Schulbesuch oder die 

Teilnahme an Lernangeboten angeordnet werden.“  

 

 

§ 41 Grundsätze Grundsätze zur Schulpflicht 

 

 

 

 

(5) Besteht bei Schülerinnen und Schülern 

ein besonderer Förderbedarf, 

insbesondere beim Erwerb der deutschen 

Sprache, kann auch in den Schulferien ein 

Schulbesuch oder die Teilnahme an 

Lernangeboten angeordnet werden.  

 

Begründung: Für eine Sommerschule müssen nicht nur die personellen und materiellen 

Voraussetzungen (vgl. Antrag von CDU und FDP, Drs. 18/4038), sondern auch die rechtlichen 

Voraussetzungen geschaffen werden. Der Senat erklärte dazu auf eine Schriftliche Anfrage der 

AfD-Fraktion: „Mangels gesetzlicher Grundlage wäre es unzulässig, die Ferienzeit für 

bestimmte Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf zu verkürzen.“ (Drs. 

18/19070)  

 
Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am 
13.06.2024: 

 
Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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8. Änderungsantrag der AfD-Fraktion: § 46 (Rechte und Pflichten der Schülerinnen und 

Schüler)  

 

Dem § 46 (Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler) werden unter Absatz 2 folgende 

Sätze angefügt:  

 

„Sie dürfen in der Schule und bei Schulveranstaltungen jeder Art ihr Gesicht nicht verhüllen, 

es sei denn, dies ist zur Erfüllung einer durch Gesetz oder Rechtsverordnung angeordneten 

Rechtspflicht erforderlich. Ausgenommen davon ist das Tragen einer medizinischen Maske bei 

Vorliegen eines medizinischen Grundes. Die Schulleitung kann aus schulischen oder 

gesundheitlichen Gründen im Einzelfall Ausnahmen zulassen.“  

 

§ 46 Rechte und Pflichten der 

Schülerinnen und Schüler (ALT)  

§ 46 Rechte und Pflichten der 

Schülerinnen und Schüler (ALT)  

 

(2) Die Schülerinnen und Schüler sind 

verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und 

an den sonstigen verbindlichen 

Schulveranstaltungen aktiv teilzunehmen, 

die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und 

die Hausaufgaben zu erledigen. An 

Ganztagsschulen und im Rahmen der 

verlässlichen Halbtagsgrundschule gehört 

auch die außerunterrichtliche Betreuung zu 

den verbindlichen Veranstaltungen der 

Schule, soweit die Teilnahme daran nicht 

freiwillig ist. Die Schülerinnen und Schüler 

sind an die Vorgaben gebunden, die dazu 

bestimmt sind, das Bildungs- und 

Erziehungsziel der Schule zu erreichen sowie 

das Zusammenleben und die Ordnung in der 

Schule aufrechtzuerhalten.  

 

(2) Die Schülerinnen und Schüler sind 

verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und 

an den sonstigen verbindlichen 

Schulveranstaltungen aktiv teilzunehmen, 

die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und 

die Hausaufgaben zu erledigen. An 

Ganztagsschulen und im Rahmen der 

verlässlichen Halbtagsgrundschule gehört 

auch die außerunterrichtliche Betreuung zu 

den verbindlichen Veranstaltungen der 

Schule, soweit die Teilnahme daran nicht 

freiwillig ist. Die Schülerinnen und Schüler 

sind an die Vorgaben gebunden, die dazu 

bestimmt sind, das Bildungs- und 

Erziehungsziel der Schule zu erreichen sowie 

das Zusammenleben und die Ordnung in der 

Schule aufrechtzuerhalten.  

 

Sie dürfen in der Schule und bei 

Schulveranstaltungen jeder Art ihr 

Gesicht nicht verhüllen, es sei denn, dies 

ist zur Erfüllung einer durch Gesetz oder 

Rechtsverordnung angeordneten 

Rechtspflicht erforderlich. Ausgenommen 

davon ist das Tragen einer medizinischen 

Maske bei Vorliegen eines medizinischen 

Grundes. Die Schulleitung kann aus 

schulischen oder gesundheitlichen 

Gründen im Einzelfall Ausnahmen 

zulassen.  

 

Begründung:   

Die Änderung folgt Beispielen aus Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hamburg. 

Aus dem staatlichen Bildungsauftrag, wie er in Artikel 7 Absatz 1 Grundgesetz verankert ist, 

ergibt sich die Aufgabe, die Voraussetzungen für gelingenden Unterricht zu schaffen. Nur wenn 
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sich Schüler untereinander wie auch Schüler und Lehrer gegenseitig ins Gesicht schauen 

können, ist eine offene Kommunikation gesichert. Bislang enthält das Berliner Schulgesetz 

keine solche Norm. Das Verbot einer Verschleierung verlangt aber eine gesetzliche Grundlage. 

Die vorliegende Änderung regelt, dass Schüler sowohl in der Schule, als auch bei schulischen 

Veranstaltungen ihr Gesicht nicht verhüllen dürfen. Eine Verhüllung würde die offene 

Kommunikation in besonderer Weise erschweren. Explizit ausgenommen von dieser Regel ist 

das Tragen medizinischer Masken aus gesundheitlichen Gründen.  

 
Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am 
13.06.2024: 

 
Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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9. Änderungsantrag der AfD-Fraktion: § 56 Übergang in die Sekundarstufe I 

 

§ 56, Abs. 6, Ziffer 3 wird wie folgt gefasst: „Die verbleibenden Schulplätze werden durch Los 

nach Eignung vergeben. Maßgebend ist der am Ende der Jahrgangsstufe 5 und der im ersten 

Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 6 erteilte Durchschnitt der Zeugnisnoten.“   

 

§ 56 Übergang in die Sekundarstufe I § 56 Übergang in die Sekundarstufe I 

(6) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen 

für eine Schule deren Aufnahmekapazität, so 

richtet sich die Aufnahme – nach Abschluss 

des vorrangig durchzuführenden 

Aufnahmeverfahrens nach § 37 Absatz 4 – 

nach folgendem Verfahren:  

 

[…]  

3. 30 Prozent der Schulplätze werden durch 

Los vergeben.  

 

 

 

 

 

Soweit Geschwisterkinder nicht gemäß 

Nummer 1 oder Nummer 2 berücksichtigt 

wurden, sind sie vorrangig aufzunehmen. 

Befinden sich mehrere Geschwisterkinder 

gleichzeitig ausschließlich im Losverfahren, 

führt die Aufnahme des ersten 

Geschwisterkindes durch Los dazu, dass 

seine weiteren sich im Losverfahren 

befindenden Geschwister ebenfalls 

aufgenommen werden. 

(6) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen 

für eine Schule deren Aufnahmekapazität, so 

richtet sich die Aufnahme – nach Abschluss 

des vorrangig durchzuführenden 

Aufnahmeverfahrens nach § 37 Absatz 4 – 

nach folgendem Verfahren:  

 

[…]  

3. 30 Prozent der Die verbleibenden 

Schulplätze werden durch Los nach 

Eignung vergeben. Maßgebend ist der am 

Ende der Jahrgangsstufe 5 und der im 

ersten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 6 

erteilte Durchschnitt der Zeugnisnoten.  
 

Soweit Geschwisterkinder nicht gemäß 

Nummer 1 oder Nummer 2 berücksichtigt 

wurden, sind sie vorrangig aufzunehmen. 

Befinden sich mehrere Geschwisterkinder 

gleichzeitig ausschließlich im Losverfahren, 

führt die Aufnahme des ersten 

Geschwisterkindes durch Los dazu, dass 

seine weiteren sich im Losverfahren 

befindenden Geschwister ebenfalls 

aufgenommen werden. 

 

Begründung: Das Losverfahren ist vollständig abzuschaffen.  

 
Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am 
13.06.2024: 

 
Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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10. Änderungsantrag der AfD-Fraktion: § 58 Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse     

 

In § 58, Abs. 3 wird folgender Satz als neuer Satz 2 eingeschoben:  

 

„Neben den versetzungsrelevanten Fachnoten werden Kopfnoten für Arbeits- und 

Sozialverhalten (Ordnung, Mitarbeit, Fleiß und Betragen) erteilt.“  

 

§ 58 Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse 

(ALT)  

§ 58 Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse 

(NEU)  

 

(3) Die Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler werden durch Noten, Punkte oder 

schriftliche Informationen zur Lern- und 

Leistungsentwicklung beurteilt.  

 

 

 

 

Soweit Leistungen der Schülerinnen oder 

Schüler durch Noten bewertet werden, ist die 

nachstehende Skala anzuwenden: […] 

(3) Die Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler werden durch Noten, Punkte oder 

schriftliche Informationen zur Lern- und 

Leistungsentwicklung beurteilt. Neben den 

versetzungsrelevanten Fachnoten werden 

Kopfnoten für Arbeits- und 

Sozialverhalten (Ordnung, Mitarbeit, 

Fleiß und Betragen) erteilt.  
Soweit Leistungen der Schülerinnen oder 

Schüler durch Noten bewertet werden, ist die 

nachstehende Skala anzuwenden: […] 

 
Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am 
13.06.2024: 

 
Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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11. Änderungsantrag der AfD-Fraktion: § 59 Aufrücken, Versetzung, Wiederholung, 

Überspringen, Kurseinstufung 

 

In § 59, Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:  

 

„Neben den Fällen nach den Sätzen 2-4 haben die Gymnasien im individuellen Fall 

durch Beschluss der Klassenkonferenz die Möglichkeit, Schüler bei mangelnder 

Eignung im Interesse des Schülers abzuschulen.“ 

 

§ 59 Aufrücken, Versetzung, 

Wiederholung, Überspringen, 

Kurseinstufung (ALT) 

§ 59 Aufrücken, Versetzung, 

Wiederholung, Überspringen, 

Kurseinstufung (NEU) 

(3) Bei Nichtversetzung wiederholt eine 

Schülerin oder ein Schüler die bisherige 

Jahrgangsstufe desselben Bildungsgangs. 

Im Falle des § 56 Absatz 5 Satz 1 ist eine 

Wiederholung am Gymnasium 

ausgeschlossen. Bei zweimaliger 

Nichtversetzung in derselben 

Jahrgangsstufe oder bei Nichtversetzung 

in zwei aufeinanderfolgenden 

Jahrgangsstufen der Fachoberschule 

muss die Schülerin oder der Schüler den 

bisher besuchten Bildungsgang 

verlassen. Bei zweimaliger 

Nichtversetzung in der Einführungsphase 

muss die gymnasiale Oberstufe verlassen 

werden. Die Schulaufsichtsbehörde kann 

im Einzelfall aus wichtigen Gründen 

Ausnahmen zulassen. 

(3) Bei Nichtversetzung wiederholt eine 

Schülerin oder ein Schüler die bisherige 

Jahrgangsstufe desselben Bildungsgangs. 

Im Falle des § 56 Absatz 5 Satz 1 ist eine 

Wiederholung am Gymnasium 

ausgeschlossen. Bei zweimaliger 

Nichtversetzung in derselben 

Jahrgangsstufe oder bei Nichtversetzung 

in zwei aufeinanderfolgenden 

Jahrgangsstufen der Fachoberschule 

muss die Schülerin oder der Schüler den 

bisher besuchten Bildungsgang 

verlassen. Bei zweimaliger 

Nichtversetzung in der Einführungsphase 

muss die gymnasiale Oberstufe verlassen 

werden. Die Schulaufsichtsbehörde kann 

im Einzelfall aus wichtigen Gründen 

Ausnahmen zulassen. Neben den Fällen 

nach den Sätzen 2-4 haben die 

Gymnasien im individuellen Fall durch 

Beschluss der Klassenkonferenz die 

Möglichkeit, Schüler bei mangelnder 

Eignung im Interesse des Schülers 

abzuschulen.  

 
Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am 
13.06.2024: 

 
Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. 
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12. Änderungsantrag der AfD-Fraktion: § 123 Musikschulen 

Dem § 123, Abs. 6 wird folgender weiterer Satz angefügt: „Jedes Kind hat das Recht, ein 

Musikinstrument zu erlernen.“ 

 

§ 123 Musikschulen (ALT)  § 123 Musikschulen (NEU) 

(6) Die Musikschulen kooperieren mit den 

allgemein bildenden Schulen und mit 

anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen. 

 

(6) Die Musikschulen kooperieren mit den 

allgemein bildenden Schulen und mit 

anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen. 

Jedes Kind hat das Recht, ein 

Musikinstrument zu erlernen.  

 

Begründung: Vgl. Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 19/1714 vom 28.05.2024:  

Jedem Kind ein Musikinstrument, jedem Musikschullehrer guten Lohn – Ein Landesprogramm 

"Musikalische Bildung"  

 
Abstimmungsergebnis in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie am 
13.06.2024: 

 
Der Änderungsantrag wird mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. 

 



 
1 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der SPD 

 

zur Vorlage – zur Beschlussfassung –  

über Verlängerung der Brennpunktzulage nach § 78a des 
Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin 

– Drucksache 19/1661 – 

 

___________________________________________________________________ 

 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:  

 

Die Vorlage (Drucksache 19/1661) wird mit folgender Änderung angenommen:  

In Artikel 1 Nummer 5 wird die Angabe „3. September 2023“ durch die Angabe „22. 

September 2023“ ersetzt. 

 

Begründung: 

Mit dieser Änderung wird der Stichtag der Erhebung zur Klassenstatistik an den 

allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr 2023/2024 korrigiert. Dieser Stichtag war 

der 22. September 2023.  
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